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EINLEITUNG
Die österreichische Strategie zur Anpassung 
an den Klimawandel, die am 23. Oktober 2012 
vom Ministerrat beschlossen und am 16. Mai 
2013 von der Landeshauptleutekonferenz zur 
Kenntnis genommen wurde, bildet einen um-
fassenden Rahmen, um die notwendigen 
Schritte in der Anpassung sukzessive zu set-
zen. 

Die Anpassungsstrategie beinhaltet konkrete 
Anknüpfungspunkte für alle in der Umset-
zung geforderten AkteurInnen. Neben dem 
Kontext, der strategische Überlegungen und 
grundsätzliche Informationen beinhaltet, 
umfasst sie einen Aktionsplan, der für 14 Ak-
tivitätsfelder detaillierte Handlungsempfeh-
lungen vorsieht. Die Entwicklung der Strate-
gie erfolgte unter Einbindung der betroffenen 
AkteurInnen, insbesondere aus Ministerien, 
Ländern, Interessenvertretungen, NGOs so-
wie aus der Wissenschaft. 

Im Kontext der österreichischen Anpassungs-
strategie ist die Erstellung eines ersten Fort-
schrittsberichts mit klarer Darstellung des 
Umsetzungsstands in den Aktivitätsfeldern 
vorgesehen. 

Die systematische Erfassung der Umsetzung 
in den unterschiedlichen Aktivitätsfeldern ist 
eine Voraussetzung dafür, dass die Wirksam-
keit der Strategie geprüft und der bestehende, 
aber auch weitere Anpassungsbedarf sichtbar 
gemacht werden kann. Der gegenständliche 
Fortschrittsbericht zeigt den derzeitigen Sta-
tus-quo zur Anpassung in Österreich auf und 
schafft damit eine erste wesentliche Grundla-
ge/ Vergleichsbasis, um den Stand der Um-
setzung in regelmäßigen Abständen verfolgen 
zu können. Die weiteren Berichte werden 
zeigen, wie die Entwicklung der Anpassung 
voranschreitet. 

 

ZIEL DES FORTSCHRITTSBERICHTES
Die Anpassung an den Klimawandel ist eine 
langfristige Aufgabe, die unmittelbar begin-
nen muss und sich über längere Zeithorizonte 
erstrecken wird. Um langfristig erfolgreiche 
Anpassung betreiben und die Wirksamkeit 
der gewählten Anpassungsmaßnahmen dar-
stellen zu können, ist eine regelmäßige Über-
prüfung des Fortschritts notwendig. Ein Mo-
nitoring begleitet den laufenden Lernprozess 
der Anpassung, während die Evaluierung ver-
sucht, Ursachen zu analysieren, und der Steu-
erung der Umsetzung dient. 

Monitoring wird hier im speziellen Fall als 
systematische Sammlung von vergleichbaren 
quantitativen und qualitativen Daten zu an-
passungsrelevanten Entwicklungen verstan-
den. Die Evaluierung baut auf den Daten des 
Monitorings auf und nutzt diese für Interpre-
tationen zur grundsätzlichen Beurteilung des 
Umsetzungserfolges. 

Auf Basis des Auftrags aus der Anpassungs-
strategie und des zugehörigen Ministerrats-
vortrags vom Oktober 2012 wurde ein metho-
discher Ansatz (Monitoring & Evaluierung) 
entwickelt, um den Fortschritt in der Umset-
zung der österreichischen Anpassungsstrate-
gie systematisch zu erfassen. 

Die Evaluierung und Umsetzung der österrei-
chischen Klimawandelanpassungsstrategie ist 
Bestandteil des aktuellen Regierungspro-
gramms. 

Ziel war es, ein schlankes und effizientes Sys-
tem zu entwickeln, das mit überschaubarem 
Aufwand den Trend/Pfad der Anpassung 
zeigt. Das Konzept für die Fortschrittsdarstel-
lung wurde im Juni 2014 veröffentlicht (BML-
FUW 2014). 

Der erste Fortschrittsbericht schafft eine Ba-
sis, mit dem der Status-quo der Anpassung in 
Österreich aufgezeigt wird. Die Ergebnisse 
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des Berichts sind ein wesentlicher Beitrag zur 
Weiterentwicklung der österreichischen Stra-
tegie zur Anpassung an den Klimawandel. 
Darauf aufbauend kann der weitere Hand-
lungsbedarf von Bund und Ländern gemein-
sam weiter konkretisiert werden. 
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Konkret zielt der erste Fortschrittsbericht 
darauf ab: 

• den Trend in der Umsetzung aufzuzei-
gen, 

• einen Ausgangspunkt für die weitere Be-
richterstattung über den Fortschritt in 
der Anpassung zu schaffen, 

• bestehenden und weiteren Anpassungs-
bedarf zu eruieren, 

• Lücken in der Anpassung zu identifizie-
ren, 

• eine wesentliche Grundlage für die Aktu-
alisierung der Strategie zu liefern, 

• einen Mehrwert für alle Beteiligten dar-
zustellen. 

 

EXKURS – POLITISCHER HINTERGRUND INTERNATI-
ONAL UND AUF EUROPÄISCHER EBENE 
Sowohl auf internationaler als auch auf euro-
päischer Ebene steht das Thema Klimawan-
delanpassung seit einigen Jahren verstärkt im 
Fokus der Aufmerksamkeit. Die Verpflich-
tung, eine Anpassungsstrategie zu erstellen, 
ergibt sich aus dem Rahmenübereinkommen 
der Vereinten Nationen über Klimaänderun-
gen (UNFCCC) und dem Kyoto Protokoll. 
Gemäß Artikel 12 des Rahmenübereinkom-
mens müssen die Vertragsparteien alle 4 Jahre 
nationale Berichte über die ergriffenen oder 
geplanten Maßnahmen zur Durchführung des 
Übereinkommens übermitteln. 

Auf europäischer Ebene wurde mit dem 
Weißbuch „Anpassung an den Klimawandel“ 
(KOM(2009) 147) ein Aktionsrahmen geschaf-
fen, innerhalb dessen sich die Europäische 
Union und ihre Mitgliedstaaten auf die Fol-
gen des Klimawandels vorbereiten sollen. Es 
bildete die Grundlage für eine umfassende 
Anpassungsstrategie der EU, die im April 2013 
veröffentlicht wurde. Die Strategie legt ihren 
Fokus auf drei wesentliche Ziele: Die Förde-
rung von Anpassungsaktivitäten in den EU-
Mitgliedstaaten durch die Erstellung nationa-
ler Anpassungsstrategien, die Integration von 
Klimawandelanpassungsaktivitäten auf EU-
Ebene und eine besser fundierte Entschei-
dungsfindung in der Maßnahmensetzung zur 
Klimawandel-anpassung. 

Entsprechend der Monitoring-Verordnung für 
die Mitgliedstaaten der EU1 sind gemäß Arti-

1  EU-VERORDNUNG Nr. 525/2013 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 21. Mai 2013 über ein System für die Überwachung von 
Treibhausgasemissionen sowie für die Berichterstattung über 

kel 15 erstmalig bis zum 15. März 2015 und 
danach alle 4 Jahre Informationen über die 
nationalen Anpassungsplanungen und -
strategien zu übermitteln, in denen die durch-
geführten oder geplanten Maßnahmen zur 
Erleichterung der Anpassung an den Klima-
wandel umrissen werden. Diese Informationen 
betreffen die wesentlichen Ziele und die Kate-
gorie der betreffenden Klimaauswirkung (z. B. 
Hochwasser, Anstieg des Meeresspiegels, Tem-
peraturextreme, Dürren und andere Wetterext-
reme). Für die Darstellung des Fortschritts in 
der Anpassung wurden von der EU Guidelines 
entwickelt. 

Darauf aufbauend wird die Kommission bis 
zum Jahr 2017 den Stand der Umsetzung in 
den Mitgliedsstaaten prüfen und gegebenen-
falls notwendige Korrekturen einleiten. Bei 
unzureichenden Fortschritten erwägt die 
Kommission rechtsverbindliche Instrumente. 

diese Emissionen und über andere klimaschutzrelevante In-
formationen auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union und 
zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 280/2004/EG 
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DER WEG ZUM ERSTEN FORTSCHRITTSBERICHT

KONZEPT FÜR DIE FORT-
SCHRITTSDARSTELLUNG 
Für die Entwicklung des österreichischen 
Monitoring- und Evaluierungskonzep-
tes(M&E) wurden ähnliche Systeme in ande-
ren europäischen Staaten auf ihre Übertrag-
barkeit überprüft. Parallel dazu wurden „ver-
wandte“ M&E Systeme in Österreich unter-
sucht und relevante Anknüpfungspunkte 
identifiziert. 

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurde 
ein Konzept erstellt, das aus zwei Strängen 
besteht: einer Befragung und einem Kriteri-
enkatalog. Die Zusammenschau dieser beiden 
Elemente ergibt ein möglichst umfassendes 
Bild über die Entwicklung und den Trend der 
Anpassung in den jeweiligen Aktivitätsfel-
dern. 

1. Mit der Befragung („Self-Assessment“) 
wird der Status Quo der Klimawandelanpas-
sung in den jeweiligen Aktivitätsfeldern der 
österreichischen Anpassungsstrategie erfasst. 
Der Fragebogen richtet sich an relevante Ak-
teurInnen (von Bund, Ländern, Interessenver-
tretungen und weiteren in der Umsetzung 
aktiven Institutionen) mit der Aufforderung, 
selbst einzuschätzen, inwieweit die in ihren 
Aufgabenbereich fallenden konkreten Hand-
lungsempfehlungen und die „empfohlenen 
weiteren Schritte“ aus der Strategie in den 14 
Aktivitätsfeldern umgesetzt sind. 

2. Im zweiten Teil – dem Kriterienkatalog 
– wurden im Rahmen eines mehrstufigen 
Prozesses, unter Einbindung relevanter Ak-
teurInnen aus Bund und Ländern sowie von 
ExpertInnen aussagekräftige Schlüsselkrite-
rien für jedes Aktivitätsfeld eruiert. Diese sol-
len die Entwicklungen und Trends des Fort-
schritts der Anpassung in den Aktivitätsfel-
dern darstellen. 

• Die Auswahl der 3-5 zentralen Krite-
rien (Schlüsselkriterien) für jedes Aktivitäts-
feld erfolgte anhand definierter Ansprüche 

(z.B. Veränderungen anzeigen und auf Maß-
nahmen reagieren, auf bestehenden zugängli-
chen Daten basieren, dauerhaft erhoben wer-
den, etc.) Die Schlüsselkriterien basieren da-
mit vorwiegend auf bestehenden Kriterien 
bzw. solchen, die mit einem überschaubaren 
Aufwand darzustellen sind. Neben quantitati-
ven, daten-basierten Kriterien erfolgen in 
einigen Aktivitätsfeldern auch qualitative 
Darstellungen. 

• Einige Kriterien bilden mehrere Hand-
lungsempfehlungen und / oder Aktivitäts-
felder ab, das heißt diese Kriterien sind in 
mehreren Aktivitätsfeldern angeführt, die 
jeweiligen Querbezüge sind angegeben. 

• In einigen Aktivitätsfeldern sind Datenlü-
cken vorhanden, bzw. die vorliegenden 
Daten liegen in einer für die Anpassung 
nicht relevanten Form und Tiefe vor. Im 
Rahmen der Erstellung des Fortschrittsbe-
richtes wurde versucht, mit bestehenden 
Datenquellen das Auslangen zu finden. 
(siehe auch Lessons learned / Reflexion). 

Ziel war es, überwiegend Kriterien zu identifi-
zieren, die den Fortschritt der Anpassung 
beobachten, das heißt Response-Kriterien. In 
Bereichen allerdings, in denen noch wenig 
Wissen über die erwarteten Folgen des Kli-
mawandels herrscht, ist zunächst die Be-
obachtung dieser notwendig, um darauf auf-
bauend konkrete Anpassungsmaßnahmen 
setzen zu können. In diesen Fällen wurden 
daher sogenannte Impact-Parameter heran-
gezogen. 

Das vorliegende Konzept versteht sich als 
lernendes System, das sich an veränderte 
Rahmenbedingungen anpassen kann. Es ist 
flexibel ausgelegt, um neue Erkenntnisse im 
rasch wachsenden Themenfeld Klimawan-
delanpassung integrieren zu können. Bei Be-
darf wird es entsprechend überarbeitet wer-
den. 
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CHANCEN UND GRENZEN 
EINES INDIKATORENBA-
SIERTEN ANSATZES IN 
DER ANPASSUNG 
Kriterien/Indikatoren sind wesentliche In-
strumente, um den Fortschritt und Trend in 
verschiedensten Bereichen anschaulich und 
gut nachvollziehbar darzustellen. Die beson-
dere Herausforderung liegt u.a. darin, dass 
sich die Ziele in der Anpassung im Gegensatz 
etwa zum Klimaschutz nicht quantifiziert 
vorliegen. In vielen Fällen sind daher qualita-
tive Beschreibungen notwendig. 

Grundsätzlich lassen sich jedoch immer nur 
einzelne Aspekte zeigen, quasi als „Blitzlich-
ter“ auf ausgewählte Inhalte der Anpassung. 
Nicht jeder Aspekt kann mit einfachen „Mes-
sungen“ erfasst und direkt als Kriterium dar-
gestellt werden. Zum Beispiel sagt die Menge 
des Angebotes an Informationsmaterial zum 
Katastrophenschutz nichts darüber aus, in-
wieweit diese Informationen zu konkreten 
Handlungen geführt haben. Dennoch erhält 
man einen wichtigen Hinweis, inwieweit das 
Thema Katastrophenschutz als gesellschaft-
lich relevant erkannt wird, und welche Mög-
lichkeiten Betroffene haben, sich zu informie-
ren bzw. geeignete Vorsorgemaßnahmen zu 
treffen. Beispiele wie dieses zeigen, wie be-
hutsam man bei der Interpretation der Daten 
vorgehen muss. 

 

VORGEHENSWEISE 
Als erster Teilschritt wurde unter den Bun-
desressorts und den Ländern sowie einigen 
weiteren relevanten AkteurInnen im Zeitraum 
12. März 2014 bis zum 8. Mai 2014 eine Befra-
gung zur Einschätzung des Umsetzungsstan-
des durchgeführt. 

Für jedes Aktivitätsfeld wurden zahlreiche 
ExpertInnen gebeten, die Umsetzung von bis 
zu 99 (durchschnittlich 60) „empfohlenen 
weiteren Schritten“ pro Aktivitätsfeld auf ei-

ner Skala von „dzt. nicht vorgesehen“ bis zu 
„vollständig und langfristig umgesetzt“ zu 
beurteilen. Die Anzahl der returnierten Fra-
gebögen wird in den einzelnen Aktivitätsfel-
dern explizit angeführt. Es wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass es sich bei den Antworten 
oft nicht um Einzelmeinungen, sondern um 
akkordierte Stellungnahmen der befragten 
Institutionen und Dienststellen handelt. 

Im Konzept für die Fortschrittsdarstellung 
werden 45 qualitative und quantitative Krite-
rien beschriebe, wobei einige dieser Kriterien 
in mehreren Aktivitätsfeldern Anwendung 
finden. Ein Überblick über die Kriterien findet 
sich im Anhang (Seite 189). Die Erhebung und 
Datensammlung zu den Kriterien startete im 
Juli 2014. Hierzu wurden zahlreiche Gesprä-
che mit ExpertInnen aus unterschiedlichen 
Institutionen geführt. Im Zuge dieser Arbeits-
treffen wurden u.a. folgende Punkte behan-
delt: 

• Welche Daten sind relevant und in der 
jeweiligen Institution verfügbar? 

• In welcher Form und für welchen Zeit-
raum liegen die Daten vor? 

• Welche Darstellungsmöglichkeiten und 
Interpretationsmöglichkeiten sind sinn-
voll? 

• Welche Aussage ergibt sich daraus für 
die Anpassung? 

• In welchen Abständen werden die Da-
ten erhoben? 

• Sind diese Daten veröffentlicht? 
• Sind zusätzliche Auswertungen für die 

geplante Darstellung notwendig und 
welcher Aufwand würde daraus entste-
hen? 

• Welche weiteren möglichen Datenquel-
len sind vorhanden und sollten heran-
gezogen werden? 

Nach Vorliegen der Befragungsergebnisse und 
der Daten für die Kriterien, wurde mit der 
systematischen Auswertung, Darstellung und 
Interpretation begonnen. 

Details zu den Datenquellen und der Metho-
dik finden sich bei der Beschreibung der je-
weiligen Kriterien. 
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Details zur statistischen Auswertung der Be- fragung sind im Anhang (S. 194) nachzulesen. 

LESSONS LEARNED / 
REFLEXION 
Der vorliegende Fortschrittsbericht zur 
Anpassung an den Klimawandel ist euro-
paweit als Pionierarbeit zu bezeichnen. 
Vergleichbare umfassende Berichte liegen 
auf europäischer Ebene derzeit noch nicht 
vor. Erfahrungen aus anderen Ländern stan-
den somit nicht bzw. nur bedingt zur Verfü-
gung (z.B. aus den sektoralen Berichten des 
Adaptation Sub-Committee aus Großbritan-
nien oder dem Evaluierungsbericht zur finni-
schen Anpassungsstrategie, der auf einer 
Selbsteinschätzung anhand qualitativer Indi-
katoren beruht). 

Der Fortschrittsbericht zielt darauf ab, einen 
Überblick zum Trend der Umsetzung für das 
gesamte Bundesgebiet zu geben. Der Bericht 
ist nicht in der Lage, für jedes Bundesland, 
jede Region und jedes Aktivitätsfeld eine de-
taillierte Analyse zum Stand der Umsetzung 
aufzuzeigen. Dies kann nur im Rahmen ver-
tiefender Studien in den jeweiligen Aktivitäts-
feldern bzw. für ausgewählte Regionen erfol-
gen. 

Befragung 

Die Fragebögen wurden in Form eines Excel-
Dokuments vorbereitet, um diese gut doku-
mentieren, auswerten und wiederholen zu 
können. 

Dabei zeigte sich, dass die Befragung durch 
Verteilung dateigebundener Fragebögen im E-
Mail-Versand allerdings auch einige wesentli-
che Nachteile gegenüber einer zentralen Er-
fassung mit einschlägiger Software aufweist: 

• eine einheitliche und fehlerfreie Dar-
stellung bei allen Versendern ist wegen der 
Versionsvielfalt der verwendeten Tabellenkal-
kulation (MS Excel) auf EmpfängerInnenseite 
(insbesondere bei Bearbeitung durch mehrere 
MitarbeiterInnen desselben Hauptadressaten) 
nicht mit angemessenem Aufwand sicherzu-
stellen. Dazu müsste die Möglichkeit für wie-

derholte Versionskonvertierungen während 
der Bearbeitung geschaffen werden. 

• Die Sammlung und Erfassung der 
Rückmeldungen ist bei diesem Erhebungsum-
fang nur mehr automatisiert möglich und 
verursacht hohen Programmieraufwand. 

• bei zentralen, datenbankgestützen Er-
hebungen erfolgt der wesentliche Teil der 
Qualitätskontrolle bereits bei der Eingabe 
(Gültigkeitskontrollen…). Diese Kontrollen 
müssen bei der Verwendung einer Tabellen-
kalkulation nachgeahmt werden, zusätzlich 
müssen Format und Inhalt der versandten 
Fragebögen vorab gegen benutzerseitige Mo-
difikationen abgesichert werden: individuelle 
Änderungen verursachen einen beträchtli-
chen Mehraufwand. 

• Änderungen (z.B. Hinzufügen von Er-
läuterungen oder Korrigenda) sind nach Ver-
sand der Fragebögen aufwendig. 

Erläuterungen zum Befüllen des Fragebo-
gens 

Die „empfohlenen weiteren Schritte“ inner-
halb einer Handlungsempfehlung richten sich 
oft an unterschiedliche AkteurInnen. Die Be-
fragten sollen und können den Stand der Um-
setzung nur für jene Schritte beantworten, die 
in ihren Zuständigkeitsbereich bezogen auf 
die jeweilige Institution/Abteilung fallen. Da-
her wurde in der ersten Spalte nach der Zu-
ständigkeit bezogen auf die jeweilige Hand-
lungsempfehlung gefragt. 

Es hat sich gezeigt, dass dies bei der Beant-
wortung zu Missverständnissen geführt hat. 
Zum einen wurde „nicht zuständig“ oft zur 
Gänze für Handlungsempfehlungen innerhalb 
eines Aktivitätsfelds angegeben. Zum anderen 
dürfte von der jeweiligen Sachbearbeiterin 
bzw. dem jeweiligen Sachbearbeiter oft „nicht 
zuständig“ angekreuzt worden sein, obwohl in 
der befragten Institution zumindest eine Teil-
zuständigkeit für einzelne Schritte gegeben 
ist. Dies wird im Falle einer erneuten Befra-
gung in der Zukunft deutlicher gemacht wer-
den. 

Kriterien 
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Die für den Fortschrittsbericht herangezoge-
nen Daten basieren überwiegend auf veröf-
fentlichten und frei zugänglichen Daten. Die-
se liegen durchwegs als aggregierte Daten für 
das gesamte Bundesgebiet vor. Für Aussagen 
auf regionaler Ebene wären teils Sonderaus-
wertungen oder zusätzliche Erhebungen er-
forderlich, die mitunter nur mit beträchtli-
chem Aufwand von den jeweiligen Institutio-
nen durchzuführen wären oder zugekauft 
werden müssten. Regionale Aussagen sind aus 

diesem Grund nur in Ausnahmefällen mög-
lich. 

In einigen Fällen werden relevante Daten der-
zeit von unterschiedlichen Institutionen und 
/oder den Ländern erfasst. Mitunter kommt 
auch keine einheitliche Erhebungsmethodik 
zur Anwendung. Für die Darstellung im Fort-
schrittsbericht wurden daher nur auszugswei-
se und beispielhaft die zugänglichen Daten 
herangezogen. Für einen umfassenden Über-
blick wären vertiefende Studien erforderlich.
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FORTSCHRITTE IN DEN  
EINZELNEN AKTIVITÄTSFELDERN 

LANDWIRTSCHAFT
ÜBERGEORDNETES ZIEL: Sicherung einer nachhaltigen, ressourcenschonenden und klima-
freundlichen (landwirtschaftlichen) Produktion sowie Erhalt und Verbesserung der ökologi-
schen Leistungen der Landwirtschaft bei veränderten klimatischen Bedingungen. 

BEFRAGUNG 

ÜBERBLICK 
Die Auswertung der Selbsteinschätzung zum 
Stand der Umsetzung der Handlungsempfeh-
lungen im Aktivitätsfeld Landwirtschaft be-
ruht auf 17 Fragebögen.2 Die Umsetzung der 
„weiteren empfohlenen Schritte“ im Aktivi-
tätsfeld Landwirtschaft wurde überwiegend 
und bei einzelnen Schritten fast ausschließ-
lich als „teilweise“ eingestuft (Tabelle 11; Ex-
pertInnenkollektiv: n=17)

2 Die Befragung fand während der Programmkonzeption des 
neuen Programms für Ländliche Entwicklung statt, in der die 
Gestaltung des Agrarumweltprogrammes ÖPUL diskutiert 
wurde. Zum heutigen Stand (Weiterführung ÖPUL) könnten 
die Einschätzungen anders ausfallen. 
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Tabelle 1: Umsetzungsstatus der Handlungsempfehlungen 

 Status * 

3.1.4… Handlungsempfehlung (Kurzfassung) 1 2 3 4 

1 Nachhaltiger Aufbau des Bodens u. Sicherung der Bodenfruchtbark.… 

 

2 Verstärkte Etablierg. u. Förderg. wasserspar. Bewässerungssysteme… 

3 Züchtung u. gezielter Einsatz v. wasserspar., hitzetoleranten Pflanzen… 

4 Anpassung des Düngemanagements an saisonale Witterungsverläufe… 

5 Bereitstellung wissensch. Grundlagen zu mgl. neuen Krankheiten… 

6 Umweltgerechter u. nachhaltiger Einsatz v. Pflanzenschutzmitteln… 

7 Überprüfg. d. Standorteign. aufgrund sich ändernder klim. Bedingungen… 

8 Risikominimierg. u. Entwicklung u. Ausbau v. Instrum. d. Risikostreuung… 

9 Integr. Landschaftsgestaltg.en z. Bodensicherg. u. Verbessg. der… 

10 Erhalt bestehender Almflächen u. Revitalisierung aufgelassener Almen… 

11 Optim. d. Glashauskultur hins. Energie-, Wasser- u. Kühlungsversorgung… 

12 Förderg. d. Tierschutzes u. der -gesundheit unter veränd. klimatischen… 

13 Berücksicht. v. zukünftigen Anforderg. an d. Klimatisierung v. Stallung… 

14 Optimierg. der Anpassungs- u. Bekämpfgsstrat. für neue Krankheiten u.… 
* 1…dzt. nicht vorgesehen, 2…geplant, 3…teilweise umgesetzt, 4…vollständig umgesetzt 
 

ERSTE RÜCKSCHLÜSSE / 
MERKBARE TRENDS 
Die meisten Einschätzungen wurden zu 
Handlungsempfehlung (HE) 1: nachhaltiger 
Bodenaufbau abgegeben; damit erhielt diese 
über die Aktivitätsfelder hinweg die meisten 
Einstufungen überhaupt. Vergleichsweise 
klein ist die Stichprobe dagegen für HE 8 (Ri-
sikominimierung), die auch sehr divergierend 
beurteilt wurde. Als sehr weit umgesetzt wur-
den die HE 6 (Pflanzenschutz), 14 (Schäd-
lingsbekämpfung) und 9 (integrierte Land-
schaftsgestaltung) erachtet. Umgekehrt ist 
laut mehrheitlicher Auskunft die Umsetzung 
der HE 2 (Etablierung wassersparender För-
dersysteme) und 12 (Förderung Tierschutz) 
„dzt. nicht vorgesehen“. Zwei HE (8 und 11: 
Optimierung Glashauskultur) wurden von gar 
keiner/m der Befragten bereits als vollständig 
umgesetzt angesehen. 

Auf der Detailebene der „weiteren empfohle-
nen Schritte“ stechen einzelne Schritte mit 
besonders hohem Umsetzungsgrad heraus. 
Als weitestgehend zumindest teilweise oder 
schon vollkommen umgesetzt wurden fol-
gende Schritte eingeschätzt: 

• die Berücksichtigung neuer Krankheiten/ 
Schaderreger in einschlägiger Forschung 
(HE 3.1.4.5) • eine intensivierte Zusammenar-
beit Wissenschaft/ Bera-
tung/Landwirtschaft/Industrie beim umwelt-
gerechten und nachh. Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln (HE 3.1.4.6) • verstärkte Be-
rücksichtigung der Standorteignung sowie 
• Bewussteinsbildung und Kooperation bei 
der Sortenwahl (HE 3.1.4.7), 
• Weiterentwicklung von Handlungsempfeh-
lungen für Stallbau, Fütterung, Güllema-
nagement (HE 3.1.4.13) • die Ausarbeitung 
angepasster Bewirtschaftungsformen [im 
Hinblick auf neue Krankheiten und Schädlin-
ge] (HE 3.1.4.14) 

Umgekehrt finden sich nur zwei Schritte, de-
ren Umsetzung lt. ExpertInnen höchstens 
geplant oder dzt. gar nicht vorgesehen ist; 
beide aus HE 3.1.4.8 (Risikominimierung/-
streuung). Für die gesamte Handlungsemp-
fehlung ist aber auch anzumerken, dass sich 
nur einzelne der kontaktierten Fachleute als 
fachlich zuständig erklärt hatten. 
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TEXTLICHE ANMERKUNGEN 
(IN DEN FRAGEBÖGEN) 
Um mit Planung und Umsetzung starten zu 
können bzw. als Grund für die bislang fehlen-
de Einleitung von Schritten wurde überwie-
gend die Ressourcenfrage aufgeworfen (6 
von 10 Rückmeldungen), in einem weiteren 
Fall wurde „Planungs- und Finanzierungssi-
cherheit“ gewünscht. Zwei weitere Kommen-
tare benannten Forschungsfinanzierung 
und -partnerschaften. 

Auf die Frage nach anderen „weiteren Schrit-
ten“ bzw. Forschungsprojekten in Arbeit wur-
den neun konkrete Forschungsprojekte ge-
nannt, wie auch insgesamt der Schwerpunkt 
der Rückmeldungen auf Forschungsaktivitä-
ten lag. 

Die neun eingetroffenen „weiteren inhaltli-
chen Anregungen“ zeigten eine große Band-
breite und betrafen: 

• bundesweite Harmonisierung von Maß-
nahmen für 3.1.4.1 (Nachhaltiger Aufbau des 
Bodens, Sicherung Bodenfruchtbarkeit…) 
• regionale Förderung der Kreislaufwirtschaft 
• Forcierung von Bewässerungsmaßnahmen 
• Sicherstellung der Lizenzeinkünfte für 
Pflanzenzüchter • Hinweis auf mögl. Ertrags-
einbußen bei Zucht auf frühe Reife 
• langfristiges Monitoringnetzwerk (Trender-
kennung Schaderreger) • Sicherstellung e. 
breiten Wirkstoffspektrums 

 

KRITERIEN 

KRITERIUM: AUSGEWÄHLTE AGRARUMWELTMAßNAHMEN

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Die Landwirtschaft ist von Klimaänderungen 
(wie Temperaturanstieg, Zunahme von Tro-
ckenperioden, Veränderungen der Nieder-
schlagsverteilung etc.) direkt betroffen, wobei 
der Klimawandel sowohl Chancen wie auch 
neue Herausforderungen mit sich bringt. Ge-
rade im Sektor Landwirtschaft sind daher 
Maßnahmen, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen und eine nachhaltige, 
ressourcenschonende und klimafreundliche 
(landwirtschaftliche) Produktion sichern, von 
besonderer Bedeutung. 

Das Kriterium beschreibt die Teilnahme an 
ausgewählten Agrarumweltmaßnahmen, die 
für die Anpassung relevante Aspekte anspre-
chen. Die einzelnen Maßnahmen werden in 
Maßnahmenpakete zusammengefasst, die ein 
spezifisches, anpassungsrelevantes Ziel ver-
folgen. Folgende drei anpassungsrelevante 

Themenbereiche werden in diesem Kriterium 
dargestellt: 

1. Maßnahmen zur Sicherung der Boden-
fruchtbarkeit, -struktur und -stabilität 

2. Bioflächen sowie Bio-Betriebe in Öster-
reich 

3. Erhaltung und Entwicklung naturschutz-
fachlich wertvoller oder gewässerschutz-
fachlich bedeutsamer Flächen 

(1) Die Sicherung eines guten Zustandes des 
Bodens (u.a. durch eine nachhaltige Nutzung 
und Bearbeitung des Bodens) sowie der 
Schutz des Bodens gegen Erosion sind we-
sentliche Ziele einer nachhaltigen Landwirt-
schaft. Klimaveränderungen haben Einfluss 
auf den Zustand des Bodens (durch Verände-
rungen der Trockenperioden; Zunahme an 
Starkniederschlägen etc.). Ebenso wird infolge 
des Klimawandels ein erhöhtes Risiko für Bo-
denverlust, Bodenabschwemmung und Bo-
deneintrag in Gewässer erwartet. Gezielte 
Maßnahmen zur Verbesserung des Bodenzu-
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standes sowie zum Schutz gegen Erosion sind 
daher auch für die Anpassung von Bedeutung. 

(2) Die biologische Bewirtschaftung richtet 
sich nach Zielen, die auch im Sinne der Kli-
mawandelanpassung sind. Dies sind bei-
spielsweise die Unterstützung natürlicher 
Kreisläufe und ein nachhaltiges Düngema-
nagement, die Erhaltung der Bodenfruchtbar-
keit, eine standortangepasste Arten-
/Sortenwahl, Fruchtfolgen sowie keine Ver-
wendung von chemischen Pflanzenschutzmit-
teln und eine möglichst artgerechte Tierhal-
tung. 

(3) Die Verbesserung der Funktionsfähig-
keit von Agrarökosystemen, die Verbesse-
rung der Resilienz von Lebensräumen, eine 
stärkere Vernetzung von Lebensräumen (Bio-
topverbund) und die Erhaltung von Ökosys-
temdienstleistungen (z.B. Bodenbildung, 
Hochwasserschutz, Nahrungsbereitstellung 
etc.) sind Ziele in der österreichischen Anpas-
sungsstrategie. In diesem Kriterium werden 
ausgewählte Agrarumweltmaßnahmen beo-
bachtet, die einen Beitrag zur Erreichung die-
ser Ziele leisten. 

Ergebnisse 
Im Folgenden wird der Anteil der Flächen mit 
anpassungsrelevanten, ausgewählten Agra-
rumweltmaßnahmen dargestellt. 

Sicherung der Bodenfruchtbarkeit, -
struktur und -stabilität 

Agrarumweltmaßnahmen zum Erosions-
schutz in Sonderkulturen wie Weinbau (bzw. 
Obst und Hopfen) oder die Begrünung von 
Ackerflächen und Biologische Wirtschaftswei-
se leisten einen Beitrag zur Erhaltung und 
Verbesserung der Bodenqualität. Auch die 
Mahd bzw. Bewirtschaftung von Steilflächen 
trägt zur Bodensicherung bei und vermindert 
die Erosionsgefahr. Diese Agrarumweltmaß-
nahmen werden im Maßnahmenpakt Bo-
den zusammengefasst betrachtet. 
Abbildung 1 stellt die Entwicklung des Maß-
nahmenpaktes Bodens im Zeitraum der letz-
ten Förderperiode 2007 bis 2013 dar. 

Erhaltung und Entwicklung naturschutz-
fachlich wertvoller oder gewässerschutz-
fachlich bedeutsamer Flächen 

Im Rahmen des Agrarumweltprogramms 
werden eine Reihe von Maßnahmen geför-
dert, die zum Erhalt und zur Verbesserung 
der Funktionsfähigkeit von Agrarökosystemen 
hinsichtlich Erhaltung bzw. Verbesserung des 
naturschutzfachlichen Werts von landwirt-
schaftlich genutzten Lebensräumen und ihrer 
Auswirkungen auf den Gewässerschutz füh-
ren. 

Diese Maßnahmen werden im Maßnahmen-
paket Naturschutz zusammengefasst, des-
sen Entwicklung für den Zeitraum 2007 bis 
2013 in Abbildung 1 abgebildet ist. 
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Abbildung 1: Absolute und relative in Maßnahmenpaketen genutzte landwirtschaftliche Fläche  

Maßnahmenpaket Boden Maßnahmenpaket Naturschutz 

 

Einheit: Prozent (der landwirtschaftlich genutzten Fläche) 
 

 

  

Einheit: Mio. ha         Maßnahmenflächen Boden         Maßnahmenflächen Naturschutz 

          keine Maßnahmen 

 

 

Daten: INVEKOS-Datenbank, BMLFUW; aus den Tabellen Grüner Bericht 2014; Darstellung Umweltbundesamt 
GmbH 

Methodik: Die Säulen bilden die Entwicklung der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Absolutzahlen ab. Die 
landwirtschaftlichen Nettoflächen mit Agrarumweltmaßnahmen aus den Maßnahmenpaketen Boden bzw. Natur-
schutz sind farblich hervorgehoben. Bei der Darstellung der Nettofläche wurde berücksichtigt, dass auf einigen 
Flächen mehrere Maßnahmen stattfinden. Diese Flächen werden nicht mehrfach gezählt. 

Das Maßnahmenpaket Boden umfasst folgende Maßnahmen: M1 Biologische Wirtschaftsweise, M8 Erosionsschutz 
Obst und Hopfen, M10 Erosionsschutz Wein, M15 Mahd von Steilflächen, M16 Bewirtschaftung von Bergmähdern, M 
18 Begrünung von Ackerflächen und M23 Auswaschungsgefährdete Ackerflächen; Zum Maßnahmenpaket Natur-
schutz gehören: M15 Mahd von Steilflächen, M16 Bewirtschaftung von Bergmähdern und M28 Naturschutzmaßnah-
men; (für die Maßnahme M26 Seltene Nutztierrassen liegen keine Flächenangaben vor); 

Grundsätzlich war aufgrund der Programmkonzeption des ÖPUL ein Einstieg von Betrieben nur in den Jahren 2007 
bis 2009 möglich. Danach waren nur Flächenzugänge in eingeschränktem Ausmaß förderfähig, ab 2013 wurde für 
Flächenzugänge keine Prämie mehr bezahlt. Das heißt die Flächen in den Maßnahmen können ab 2009 nur mehr 
bedingt bzw. ab 2013 nicht mehr zunehmen (bzw. tendenziell eher abnehmen), da in den Auswertungen immer die 
prämienfähigen Flächen verwendet werden. Im Rahmen des neuen Agrarumweltprogramms ÖPUL 2015 wird es 
adaptierte Maßnahmen mit geänderten Teilnahmeflächen geben. 

 

Bioflächen und -betriebe in Österreich 

2000–2013 wurden im Mittel rd. 483 976 ha 
landwirtschaftliche Fläche biologisch bewirt-
schaftet (inkl. Almen und Bergmähdern). Im 
Jahr 2013 machte Anteil der Bio-Betriebe an 
allen Betrieben 16,9 % aus, wobei 21.161 der 
21.810 Bio-Betriebe in der INVEKOS Daten-

bank erfasst waren und damit gefördert wur-
den. An der in der INVEKOS-Datenbank er-
fassten gesamten landwirtschaftlichen Pro-
duktionsfläche hatte die biologisch bewirt-
schaftete Fläche im Jahr 2013 einen Anteil 
von 19,7 % (inkl. Almen und Bergmähdern). 
(BMLFUW „Grüner Bericht 2014“, S. 60). 
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Abbildung 2: Absolute und relative biologisch 
bewirtschaftete Fläche (geförderte Bio-
Betriebe) 2007–13 

 
Einheit: Prozent (der landwirtschaftlich genutzten Fläche) * 

 
Einheit: Mio. ha 

      Fläche geförderte Bio-Betriebe (ohne Almen und 
Bergmähder) 

      gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche 

 

Daten: INVEKOS-Datenbank, BMLFUW; Tabellen Grü-
ner Bericht 2014; Darstellung Umweltbundesamt GmbH 

Methodik: Geförderte Bio-Flächen ohne Berücksichti-
gung von Almen und Bergmähdern (braune Säulen) im 
Vergleich zur gesamten landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, die in der INVEKOS Datenbank in den Jahren 
2007-2013 erfasst wurde. 

Die dargestellten im Rahmen von ÖPUL geförderten 
Bio-Flächen sind geringer als die tatsächlich bewirt-
schafteten Bio-Flächen. Dies gilt insbesonders für die 
Jahre 2009 bis 2013, da hier Flächenzugänge nur mehr 
im beschränkten Ausmaß förderfähig waren bzw. ab 
2013 nicht mehr gefördert wurden. 

 

Abbildung 3:Veränderung 2007–13 der Bio-
Flächen in den Bundesländern (in Prozent) 

 

Daten: INVEKOS-Datenbank, BMLFUW,  
Darstellung: Grüner Bericht 2014, S. 60 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Maßnahmenpaket Boden 

Durchschnittlich wurden von 2007 bis 2013 
auf rd. 931 000 ha landwirtschaftlicher Fläche 
Maßnahmen zum Bodenschutz im Agrarum-
weltprogramm gefördert, wobei die Fläche im 
Jahr 2013 etwas (rd. 4 000 ha) unter dem Mit-
telwert liegt. 

Der Flächenanteil des Maßnahmenpakets 
Boden an der gesamten landwirtschaftlich 
genutzten Fläche liegt im Zeitraum der letz-
ten Förderperiode 2007–2013 bei rd. 
35 Prozent. 

Maßnahmenpaket Naturschutz 

In den letzten sieben Jahren lag der Anteil der 
Flächen, auf denen naturschutzrelevante Ag-
rarumweltmaßnahmen mit Fördergeldern 
durchgeführt werden bei rd. 8 Prozent. Die 
Fläche des Maßnahmenpakets Naturschutz 
2007–2013 ist in diesem Beobachtungszeit-
raum nur leicht (um rd. 6 700 ha, ca. 3%) zu-
rückgegangen, was sich auf die eingeschränk-
te bzw. nicht mehr mögliche Förderung neuer 
Flächen zu Ende der Programmperiode be-
gründet. Wegen der parallelen Abnahme der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche insge-
samt ist der Flächenanteil des Maßnahmen-
pakets Naturschutz dennoch geringfügig ge-
stiegen 

Biologisch bewirtschaftete Flächen: 

Im Zeitraum 2007–13 stieg der Anteil der bio-
logisch bewirtschafteten Fläche zunächst bis 
2010 deutlich an. In den Jahren 2011 bis 2013 
war dann ein leichter Rückgang der absoluten 
Bio-Fläche zu verzeichnen. Dies begründet 
sich insbesondere auf den Rückgang der er 
Bio-Grünlandflächen, der v.a. mit der Anpas-
sung der Alm-Futterflächen zusammenhängt. 
Insgesamt liegt der Bio-Anteil am Grünland 
immer noch bei rd. einem Viertel der Grün-
landflächen in Österreich und auch die Bio-
Ackerlandflächen zeigen weiterhin einen 
leichten Anstieg. Diese Entwicklung spiegelt 
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sich ebenso durch die Veränderung der Bio-
Flächen in den Bundesländern (Abbildung 3) 
wieder, da in Bundesländern mit hohen Grün-
landanteilen (bzw. Almflächenanteil) ein 
Rückgang verzeichnet wird. 

 

 

KRITERIUM: EINSATZ VON KLIMAANGEPASSTEN KULTURPFLAN-
ZEN

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Der Anbau von Kulturpflanzen muss an künf-
tig zu erwartende Klimaänderungen ange-
passt werden, wie z.B. an vermehrte Trocken-
perioden oder eine veränderte Niederschlags-
verteilung. In einigen Anbaugebieten wird 
beispielsweise eine zunehmende Bedeutung 
von trockenheits- und hitzetoleranten Arten 
und Sorten erwartet. Ziel ist eine regional 
angepasste Bewirtschaftung. 

Veränderungen im Angebot, der Züchtung 
und des Anbaus von Arten sind ein kontinu-
ierlicher Prozess. Mit dem Kriterium sollen 
die Züchtung sowie die Prüfung und der Ein-
satz von klima- und regional angepassten 
Kulturpflanzen (Arten bzw. Sorten) beobach-
tet werden. Ziel ist die Entwicklung des An-
gebotes (z.B. durch Screening der Sortenlis-
ten) und des Anbaus (in Fläche bzw. Anteil in 
Hauptproduktionsgebieten) darzustellen. 

Ergebnisse 
Im Rahmen des ÖPUL werden in der Maß-
nahme „Seltene landwirtschaftliche Kultur-
pflanzen“ jene Pflanzensorten gefördert, die 
in Österreich regionaltypisch sind. Dadurch 
wird zu einer Erhaltung eines Gen-Pools für 
zukünftige, standortangepasste Pflanzenzüch-
tung beigetragen. 

Geänderte Vegetationsbedingungen fließen 
seit jeher laufend in den Selektionsprozess 
des Arten- und Sortenspektrums ein. In der 
Österreichischen Sortenliste sind alle zugelas-
senen Sorten landwirtschaftlicher Arten und 

Gemüsearten aufgelistet. Sie bildet die Grund-
lage für die richtige Sortenwahl. 

Die Sortenliste basiert auf § 65 Saatgutgesetz 
1997, BGBl. I Nr. 72/1997 zgd. BGBl. I Nr. 
83/2004. Der Sortenliste kommt deklarative 
(informative) Bedeutung zu. In der Sortenliste 
sind alle zugelassenen Sorten landwirtschaft-
licher Arten und Gemüsearten (Saatgut) ein-
getragen. Sie setzt sich aus einem öffentlichen 
und einem nichtöffentlichen Teil zusammen. 
Die Beschreibende Sortenliste (AGES 2014) ist 
Teil des öffentlichen Teils der Sortenliste und 
wird jährlich aktualisiert. 

Die „Österreichische Sortenliste 2015“ (AGES 
2015) enthält derzeit 1 153 zugelassene Sorten 
(Tabelle 2). 

Tabelle 2: Anzahl der in Österreich zugelasse-
nen Sorten  

Landwirtschaftliche Arten 

Getreide 276 

Mais und Hirsearten 207 

Gräser 107 

Mittel- und großsamige Leguminosen 92 

Kleinsamige Leguminosen 54 

Sonstige Futterpflanzen 10 

Öl-, Faser- und Handelspflanzen 125 

Beta Rüben 58 

Kartoffel 48 

Gemüsearten 

Gemüse 176 

 1 153 
(Stand: 15. Jänner 2015, Quelle: Österreichische Sortenliste, 
BAES 2015) 

Inhalte der Beschreibenden Sortenliste bezie-
hen sich auf das System der Sortenzulassung, 
die züchterischen Fortschritte, die Bedeutung 
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von Qualitätskriterien, Anbau- und Resistenz-
eigenschaften sowie Saattechnik und Bestan-
desaufbau. Weitere Informationen beziehen 
sich auf Verwertungsmöglichkeiten wie Mahl- 
und Backqualität, Eignung für die Teigwaren-
erzeugung, energetischen Futterwert, Brau-
eignung von Gerstensorten usw. 

Unter den Anbaueigenschaften wird eine ho-
he Toleranz gegen abiotische Stressfaktoren 
wie Hitze oder Trockenheit als wünschens-
wert genannt, aus biochemischen Gründen 
sind ihr jedoch enge Grenzen gesetzt. 

Im Saatgutgesetz 1997 i.d.g.F. wird der allge-
meine Rahmen der Sortenzulassungsprüfung 
festgelegt. Die Registerprüfung dauert min-
destens zwei Jahre, die Prüfung ist solange 
durchzuführen, bis eine verlässliche Beurtei-
lung der Sorte möglich ist. Im Prüfrahmen 
werden vom Bundesamt für Ernährungssi-
cherheit (BAES) die für jede Kulturart, Arten-
gruppe und Nutzungsrichtung spezifischen 
Anbau-, Leistungs- und Qualitätseigenschaf-
ten festgelegt. Der für die Registerprüfung 
relevante und durch EU-Regelungen vorgege-
bene Merkmalskatalog (Technische Prüfricht-
linien) wird durch die Saatgutverordnung 
2006 i.d.g.F für die Kulturarten festgelegt 
(BAES 2015b). 

Die Richtlinien für die Sortenwertprüfung 
wurden Anfang 2015 neu aufgelegt. Eine spe-
zielle Methodik zur Prüfung auf Trocken-
heitstoleranz ist nicht implementiert. Dies ist 
auch kurz- bis mittelfristig nicht vorgesehen 
(BAES 2015c). 

Umfangreiche Feldprüfungen für Merkmale 
wie Toleranz gegenüber Trockenstress, Hitze 
oder bodennahes Ozon bereiten in der Sor-
tenwertprüfung große methodische Heraus-
forderungen, die auf Grund der Komplexität 
mit herkömmlichen Methoden und Feldver-
suchen und mit den derzeit zur Verfügung 
stehenden Ressourcen nicht zu leisten sind. 
Stressausmaß und Entwicklungsstadium der 
Pflanze bei Stresseinwirkung beeinflussen den 
Sortenertrag. Die mangelnde Planbarkeit von 
Stressumwelten erschwert die Selektion zu-
sätzlich. Versuche unter kontrollierten Bedin-

gungen können derzeit nur sehr einge-
schränkt durchgeführt werden. 

Im Zuge der Sortenzulassungsprüfung wird 
das Thema Trockenheit bereits in gewissem 
Umfang berücksichtigt. Bspw. leiden Win-
tersorten von Braugerste und Durum weniger 
unter Niederschlagsknappheit als Sommers-
orten. 

In der Pflanzenzüchtung nimmt die Wider-
standskraft gegenüber Trockenheit bereits 
heute einen hohen Stellenwert ein. Unter 
anderem unter Beteiligung von AGES und 
österreichischen Saatgutzüchtern wurden und 
werden laufend Forschungsprojekte durchge-
führt, die sich mit vermehrtem Hitze- und 
Trockenstress befassen. Generell wird welt-
weit an der Verbesserung der Trockentole-
ranz und der Thermotoleranz umfangreich 
geforscht. 

Österreichische Züchter prüfen ihre 
Zuchtstämme fallweise schon in Ungarn, der 
Slowakei, Rumänien, Serbien, Kroatien oder 
der Türkei. Im Fokus steht neben der Eignung 
für diese Länder auch die Eignung für 
Klimabedingungen, die zukünftig auch für 
österreichische Regionen typisch sein könn-
ten. Bei der Züchtung von Winterweizen wer-
den Elternsorten aus Rumänien, Bulgarien, 
Kroatien, der Ukraine etc. eingekreuzt, um 
Trocken- und Hitzetoleranz zu verbessern. 
Ein weiterer Aspekt der Klimawandelanpas-
sung ist u.a. in der Maiszucht die Toleranz 
gegen Kühle im Frühjahr. Durch eine zeitige 
Saat erfolgt die Blühphase früher, womit die 
für die Befruchtung gefährliche Julihitze ver-
mieden wird. 

Der in den letzten Jahrzehnten zunehmende 
Anteil von Wintergetreide auf Kosten des 
Sommergetreides ist neben anderen Gründen 
auch auf die höhere Dürretoleranz des Win-
tergetreides zurückzuführen. Der Anteil der 
Wintergetreideflächen ist seit den 1970er Jah-
ren von ca. 50% auf über 80% der Getreideflä-
che (exklusive Mais) gestiegen. 

In den Jahren 2012–14 traten Trockenperioden 
auf, die teils zu beträchtlichen Ertragseinbu-
ßen führte (AGES 2014, schriftliche Auskunft 
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der Abt. für Prüfung, Bewertung und Zulas-
sung Landwirtschaftlicher Sorten vom 
19.01.2015): 

Zeitpunkt Region betroffene Sorten 

Frühjahr 2012 Ostösterreich 
Winterroggen, -
weizen, -durum, -raps, 
Sommergerste, -durum 

2013 Ostösterreich, 
Stmk, Ktn 

Sojabohne, Mais, 
Zuckerrübe und Kar-
toffel 

2014 Teile Ostöster-
reichs 

Sommergerste, -
durum, Winterweizen 

Ertrag und Kornausbildung von resistenteren 
Arten werden in Trockenstressumwelten we-
niger geschädigt. Gemäß dem Bundesamt für 
Ernährungssicherheit (BAES) wurden eine 
Reihe solcher Arten registriert, ohne in der 
Beschreibenden Sortenliste jedoch so gekenn-
zeichnet zu sein. 

In der Beschreibenden Sortenliste werden die 
Eigenschaften der Sorten in neun Ausprä-
gungsstufen eingeteilt. Für Trockenheit wird 
derzeit keine Einteilung in diese Ausprä-
gungsstufen (1 sehr tolerant– 9 sehr empfind-
lich gegenüber Trockenheit) vorgenommen. 
Aus diesem Grund sind keine qualitativen 
Aussagen zum vermehrten Einsatz von tro-
ckenheitstoleranten Sorten möglich. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
In der Züchtung und Forschung werden lau-
fend geänderte Vegetationsbedingungen be-
rücksichtigt, Toleranz gegenüber Trocken-
stress, Hitze und bodennahes Ozon gewinnen 
dabei zunehmend an Bedeutung. Österreichi-
sche Züchter prüfen vermehrt ihre Züchtun-
gen in Ländern, die bereits heute klimatische 
Bedingungen aufweisen, die zukünftig auch in 
Österreich herrschen könnten. Dies zeigt, 
dass in der Forschung und Züchtung bereits 
auf den Klimawandel reagiert wird. 

Umfangreiche Feldversuche haben auf Grund 
der Komplexität ihre Grenzen und sind mit 
herkömmlichen Methoden aufgrund be-
schränkter Ressourcen nicht machbar. Zu-
künftig könnten neue Scanner zur Bestim-
mung der Reaktion von Pflanzen auf abioti-
schen Stress eine größere Bedeutung in der 
Sortenprüfung und Forschung erhalten. 

Trockentoleranz wird derzeit nicht explizit als 
Ausprägungsstufe in der Beschreibenden Sor-
tenliste angeführt. Eine quantitative Aussage 
hinsichtlich einer vermehrten Zulassung tro-
ckenheitstoleranter Sorten ist somit nicht 
möglich. Kurz- bis mittelfristig ist die Auf-
nahme einer Methodik zur Bestimmung der 
Trockenresistenz in den Richtlinien für die 
Sortenprüfung auch nicht vorgesehen. 

KRITERIUM: BEWÄSSERUNG

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Es wird erwartet, dass es in Zukunft regional 
unterschiedlich zur Ausweitung der Bewässe-
rungsflächen und -intensität kommt. Sowohl 
die Optimierung der Bewässerungsplanung 
(hinsichtlich Menge und Zeitpunkt) als auch 
der Einsatz von effizienten, wassersparenden 
Bewässerungssystemen nehmen speziell regi-
onal an Bedeutung zu. Mit dem Kriterium 

sollen wesentliche Trends der Bewässerung in 
der Landwirtschaft dargestellt werden. 

Ergebnisse 
Anhand der derzeit zur Verfügung stehenden 
Datengrundlage aus der Agrarstrukturerhe-
bung 2010 kann der Stand der Bewässerung in 
der Landwirtschaft im Jahr 2010 dargestellt 
werden. Es liegen sowohl Daten zum Anteil 
der bewässerten Fläche an der gesamten 
landwirtschaftlichen Fläche, als auch zum 
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Einsatz von wassersparenden, effizienten Be-
wässerungssystemen vor. Kulturen unter Glas 
sowie Haus- und Nutzgärten, die laufend be-
wässert werden, wurden nicht in die Erhe-
bung einbezogen. 

Bewässerte Flächen sind die Flächen, auf 
denen (zumindest einmal) tatsächlich bewäs-
sert wurde. Neben diesen bewässerten Flä-
chen gibt es die bewässerbaren Flächen. 
Dies sind Flächen, die im Bezugsjahr erforder-
lichenfalls (mit den normalerweise im Betrieb 
verfügbaren technischen Einrichtungen und 
der normalerweise verfügbaren Wassermen-
ge) bewässert werden könnten (Def. Statistik 
Austria, Agrarstrukturerhebung 2010, S. 105). 

Im Jahr 2010 lag die bei Bedarf bewässerbare 
Fläche bei 91 998 ha. Bedingt durch die rela-
tiv feuchten Witterungsverhältnisse im Jahr 
2010 wurden nur 26 481 ha tatsächlich be-
wässert. 

Die tatsächliche Bewässerung hängt unmit-
telbar mit den Witterungsverhältnissen zu-
sammen und kann von Jahr zu Jahr stark vari-
ieren. Daher ist es sinnvoll, das Mittel der 
bewässerten Fläche für eine Zeitspanne zu 
betrachten. So wurden in den Jahren 2008-
2010 im Schnitt 31 891 ha bewässert. 

Abbildung 4: Anteil der bewässerten Fläche an der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Jahr 
2010 

 

Daten: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2010;  
Methode: Im Rahmen der Agrarstrukturerhebung 2010 wurde anhand einer Befragung die bewässerte bzw. bewässer-
bare Fläche eruiert. 

Unter den Bewässerungsverfahren domi-
nierte im Jahr 2010 die Sprinklerbewässerung 
(57 % der Bewässerungsbetriebe), gefolgt von 
der Tröpfchenbewässerung (29 %). 14 Prozent 
wurden oberflächenbewässert (Grüner Be-
richt 2013). 

Die potentiell bewässerungswürdigen Flächen 
können auch modelliert werden. Diese Mo-
delle berücksichtigen z.B. Anbausystem, To-
pographie (Lage und Hangneigung), Nieder-
schlagsverhältnissen, Wasserspeicherfähigkeit 
des Bodens und Wasserverfügbarkeit. (Siehe 
Bericht „Evaluierung des Programms LE07-13 
„Abschätzung der bewässerten und bewässe-
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rungsbedürftigen landwirtschaftlichen Flä-
chen sowie Integration der Daten in die IN-
VEKOS-Datenbank“, wpa Beratende Ingeni-
eure, im Auftrage des BMLFUW, 2010). 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Eine Aussage zu einem allfälligen Trend bzw. 
der Entwicklung der Bewässerung auf land-
wirtschaftlichen Produktionsflächen ist im 
Rahmen dieses Fortschrittsberichts nicht 
möglich, da nur die Erhebung aus 2010 vor-
liegt. 

Der Anteil der bewässerbaren Fläche an der 
gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche 
lag im Jahr 2010 bei rd. 3,2 %, der Anteil der 
tatsächlich bewässerten Fläche bei 0,9 %. Den 
größten Anteil an bewässerter Fläche, hatten 
Gemüse das im Freiland (Feldanbau) ange-
baut wird und Sonderkulturen, die besonders 

bewässerungsintensiv sind. Neben den Gar-
tenbau-, Marktfrucht- und Dauerkulturbe-
trieben, wurden jedoch auch 314 Futterbaube-
triebe mit bewässerten Flächen erhoben. Die 
meisten dieser Betriebe befanden sich in Ti-
rol, im Bezirk Landeck. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Agrar-
strukturerhebung 2010, dass Bewässerung in 
der landwirtschaftlichen Produktion für spe-
zifische Regionen Österreichs eine besondere 
Rolle spielt. Diese typischen Bewässerungsge-
biete mit Feldanbau liegen in den beiden 
Bundesländern mit der größten bewässerba-
ren Fläche: Niederösterreich gefolgt vom Bur-
genland. Im Jahr 2010 lagen die tatsächlich 
bewässerten Gebiete (Abbildung 4) insbeson-
dere in Wien und im angrenzenden March-
feld sowie im Burgenland (Statistik Austria 
2012). 

KRITERIUM: VERSICHERTE FLÄCHEN IN DER LANDWIRTSCHAFT

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Die Landwirtschaft ist wetterbedingten Pro-
duktionsrisiken ausgesetzt. Eine Risikomini-
mierung für den Einzelnen – durch die Inan-
spruchnahme entsprechender Versicherungs-
produkte – sowie die Entwicklung und der 
Ausbau weiterer Versicherungsmodelle sind 
gerade hinsichtlich sich ändernder klimati-
scher Bedingungen wichtig. 

Das Kriterium soll beobachten, wie sich das 
Ausmaß der versicherten Flächen in Öster-
reich tendenziell verändert, da dies einen 
wichtigen Aspekt der Anpassung darstellt. 
Eine mögliche Zu- oder Abnahme an versi-
cherten Flächen hängt jedoch auch von ande-
ren Faktoren, wie wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen und Förderungen. ab. 

Ergebnisse 
In den letzten 15 Jahren haben die Dürre- und 
Hochwasserschadensmeldungen (im Durch-
schnitt) um 50 % zugenommen, wobei es 
11 541 Meldungen im Jahr 2013 gab (Grüner 
Bericht 2014, S. 119). Der einzelne landwirt-
schaftliche Betrieb hat im Jahr 2013 Zuschüsse 
im Ausmaß von rd. 50 % zur Reduktion der 
Hagel- und Forstversicherungsprämie erhal-
ten, jeweils in etwa 25 % von Seiten der Län-
der und des Bundes. Im Jahr 2013 betrug das 
Verhältnis der Kosten für eingetretene Schä-
den zu den Prämieneinnahmen (Combined 
Ratio) 68,5%. Die versicherte Fläche umfasste 
1 214 506 ha. (Grüner Bericht, 2014, S. 118ff) 
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Abbildung 5: Versicherte Flächen (Quelle: 
Grüner Bericht 2014, S. 118) 

 

Daten: BMLFUW  
Darstellung: BMLFUW 2014 („Grüner Bericht“) 

Für eine Darstellung der versicherten Flächen 
in der Landwirtschaft nach Hauptprodukti-
onsgebieten (siehe Konzept Fortschrittsdar-
stellung) fehlen derzeit entsprechende Da-
tengrundlagen. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Die versicherte landwirtschaftliche Fläche ist 
in den letzten Jahren (von 2009 bis 2013) rela-
tiv konstant geblieben. Zwischen 2009-2013 
waren durchschnittlich 1 221 200 ha gegen 
Hagel oder mehrfach versichert. Das sind rd. 
42 % der gesamten landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche und rd. 85 % der Summe an 
Acker- und Dauerkulturflächen. 

Schwäche des Kriteriums: Die Entwicklung 
der versicherten Flächen ist von unterschied-
lichen Faktoren abhängig, wie z.B. von der 
Höhe der zu zahlenden Prämien bzw. den 
ökonomischen Anreizen (Förderung). 
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ZUSAMMENSCHAU LANDWIRTSCHAFT 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die Anpassung 

Ausgewählte Agrarumweltmaßnahmen 
Maßnahmenpaket(MP) Boden 
MP Naturschutz 
Biofläche 

Leichter Flächenrückgang der 
Bioflächen sowie der Flächen im 
MP Naturschutz; leicht 
unterdurchschnittliche Fläche im 
MP Boden im Jahr 2013; 
Anteil an Gesamtfläche: 
MP Boden  
(2013): 35,3 % 
Biofäche (2013): 19,7 % 
MP Naturschutz (2013): 8,5 % 

MP Boden: Der Flächenanteil des MP Boden 
hat sich in den letzten sieben Jahren nur leicht 
verändert und liegt bei fast einem Drittel aller 
landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen. 
Gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des 
Bodenzustandes sowie zum Schutz gegen 
Erosion gewinnen infolge des Klimawandels 
zusätzlich an Bedeutung. Ein weiterer Ausbau 
der Maßnahmen sowie eine Erhöhung des 
Flächenanteils sind daher anzustreben. 
 
Biofläche: Der Anteil der biologisch bewirt-
schafteten Fläche ist 2000–2011 stark gestiegen, 
in den letzten drei Jahren gab es jedoch einen 
leichten Rückgang, der sich hauptsächlich auf 
die Anpassung der Alm-Futterflächen begrün-
det. Die biologische Bewirtschaftung richtet 
sich nach Zielen, die auch im Sinne der Kli-
mawandelanpassung unterstützt werden 
sollten. 
 
MP Naturschutz: Das breite Angebot der 
Agrarumweltmaßnahmen trägt zum Erhalt 
funktionsfähiger Agrarökosysteme (mit Rück-
zugsräumen für Tier-und Pflanzenarten) bei. 
Die Maßnahmen des ggstdl. MP Naturschutz 
werden in Österreich durch weitere, breite 
Maßnahmen zur Erhaltung und Steigerung 
der Biodiversität (wie die Landschaftselemente 
und Biodiversitätsflächen in der umweltge-
rechten Bewirtschaftung von Acker- und 
Grünlandflächen UBAG) ergänzt. Die Öster-
reichische Maßnahmensetzung folgt demzu-
folge sowohl einem breiten, horizontalen 
Ansatz, als auch fokussierten Schwerpunktset-
zungen auf besonders wertvollen Flächen. Der 
Flächenanteil des ggstdl. MP Naturschutz an 
den gesamten landwirtschaftlichen Flächen ist 
derzeit jedoch noch relativ gering und bietet 
noch weiteres Potential. 
 

Einsatz von klimaangepassten Kulturpflan-
zen 

Die Erhöhung der Hitze-
/Trockenresistenz ist seit langem 
Forschungsgegenstand. Umfangrei-
che Feldprüfungen sind jedoch sehr 
aufwendig. Eine erhöhte Resistenz 
wird in der Österreichischen Sor-
tenliste als wünschenswert geführt, 
in der Praxis testen österr. Züchter 
Sorten bereits in kontinental-
heißen Ländern. Bereits seit den 
1970ern besteht ein Trend zum 
Umstieg auf trockenresistentere 
Wintersorten. 

Eine weitere Verbesserung der Hitze- und 
Trockenstresstoleranz sowie der Toleranz 
gegenüber anderen Stressfaktoren sind von 
großer Bedeutung für die 
Klimawandelanpassung. Forschung und 
Züchtung setzen bereits Aktivitäten, die es 
weiterzuführen und auszubauen gilt. Auf 
Grund der fehlenden Methodik zur Prüfung 
auf Trockenheitstoleranz in der 
Sortenwertprüfung sind quantitative Aussagen 
hinsichtlich des Fortschritts in der Anpassung 
derzeit nicht möglich. 

Bewässerung 

Daten nur aus einem 
Erhebungszeitraum verfügbar 
(Agrarstrukturerhebung2010) 
Anteil bewässerbare Fläche im Jahr 
2010: 3,2 %; Anteil tatsächlich 
bewässerte Fläche: 0,9 %.  

Die Bewässerung spielt in der österreichischen 
Landwirtschaft regional eine bedeutende Rolle 
(insbesondere Wien, Marchfeld und 
Burgenland). Der Klimawandel kann 
Nachfrage und Angebot von Bewässerung 
zusätzlich beinflussen. Eine weitere 
Beobachtung der Bewässerung in Ö 
(insbesondere in den besonders relevanten 
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Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die Anpassung 

Regionen) ist daher anzustreben (z.B. mittels 
Befragung entsprechender Agrarstrukturerhe-
bung 2020 bzw. anhand von Modellierungen). 

Versicherte Flächen in der Landwirtschaft 

42 % der gesamten 
landwirtschaftlichen genutzten 
Fläche sind durch eine Hagel- und 
Mehrfachversicherung erfasst  

In den letzten fünf Jahren ist die Inanspruch-
nahme von Hagel- und Mehrfachversicherung 
weitgehend konstant geblieben. Auf versicher-
ten landwirtschaftlichen Flächen ist das Risiko 
für den Einzelnen minimiert, was gerade im 
Klimawandel bei einer möglichen Zunahme an 
Extremereignissen noch wichtiger werden 
dürfte. Wie sich die Inanspruchnahme von 
spezifischen Versicherungsprodukten entwi-
ckelt, sollte daher weiterhin beobachtet wer-
den. 

BEFRAGUNGS- UND KRI-
TERIENBASIERTER STA-
TUS 
Unter dem Kriterium ausgewählte Agra-
rumweltmaßnahmen geht die Entwicklung 
in eine Richtung, die auch die Anpassung an 
den Klimawandel unterstützt: das ist ein ten-
denzieller Anstieg des Flächenanteils mit bio-
logischer Bewirtschaftung und/oder Maß-
nahmen aus den ÖPUL-Paketen Boden und 
Naturschutz an der gesamten landwirtschaft-
lich genutzten Fläche. Dieses Kriterium be-
leuchtet den Fortschritt in den Bereichen, die 
vorrangig durch die Handlungsempfehlungen 
3.1.4.1 (kurz: HE 1*), HE 4, HE 6, HE 9 und 
HE 10 unterstützt werden. Der anhand dieses 
Kriteriums festgestellte Fortschritt stimmt 
mit der ExpertInneneinschätzung der Umset-
zung der vorgenannten HE überein: diese 
wurden überwiegend als zumindest teilweise 
bzw. vollständig umgesetzt erachtet. Nicht 
nur wegen des leichten Rückgangs beim Flä-
chenanteil der biol. Bewirtschaftung (Richtig-
stellung Almfutterflächen) sondern auch bei 
den absoluten Zahlen zeigt sich bei diesem 
Kriterium aber auch noch weiteres Anpas-
sungspotential. 

* HE 1: Nachhaltiger Aufbau des Bodens und Sicherung der 
Bodenfruchtbarkeit, -struktur und -stabilität, HE 4: Anpassung 
des Düngemanagements an saisonale Witterungsverläufe, 
HE 6: Umweltgerechter und nachhaltiger Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln; HE 9: Integrierte Landschaftsgestaltungen zur 
Bodensicherung und Verbesserung der Agrarökologie inklusive 
der Erhaltung und Pflege von Landschaftselementen; HE 10: 
Erhalt bestehender Almflächen und Revitalisierung aufgelasse-
ner Almen 

Der Einsatz klimaangepasster Kultur-
pflanzen als weiteres Kriterium für den Fort-
schritt der Anpassung weist (ressourcenbe-
dingt) Forschungsbedarf zur Identifikation 
und Zucht trockenresistenterer Sorten aus – 
während die Bedeutung der Hitze- und Tro-
ckenresistenz durchaus bewusst ist und in der 
Anbaupraxis auch berücksichtigt wird. Dieses 
Kriterium deckt HE 3 und HE 7* ab, die von 
den ExpertInnen fast durchgehend als teilwei-
se umgesetzt eingestuft wurden. Im Einklang 
mit dem erwähnten hohen Forschungsauf-
wand wurden einzelne Schritte von HE 3 
(Züchtung wassersparender, hitzetoleranter 
Arten) als „dzt. nicht vorgesehen“ bekundet. 

* HE 3: Züchtung und gezielter Einsatz von wassersparenden, 
hitzetoleranten Pflanzen (Art/Sorte) im Sinne einer regional 
angepassten Bewirtschaftung; HE 7: Überprüfung der Standort-
eignung aufgrund sich ändernder klimatischer Bedingungen 
und Erarbeitung von Empfehlungen für die Wahl einer an den 
Standort angepassten Kulturpflanze 

 
Die Bewässerung als Kriterium deckt vor 
allem die Inhalte von HE 2* ab. Da lediglich 
Daten von 2010 vorliegen, kann dzt. kein 
Trend identifiziert werden. Die Ergebnisse 
aus dem Jahr 2010 zeigen jedoch, dass Bewäs-
serung in trockenheitsgefährdeten Regionen 
bereits ein wichtiger Aspekt ist. Eine weitere 
Beobachtung der Bewässerung ist daher zu 
begrüßen. 

* HE2: Verstärkte Etablierung und Förderung von wasserspa-
renden Bewässerungssystemen sowie Verbesserungen in der 
Bewässerungsplanung 

Die Versicherung landwirtschaftlicher 
Flächen ist etabliert (ca. 85% der Gesamtflä-
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che an Ackerland und Dauerkulturen) und 
blieb, gemessen an der versicherten Fläche, 
über die letzten Jahre relativ konstant. Dieses 
Kriterium entspricht inhaltlich HE 8* – deren 
Umsetzung von den ExpertInnen jedoch 
höchstens als „teilweise“, ebenso häufig aber 
als „dzt. nicht vorgesehen“ oder nur „geplant“ 
berichtet wurde. Diese scheinbare Diskrepanz 
ist dadurch erklärbar, dass das Kriterium auf 
bestehende Versicherungsinstrumente Bezug 
nimmt, während der Schwerpunkt der HE auf 
Entwicklung/Ausbau von Instrumenten liegt, 
für die folglich keine konkreten Maßzahlen 
vorliegen. 

* HE8: Risikominimierung sowie Entwicklung und Ausbau von 
Instrumenten der Risikostreuung“ 
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FORSTWIRTSCHAFT 
ÜBERGEORDNETES ZIEL: Erhalt der multifunktionalen Wirkungen des Waldes durch seine 
nachhaltige und an klimatische Veränderungen angepasste Bewirtschaftung.

BEFRAGUNG 
Die Auswertung der Selbsteinschätzung zum 
Stand der Umsetzung der Handlungsempfeh-
lungen im Aktivitätsfeld Forstwirtschaft be-
ruht auf 11 Fragebögen. Die Handlungsemp-

fehlungen (HE) für das Aktivitätsfeld Forst-
wirtschaft wurden von den Expertinnen 
überwiegend als „teilweise umgesetzt“ einge-
stuft. Durch einen geringeren Umsetzungs-
grad fielen die HE zu Störungsmanagement, 
Immissionsschutz und v. a. Waldbrandvor-
sorge auf (Tabelle 3; ExpertInnenkollektiv: 
n=11)

ÜBERBLICK 
Tabelle 3: Umsetzungsstatus der Handlungsempfehlungen 

Nr. Status * 

3.2.4… Handlungsempfehlung (Kurzfassung) 1 2 3 4 

1 Anpassung der Baumarten- u. -herkunftswahl 

 

2 Bodenschonende Bewirtschaftung 

3 Reduktion der Wildschadensbelastung 

4 Entwicklg. Beratungskonzept f. WaldbesitzerInnen bzgl. Anpassung… 

5 Adaptierg. u. Verbesserg. d Störungs- u. Kalamitätsmanagements 

6 Etablierg. Vorsorgemaßn. gg. mögl. Zunahme von Waldbränden 

7 Immissionsschutz Wald – integr. Waldinventur u. Immissionsmonitoring 

8 Entwickl. adaptiert. u. innovativ. Techniken Holzverarbeitung … 

* 1…dzt. nicht vorgesehen, 2…geplant, 3…teilweise umgesetzt, 4…vollständig umgesetzt 
 

ERSTE RÜCKSCHLÜSSE / 
TRENDS 
Wie auch bei anderen Aktivitätsfeldern wur-
den die Handlungsempfehlungen (HE) im 
Aktivitätsfeld Forstwirtschaft im Wesentli-
chen als „teilweise umgesetzt“ befunden (Ta-
belle 11). Davon hebt sich lediglich das Um-
setzungsprofil einzelner Empfehlungen etwas 
ab: Empfehlungen 5–7 wurden häufig als „dzt. 
nicht vorgesehen“ klassifiziert. Den höchsten 
Anteil an „vollständig umgesetzt“ im Umset-
zungsprofil hatten Handlungsempfehlung 
3.2.4.7 (kurz: HE 7) Immissionsschutz Wald) 
und HE 3 (Reduktion der Wildschadens-

belastung); den höchsten Umsetzungsgrad 
(teilweise bis vollständig) erreichten HE 4 
(Entwicklung eines Beratungskonzeptes für 
WaldbesitzerInnen bzgl. der Anpassung der 
Wälder an den Klimawandel) und HE 8 (Ent-
wicklung von adaptierten und innovativen 
Techniken zur Holzverarbeitung unter Be-
rücksichtigung möglicher Veränderungen in 
der Holzqualität und der Baumarten). 

Einige der „weiteren empfohlenen Schritte“ 
wurden von der überwiegenden Mehrheit der 
ExpertInnen als zumindest „teilweise“, wenn 
nicht sogar „vollständig umgesetzt“ einge-
stuft. Solche Vorreiter waren: • Adaptierung 
der forstlichen Aus- und Weiterbildung und 
der Beratungsprogramme durch Interessen-
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vertretungen und Forstbehörden, Weiterbil-
dung der land- und forstwirtschaftlichen 
Lehrkräfte;, sowie • Bewusstseinsbildung –
innerhalb und außerhalb des Aktivitätsfeldes, 
• Vermeidung der Überalterung von Schutz-
wäldern (alle: HE 1)  
• Verbesserung der Feinerschließung (HE 2) 
• Bewusstseinsbildung und Aufklärung der 
WaldbesitzerInnen, der Jägerschaft und ins-
gesamt; (HE 3) • Intensivierung der Zusam-
menarbeit Wissenschaft – Praxis (HE 4) 

Erst schwach umgesetzt („geplant“ oder „der-
zeit nicht vorgesehen“) sind nur wenige 
Schritte, etwa: • das Anlegen von Löschtei-
chen. 

Die Erstellung von Gebietskarten unter-
schiedlicher Brandgefährdungskategorien, 
sowie • die Anpassung der Verordnung gegen 
forstschädliche Luftvereinigungen, basierend 
auf relevanten wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen (HE 7) sind laut Rückmeldungen „nicht 
zur Umsetzung vorgesehen“ 

TEXTLICHE ANMERKUNGEN 
(IN DEN FRAGEBÖGEN) 
Rund zwei Drittel (9 von 14) der Rückmel-
dungen bezüglich dessen, was noch zu Pla-
nung und Umsetzung benötigt werde bzw. 
was die Einleitung von Umsetzungsschritten 
bisher verhindert habe, betrafen Ressour-
cenmangel, insbesondere an Fachpersonal. 
In zwei weiteren Fällen wurde auf unzuläng-
liche Datenlage (Forststraßenevaluierung, 
Wildstandsentwicklung, Verjüngungsdyna-
mik) verwiesen. Außerdem wurde ein über-
höhter Wildstand als Hemmfaktor für die 
Anpassung der Baumartenzusammensetzung 
genannt. 

Zu den Fragen „andere weitere Schritte / For-
schungsprojekte“ und „weitere inhaltliche 
Anregungen“ trafen 12 Kommentare ein. Neun 
davon wiesen auf bestehende Forschungspro-
jekte (5) und Öffentlichkeits-
/Dialogaktivitäten (4) hin. Zwei Kommentare 
betonten die Verzahnung von Wildstands-
regulierung und Anpassungserfolg. 

KRITERIEN

KRITERIUM: BAUMARTENZUSAMMENSETZUNG

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Ein wesentliches Anpassungsziel ist die Wahl 
standortangepasster Baumarten. Diese Praxis 
soll langfristig zur Erhöhung der Stabilität 
und zur Reduzierung der Anfälligkeit von 
Waldökosystemen gegenüber Störungen bei 
sich ändernden klimatischen Bedingungen 
führen. Dabei soll die potentiell natürliche 
Vegetation richtungsweisend sein. Wälder 
mit reichhaltiger Artenzusammensetzung und 
breiter genetischer Amplitude sowie passen-
der Bestandestextur und -struktur bieten an-
gesichts der zu erwartenden Klimaänderun-
gen die beste Voraussetzung für Stabilität und 
Erhöhung der Anpassungsfähigkeit. Insbe-

sondere die natürliche Verjüngung trägt zur 
Stabilität bei und sollte z. B. durch die recht-
zeitige Einleitung von entsprechenden Maß-
nahmen gefördert werden. 

Das Kriterium soll darstellen, wie sich der 
Anteil unterschiedlicher, forstlich relevanter 
Baumarten in Österreichs Wald und damit 
die Baumartenmischung verändert. 

Ergebnisse 
Die Österreichischen Waldinventur (ÖWI) 
erhebt über 50 Baumarten, wobei die Erfas-
sung von Baumarten, die nur in einem sehr 
geringen Umfang vorkommen, methodisch 
schwierig ist. 
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Als Parameter für die Baumartenmischung 
wurde der Anteil der 1–20 Jahre alten Bäume 
an der bewirtschafteten Waldfläche verwen-
det. Dabei ist zu beachten, dass die tatsächli-
che Baumartenvielfalt mit diesem Parameter 
tendenziell unterschätzt wird, da weniger 
verbreitete Arten nur als Sammelkategorien 
(„sonstige…“) erfasst sind. Die Altersklasse 
wurde gewählt, um etwaige Trends nicht 
durch den viel höheren Flächenanteil der äl-
teren Bäume zu verschleiern. 

Abbildung 6: Trend der Baumartenmischung 

 

Daten: Österreichische Waldinventur (BFW) 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Die ÖWI-Daten belegen eine über die letzten 
drei Inventurperioden zunehmende Baumar-
tenvielfalt (Abbildung 6). Dabei sind insbe-
sondere ein Rückgang des Fichtenanteils und 
ein Anstieg des Laubbaumanteils zu beobach-
ten. Ebenso nehmen Bestände der invasiven, 
wärmeliebenden Robinie leicht zu, wobei 
Robinien nicht nur in Wäldern vorkommen, 
sondern darüber hinaus in andere Lebens-
räume (wie Trockenrasen, Weingärten) ein-
wandern, die hier von der Waldinventur nicht 
erfasst werden. Der österreichweite Baumar-
tenanteil ist allerdings nicht unmittelbar als 
„Trend zum stabilen Mischbestand“ zu deu-
ten, da damit beispielsweise keine Aussagen 
zur kleinräumigen Artendurchmischung mög-
lich sind. Hierfür wäre eine Betrachtung 
kleinräumiger Inventurdaten aufschlussreich.

KRITERIUM: WALDGESUNDHEIT UND VITALITÄT – WALDSCHÄ-
DEN 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Biotische und abiotische Störungen 
(z.B. Schadorganismen und Stürme) sind be-
reits heute einflussreiche Faktoren in der 
Waldbewirtschaftung und werden durch den 
Klimawandel zunehmend an Bedeutung ge-
winnen. Höhere Temperaturen, häufigere 
Trockenperioden und die saisonale Verlage-
rung der Niederschläge belasten die 
Waldökosysteme zusätzlich. Zur Anpassung 
von Wäldern an veränderte klimatische Be-
dingungen wäre besonders auf Mischbestände 
und die natürliche Verjüngung überalterter 
Bestände zu setzen. Baumartenmischung und 
Naturverjüngung können jedoch durch Wild-
einfluss (Verbiss, Schälschäden) erheblich 
beeinträchtigt werden. Das Zusammentreffen 
mehrerer Stressoren erhöht die Anfälligkeit 
der Wälder. Auftreten und Ausmaß abioti-
scher und biotischer Schäden sind Indikato-
ren für dieses Kriterium. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Abiotische Schäden 

Seit den späten 1980ern nahm das durch-
schnittliche (Median 1952–2010: 1,7 Mio Fest-
meter / Jahr) Schadholzaufkommen durch 
Sturm und Schnee österreichweit leicht ab. 
Dahingegen nahm das Schadausmaß extre-
mer Wetterereignisse deutlich zu: (Abbil-
dung 7). Die Waldbrandhäufigkeit stieg seit 
der Jahrtausendwende österreichweit tenden-
ziell an (Abbildung 8). 
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Biotische Schäden 

Sprunghafte Anstiege der Schäden durch Kä-
ferbefall wurden im Gefolge von Sturmschä-
den verzeichnet. Als Konsequenz nahm ab 
den 1990ern das käferbedingte Schadholzauf-
kommen deutlich zu (Abbildung 7). 

Abbildung 7: Trend des Schadholzanfalls 
durch abiotische und biotische Faktoren 
(Quelle: Tomiczek et al. 2012, bearbeitet) 

 

* Durchschnitt 1952–65 

Abbildung 8: Jährliche Waldbrandhäufigkeit 
1993–2014 (Daten: Institut für Waldbau 2014). 
Linie: gleitendes Fünfjahresmittel 

 

 

Je nach Bundesland unterliegen 50–75 % des 
Waldes starkem Wildeinfluss, bei seit 2004 
gleichbleibendem oder steigendem Trend 
(Ausnahme: NÖ; BFW 2014): Abbildung 9. 
Der Anteil von Wildschadensflächen auf 
Standorten mit Verjüngungsbedarf betrug 
2013: 75 %, bei steigender Tendenz (Umwelt-
bundesamt 2013). Durch hohen Wildverbiss 
verhinderte Verjüngung gefährdet die Rege-
nerationsfähigkeit insbesondere der Schutz-
wälder (Umweltbundesamt 2013). 

Laut Waldinventur zeigen 21–69% der Wald-
fläche, je nach Waldgesellschaft, grundsätz-
lich Verjüngungsnotwendigkeit3 (Tabelle 4). 
Trotz gegebener Notwendigkeit ist auf knapp 
60 % der Waldfläche keine entsprechende 
Verjüngung vorhanden. Allerdings hat sich 
für die Mehrzahl der Waldgesellschaften (und 
damit insgesamt) die Situation über die letz-
ten drei Inventurperioden hinweg gebessert. 
Besonders deutlich war bei Eichen- und Bu-
chenwäldern eine stetige Abnahme der Flä-
chen mit fehlender Verjüngung (Tabelle 5). 

Tabelle 4: Flächenanteil (%) mit Verjüngungs-
notwendigkeit. 

Inventurperiode: ’92–’96 ’00–’02 ’07–’09  

nat. Waldges.    Trend ’92-’09 

Lä-Zi/Lä 67 65 69 

 

Kiefern 59 57 57 

Fichten 56 51 55 

Fi-Ta-Bu 41 37 40 

Fi-Ta 40 32 38 

Buchen 32 27 32 

Eichen 28 22 25 

übrige Laubhölzer 26 19 21 

Gesamt 41 36 39 
Daten: BFW (www.waldinventur.at) 

Tabelle 5: Flächenanteil (%) mit nicht vorhan-
dener Verjüngung 

Inventurperiode: ’92–’96 ’00–’02 ’07–’09  

nat. Waldges.    Trend ’92-’09 

Lä-Zi/Lä 82,3 84,5 81,1 

 

Fichten 75,7 76,5 79 

Kiefern 86,1 67,6 68,8 

Fi-Ta 65,5 60,7 62,6 

übrige Laubhölzer 48,2 54,5 59,2 

Fi-Ta-Bu 58 50,5 50,8 

Eichen 55,8 46,3 44,0 

Buchen 50 41,1 36,8 

Gesamt 63,5 59,4 59,3 

Daten: BFW (www.waldinventur.at) 
 

3 Verjüngungsnotwendigkeit: Die Waldinventur geht bei der Beur-
teilung der Verjüngungsnotwendigkeit von der Annahme aus, dass 
im Wirtschaftswald ausschließlich Naturverjüngung eingesetzt wird, 
deren Entwicklungsprozess ein bis drei Jahrzehnte andauern kann. 
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Abbildung 9: Trend des Wildeinflusses auf den Wald, erhoben für fünf Bundesländer auf den 
Flächen des Wildeinflussmonitoring (WEM). Daten: BFW 2014 

 
 

KRITERIUM: BODENZUSTAND

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Böden stehen in intensiver Wechselwirkung 
mit ihrer Umwelt. Sie reagieren auf Änderun-
gen des Klimas mit teils gravierenden Anpas-
sungen der Bodenfunktionen wie Wasserspei-
cherung, Produktionsfunktion und Lebens-
raumfunktion für Mensch und Natur. Wald-
böden sind als Wasserspeicher und Nährstoff-
lieferanten ein wesentlicher Standortfaktor; 
sie erfüllen durch ihre Puffer- und Filterwir-
kung zahlreiche ökologische Funktionen, wie 
zum Beispiel Trinkwasserproduktion und 
Hochwasserrückhalt. Eine bodenschonende 
und angepasste Bewirtschaftung trägt u.a. zur 
Stabilisierung der Nährstoffkreisläufe, zum 
Erosionsschutz und zur Vermeidung von Bo-
denverdichtung bei und fördert die Wasser-

speicherkapazität. Dies ist Voraussetzung für 
ein stabiles Waldökosystem und steigert die 
Widerstandskraft gegen abiotische und bioti-
sche Störungen. 

Ergebnisse 
Der österreichische Wald repräsentiert den 
größten Kohlenstoff (C)-Speicher in der öster-
reichischen Landschaft, wobei der Waldbo-
den rd. 40% mehr C als die Waldbiomasse 
speichert (Weiss et al. 2000 in APCC 2014). 
Eine Simulation der Veränderung des Boden-
kohlenstoffgehaltes österreichischer Waldbö-
den über die letzten 20 Jahre, gestützt auf 
Waldbodenzustandsinventuren 
(WBZI: Abbildung 11, BioSoil) und Einzelstu-
dien, wies standortspezifisch Zu- oder Ab-

--- 32 --- 



 

nahmen des Kohlenstoffgehaltes aus. Die 
Standorte mit sinkendem C-Gehalt überwo-
gen etwas, über 40 % der Standorte zeigten 
im Modell keine Veränderung (APCC 2014, 
S. 801). Die Freisetzung von C aus dem Boden 
wird durch Temperaturanstieg beschleunigt, 
was die Senkenfunktion des Waldes beein-
trächtigt. 

Die Kombination von Starkniederschlägen 
und Störungen mit erhöhten Stickstoffeinträ-
gen in Waldökosysteme könnten zukünftig zu 
einer fallweisen Überschreitung der Nitrat-
grenzwerte in Quellwasser führen (APCC 2014 
S. 534). Tatsächlich kann die Nitratauswa-
schung aus einem Waldbestand deutlich mit 
Niederschlagsregime und Störungen schwan-
ken, wie langjährige Untersuchungen an ei-
nem Fichtenbestand in den oberösterreichi-
schen Kalkalpen zeigen (Langzeitforschungs-
standort Zöbelboden; Abbildung 10). 

Abbildung 10: Nitratauswaschung an einem 
Fichtenstandort in den oberösterreichischen 
Kalkalpen (aus Jost et al. 2011, bearbeitet) 

 

Außerdem besteht, wieder in Zusammenhang 

mit Starkniederschlägen und Störungen, die 
Gefahr der physischen Beeinträchtigung des 
Waldbodenzustands (Erosion). 

Abbildung 11: Kohlenstoffvorrat in Waldböden 
(Quelle: WBZI des BFW) 

 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Wie der vorangehende Abschnitt verdeut-
licht, hat der Kohlenstoffgehalt des Waldbo-
dens einen sehr starken Klimabezug, dies aber 
durch seine Rolle im Klimaschutz (Waldbo-
den als bedeutende C-Senke). Die Aussage-
kraft für das Anpassungspotential ist ver-
gleichsweise gering. 

Bei den anpassungsrelevanteren Indikatoren 
(z.B. Stickstoffauswaschung) mangelt es wie-
derum an langfristigen und flächenhaften 
Beobachtungen oder Modellen, um relevante 
Trends stichhaltig festzustellen. 
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ZUSAMMENSCHAU FORSTWIRTSCHAFT

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die Anpassung 

Baumarten-
zusammensetzung 

Österreichweit wird die Zusammensetzung des 
Jungwaldes seit der Waldinventur 1992–96 
vielfältiger. 
 
Für knapp 60 % der Waldfläche besteht Verjün-
gungsbedarf, es mangelt also an tatsächlicher 
Verjüngung. 
 
Der Anstieg des Schadausmaßes (konkret: 
Schadholzvolumen) kann sowohl auf eine 
Gefahrenzunahme, d. h. heftigere oder größer-
räumige Naturereignisse als auch auf eine 
gestiegene Anfälligkeit der betroffenen Bestän-
de zurückzuführen sein. Unabhängig vom 
jeweiligen Beitrag der beiden Faktoren zeigt der 
Trend jedoch die Notwendigkeit, sinnvolle 
waldbauliche Anpassungsmaßnahmen zu prü-
fen und ggf. umzusetzen. Ähnliches gilt für den 
Umgang mit einem wachsenden Waldbrandri-
siko.  

Die Zunahme an vormals schwächer 
verbreiteten Baumarten kann sowohl auf einen 
waldbaulichen Trend zum Mischwald als auch 
auf einen grundsätzlichen Übergang zu 
standortsgerechteren Arten zurückgehen. Ob es 
sich auf Ebene des einzelnen Waldbestandes 
um einen vielfältigeren Aufwuchs oder eine 
Umstellung auf resistentere Arten handelt, ist 
ohne kleinräumige Auswertung nicht 
feststellbar. Beides kann jedoch die Anpassung 
an einen Klimawandel unterstützen. 
Mangelnde Verjüngung, vor allem durch 
starken Wildverbiss, behindert nicht nur den 
Nachwuchs (z. B. aus Anpassungsgründen) 
gewünschter Baumarten sondern gefährdet 
insbesondere die Regeneration der 
Schutzwälder, die eine wesentliche Rolle in der 
Prävention und Abwehr klimatisch bedingter 
Naturgefahren spielen. 

Waldgesundheit und -
vitalität 

Während die größten Käferschäden als Folge 
von Naturkatastrophen verzeichnet wurden, ist 
auch abseits solcher Extremereignisse ein 
Anstieg des Schadholzaufkommens zu 
verzeichnen. Die Anfälligkeit für den Käferbefall 
steigt mit mangelnder Standorttauglichkeit der 
Baumart (insb. fehlende Trockenresistenz), und 
die Zunahme der Käferpopulation hängt von 
der Dichte geeigneter Brutbäume ab. Geeignete 
Baumartenwahl und -mischung sind 
wesentliche Bestandteile der 
Anpassungsstrategie. 
Übermäßiger Wildeinfluss wirkt sowohl über 
die Unterdrückung einer stabilen 
Baumartenzusammensetzung als auch direkt – 
über die Hemmung der Regeneration von 
Schutzwäldern (besonders in schlecht 
zugäglichen Terrain) den 
Anpassungsbestrebungen im forstlichen Bereich 
entgegen. 

Das steigende Schadholzaufkommen durch 
Käferbefall auch ohne extreme Wetterereignisse 
weist auf die zunehmend kritischere 
Kombination von für die Käferpopulationen 
günstigem Fortpflanzungsklima und 
trockengestressten Beständen hin. Letzterer 
Risikofaktor kann durch standorttaugliche 
Baumartenwahl beeinflusst werden; die 
zunehmende Baumartenmischung im 
österreichischen Wald deutet eine Abkehr von – 
in Tieflagen – stressanfälligen 
fichtendominierten Beständen an. Der weithin 
verbreitete übermäßige Wildeinfluss weist auch 
aus der Perspektive der Klimawandelanpassung 
deutlichen Handlungsbedarf aus. 

Bodenzustand 

Der Kohlenstoffgehalt des Waldbodens hat in 
Österreich zwar eine herausragende Bedeutung 
für die Treibhausgasbilanz (als C-Speicher und -
senke), seine Aussagekraft für die Anpassung ist 
theoretisch und praktisch (träge Reaktion, 
Datenmangel) aber begrenzt. Zu relevanteren 
Parametern, etwa der Bodenchemie in Trink-
wassereinzugsgebieten, fehlen größerräumige 
Studien/Modelle – wenngleich die Abhängigkeit 
von (auch klimabedingten) Störungen theore-
tisch und mittlerweile auch durch lokale Stu-
dien untermauert ist. 

Da die klimarelevanten Parameter des Waldbo-
denzustands im Vergleich zum Beobachtungs-
zeitraum dieses Berichtes sehr langsam auf 
Umweltänderungen reagieren, ist deren Aussa-
gekraft für den Stand der Anpassung derzeit 
noch begrenzt. Umgekehrt ist die Datenlage für 
rasch reagierende anpassungsrelevante Parame-
ter (z.B. Bodenchemie) zu spärlich, um landes-
weite Rückschlüsse zu ziehen. 
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BEFRAGUNGS- UND KRITERIENBASIERTER STATUS
Die von den vorgenannten Kriterien erfassten 
Bereiche sind mit jenen der ab S. 28 darge-
stellten Befragung nicht immer deckungs-
gleich. Für das Aktivitätsfeld Forstwirtschaft 
ist außerdem bei vielen Umwelt- aber auch 
Maßnahmenwirkungen mit weitaus längeren 
Latenzzeiten zu rechnen, als dies in anderen 
Aktivitätsfeldern der Fall sein wird. So kann 
eine umgesetzte waldbauliche Maßnahme 
erst mehrere Jahre (Jahrzehnte) später durch 
einschlägige Instrumente (z. B. Waldinven-
tur) ansatzweise erfassbar sein. 

Trotzdem gibt es Überschneidungen, die ei-
nen Vergleich der kriterienspezifischen Situa-
tion mit dem von den Stakeholdern wahrge-
nommen Umsetzungsstatus lohnen: Hand-
lungsempfehlung 3.2.4.1 (HE 1), also die An-
passung der Baumarten- und -herkunftswahl, 
wird von den meisten ExpertInnen als zumin-
dest teilweise umgesetzt berichtet (S. 28: Ta-
belle 11); auf eine Abkehr von einer überaus 
einheitlichen Baumartenwahl deuten auch die 
Ergebnisse der letzten drei Waldinventuren. 
Gerade bei dieser HE ist auch die oben ange-
sprochene Verzögerung sichtbarer Maßnah-
menwirkungen zu beachten. HE 2, die boden-
schonende Bewirtschaftung, fiele zwar auch 
unter das Kriterium „Bodenzustand“, für eine 
Gegenüberstellung mangelt es jedoch an ge-
eigneten und repräsentativen Erhebungen. 

HE 3 betrifft Schritte zur Reduktion der Wild-
schadensbelastung, laut den befragten Exper-
tInnen hauptsächlich teilweise umgesetzt. 
Obwohl der Effekt wildstandsregulierender 
Maßnahmen relativ rasch augenscheinlich 
werden sollte, weist das entsprechende Moni-
toringinstrument weiterhin einen Wildein-
fluss auf Baumartenzusammensetzung und 
Verjüngung aus, der den relevanten Zielen der 
Anpassungsstrategie ohne Anzeichen einer 
Trendwende entgegenläuft. HE 5, die eine 
Adaptierung/Verbesserung des Störungs-
/Kalamitätsmanagements beinhaltet, wurde 
von einem nennenswerten Anteil der Stake-
holder als nicht vorgesehen berichtet. Gleich-
zeitig weisen die großen Schadholzmengen 
durch Extremereignisse und die nachgelager-
ten Käferkalamitäten den hohen Einfluss von 
Störungen und Kalamitäten aus – was aber 
nicht im Widerspruch zur Einschätzung des 
Umsetzungsstatus stehen muss: da die Erfas-
sung der Schadholzmengen gerade im Zuge 
der -aufarbeitung erfolgt. Etwas anders stellt 
sich die Situation bei HE 6 dar, die auf Vor-
sorge gegen Waldbrände abzielt. Auch ist ein 
Großteil der empfohlenen weiteren Schritte 
derzeit kaum zur Umsetzung vorgesehen, 
wohingegen die deutliche Zunahme der 
Waldbrände, zumindest punkto Häufigkeit, 
weitere Anpassungsaktivität nahelegt. 
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WASSERHAUSHALT UND WASSERWIRTSCHAFT 
ÜBERGEORDNETES ZIEL: Nachhaltige Sicherung der Wasserressourcen als Lebensgrundlage 
und Lebensraum sowie eine Sicherung der Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwas-
ser, der umweltgerechten Reinigung der Abwässer und eine Stärkung des Schutzes der Bevölke-
rung vor Naturgefahren unter veränderten klimatischen Bedingungen. 

BEFRAGUNG 
Die Auswertung der Selbsteinschätzung zum Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlun-
gen im Aktivitätsfeld Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft beruht auf 16 Fragebögen. 

ÜBERBLICK
Wie bei den anderen Aktivitätsfeldern war 
„teilweise umgesetzt“ die insgesamt häu-
figste Einstufung der Umsetzung weiterer 
empfohlener Schritte. Die Wasserwirtschaft 

hebt sich von der Mehrzahl der anderen Akti-
vitätsfelder jedoch durch den hohen Anteil 
„derzeit nicht vorgesehener“ Schritte ab 
(Tabelle 6; ExpertInnenkollektiv: n=16).

Tabelle 6: Umsetzungsstatus der Handlungsempfehlungen 

 Status * 

3.3.4… Handlungsempfehlung (Kurzfassung) 1 2 3 4 

1 Analyse bestehender Daten u. Forcierung weiterer Datenerhebungen… 

 

2 Verbesserte Koord./Inform. zu Wasserverbrauch u. -bedarf 

3 Zukünftige Gewährleistung der Wasserversorgung 

4 Bewusster Umgang mit der Ressource Wasser 

5 Forcierung d. Bewirtschaftg. d. Wasserressourcen bei Niederwasser 

6 Erreichg. u. Sicherg. d. guten ökol. u. chem. Zustands v. Gewässern… 

7 Intensivierung d. wasserwirtsch. Planung d. Grundwasservorkommen 

8 Adaptives Hochwassermanagement mit robusten Maßnahmen 

9 Verstärkte Berücks. d. Wassertemp. b. wasserwirtsch. Maßnahmen 

10 Installierung von Nutzwassermanagement-Instrumenten 

* 1…dzt. nicht vorgesehen, 2…geplant, 3…teilweise umgesetzt, 4…vollständig umgesetzt 

ERSTE RÜCKSCHLÜSSE / 
MERKBARE TRENDS 
Am deutlichsten ist der für das Aktivitätsfeld 
relativ hohe Anteil dzt. nicht vorgesehener 
Umsetzungsschritte bei Empfehlung 10 (In-

stallierung von Nutzwassermanagement-
Instrumenten). 

Im Gegensatz dazu rangiert der berichtete 
Umsetzungsgrad von Handlungsempfehlung 
(HE) 2 (Verbesserte Koordinier-
ung/Information betreffend Wasserverbrauch 
und Wasserbedarf) nicht nur innerhalb des 
Aktivitätsfelds sondern auch unter allen 132 
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Handlungsempfehlungen der Strategie ganz 
vorne: nur wenige Empfehlungen wurden zu 
einem derart hohen Anteil als „vollständig 
umgesetzt“ erachtet. 

Optimierungspotenzial (nicht vorgesehen 
oder erst geplant) haben laut Rückmeldung 
der Fachleute nachstehende Schritte: • Erar-
beitung regionaler Strategien zur Gewährleis-
tung der Wasserversorgung, • weitere Siche-
rung der Schutzzonen, sowie die • Prüfung 
der Versorgung auf Schwachstellen und Ge-
fahren (alle: HE 3), • die Renaturierung aqua-
tischer Lebensräume (HE 6) • die Ermittlung 
der Bemessungswerte für Hochwasser, sowie 
die Weiterführung/Verdichtung des hydrol. 
Messdienstes (beide: HE 8). 

Spärlich umgesetzt (nicht vorgesehen oder 
erst geplant) sind laut Rückmeldung der 
Fachleute nachstehende Schritte: • die Schaf-
fung weiterer finanzieller Anreize für die Um-
setzung w.sparender Technologien (HE 4), • 
die Dringlichkeitsprüfung für Maßnahmen 
bei Niederwasser (HE 5), • die strategische 
Planung von Industrie- und Kraftwerks-
standorten im Hinblick auf die W.ressourcen 
2050, • bedarfsweise Verminderung der DOC-
und Ammoniumfrachten samt Planung/Bau 
von Aufbereitungsanlagen, • Ergänzung der 
Emissionsverordnungen (alle drei: HE 6), 
• die Überprüfung der Bebauungsvorschriften 
(HE 7), • die Regelung der Nutz- und Versi-
ckerungsw.verwendung in Land- und Energie-

wirtschaft, Industrie & Gewerbe, sowie die • 
Bedarfs- und Ressourcenerhebung f. Nutz-
wasser und die • Erfassung/Bekanntmachung 
von Fördermaßnahmen f. die Nutzung versch. 
W.qualitäten und die Hygienekontrolle 
[Nutzwasser] (alle drei: HE 10) 

TEXTLICHE ANMERKUNGEN 
(IN DEN FRAGEBÖGEN) 
Zur Thematik hindernde Umstände bzw. feh-
lende Voraussetzungen für die Einleitung von 
Umsetzungsschritten trafen nur wenige (acht) 
Rückmeldungen ein, von denen vier man-
gelnde gesetzliche Grundlagen nannten. Zwei 
weitere Kommentare benannten mit „zu 
komplexe Zusammenhänge“ und „genauere 
Aussagen seitens der Wissenschaft / 
Klimamodelle“ wissensbasierte Hindernisse. 
Die übrigen beiden Anmerkungen betrafen 
die mangelnde lokale Relevanz der thema-
tisch verwandten Empfehlungen „Nutzwas-
sermanagement…“ und „bewusster Ressour-
cenumgang…“. 

Neben der Nennung acht verschiedener For-
schungsprojekte als zusätzliche Aktivitäten 
zur Umsetzung wurde die Zusammenführung 
der vielfältigen Wasserdatenquellen zu einer 
übergreifenden Datenbank als weiterer 
Schritt im Sinne der Anpassungsstrategie 
empfohlen. 

KRITERIEN 

KRITERIUM: GRUNDWASSERQUANTITÄT UND -QUALITÄT 
Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Die Trinkwassernutzung in Österreich erfolgt 
fast ausschließlich aus dem Grundwasser. 
Basis zur Sicherung der Grundwasservor-
kommen unter veränderten klimatischen Be-
dingungen ist eine flächendeckende, kontinu-
ierliche Beobachtung der Grundwasserquanti-
tät und -qualität erforderlich. Bei Bedarf kön-

nen somit frühzeitig Maßnahmen ergriffen 
werden, um Beeinträchtigungen des Grund-
wassers zu reduzieren bzw. zu vermeiden. 

Das Kriterium umfasst die Entwicklung der 
Grundwasserqualität bzw. Überschreitungen 
von Schwellenwerten sowie den mengenmä-
ßigen Zustand von Grundwasserkörpern. 
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Ergebnisse 
Stoffliche Belastungen des Grundwassers 
können durch punktuelle Schadstoffquellen 
(z.B. Altlasten) und diffuse Schadstoffquellen 
(z.B. Landbewirtschaftung) auftreten, Belas-
tungen der Grundwasserquantität können 
durch Entnahmen (Trinkwasser, Industrie, 
Bewässerung). 

Auf Grundlage der unterschiedlichen Belas-
tungen wurde das Risiko der Zielerreichung 
(Ist-Bestandsanalyse 2013) eines guten men-
genmäßigen sowie guten chemischen Zu-
stands bzw. in weiterer Folge der Zustand 
selbst (Entwurf Nationaler Gewässerbewirt-
schaftungsplan 2015) beurteilt. 

Beurteilung des „mengenmäßigen Zu-
stands“ 

Die Ergebnisse der Ist-Bestandsanalyse 2013 
weisen darauf hin, dass nach wie vor alle 
oberflächennahen Grundwasserkörper einen 
guten mengenmäßigen Zustand aufweisen. 
Allerdings ist die Situation in den nieder-
schlagsarmen Regionen im Osten Österreichs 
kritischer und könnte sich mit dem Klima-
wandel zumindest regional gegebenenfalls 
verschlechtern. 

Unter besonderer Beobachtung steht derzeit 
dementsprechend der oberflächennahe Po-
rengrundwasserkörper „Seewinkel“. Hier 
wurde festgehalten, dass eine Unterschrei-
tung des bisherigen NGW (kritischer Wert für 
niedriges Grundwasser) aufgetreten ist. Ge-
mäß den für die Risikobewertung angewand-
ten Kriterien besteht zwar insgesamt kein 
Risiko der Zielverfehlung, jedoch sind in Zu-
kunft aufgrund der charakteristischen Nieder-
schlagsverhältnisse mit teilweise sehr trocke-
nen Jahren (weitere) extreme Grundwasser-
stände nicht auszuschließen. 

Ähnliches gilt für die beiden Tiefengrundwas-
serkörper „Steirisches und Pannonisches Be-
cken“ und „Oststeirisches Becken“. In beiden 
Grundwasserkörpern wurden im Rahmen 
einer Studie bereichsweise Druckspiegelab-
senkungen festgestellt, wodurch das Risiko 
besteht, dass das Gleichgewicht aus Entnah-

me und Neubildung nicht mehr gegeben ist. 
Für eine verlässliche Beurteilung des Risikos 
in diesen Grundwasserkörpern sind jedoch 
noch weitere Studien bzw. Daten erforderlich. 

Beurteilung des „chemischen Zustands“ 

Der gute chemische Zustand kann v. a. durch 
diffuse Einträge aus der Landwirtschaft (Nit-
rat, Pflanzenschutzmittel) aber auch punktu-
elle Einträge (z.B. Altlasten) beeinträchtigt 
werden. 

Im Zuge des Entwurfs des Nationalen Gewäs-
serbewirtschaftungsplans (NGP 2015) werden 
aktuell vier Grundwasserkörper (einer mehr 
als noch 2009) im schlechten chemischen 
Zustand bzw. als voraussichtliche Maßnah-
mengebiete für Nitrat ausgewiesen. Einer da-
von (Südliches Wiener Becken-Ostrand) ist 
zusätzlich von Desethyl-Desisopropylatrazin, 
einem Abbauprodukt der 2. Generation von 
verschiedenen Triazinen (überwiegend Atra-
zin), betroffen. Entsprechend einer stufenwei-
sen Vorgangsweise werden neben den voraus-
sichtlichen Maßnahmengebieten (mind. 50 % 
der Messstellen über dem Schwellenwert) 
auch Beobachtungsgebiete (mind. 30 % der 
Messstellen gefährdet) ausgewiesen. Das be-
deutet, dass der gute Zustand zwar erreicht 
wird, aber erste Schritte zur Erhebung der 
Ursachen für die Belastungen eingeleitet wer-
den müssen. Abbildung 12 zeigt den derzeiti-
gen Stand der Beobachtungs- und voraus-
sichtliche Maßnahmengebiete für Nitrat 
(Entwurf NGP 2015). Aktuell werden für Nit-
rat 7 Grundwasserkörper als Beobachtungs-
gebiete (drei weniger als noch 2009) ausge-
wiesen. Gegenüber 2009 hat damit die Ge-
samtfläche der ausgewiesenen Gebiete hin-
sichtlich Nitrats von 7.582 km² auf 6.476 km² 
abgenommen. Im Fall der Parndorfer Platte 
wurde jedoch ein signifikant anhaltend stei-
gender Trend festgestellt und das Ikvatal ist 
von einem Beobachtungsgebiet zu einem vo-
raussichtlichen Maßnahmengebiet für Nitrat 
geworden (Entwurf NGP 2015). Für Pflanzen-
schutzmittel bzw. deren Abbauprodukte sind 
es 9 Beobachtungsgebiete, wobei alle auf be-
reits verbotene Substanzen zurückzuführen 
sind. 
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Abbildung 12: Beobachtungs- und voraussichtliche Maßnahmengebiete sowie Trend gemäß 
Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser für Nitrat (2011–13) 

 

 

 
Rote Punkte: gefährdete Grundwassermessstellen für Nitrat im Zeitraum 2011–13. 

Daten: BMLFUW, Sektion IV, 2015, Ämter der Landesregierungen, BEV; Auswertung/Kartographie: Umweltbundes-
amt GmbH; Stand: 22.12.2014 

Methodik: Die Überwachung des chemischen Zustandes erfolgt gemäß Gewässerzustandsüberwachungsverordnung 
(GZÜV). 

 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Für Gewässer, die bereits heute belastet sind, 
kann ein erhöhtes Risiko durch die erwarte-
ten Auswirkungen des Klimawandels entste-
hen. Insbesondere Regionen, in denen die 
Grundwasserneubildung mit großen Unsi-
cherheiten behaftet ist (Niederschlag und 
Verdunstung sind gleich groß), ist die Vulne-
rabilität der Grundwasserkörper bzgl. Quali-
tät (v.a. Nitrat) hoch (siehe Aktionsplan, Kap. 
3.3). 

 

--- 39 --- 



 

KRITERIUM: GEBÄUDE IN HOCHWASSERRISIKOZONEN IN  
SIGNIFIKANTEN BEREICHEN 

Querschnittskriterium: wird auch in den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefah-
ren(S. 90ff) und Raumordnung (S. 162ff) angeführt 

 

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Eine zentrale Maßnahme zur Reduktion des 
Hochwasserrisikos und für eine stärkere ge-
sellschaftliche Resilienz ist das Meiden der 
Gefahr sowie gefährdeter Gebiete. Mit diesem 
Kriterium wird die Gebäudezahl in Gebieten 
mit potenziell signifikantem Hochwasserrisi-
ko (Risikogebiete gemäß § 55j WRG 1959) für 
Szenarien mit mittlerer (HQ 100) und niedriger 
Auftrittswahrscheinlichkeit (HQ 300) beobach-
tet. Ziel einer angepassten Raumordnung ist 
eine konsequente Freihaltung von derzeit 
bekannten sowie möglichen zukünftigen Ge-
fährdungszonen. 

Ergebnisse 
Insgesamt nimmt die Anzahl der Gebäude in 
Österreich stetig zu. Von 1951 bis 2011 ist die 
Zahl der Gebäude auf das rd. Zweieinhalbfa-
che gestiegen. Tabelle 7 zeigt potentiell be-
troffene Gebäude in signifikanten Hochwas-
serrisikobereichen, die durch Hochwasser 
mittlerer (HQ100) und niedriger (HQ300) Auf-
trittswahrscheinlichkeit gefährdet sind. Eben-
so dargestellt wird der Anteil der betroffenen 
Gebäude am Gesamtgebäudebestand (mit 
Stand 31.12.2013). 

Tabelle 7: Potentiell betroffene Gebäude in 
signifikanten Hochwasserrisikogebieten 2013  

HW-Risikozone  % ** 
   
HQ 100 82.600  3,5 
HQ 300 154. 000 6,4 

* im Jahr 2013 in Risikogebieten, ** Anteil am Gesamt-
gebäudebestand4 (2 399 545) . Daten: Umweltbundesamt 

GmbH, BMLFUW: interne Auswertung aus der Hochwasser-

Fachdatenbank, 2014; 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
In den Risikogebieten sind 82.600 Gebäude 
bei einem HQ100- und 154. 000 bei einem 
HQ300-Ereignis gefährdet (Stand 2013). Diese 
Erhebung wurde erstmalig durchgeführt und 
erlaubt deswegen keine Trendfeststellung 

4 nach Gebäude- und Wohnungsregister 
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KRITERIUM: RETENTIONSRÄUME 
Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium in den Aktivitätsfeldern Raumordnung 

(S. 162ff) und Schutz vor Naturgefahren (S. 92) angeführt 

 

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Retentionsflächen können bei Hochwasser 
maßgeblich zur Gefahrenabwehr beitragen, 
indem sie den Hochwasserabfluss dämpfen 
bzw. die Hochwasserspitzen verringern. Dem 
Erhalt natürlich vorhandener Retentionsflä-
chen und der Ausweitung dieser Flächen 
kommt daher eine zentrale Bedeutung für 
eine nachhaltige und effektive Anpassung an 
den Klimawandel zu, insbesondere im Hin-
blick auf konkurrierende Nutzungen. Mit 
diesem Kriterium soll die Fläche bzw. die Flä-
chenentwicklung der Retentionsräume beo-
bachtet werden. 

Ergebnisse 
Der künstlich geschaffene Retentionsraum 
wird in folgender Tabelle 8 basierend auf den 
Angaben im Bundesvorschlag (2014) für die 
Jahre 2011 bis 2013 angegeben: 

Tabelle 8: Summe des künstlich geschaffenen 
Retentionsraums für Hochwasser 

2011 2012 2013  
107,43 110,5 118,46 Mio m3 

 
Daten: BMLFUW IV/6 Schutzwasserwirtschaft sowie Wild-
bach- und Lawinenverbauung (WLV) In: Bundesvorschlag 2014 
, Anhang I 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
In den letzten Jahren wurde kontinuierlich 
zusätzlicher Retentionsraum für Wasser ge-
schaffen. Im langjährigen Mittel liegt das jähr-
lich zusätzliche Retentionsvolumen bei ca. 
500 000 m3. 

Infolge des letzten großen Hochwasserereig-
nisses 2013 wurden vermehrt Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz umgesetzt und au-
ßergewöhnlich viel zusätzlicher Retentions-
raum hergestellt/ausgewiesen. Die 2013 zu-
sätzlich geschaffenen natürlichen Retentions-
flächen liegen bei rd. 18 550 ha und das Re-
tentionsvolumen bei 7 963 940 m3 (Quelle: 
BMLFUW IV/6 Schutzwasserwirtschaft 2014). 
Damit übersteigt der 2013 zusätzlich geschaf-
fene Retentionsraum für Wasser das langjäh-
rige Mittel um ein Vielfaches (7 463 940 m3 
bzw. rd. 15mal so viel zusätzliches Retentions-
volumen wie das Mittel). 

Stärken / Schwächen d. Kriteriums: Anhand 
der vorliegenden Zahlen (Volumen und Flä-
chen) lässt sich zwar eine Aussage darüber 
machen, ob es sich um künstliche oder natür-
liche Retentionsräum handelt. Welche allfäl-
ligen Auswirkungen auf die Umwelt (Lebens-
räume, Gewässer) der geschaffene Retentions-
raum hat, ist jedoch nicht ersichtlich. 
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KRITERIUM: ÖKOLOGISCHER UND CHEMISCHER ZUSTAND VON 
OBERFLÄCHENGEWÄSSERN 

Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium im Aktivitätsfeld Ökosysteme und Bio-
diversität (S. 136ff) angeführt 

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Auswirkungen des Klimawandels (z.B. Erhö-
hung der Wassertemperatur oder Reduktion 
des Abflusses) können einen zusätzlichen 
Druck auf die ohnehin schon teils stark in 
ihrer natürlichen Funktionsfähigkeit gestör-
ten österreichischen Gewässer ausüben. Als 
eine wesentliche Grundlage für allfällige 
Handlungsschritte ist daher auch für die An-
passung relevant, wie sich generell der ökolo-
gische und chemische Zustand von Oberflä-
chengewässern entwickelt. 

Ergebnisse 
Im Zuge der Erstellung des 1. NGP 2009 sowie 
der derzeit laufenden Erarbeitung des 2. NGP 
2015 wurde das Risiko für den guten chemi-
schen und ökologischen Zustand geprüft. 

 

Guter Zustand von Oberflächengewässern 

Für Fließgewässer wird die Belastung durch 
allgemeine chemisch-physikalische Parameter 
(Gewässergüte, Kohlenstoff- und Nährstoffpa-
rameter); chemische Schadstoffe EU, und 
chemische Schadstoffe national dargestellt. 
Weiters wird die hydromorphologische Belas-
tung erhoben. Es erfolgt für die unterschiedli-
chen Einzugsgebiete eine Bewertung des Risi-
kos, den guten (ökologischen und chemi-
schen) Zustand unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Belastungen zu verfehlen. Abbil-
dung 13 stellt die Risiken 2009 und 2013, ag-
gregiert über alle Oberflächengewässer in 
Österreich, gegenüber. 

Das Risiko einer Zielverfehlung bei allgemei-
nen chem.-physik. Parameter ist von 2009 bis 
2013 leicht gestiegen. Dies hängt jedoch auch 
mit der Anwendung neuer Metho-
den/Modellierungen zusammen, die erstmals 
den diffusen Nährstoffeintrag miterfassen. 
Auch das sichere Risiko Chemischer Schad-
stoffe EU ist leicht gestiegen. Dies liegt jedoch 
auch an den strengeren Qualitätszielen gem. 
Richtlinie Umweltqualitätsziele im Bereich 
Wasserpolitik, die zusätzlich neue Stoffe ent-
hält. 
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Abbildung 13: Risiko* für Oberflächenwasserkörper in Österreich 2009 vs. 2013 

 

* Die Kategorie „kein Risiko“ inkludiert auch alle Wasserkörper, die hydromorphologisch mit „keinerlei Risiko“ bewertet wurden 
 
Daten: BMLFUW, Darstellung: Ist-Bestandsanalyse 2013, S. 80 

Methodik: Grundlage für diese Risikoanalysen sind die Indikatoren gemäß Gewässerzustandsüberwachungsverord-
nung (GZÜV) und Qualitätszielverordnung (QZV) Chemie/Ökologie für Oberflächengewässer. Ein direkter Vergleich 
der Erhebungsdaten ist in vielen Bereichen nicht möglich, da sich Erhebungsmethoden in den letzten Jahren verän-
dert haben und eine neue Abgrenzung der Wasserkörper vorgenommen wurde. Zur Gegenüberstellung des Zustan-
des von 2009 zu 2013 werden daher die Risikoanalysen herangezogen. 

Das Risiko einer Zielverfehlung bei allgemeinen chem.-physik. Parameter ist von 2009 bis 2013 leicht gestiegen. Dies 
hängt jedoch auch mit der Anwendung neuer Methoden/Modellierungen zusammen, die erstmals den diffusen Nähr-
stoffeintrag miterfassen. 

Auch das sichere Risiko Chemischer Schadstoffe EU ist leicht gestiegen. Dies liegt jedoch auch an den strengeren 
Qualitätszielen gem. RL Umweltqualitätsziele im Bereich Wasserpolitik, die zusätzlich neue Stoffe enthält 

 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Gemäß der Bestandsanalyse 2013 unterliegen 
66 % der österreichischen Gewässer (bezogen 
auf Wasserkörperlängen) dem sicheren bzw. 
möglichen Risiko, das Ziel des guten chemi-
schen und ökologischen Zustandes zu verfeh-
len. Für rd. 34 % besteht keinerlei Risiko. Die-
se Abschätzungen haben sich im Wesentli-
chen auch bei den anschließenden Messun-
gen bestätigt. Insgesamt weisen derzeit 37 % 
der Fließgewässer einen sehr guten oder gu-
ten ökologischen Zustand auf, weitere 2 % 
erreichen das gute ökologische Potential. 

Dabei verursachen hydromorphologische Be-
lastungen den deutlich größten Anteil am 
Risiko. Die stofflichen Belastungen machen 
demgegenüber nur einen kleinen Teil aus: die 
allgemein chemisch-physikalischen Parame-
ter rd. 27 % und die chemischen Schadstoffe 
(lt. EU- und nationalen Schadstoffdefinitio-
nen) ca. 3 %. 

Im Vergleich zu 2009 hat sich der Anteil der 
sehr guten und guten Gewässerstrecken er-
höht. Einerseits liegen nun wesentlich mehr 
Untersuchungsergebnisse vor, andererseits 
beginnen auch bereits gesetzte Maßnahmen 
ihre Wirkung zu entfalten. Die sich verän-
dernden klimatischen Bedingungen können 
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mittel bis langfristig das Risiko zur Verfeh-
lung des chemischen und ökologisch guten 
Zustandes erhöhen (siehe auch Bestandsana-
lyse 2013). Direkte Klimawandelfolgen spie-
geln sich in der Erhöhung der Wassertempe-
ratur und ihren Folgen für die aquatischen 
Ökosysteme / Biozönosen (z.B. Einfluss auf 
Fischbestände und Algenwachstum) wider. 

Ebenso können indirekt Belastungen (wie 
Wasserentnahmen infolge des Klimawandels) 
in manchen Regionen/Oberflächengewässern 
steigen und damit das Risiko, den Zielzustand 
nicht zu erreichen erhöhen. Derzeit fließen 
die Folgen des Klimawandels noch in keine 
wasserkörperbezogene Risikobewertung ein 
(Bestandsanalyse 2013). 

KRITERIUM: PROJEKTE UND MAßNAHMEN, DIE ZUR VERBESSE-
RUNG DER GEWÄSSERÖKOLOGIE BEITRAGEN 

Querschnittskriterium: wird auch als im Aktivitätsfeld Ökosysteme und Biodiversität 
(S. 134ff) angeführt 

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewäs-
serökologie sind auf Grund der bestehenden 
Nutzungsansprüche wesentlich, um einen 
guten ökologischen Zustand der Gewässer zu 
erreichen und zu sichern. Auswirkungen des 
Klimawandels, wie z.B. Veränderungen im 
Abflussgeschehen, Erhöhung der Wassertem-
peratur etc. stellen zusätzliche Belastungen 
dar, wodurch derartige Maßnahmen weiter an 
Bedeutung gewinnen. 

Ergebnisse 
Anzahl der Maßnahmen 

Im Zuge der Umweltförderungen wurde 2009 
eine neue Förderschiene eingerichtet, die 
insbesondere Gemeinden und Wasserkraftbe-

treiberInnen bei der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Verbesserung des ökologischen 
Zustands unterstützt. Im Zeitraum von 2009 
bis 2013 wurden so insgesamt 617 Maßnahmen 
gefördert, wobei 70 % zur Verbesserung der 
Durchgängigkeit von Gewässern und 30 % zur 
Beseitigung von morphologischen Belastun-
gen beitragen. Darüber hinaus wurden zur 
morphologischen Verbesserungen der Gewäs-
ser verstärkt Synergien mit der Schutzwas-
serwirtschaft genutzt, die sich nicht in den 
Zahlen wiederspiegeln 
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Abbildung 14: Anzahl* der Sanierungsmaßnahmen 2009–2013 

 

*exkl. geplante Projekte (20 von 308); Daten: KPC, Berechnung: BMLFUW Quelle: KPC, Berechnungen BMLFUW 
 

Maßnahmenwirkung 

Die Wirkung dieser umgesetzten Maßnah-
men kann anhand unterschiedlicher Parame-
ter beschrieben werden. Zur Wiederherstel-
lung der Durchgängigkeit muss die Höhendif-
ferenz zwischen Fließbereich vor und nach 
dem Wanderhindernis überwunden werden. 
Daher wird die Maßnahme zur Herstellung 
der Durchgängigkeit primär über die über-
wundene Höhe evaluiert. Die Wirksamkeit 
der Maßnahmen zur „Verbesserung der Le-
bensraumqualität / Wiederherstellung einer 
typspezifischen Morphologie“ wird v.a. über 
die Länge der revitalisierten Gewässerstrecke 
beurteilt (Tabelle 9). 

Tabelle 9: Maßnahmenwirkung Durchgängig-
keit und Morphologie 2009–2013 

Wirkungen der Maßnahmen nach Bundesländern  
2009 bis 2013*  
Bundesland Durchgängigkeit Morphologie 
  Höhe in m Länge in km 
B 46,3 12,20 
K 127,3 5,43 
NÖ 241,4 67,50 
OÖ 283,6 25,26 
S 76,8 7,24 
ST 121,9 7,75 
T 40,4 0,43 
V 9,3 4,15 

Wirkungen der Maßnahmen nach Bundesländern  
2009 bis 2013*  
W 9,6 17,67 

 956,6 147,62 
(Quelle: KPC, Berechnungen BMLFUW) 
 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die 
Anzahl der Maßnahmen von 2009 bis 2013 
zugenommen hat. Dies gilt insbesondere für 
Maßnahmen zur Durchgängigkeit. Mit diesen 
Maßnahmen konnte insgesamt eine Höhen-
differenz von 956,6 m überwunden werden. 
Darüber hinaus wurden zur Verbesserung der 
Hydromorphologie 2009–2013 147,6 km Ge-
wässerstrecke revitalisiert. 

Stärken / Schwächen d. Kriteriums: Mit den 
vorliegenden Informationen wird zwar die 
Maßnahmenwirksamkeit auf Grundlage der 
überwundenen Höhen bzw. der Länge der 
revitalisierten Gewässer dargestellt. Um je-
doch die tatsächlichen, positiven Auswirkun-
gen auf die Biodiversität und Ökosysteme zu 
beobachten, wäre ein mittel- bis langfristiges 
Monitoring (z.B. anhand von Leitarten) erfor-
derlich. 

10 
37 
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89 
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Sanierungsmaßnahmen Durchgängigkeit 

18 
33 
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37 39 
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--- 45 --- 



 

ZUSAMMENSCHAU WASSERHAUSHALT UND WAS-
SERWIRTSCHAFT 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die Anpassung 

Grundwasserquantität 
und -qualität 

Quantität: generell guter Zustand, jedoch in 
einzelnen Regionen (Ost und Süd/Ost-
Österreich) können kritische Situationen auftre-
ten 
 
Qualität: für 13% der Wasserkörper besteht ein 
Risiko den guten chemischen Zustand nicht zu 
erreichen; Nitrat ist eine zentrale Belastung ; 
 

Die Grundwasserquantität sowie -qualität können 
insbesondere in ohnehin kritischeren Regionen 
zusätzlich durch den Klimawandel negativ beein-
flusst werden. Aus diesem Grund ist – unter 
besonderer Berücksichtigung dieser Gebiete – 
eine weitere Beobachtung wichtig, um dann 
gezielt Maßnahmen zu setzen. 

Gebäude in Hochwasser-
risikozonen in signifi-
kanten Bereichen 

Hochwasser: rd. 3,5% der österreichischen Ge-
bäude sind potentiell von einem hundertjährigen 
Hochwasser (HQ100) betroffen, 6,4% von einem 
HQ300 (Stand 2013). 

Eine Reduktion bzw. keine Zunahme von Gebäu-
den in gefährdeten Gebieten ist ein wichtiges Ziel 
in der Anpassung. Eine Darstellung der exponier-
ten Gebäude liegt bisher für das Jahr 2013 vor. 
Eine weitere Beobachtung ist anzustreben. 
 

Retentionsräume 
Der zusätzlich geschaffene Retentionsraum für 
Wasser 2013 liegt bei 18 550 ha (natürlich) und das 
Retentionsvolumen bei 7 963 940 m3 (künstlich). 

Es wird kontinuierlich weiterer Retentionsraum 
für Wasser geschaffen, was grundsätzlich aus der 
Sicht der Anpassung an den Klimawandel im 
Bereich Schutz vor Naturgefahren / Raumordnung 
anzustreben ist. Darüber hinaus ist ebenso der 
Erhalt von (natürlichen) Retentionsräumen ein 
wichtiger Beitrag, um heutige und zukünftige 
Gefährdungen durch Hochwässer zu reduzieren 
(z.B. durch konsequente Widmung und Verbau-
ungsverbote sowie keine weitere Verbauung bzw. 
Rückbau natürlicher Fließstrecken). 
 

Ökologischer und che-
mischer Zustand von 
Oberflächengewässern 

Risiko den guten ökologischen und chemischen 
Zustand zu verfehlen: 66 % der Gewässer (bezo-
gen auf Wasserkörperlängen); leichte Abnahme 
des Risikos von 2009 bis 2013; 

Ein großer Anteil (61%) der Fließgewässer ist 
derzeit in seiner natürlichen Funktionsfähigkeit - 
trotz einer leichten Verbesserung - stark gestört. 
Die Auswirkungen des Klimawandels (z.B. Erhö-
hung der Wassertemperatur oder Reduktion des 
Abflusses) können einen zusätzlichen Druck auf 
die österreichischen Gewässer ausüben. Dies 
sollte verstärkt in der Risikoeinschätzung Berück-
sichtigung finden. 
 

Projekte und Maßnah-
men, die zur Verbesse-
rung der Gewässeröko-
logie beitragen 

Im Zeitraum von 2009-2013 wurden rd. 147,8 km 
Gewässerstrecke revitalisiert und mit Maßnahmen 
zur Durchgängigkeit konnten insgesamt 956,6 m 
Höhendifferenz überwunden werden. 

Die im Zuge des NGP umgesetzten und vorgese-
henen Maßnahmen sind ein wichtiger erster 
Schritt zur Verbesserung der Gewässerökologie, 
auch um die zusätzlichen Belastungen, die durch 
veränderte klimatische Bedingungen entstehen 
(werden), abzupuffern (z.B. Veränderungen im 
Abflussgeschehen, Erhöhung der Wassertempera-
tur etc.). Eine genaue Beobachtung der Maßnah-
men und ihrer Wirksamkeit über ein mittel- bis 
langfristiges Monitoring (z.B. an Hand von Leitar-
ten) wäre anzustreben. 
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BEFRAGUNGS- UND KRI-
TERIENBASIERTER STA-
TUS 
Im Aktivitätsfeld Wasserwirtschaft und Was-
serhaushalt haben die ExpertInnen in der 
Befragung die Umsetzung in einer Reihe von 
Handlungsempfehlungen (bzw. weiteren 
Schritten) als teilweise bzw. vollständig um-
gesetzt eingestuft. Dies betrifft insbesondere 
die zukünftige Gewährleistung der Wasser-
versorgung und die Verbesserte Koordinie-
rung/Information betreffend Wasserver-
brauch und Wasserbedarf. 

Auch das adaptive Hochwassermanagement 
mit robusten Maßnahmen wurde von den 
ExpertInnen als schon zumindest teilweise 
umgesetzt evaluiert. Dieses Bild wird auch 
durch die Kriterien bestätigt (z.B. neu ge-
schaffene Retentionsräume). 

Wie sich die Anzahl der Gebäude in hochwas-
sergefährdeten Gebieten (HQ 100 oder HQ 300) 
entwickelt, konnte in diesem Fortschrittsbe-
richt noch nicht berichtet werden, da diese 
Erhebung erstmals stattfand. Dennoch zeigt 
der derzeitige Bestand von beispielsweise rd. 
82.600 Gebäuden in HQ 100 Zonen, dass dies 
ein anpassungsrelevantes Thema im Bereich 
Hochwassermanagement ist. 

Die Renaturierung und Wiederherstellung 
von naturnahen aquatischen Lebensräumen 

werden in der Befragung als teilweise umge-
setzt eingestuft, was auch in den Kriterien 
zum Teil bestätigt wird. Das Kriterium „Pro-
jekte und Maßnahmen, die zur Verbesserung 
der Gewässerökologie beitragen“ zeigt einer-
seits, dass im Bereich Gewässer zahlreiche 
Maßnahmen zur Durchgängigkeit sowie zur 
Beseitigung morphologischer Belastungen 
gesetzt wurden/werden. Andererseits besteht 
noch weiterer Handlungsbedarf, denn derzeit 
weisen 61% der Fließgewässer (bezogen auf 
die Wasserkörperlänge) keinen sehr guten 
oder guten ökologischen Zustand auf bzw. 
erreichen nicht das gute ökologische Potenti-
al. 

In der Befragung werden einige Handlungs-
empfehlungen als kaum umgesetzt bis hin zu 
nicht geplant eingeordnet. Dies betrifft insbe-
sondere die Installierung von Nutzwasserma-
nagement-Instrumenten oder auch die Schaf-
fung finanzieller Anreize für die Umsetzung 
wassersparender Technologien. Diese Maß-
nahmen sind insbesondere für Regionen rele-
vant, in welchen kritische Situationen hin-
sichtlich des quantitativen Zustands des 
Grundwassers auftreten können. Die Situati-
on ist in niederschlagsarmen Regionen im 
Osten Österreichs kritischer und könnte sich 
mit dem Klimawandel zumindest regional 
verschlechtern. 
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TOURISMUS 
ÜBERGEORDNETES ZIEL: Sicherung Österreichs als attraktiver und nachhaltiger Touris-
musstandort durch Nutzung klimawandelbedingter Potentiale und Forcierung umweltfreundli-
cher Anpassungsmaßnahmen.

BEFRAGUNG
Die Auswertung der Selbsteinschätzung zum 
Stand der Umsetzung der Handlungsempfeh-
lungen im Aktivitätsfeld Tourismus beruht 
auf acht Fragebögen. Die Umsetzung der 
Handlungsempfehlungen für das Aktivitäts-
feld Tourismus wurde von den Fachleuten 

kontrovers eingestuft: die Einschätzungen 
„derzeit nicht vorgesehen“ und „teilweise um-
gesetzt“ waren unter den Rückmeldungen 
annähernd gleich häufig (Tabelle 10; Exper-
tInnenkollektiv: n=8). 

ÜBERBLICK
Tabelle 10: Umsetzungsstatus der Handlungsempfehlungen 

 Status * 

3.4.4 Handlungsempfehlung (Kurzfassung) 1 2 3 4 

1 Berücksichtigung von Klimawandel in den Tourismusstrategien 

 

2 Entwicklung klimaschonender Anpassungsmaßnahmen… 

3 Ausarbeitung, Bereitstellung u. Verbesserg. regionaler Daten… 

* 1…dzt. nicht vorgesehen, 2…geplant, 3…teilweise umgesetzt, 4…vollständig umgesetzt 
 

ERSTE RÜCKSCHLÜSSE / 
MERKBARE TRENDS 
Der Umsetzungsstand in diesem Aktivitäts-
feld ähnelt jenem im Feld „Wasserwirtschaft“ 
(und hebt sich gleichermaßen von den meis-
ten übrigen ab), da ein hoher Anteil der 
empfohlenen weiteren Schritte als „der-
zeit nicht vorgesehen“ rückgemeldet wurde, 
und zwar über die einzelnen Handlungsemp-
fehlungen hinweg (Tabelle 11). 

Das uneinheitliche Bild des Umsetzungsstatus 
auf Ebene der Handlungsempfehlungen (Ta-
belle 11) gibt die Einschätzung der ExpertIn-
nen für die meisten „empfohlenen weiteren 
Schritte“ wieder: stärker als in anderen Aktivi-
tätsfeldern wird die Situation beim Tourismus 
auch auf Ebene der einzelnen Schritte von 
den Fachleuten recht heterogen wahrge-
nommen. 

Dennoch gibt es einzelne Schritte, die den 
Rückmeldungen zufolge durchgehend teilwei-
se oder schon vollständig umgesetzt sind. 
Vorreiter innerhalb des Aktivitätsfeldes sind: 
• Maßnahmen zur Steigerung des Bewusst-
seins von Tourismusverantwortlichen hin-
sichtlich einer notwendigen Adaptierung des 
Angebots […]. Dabei sollen vor allem neue 
Chancen beworben werden […] (HE 2), • Ein-
arbeitung wesentlicher regionaler Informati-
onen in Tourismusstrategien (HE 2), sowie 
die • Berücksichtigung der touristisch rele-
vanten Daten bei Tourismusentscheidungen 
auf regionaler Ebene – insbesondere bei In-
vestitionen, die für einen langen Zeitraum 
ausgelegt sind […] (HE 3). 

Derzeit gar nicht vorgesehen oder höchstens 
geplant ist der • Verstärkte Einsatz von Bera-
tungseinrichtungen und Netzwerken zur Ver-
breitung von Informationen zur Klimawan-
delanpassung (HE 2). 
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TEXTLICHE ANMERKUNGEN 
(IN DEN FRAGEBÖGEN) 
Die zusätzlichen Anmerkungen der Befragten 
(s. u.) deuten darauf hin, dass Schwierigkei-
ten bei der Umlegung von Anpassungs-
wissen und -strategien auf die regionale 
und lokale Ebene die Planung und Umset-
zung von empfohlenen Schritten derzeit 
maßgeblich behindern. 

Sieben Rückmeldungen (dreier ExpertInnen) 
thematisierten die Schwierigkeit der Umle-
gung großräumiger (Klima)szenarien und 

Anpassungskonzepte auf die tourismus-
relevante Regionalebene. Dementsprechend 
wurde auch in der Kategorie „weitere inhaltli-
che Anregungen…“ eine detailliertere Aufbe-
reitung von Klimaszenarien auf Destinations-
ebene angeregt. 

Zum Punkt „andere ‚weitere Schritte‘ bzw. 
Forschungsprojekte“ wurde die Informations-
/Vernetzungsveranstaltung zur nachhaltigen 
Mobilität im Tourismus (BMWFW, BMVIT 
und BMLFUW, Innsbruck, Herbst 2014) und 
die Herausgabe des gleichnamigen Leitfadens 
angeführt. 

 

KRITERIEN

KRITERIUM: AUFNAHME VON ANPASSUNG AN DEN KLIMAWAN-
DEL IN TOURISMUSKONZEPTE/ -STRATEGIEN

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Tourismuskonzepte/-strategien, die (zukünf-
tige) Stressfaktoren wie den Klimawandel 
proaktiv einbeziehen und thematisieren, leis-
ten langfristig einen wichtigen Beitrag zur 
Standortssicherung im Tourismus. Dieses 
Kriterium beschreibt, inwieweit Maßnahmen 
zur Klimawandelanpassung sowie für die An-
passung relevante Aspekte in die Tourismus-
konzepte/-strategien integriert sind bzw. in-
wieweit anpassungsrelevante Zielsetzungen 
adressiert werden. Auch wenn Klimawandel 
und Anpassung nicht explizit angesprochen 
werden, können gleichwohl für die Anpas-
sung relevante Aspekte berücksichtigt sein. 
Diese wären z.B. die Förderung einer nachhal-
tigen Entwicklung, die Entwicklung von wet-
ter- und saisonunabhängigen Angeboten oder 
etwa die Betonung regionaler Besonderheiten. 

Ergebnisse 
In die ggstdl. Analyse wurden sowohl Strate-
gien/Aktionspläne/Konzepte auf Bundesebe-
ne als auch in den einzelnen Bundesländern 
einbezogen: 

Bundesebene 
BMWFJ (2010): Neue Wege im Tourismus. Die 
neue österreichische Tourismusstrategie. Wien 

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung 
(2010): Tourismusstrategische Ausrichtung 2015 – 
Wachstum durch Strukturwandel. 

BMWFJ: Aktionspläne Tourismus 2011, 2012, 2013 

Niederösterreich 
Tourismusstrategie Niederösterreich 2020 

Burgenland 
Abschlag in die Zukunft. Tourismus-Strategie 2011-
2015 

Tirol 
Der Tiroler Weg. Strategie für den Tiroler Touris-
mus 2008-2012 

Vorarlberg 
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Tourismusstrategie 2020. Der gemeinsame Weg in 
die touristische Zukunft auf Vorarlberger Art 

Oberösterreich 
Kursbuch Tourismus Oberösterreich 2011–2016 
Steiermark 
Masterplan Tourismus 2015 

Salzburg 
Strategieplan Tourismus 2020. Gesund. Innovativ. 
Nachhaltig. 
Kärnten 
Weißbuch Tourismus Kärnten. Entwicklungsplan 
für Tourismus und Freizeit 2005-2015 

Wien 
Tourismus-Strategie 2020 

Auf Bundesebene wurde im Jahr 2010 die 
neue österreichische Tourismusstrategie veröf-
fentlicht. Darin wird der Klimawandel eindeu-
tig als eine Herausforderungen erkannt. Unter 
anderem lautet konkret eine der empfohlenen 
Maßnahmen: Fördermöglichkeiten für innova-
tive touristische Klimawandel-
Anpassungsmaßnahmen. Im Rahmen der seit 
der Veröffentlichung jährlich stattfindenden 
Tourismuskonferenzen wurden Themen-
workshops organisiert, bei welchen u.a. auch 
der Klimawandel behandelt wurde. 

Auch die meisten Bundesländer haben den 
Klimawandel als eine Herausforderung im 
Tourismussektor erkannt und ihn in ihren 
jeweiligen Tourismusstrategien thematisiert. 
Zudem tragen viele der festgelegten Ziele – 
auch wenn nicht explizit mit dem Klimawan-
del im Zusammenhang gebracht – doch posi-
tiv zur Klimawandelanpassung bei. 

Die im Jahr 2014 veröffentlichte Touris-
musstrategie Niederösterreich 2020 greift 
das Thema Klimawandel im Gegensatz zur 
vorangegangenen Strategie bereits auf. Kli-
mawandel wird darin als ein Faktor wahrge-
nommen, der die Lebensumstände der Men-
schen/KundInnengruppen beeinflusst. Klima-
tische Bedingungen nutzen (z.B. im Sinne von 
Sommerfrische) wäre eine der Optionen, um 
negativen Entwicklungen entgegenzuwirken. 

Die Tourismusstrategie des Burgenlandes 
greift das Thema Klimawandel nicht explizit 
auf. Der Fokus liegt auf nachhaltiger Infra-
struktur, Entwicklung von nachhaltigen An-

geboten, Konzentration auf regionale Produk-
te usw. Dies entspricht zum Teil allerdings 
auch den Anforderungen der Klimawan-
delanpassung. Die Strategie für den Tiroler 
Tourismus thematisiert den Klimawandel und 
orientiert sich stark an der Nachhaltigkeit. 
Der Fokus im Hinblick auf Anpassung an den 
Klimawandel liegt in der Forcierung des 
Ganzjahrestourismus. 

In der 2012 veröffentlichten Tourismusstrate-
gie von Vorarlberg werden die Auswirkun-
gen des Klimawandels stark in Richtung For-
cierung des Ganzjahrestourismus und Ent-
wicklung neuer Angebote für den Sommer-
tourismus diskutiert. Darüber hinaus ist eine 
starke Betonung der Regionalität und Nach-
haltigkeit gegeben. 

Das Bundesland Oberösterreich greift in 
seinem Kursbuch Tourismus das Thema Kli-
mawandel nicht explizit auf. Als eines der 
übergeordneten Ziele wird die Integration der 
Prinzipien Nachhaltigkeit, Erhalt von Natur 
und Umwelt in touristische Produktentwick-
lung erwähnt. 

Die Steiermark hat in ihrem Masterplan 
Tourismus 2015 den Tourismus als einen der 
Hauptbetroffenen des Klimawandels erkannt. 
Auch hier ist die Nachhaltigkeit eines der 
obersten Prinzipien. Dazu gehören zukunfts-
beständige Wirtschaftssysteme, soziale Ge-
rechtigkeit und eine nachhaltige Nutzung der 
natürlichen Umwelt. 

Salzburg nimmt sich in seinem Strategieplan 
Tourismus des Themas Klimawandel und 
Nachhaltigkeit sehr stark an (besonders Win-
tertourismus). Es wird als notwendig erachtet, 
dass sich der Tourismus an den Klimawandel 
anpassen und gleichzeitig klimaverträglicher 
werden muss. Dahingehende Maßnahmen 
wären u.a. der Ausbau von alternativen Ange-
boten, Erweiterung des Wintertourismusan-
gebotes oder Unterstützung alternativer 
(schneeunabhängiger) Winterangebote. 

Kärnten sieht in seinem Entwicklungsplan 
für Tourismus und Freizeit den Klimawandel 
v.a. als „Gefahr“ für den Wintertourismus und 
setzt daher insbesondere den Fokus auf ein 
Ganzjahresangebot, Forcierung der Wet-
terunabhängigkeit sowie von Angeboten ab-
seits vom alpinen Wintertourismus. 
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Die Stadt Wien hat im Oktober 2014 ihre 
Tourismus-Strategie 2020 veröffentlicht. Das 
Thema Klimawandel bzw. Anpassung wird 
darin nicht explizit aufgegriffen, allerdings 
liegt ein starker Fokus auf dem Konzept der 
SMART Cities. Ziel bis 2020 soll es sein, Wien 
zu einer Stadt mit hoher Lebensqualität zu 
machen, die verantwortungsvoll und nachhal-
tig mit Ressourcen umgeht. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Im Gegensatz zu den meisten vorangegange-
nen Tourismusstrategien lässt sich feststellen, 
dass im Großteil der aktuellen Strate-
gien/Konzepte des Bundes bzw. der Bundes-
länder der Klimawandel als eine Herausforde-
rung thematisiert wird. Manche greifen das 
Thema konkret und ausführlicher auf, andere 
gehen nur indirekt darauf ein. Auch wenn 
demnach Klimawandel und Anpassung nicht 
immer explizit angesprochen werden, sind in 
allen Tourismuskonzepten anpassungsrele-
vante Aspekte angeführt. Diese sind insbe-
sondere: 

• Förderung einer nachhaltigen Ent-
wicklung, insbesondere in den Berei-
chen Mobilität, Beschaffung und 
Energie; 

• Entwicklung zusätzlicher Angebote 
zum schneegebundenen alpinen Win-
ter(Ski)-Tourismus; Stärkung der Vor- 
und Nachsaison; 

• Entwicklung von wetter- und saison-
unabhängigen Angeboten; 

• Betonung regionaler Besonderheiten; 

• verstärktes Bemühen um neue Ziel-
gruppen, die allenfalls auch in der Ne-
bensaison aktiv sein können. 

Der Nachhaltigkeitsaspekt ist in allen Strate-
gien sehr stark verankert. Grundsätzlich ent-
sprechen insbesondere die langfristige Orien-
tierung zur Stärkung des Ganzjahrestouris-
mus, die Betonung regionaler Besonderheiten 
sowie die Forcierung einer nachhaltigen Ent-
wicklung den Anforderungen der Klimawan-
delanpassung. Im Hinblick auf die Umsetzung 
ist allerdings notwendig, konkrete Maßnah-
men auszuarbeiten und in den Strategien 
festzuhalten. Dies ist zum Teil schon der Fall, 
Handlungsbedarf ist allerdings in vielen Be-
reichen noch gegeben. Ein ausreichender 
Rahmen für die Entwicklung und Umsetzung 
von klimaschonenden Anpassungsmaßnah-
men wird von den vorhandenen Strategien 
derzeit noch nicht gegeben. 

KRITERIUM: JAHRESZEITLICHE VERTEILUNG DER NÄCHTIGUN-
GEN

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Zu den wesentliche Anpassungszielen im Ak-
tivitätsfeld Tourismus zählen unter anderem 
die Entwicklung wetter- und saisonunabhän-
giger Angebote, die verstärkte Ausrichtung 
hin zu einem Ganzjahrestourismus und ver-
mehrte schneeungebundene Angebote, um 
die Wertschöpfung langfristig zu sichern. Wie 
sich diese Faktoren im Allgemeinen entwi-
ckeln, lässt sich anhand von einzelnen Krite-
rien nur schwer darstellen. 

Anhand dieses Kriteriums wird die saisonale 
Verteilung der Nächtigungen in Österreich 
(gegliedert nach Bundesländern) dargestellt, 
durch welche Rückschlüsse auf etwaige 
Trends (z.B. hin zu Ganzjahrestourismus) 
bedingt möglich sind. 

Neben klimabedingten Faktoren werden die 
zukünftige Entwicklung im Tourismus und 
somit auch die Zahl der Übernachtungen von 
zahlreichen anderen Aspekten (z.B. sich än-
dernde Urlaubsmotive, wirtschaftliche Ent-
wicklung, demographischer Wandel, Entwick-
lung im Energiesektor, etc.) beeinflusst. Das 
Kriterium lässt daher keinen direkten Rück-
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schluss auf klima- bzw. wetterbedingte Ursa-
chen von Nächtigungsschwankungen oder gar 
getätigte Anpassungsmaßnahmen zu. So sagt 
die Anzahl der Nächtigungen im Winter al-
lein noch nichts über die Palette und die In-
anspruchnahme schneeungebundener Ange-

bote aus. Eine Steigerung der Nächtigungs-
zahlen in den Nebensaisonen und /oder im 
Sommer kann jedoch erste Trends hinsicht-
lich der angestrebten Entwicklung hin zu ei-
nem Ganzjahrestourismus zeigen. 

Ergebnisse 
Die Beherbergungsstatistik der Statistik Aus-
tria liefert weitreichende Daten über Öster-
reichs Tourismus, wie u.a. die Anzahl der 
Nächtigungen und Ankünfte. Im Zuge der 
Analyse wurden neben den standardmäßig 
zugänglichen Darstellungen zudem mittels 
STATcube5, dem elektronischen Datenbank-
system der Statistik Austria, eigene Auswer-
tungen erstellt. 

Betrachtet man die saisonalen Nächtigun-
gen in Österreich, zeigt sich, dass grund-
sätzlich die Bedeutung der Wintersaison im 
Vergleich zur Sommersaison in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen hat. So waren 
die Übernachtungen in der Wintersaison 
2005/06 zum ersten Mal höher als jene der 
Übernachtungen der Sommersaison 2006 
(Abbildung 15). 

Abbildung 15: Übernachtungen in Österreich gesamt seit 1973, 
gegliedert nach Winter- und Sommersaison 

 

Die monatliche Verteilung der Nächtigun-
gen in den letzten Jahrzehnten zeigt nach wie 
vor zwei deutliche Spitzen: die Sommermona-
te Juli und August sowie die Wintermonate 
Jänner bis März (Abbildung 16). Die Monate 
April und Mai, Oktober und November zäh-

5 http://statcube.at/ 

len zu den nächtigungsschwächsten Monaten. 
Im langjährigen Vergleich haben die Som-
mermonate etwas an Gewicht verloren. Die 
Wintermonate aber auch die Monate in den 
Nebensaisonen haben hingegen leicht zuge-
nommen (siehe Abbildung 17). 

Abbildung 16: Nächtigungsverteilung nach 
Monaten in den Jahren 1990, 2005 und 2013 
(Daten: Statistik Austria, eigene Darstellung) 

 

Unter den Bundesländern zeigt Tirol die 
deutlich stärkste Nächtigungsentwicklung, 
gefolgt von Salzburg und Vorarlberg. Außer 
Kärnten konnten alle Bundesländer in den 
letzten Jahren ein Nächtigungsplus erzielen. 
Auch die Bundeshauptstadt konnte ihre 
Nächtigungen in den letzten Jahren stetig 
steigern und stand im Jahr 2014 erstmals an 
dritter Stelle (Abbildung 18). Der Städtetou-
rismus steigt stetig und der Trend geht auch 
weiter in diese Richtung.
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Abbildung 17: Entwicklung der Nächtigungen (in Millionen) in den Nebensaisonmonaten April, Mai, Oktober und November seit 
1994 in Österreich  

 

 

(Daten: Statistik Austria) 
 

Abbildung 18: Übernachtungen im Winter-
halbjahr in den Jahren 2000, 2005, 2010 und 
2014 

 

(Daten: Statistik Austria) 

Der Klimawandel hat und wird auch in Zu-
kunft Auswirkungen auf die Tourismusbran-
che haben – sowohl positive auch als negative. 
Der wichtigste Klimaparameter für den Win-
tertourismus ist sicherlich der Schnee. Kli-
maszenarien zeigen für den Alpenraum all-
gemein einen Trend hin zu kürzeren Wintern 
und weniger Schnee (u.a. APCC 2014, Strasser 
et al. 2011). So sind insbesondere Winter-
sportgebiete in tieferen Lagen negativ von 
den Folgen des Klimawandels betroffen. Diese 
Entwicklungen wirken sich natürlich auf die 

Nächtigungszahlen aus. Allerdings ist es nur 
schwer möglich, einen direkten Bezug von 
Nächtigungsschwankungen zur Schneesitua-
tion abzuleiten und darzustellen. Im Rahmen 
dieses Fortschrittsberichts wird dieses Thema 
daher nur ansatzweise behandelt. 

Abbildung 19 und Abbildung 20 zeigen die 
Tage mit Schneedecke in den Wintermonaten 
Dezember bis März für ausgewählte Messsta-
tionen in Tirol, Salzburg, Niederösterreich 
und der Steiermark. Dabei wird die hohe Va-
riabilität der Tage mit Schneedecke in den 
niederen Lagen deutlich sichtbar. Auch wer-
den die sehr milden und schneearmen Win-
ter, wie beispielsweise jener von 1997/98, der 
extrem milde Winter 2006/07 oder auch der 
letzte Winter 2013/2014 – der zweitwärmste 
Winter seit dem Beginn der Aufzeichnungen 
– deutlich erkennbar. 
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Abbildung 19: Zahl der Tage mit Schneedecke 
von Dezember-März in ausgewählten Mess-
stationen in Tirol 

 

Daten: ZAMG 

Abbildung 20: Zahl der Tage mit Schneedecke 
von Dezember-März in ausgewählten Mess-
stationen in Salzburg, Niederösterreich und 
der Steiermark 

 

 (Daten: ZAMG) 

Die Nächtigungszahlen der Bundesländer 
Tirol und Salzburg gingen in den Wintersai-
sonen 1997/98, 2006/2007 oder auch 2013/14 
leicht zurück (Abbildung 21). Um hier aller-
dings Aussagen zu möglichen kausalen Zu-
sammenhängen zwischen Schneedecke und 
Nächtigungsschwankungen zu machen, müss-
ten genauere Untersuchungen zu den Nächti-
gungszahlen und weiteren Kriterien in der 
jeweiligen Region bzw. im jeweiligen Skige-
biet durchgeführt werden. Dabei wären insbe-

sondere auch die regionalen Unterschiede – 
die sehr groß sein können – zu berücksichti-
gen. 

Abbildung 21: Entwicklung der Nächtigungen 
in den Wintermonaten Dezember-März in 
den Bundesländern Tirol und Salzburg 

 

(Daten: Statistik Austria) 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Die im Rahmen des vorliegenden Fort-
schrittsberichts durchgeführten Auswertun-
gen zeigen folgendes Bild: Die Nächtigungs-
zahlen der letzten Jahrzehnte belegen deutli-
che Zunahmen in den Nebensaisonmonaten 
April, Mai, Oktober und November (siehe 
Abbildung 17). Ein österreichweiter Trend hin 
zu einer zunehmenden Bedeutung der touris-
tischen Nebensaison ist demnach gegeben. 
Die Nächtigungsverteilung über das gesamte 
Jahr zeigt allerdings, dass es noch viel Poten-
zial in Richtung Ganzjahrestourismus bzw. 
Saisonverlängerung gibt. Dieses gilt es, ange-
sichts der Klimaprojektionen und der massi-
ven Probleme vieler Wintersportregionen, 
auch nutzbar zu machen. Die extrem milden 
Winter der letzten Jahrzehnte sind möglich-
erweise ein Vorbote dessen, was in Zukunft zu 
erwarten ist (Steininger et al. 2015). 

Grundsätzlich sind die Verteilung und 
Schwankungen von Nächtigungszahlen je-
doch von vielen Faktoren abhängig. Klima 
und Wetter sind nur ein Teil davon. Der Tou-
rismus in Österreich reagiert aber höchst sen-
sitiv auf Änderungen des Klimas, und der 
Klimawandel hat somit einen großen Einfluss 
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auf die touristische Nachfrage sowie das Tou-
rismusangebot (Steininger et al. 2015). Wie 
bereits eingangs beschrieben, sind die ent-
scheidenden Strategien gegen die negativen 
Folgen des Klimawandels die Entwicklung 
wetter- und saisonunabhängiger Angebote, 
die verstärkte Ausrichtung hin zu einem 
Ganzjahrestourismus und vermehrte schnee-
ungebundene Angebote. Wie der Anpas-
sungsfortschritt im Hinblick auf diese Fakto-
ren aussieht, lässt sich anhand des hier be-
schriebenen Kriteriums Jahreszeitliche Vertei-
lung der Nächtigungen nur bedingt ableiten. 
Was abgebildet werden kann, ist, ob die Ten-
denz in Richtung Ganzjahrestourismus geht 
oder nicht. Um konkret herauszufinden, wel-
che saison- oder wetterunabhängigen Tou-

rismusangebote vorhanden sind und von Be-
sucherInnen auch genutzt werden, bedürfte 
es weiterer detaillierter Untersuchungen in 
ausgewählten Regionen, Gemeinden, Ski- 
oder anderen Tourismusgebieten. Darüber 
hinaus müssten zusätzliche Kriterien (z.B. 
speziell auf Sommer- oder Wintertourismus 
abgestimmt, Stornierungen, Anzahl verkauf-
ter Liftkarten usw.) in den folgenden Fort-
schrittsberichten mit aufgenommen werden. 
Neben der Zahl der Tage mit Schneedecke 
wären zusätzlich noch weitere Verknüpfun-
gen von Klimadaten mit Tourismuszahlen 
nutzbringend (z.B. Zahl der Sonnen- 
/Hitzetage oder Zahl der Sonnenscheinstun-
den). 

KRITERIUM: SANFTER TOURISMUS

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Das Kriterium „Sanfter Tourismus“ be-
schreibt, inwieweit Betriebe bzw. Gemeinden 
umweltfreundlichen und nachhaltigen Tou-
rismus betreiben. Um dies ansatzweise zu 
erfassen, wurde die Anzahl der Betriebe bzw. 
Gemeinden, die an zertifizierten Programmen 
bzw. Umweltmanagementsystemen teilneh-
men, untersucht. Erfasst wurden all jene Tou-
rismusbetriebe bzw. Gemeinden, die mit 
Umweltzeichen zertifiziert sind sowie Berg-
steigerdörfer und „Alpine Pearls“. 

Klimawandelfolgen bringen neue Herausfor-
derungen und neue Chancen für die diversen 
Tourismussparten (Seen-, Städte-, Gesund-
heitstourismus, etc.) mit sich. Wie sich der 
Klimawandel in den unterschiedlichen Regio-
nen Österreichs im Detail auswirken wird, ist 
mit vielen Unsicherheiten behaftet. Aus die-
sem Grund sind Strategien zu forcieren, die 
unabhängig von der Klimaänderung Vorteile 
mit sich bringen bzw. nicht nachteilig sind, 
wenn die tatsächliche Klimaentwicklung 
nicht der projizierten entsprechen sollte 
(„win-win“, „no-regret“). Durch ein ganzheit-
liches und nachhaltiges Vorgehen können 
positive Effekte für den Natur- und Klima-
schutz und andere Bereiche erzielt werden. 

Angebote für einen sanften Sommer- und 
Wintertourismus sind ein wesentlicher Schritt 
Richtung Nachhaltigkeit. 

Zertifizierungen, wie z.B. das österreichische 
Umweltzeichen für Tourismusbetriebe, ste-
hen auf den ersten Blick zwar nicht direkt mit 
Klimawandelanpassung in Beziehung. Indi-
rekt tragen jedoch Maßnahmen im Bereich 
der Energieeffizienz, des Wasserschutzes, der 
nachhaltigen Mobilität oder die Verwendung 
von Bioprodukten deutlich zur Anpassung bei 
und unterstützen deren Zielsetzungen. 

Ergebnisse 

Alpine Pearls 

Alpine Pearls ist ein 2006 gegründetes Netz-
werk aus sechs Alpenstaaten, welches die 
Förderung der umweltfreundlichen Mobilität 
zum Ziel hat. Allen voran geht es darum, den 
Gästen die Möglichkeit der autofreien An- 
und Abreise und die einfache Nutzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel vor Ort sowie 
klimaschonende Freizeitaktivitäten zu bie-
ten6. Die Mitglieder, „Perlen“ genannt, müs-

6 www.alpine-pearls.com  
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sen bestimmte Qualitätskriterien, wie ver-
kehrsberuhigte Ortskerne, Transferservices, 
Mobilitätsgarantie ohne Auto oder umwelt-
freundliche Freizeitangebote erfüllen. 

Zu den österreichischen Mitgliedsorten gehö-
ren derzeit: 

Hinterstoder (Oberösterreich) 
Mallnitz (Kärnten) 
Neukirchen (Salzburg) 
Weissensee (Kärnten) 
Werfenweng (Salzburg) 

Bergsteigerdörfer 

Die Initiative Bergsteigerdörfer wurde vom 
Österreichischen Alpenverein ins Leben geru-
fen und wird vom BMLFUW unterstützt. Of-
fiziell als Bergsteigerdörfer klassifiziert wer-
den österreichische Gemeinden und Regio-
nen, die sich einem nachhaltigen Alpintou-
rismus verpflichtet haben. 

Bergsteigerdörfer garantieren ein hochwerti-
ges Tourismusangebot für Bergsteiger und 
Bergwanderer, weisen eine hohe Landschafts- 
und Umweltqualität auf und engagieren sich 
für die Bewahrung der örtlichen Kultur- und 
Naturwerte. Die Auswahl erfolgt nach stren-
gen Grundsätzen. Wesentlich sind u.a. die „ 
Tourismusphilosophie“, das Ortsbild, Natur- 
und Landschaftsschutz, und umweltfreundli-
che Mobilität. 

Zu den Bergsteigerdörfern zählen derzeit: 

Ginzling 
Großes Walsertal 
Grünau im Almtal 
Hüttschlag im Großarltal 
Johnsbach im Gesäuse 
Lesachtal 
Lunz am See 
Mallnitz 
Malta 
Mauthen 
Reichenau an der Rax 
Region Sellraintal 
Steinbach am Attersee 
Steirische Krakau 
St. Jodok, Schirn- und Valsertal 
Tiroler Gailtal 

Vent im Ötztal 
Villgratental 
Weißbach bei Lofer 
Zell-See 

Österreichische Umweltzeichen für Tou-
rismusbetriebe 

Das Österreichische Umweltzeichen wurde 
1990 vom Umweltministerium eingeführt. Seit 
1996 wurde das Zeichen auch auf die Sparte 
Tourismus erweitert und ist ein Gemein-
schaftsprojekt des Wirtschafts- und des Um-
weltministeriums. Dabei werden Beherber-
gungs- und Gastronomiebetriebe für ihr En-
gagement in den Bereichen umweltfreundli-
ches Management und soziale Verantwortung 
ausgezeichnet. 

Umweltzeichenbetriebe, sind ökologisch aus-
gerichtet. Die Kriterien für die Auszeichnun-
gen umfassen alle Umweltaspekte – vom Ab-
fallmanagement über Energiesparen bis zu 
gesunder Ernährung und umweltfreundlicher 
Anreise. Derzeit sind mehr als 200 Beherber-
gungs- und Gastronomiebetriebe in Öster-
reich zertifiziert. 

Neben Luxus- oder Seminarhotels sind auch 
kleine Privatpensionen, Schutzhütten oder 
Campingplätze vertreten. 

Beherbergungsbetriebe: ............................ 180 
Veranstaltungslocations: .............................. 1 
Gastronomiebetriebe: ................................. 38 
Catering: ...................................................... 16 
Gemeinschaftsverpflegung: ........................ 32 
Schutzhütten: .............................................. 10 
Campingplätze: ............................................ 11 

Die Verleihung des Umweltzeichens gilt für 
vier Jahre. Danach ist eine Neuüberprüfung 
nach der gültigen Richtlinie notwendig. 

Das Europäische Umweltzeichen (EU 
Ecolabel) ist ein grenzüberschreitendes Um-
weltgütesiegel, das im gemeinsamen europäi-
schen Markt als einheitliche Kennzeichnung 
für umweltfreundliche Produkte und Dienst-
leistungen dient. Auch hier ist in Österreich 
das BMLFUW die zuständige Stelle. 
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Situationsbeschreibung und 
Trends 
Die Nachfrage nach nachhaltigem und sanf-
tem Tourismus steigt österreichweit an. So 
interessieren sich z.B. laut der Initiative Alpi-
ne Pearls immer mehr alpine Ferienorte für 
das Erfolgskonzept. Die Mitgliederzahl der 
Alpine Pearls wächst kontinuierlich. Auch die 
Zahl der zertifizierten Produkte, Tourismus-

betriebe und Organisationen mit dem "Öster-
reichischen Umweltzeichen" wächst seit Ein-
führung der Zertifizierung stetig an. 

Der Trend geht also grundsätzlich in die rich-
tige Richtung. Initiativen wie die Bergsteiger-
dörfer oder auch die Alpine Pearls könnten 
aber noch intensiver beworben oder ausge-
weitet werden, damit noch mehr Regionen 
und Ortschaften den Weg hin zu einem 
nachhaltigen Tourismus einschlagen. 

KRITERIUM: BERÜCKSICHTIGUNG VON KLIMAWANDEL-
ANPASSUNG IN TOURISMUSFÖRDERUNGEN

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Die Gestaltung der Förderungen im Touris-
musbereich nimmt Einfluss darauf, ob sich 
der Tourismus an Grundsätzen der Nachhal-
tigkeit, des Klimaschutzes und der Klima-
wandelanpassung orientiert. Durch eine kli-
ma- und umweltfreundliche Ausrichtung der 
Tourismusförderung können wichtige Impul-
se gesetzt werden, um wesentliche Maßnah-
men voranzutreiben. Darüber hinaus kann 
eine entsprechende Ausrichtung zur Redukti-
on der Kosten bzw. der Energieabhängigkeit 
von Betrieben beitragen. 

Das hier dargestellte Kriterium soll aufzeigen, 
inwieweit die derzeitigen Fördermaßnahmen 
im Tourismusbereich Klimawandel(folgen) 
und anpassungsrelevante Aspekte integrieren 
(Climate Proofing) und dadurch Maßnahmen 
zur Anpassung unterstützt werden. 

Ergebnisse 
Um herauszufinden, ob und inwieweit För-
dermaßnahmen Klimawandelanpassung be-
rücksichtigen, wurden eine Reihe von Förde-
rungen daraufhin gesichtet, ob sie u.a. fol-
gende Aspekte beinhalten: 

• Allgemeine Integration von Klimawan-
delanpassung; 

• Förderung einer nachhaltigen Entwick-
lung, insbesondere in den Bereichen Mo-
bilität, Beschaffung und Energie; 

• Entwicklung zusätzlicher Angebote zum 
schneegebundenen alpinen Winter(Ski)-
Tourismus; 

• Stärkung der Vor- und Nachsaison; 

• Entwicklung von wetter- und saison-
unabhängigen Angeboten; 

• Betonung regionaler Besonderheiten; 

• verstärktes Bemühen um neue Zielgrup-
pen, die allenfalls auch in der Nebensai-
son aktiv sein können; 

Für das Screening wurden die Tourismusför-
derungen des Bundes sowie der einzelnen 
Bundesländer herangezogen. 

Tourismusförderung des Bundes 

Der Hauptteil der nationalen Förderungsmit-
tel wird für die betriebliche Tourismusförde-
rung des Bundes zur Verfügung gestellt. Die 
betrieblichen Förderungsprogramme des 
BMWFW für die Tourismus- und Freizeitwirt-
schaft werden von der Österreichischen Ho-
tel- und Tourismusbank (ÖHT) abgewickelt 
und gehen zu einem großen Teil in Touris-
musprojekte und zum anderen an die Öster-
reich Werbung. Zusätzlich steht ein Teil für 
direkte Förderungen zur Verfügung. Die neu-
en Tourismus-Förderungs-Richtlinien des 
Bundes legen den Fokus auf die Unterstüt-
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zung der Gründung und Übernahme von 
Tourismusunternehmen sowie auf die Forcie-
rung innovativer Projekte. Kredite und Haf-
tungen werden verstärkt angeboten 
(BMWFW). 

Wesentliche Elemente der Tourismusförde-
rung des Bundes sind die TOP-Tourismus-
Förderung sowie die Bereitstellung von ERP-
Kreditmitteln. Die einzelnen Förderungs-
programme umfassen u.a. auch Zielsetzun-
gen, die Anpassung an den Klimawandel un-
terstützen. So z.B. die TOP A Investition, des-
sen Ziele u.a. die Verbesserung des touristi-
schen Angebotes und die Forcierung der Sai-
sonverlängerung sind. 

Das größte Förderinstrument des Bundes für 
Umweltschutzinvestitionen sind die Umwelt-
förderungen. Diese sind in der Zuständigkeit 
des BMLFUW und werden über die Kommu-
nalkredit Public Consulting (KPC) abgewi-
ckelt. Hier werden u.a. Projekte mit folgenden 
Schwerpunkten gefördert: Versorgung mit 
Energie durch Biomasse, durch Sonnen- und 
Windenergie sowie Wasserkraft, Energiespa-
ren, Abwasserentsorgung, sowie klimascho-
nende Verkehrs- maßnahmen. 

Mit letzterem sind auch Maßnahmen im Be-
reich Mobilitätsmanagement für Freizeit und 
Tourismus, die für die Anpassung an den 
Klimawandel von Bedeutung sind, erfasst. 

Tourismusförderungen auf der Landes-
ebene 

Die Förderungen in den einzelnen Bundes-
ländern betreffen eine Vielzahl von Themen-
bereichen, welche zum Teil direkt, mehrfach 
aber indirekt mit Klimawandelanpassung in 
Verbindung stehen. Folgende Übersicht eine 
Auswahl aus der Vielzahl der vorhandenen 
Förderungen auf. 

Beispiele aus Niederösterreich 

• Investitionsförderung „Bergerlebnis“: 
Weiterentwicklung der Bergerleb-
nisstandorte sowie die Standortsiche-
rung der Schutzhütten 

• Betriebliche Umweltförderung: Inves-
titionen in Anlagegüter, welche über-

wiegend dem Schutz der Umwelt vor 
betrieblichen Emissionen dienen 

• Energieeffizienter Neubau 

• Förder-Call Nachhaltigkeit: Mit dieser 
Aktion werden NÖ Unternehmen in 
der Entwicklung nachhaltiger Konzep-
te und Strategien unterstützt. 

• Nahversorgung 

• Qualitätsoffensive (Tourismus): Un-
terstützt werden u.a. Maßnahmen zur 
Saisonverlängerung und Spezialisie-
rung/Neupositionierung. 

• Thermische Sanierung 

Beispiele aus Oberösterreich 

• Tourismusimpulsprogramm: Förde-
rung innovativer Angebots- und Pro-
duktentwicklung  dadurch ein Bei-
trag zu verbesserten Kapazitätsauslas-
tungen und zur Forcierung des Ganz-
jahrestourismus. 

Beispiele aus Salzburg 

• Öffnung und Benützung von Forst-
straßen für Radfahrer (Verbesserung 
des touristischen Freizeitangebots im 
Sommerhalbjahr) 

• Wachstumsprogramm für Kleinstbe-
triebe: u. a. für Investitionen zur Sai-
sonverlängerung, und Gewinnung 
neuer Zielgruppen 

• Beispiele aus der Steiermark 

• Innovationsprogramm des Landes 
Steiermark für die Tourismuswirt-
schaft: u.a. Gewährung von Zuschüs-
sen für Investitionen zur Schaffung 
oder Erweiterung erlebnis- und the-
menorientierter Freizeitangebote etc. 

• Projektkostenzuschuss: u.a. Gewäh-
rung von Zuschüssen für Energieein-
sparungen, Investitionen in die be-
triebliche Infrastruktur etc. 
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Situationsbeschreibung und 
Trends 
Das Thema Klimawandelanpassung ist sowohl 
bei den Förderungen des Bundes als auch bei 
denen der Länder nicht explizit berücksich-
tigt und integriert. Eine Vielzahl der beste-
henden Fördermaßnahmen steht allerdings 
stark im Einklang mit Maßnahmen zur Kli-
mawandelanpassung (insbesondere saisonver-
längernde Maßnahmen oder die Forcierung 
des Ganzjahrestourismus). 

Darüber hinaus sind die Betonung regionaler 
Besonderheiten und die Forcierung einer 
nachhaltigen Entwicklung – insbesondere in 
den Bereichen Mobilität, Beschaffung und 
Energie – häufig Gegenstand der Förderungen 
und umfassen damit indirekt auch Zielset-
zungen der Anpassung an den Klimawandel. 

Für die Zukunft wäre eine Überprüfung und 
Anpassung der Förderrichtlinien hinsichtlich 
Aktivitäten, die der Klimawandelanpassung 
dienen, ein wichtiger Schritt.

ZUSAMMENSCHAU TOURISMUS 
Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die Anpassung 

Aufnahme von Anpassung 
an den Klimawandel in 
Tourismuskonzepte/ -
strategien 

Viele aktuelle Strategien/ Konzepte des Bundes 
bzw. der Bundesländer thematisieren den Kli-
mawandel als eine Herausforderung. In einigen 
wird das Thema konkret (z.B. explizit geforderte 
Maßnahmen) aufgegriffen, in anderen nur 
indirekt.  

Die Themen Klimawandel und Anpassung 
werden in den meisten Strategien zumindest 
indirekt aufgegriffen. 
Um die Resilienz im Tourismus weiter zu 
steigern, wäre es jedoch notwendig, verstärkt 
konkrete Anpassungsmaßnahmen in die 
Strategien aufzunehmen. Dies ist derzeit nur 
zum Teil der Fall. 

Jahreszeitliche Verteilung 
der Nächtigungen 

Die Nächtigungszahlen der letzten Jahrzehnte 
zeigen deutliche Zunahmen in den Nebensai-
sonmonaten April, Mai, Oktober und November. 
Ein österreichweiter Trend hin zu einer zuneh-
menden Bedeutung der touristischen Nebensai-
son ist gegeben. Die Nächtigungsverteilung über 
das gesamte Jahr zeigt allerdings noch viel 
Potenzial in Richtung Ganzjahrestourismus bzw. 
Saisonverlängerung. 

Um genauere Aussagen über mögliche 
Anpassungsaktivitäten im Zusammenhang mit 
Nächtigungszahlen zu tätigen, wären 
Detailuntersuchungen unter Einbeziehung 
weiterer Kriterien erforderlich. 

Sanfter Tourismus 

Die Nachfrage nach nachhaltigem und sanftem 
Tourismus steigt österreichweit an. Die Mitglie-
derzahl der Alpine Pearls wächst kontinuierlich. 
Auch die Zahl der zertifizierten Produkte, Tou-
rismusbetriebe und Organisationen mit dem 
"Österreichischen Umweltzeichen" nimmt zu. 

Initiativen wie die Bergsteigerdörfer oder auch 
die Alpine Pearls sollten noch intensiver bewor-
ben werden, um die noch relativ bescheidene 
Absolutzahl zu erhöhen. 

Berücksichtigung von 
Klimawandelanpassung in 
Tourismusförderungen 

Eine Vielzahl der bestehenden Fördermaßnah-
men von Bund und Ländern stehen stark im 
Einklang mit Maßnahmen zur Klimawandelan-
passung, auch wenn das Thema nicht explizit 
integriert ist. Dazu gehören v.a. saisonverlän-
gernde Maßnahmen, die Forcierung des Ganz-
jahrestourismus bzw. die Forcierung einer 
nachhaltigen Entwicklung.  

Eine Überprüfung und Anpassung der Förder-
richtlinien hinsichtlich Aktivitäten, die der 
Klimawandelanpassung dienen, wäre ein wichti-
ger Schritt für die Zukunft 
 

 

BEFRAGUNGS- UND KRI-
TERIENBASIERTER STA-
TUS 
Die ExpertInnenmeinung ergibt ein recht 
uneinheitliches Bild vom Umsetzungsstatus 

und zwar nicht nur auf der aggregierten Ebe-
ne der Handlungsempfehlungen sondern 
auch im Detail – das bedeutet, dass auch zum 
Umsetzungsstatus der einzelnen „weiteren 
empfohlenen Schritte“ häufig recht verschie-
dene Beobachtungen rückgemeldet wurden, 
mit einer auffälligen Lücke zwischen „derzeit 
nicht vorgesehen“ und „teilweise umgesetzt“. 
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Eine derartige Diskrepanz wurde für kaum ein 
anderes Aktivitätsfeld berichtet und liegt zum 
Teil wohl auch am rel. geringen Umfang des 
ExpertInnenkollektivs. Dennoch weisen die 
Anmerkungen in den Fragebögen auch auf 
eine wahrscheinliche inhaltliche Ursache hin, 
nämlich die starke regionale Spezifität von 
Tourismusbelangen zusammen mit der klein-
räumig deutlich höheren Unsicherheit von 
Klimamodellen. Das erschwert – auch bei 
vorhandenem Risikobewusstsein – die Aus-
wahl und Priorisierung empfohlener Anpas-
sungsschritte für alle Beteiligten. Im Einklang 
damit werden Klimawandel und Anpas-
sungsmaßnahmen derzeit zwar in vielen Tou-
rismuskonzepten und -strategien themati-
siert, die Auswertung des entsprechenden 
Kriteriums (s. o.) zeigt aber das verbreitete 
Fehlen ausdrücklicher und konkreter Maß-

nahmenempfehlungen. Auch im Aktivitäts-
feld Tourismus offenbart sich die Schwierig-
keit, „verborgene“ Anpassungsfortschritte 
sichtbar zu machen, also anpassungsrelevante 
aber primär anderweitig motivierte Aktivitä-
ten entsprechend zu würdigen. Als Beispiel 
seien die Nächtigungszahlen in der Nebensai-
son genannt. Ähnlich verhält es sich mit der 
Verankerung anpassungswirksamer Vorgaben 
in der einschlägigen Förderlandschaft, die 
derzeit bereits Klimawandelanpassung als 
Nebeneffekt z. B. nachhaltiger Tourismus-
wirtschaft begünstigt, aber noch selten expli-
zit unterstützt. Eine solche Unterstützung 
könnte bspw. im Wintersportgebieten bei der 
Investitionsentscheidung zwischen Beschnei-
ungsanlagen oder alternativen Erholungsan-
geboten steuernd wirken.
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ENERGIE –FOKUS ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT 
ÜBERGEORDNETES ZIEL: Gewährleistung der Sicherstellung der Energieversorgung im All-
gemeinen und insbesondere im Bereich der Elektrizitätswirtschaft durch Diversifizierung der 
Energieträger und Dezentralisierung des Energiesystems sowie Reduktion des Energiever-
brauchs. 

BEFRAGUNG 
Die Auswertung der Selbsteinschätzung zum Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlun-
gen im Aktivitätsfeld Energie – Fokus Elektrizitätswirtschaft beruht auf 17 Fragebögen.

ÜBERBLICK
Die Handlungsempfehlungen wurden über-
wiegend als „teilweise umgesetzt“ befunden. 
Lediglich die „verstärkte Forschung zu Mög-
lichkeiten der Energiespeicherung“ ist lt. den 
ExpertInnen in ihrem Zuständigkeitsbereich 

derzeit kaum vorgesehen. Für die Entwick-
lung prognosebasierter Versorgungsstrategien 
deckten die Rückmeldungen die ganze Band-
breite an Umsetzungsstadien ab (Tabelle 11; 
ExpertInnenkollektiv: n=17).

Tabelle 11: Umsetzungsstatus der Handlungsempfehlungen 

 Status * 

3.5.4… Handlungsempfehlung (Kurzfassung) 1 2 3 4 

1 Optimierung der Netzinfrastruktur 

 

2 Forcierung dezentraler Energieerzeugung und -einspeisungen 

3 Verstärkte Forschung zu Möglichkeiten der Energiespeicherung 

4 Stabilisierung Transport- und Verteilnetz d. klimaangepasste… 

5 Optimierung Zusammenspiel Erzeugung-Verbrauch… 

6 Berücksichtig. Klimaw. bei. e.wirtsch. Entscheidg. u. Forschung… 

7 Nachfrageredukt. durch Erhöhg. End-E.effizienz…Lasten 

8 Entwicklg. E. versorgungsstrat. auf Basis umfass. Bedarfsprognose… 

* 1…dzt. nicht vorgesehen, 2…geplant, 3…teilweise umgesetzt, 4…vollständig umgesetzt 
 

ERSTE RÜCKSCHLÜSSE / 
MERKBARE TRENDS 
Zwar war „teilweise umgesetzt“ auch bei 
diesem Aktivitätsfeld die vorherrschende 
Einschätzung der ExpertInnen, bemerkens-
wert ist aber der im Vgl. zu anderen Aktivi-

tätsfeldern hohe Anteil an „vollständig umge-
setzt“-Rückmeldungen (Tabelle 11). 

Auffällig selten sind derzeit Schritte zur Um-
setzung der Handlungsempfehlung 3 (For-
schung zu Energiespeicherung) vorgesehen. 
Auch Empfehlung (Optimierung Netzinfra-
struktur) wird von einem Gutteil der Fachleu-
te als nicht vorgesehen oder erst in der Pla-
nungsphase berichtet. Spitzenreiter in der 
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Umsetzung (tw. bis vollständig) ist nach Ex-
pertInnenmeinung Empfehlung 5 (Optimie-
rung des Zusammenspiels zwischen Erzeu-
gung und Verbrauch im Versorgungssystem), 
gefolgt von Empfehlung 7 (Nachfrageredukti-
on durch höhere Endenergieeffizienz und 
innere Lastenreduktion). 

Sehr heterogen wurde der Umsetzungsstand 
der Empfehlung 8 (Entwicklung prognosege-
stützter Versorgungsstrategie) berichtet. 

Die detaillierte Betrachtung auf Ebene der 
„weiteren empfohlenen Schritte“ zeigt für 
einige Schritte einen relativ hohen Umset-
zungsstatus (mit höchstens einzelnen Aus-
nahmen von allen ExpertInnen als teilweise 
oder vollständig umgesetzt berichtet). Das 
sind: • Anreize fürs „Haus als Kraftwerk“ 
(HE 2), • Aufnahme entsprechender Inhalte 
in Aus- und Weiterbildung[HE 5], • Bewusst-
seinsbildung bei KonsumentInnen (HE 5), 
• Kosten/Nutzen-Analyse und Klärung von 
technischen und Datenschutzfragen für smart 
metering (HE 5), • Ausarbeitung von Notfall-
maßnahmen (HE 6) 

Zu den dzt. nicht vorgesehenen oder erst ge-
planten Schritten zählen nach Einschätzung 

der ExpertInnen: • (bedarfsweise) legistische 
Voraussetzung und Förderanreize für smart 
grids (HE 1), • die Abstimmung der For-
schungsprogramme (HE 3), • die Prüfung 
einer Arbeitszeitflexibilisierung zur Redukti-
on der [Energie-]Nachfrage (HE 7), sowie 
• die Entwicklung von Krisenmanagement-
plänen unter Berücksichtigung des Klima-
wandels (HE 8) 

TEXTLICHE ANMERKUNGEN 
(IN DEN FRAGEBÖGEN) 
Zu den offenen Fragen „was benötigen Sie, 
um mit Planung/Umsetzung zu starten?“ und 
„Gründe, wieso noch keine Umsetzungs-
schritte eingeleitet wurden“ trafen acht Ant-
worten ein. Die Hälfte davon betraf man-
gelnde klare und/oder stabile Rahmen-
bedingungen (etwa langfristige Regulie-
rungs- und Vergütungsmodelle) als Hinde-
rungsgrund. In weiteren Kommentaren wur-
den bessere Kooperation mit Versorgungsun-
ternehmen, umfassendes Krisenmanagement 
für die leitungsgebundene Energieversorgung 
und Unterstützung bei einschlägigen For-
schungsvorhaben gewünscht.

 

KRITERIEN 

KRITERIUM: DEZENTRALE ENERGIEERZEUGUNG UND -
EINSPEISUNG

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Die in dem Kriterium erfasste Nutzung regio-
naler erneuerbarer Ressourcen kann als „de-
zentrale“ Energieversorgung zur Erhöhung 
der Versorgungssicherheit (Versorgung auch 
im Krisenfall speziell beim Auftreten von Ext-
remereignissen) beitragen. Das Kriterium 
sollte gezielt die Energieeinspeisungen auf 
regionaler Ebene aus erneuerbaren Energie-

trägern beobachten. Für dieses Kriterium 
werden unter dem Begriff „dezentral“ Erzeu-
gungsanlagen mit bis zu 10 MW 
(Nenn)leistung definiert. Dargestellt werden 
soll der Anteil kleiner bis mittlerer dezentra-
ler Erzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer 
Energieträger (Photovoltaik, Geothermie, 
Biogas, kleine Windkraft) an der Strompro-
duktion. 

Für dieses Kriterium werden unter dem Be-
griff „dezentral“ Erzeugungsanlagen mit bis 
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zu 10 MW (Nenn)leistung definiert. Darge-
stellt werden soll der Anteil kleiner bis mittle-
rer dezentraler Erzeugungsanlagen auf Basis 
erneuerbarer Energieträger (Photovoltaik, 
Geothermie, Biogas, kleine Windkraft) an der 
Stromproduktion. 

Es besteht eine enge Verknüpfung zum Kli-
maschutz, da ein größerer Anteil erneuerba-
rer Energieträger zur Verminderung von CO2-
Emissionen führt. 

Ergebnisse 
Als dezentrale Energieversorgung wird die 
Energiebereitstellung durch kleinere Anlagen 
in Verbrauchernähe verstanden. Als dezentra-
le Stromerzeugungsanlagen bezeichnet man 
insbesondere solche Anlagen, die in ein öf-
fentliches Verteilernetz, gewöhnlich in ein 
Mittel- oder Niederspannungsnetz einspeisen. 

Die Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame 
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 
definiert eine dezentrale Erzeugungsanlage 
als eine an das Verteilernetz angeschlossene 
Erzeugungsanlage. Demnach wäre der über-
wiegende Teil der österreichischen Erzeugung 
als dezentrale Erzeugung einzustufen (E-
Control 2005). Um die österreichischen Er-
zeugungsverhältnisse abzubilden, ist eine 
weitere Einschränkung notwendig. Gemäß 
EIWOG 2010 umfasst dezentrale Erzeugung 
jene Erzeugungsanlagen, die an öffentliche 
Mittel und Niederspannungs-Verteilernetze 
angeschlossen und verbrauchsnah sind sowie 
alle Erzeugungsanlagen, die der Eigenversor-
gung dienen. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der In-
landstromverbrauch im Bereich des öffentli-
chen Netzes seit Jahrzehnten kontinuierlich 
steigt. Im Zeitraum von 2000 bis 2008 durch-
schnittlich um 2,3%. Einzig das Jahr 2009 
zeigte als Folge der Finanz- und Wirtschafts-
krise einen Rückgang um 3,6%. Diese Ab-
nahme wurde durch einen Anstieg des Strom-
verbrauches um 3,1% im Jahr 2010 kompen-
siert. 

Im Jahr 2013 betrug der Inlandstromverbrauch 
aus dem öffentlichen Netz 61,537 GWh. 

Die Anzahl der Kraftwerke bis 10 MW betrug 
Ende des Jahres 2013 laut E-Control 43 348 mit 
einer Jahreserzeugung von 10,252 TWh. Dies 
umfasst Lauf-, Speicherkraftwerke, Wärme-
kraftwerke sowie Wind-, Photovoltaik-, und 
Geothermieanlagen. Ohne Wasserkraftwerke 
beträgt der Anteil 4,573 TWh. 

Die für den ggstdl. Bericht zur Verfügung 
stehenden Daten für Ökostromanlagen erfas-
sen sämtliche Anlagen unabhängig von der 
Leistung und damit auch jene über 10 MW 
Leistung. Von Ökostromanlagen (Windkraft, 
Biomasse, Photovoltaik, Geothermie sowie 
Deponie- und Klärgas) wurden 5,769 TWh in 
das öffentliche Netz eingespeist. Der Anteil 
der Ökostromanlagen zeigt seit 2001 eine 
deutliche Zunahme (Abbildung 22). 

Abbildung 22: Entwicklung der Ökostroman-
lagen (Nennleistung) gemäß der Bescheidda-
tenbank 2002–2013. (Daten: Energie-Control 
Austria 

 

Das Ökostromgesetz 2002(ÖSG; BGBI. I Nr. 
149/2002) führte zu einem Investitionsboom 
für Ökostromanlagen. Durch die Kürzung der 
Einspeistarife und der Tariflaufzeiten sowie 
der Deckelung des Förderbudgets bei der No-
velle 2006 kam es de facto zu einem Ausbau-
stopp. Die Steigerung der tatsächlich einge-
speisten sonstigen Ökostrommengen bis Ende 
2008 ist auf die Inbetriebnahme von 
Ökostromanlagen zurückzuführen, die auf 
Basis des Ökostromgesetzes 2002 gefördert 
wurden. Durch die Novellen 2008 und 2009 
wurden die Rahmenbedingungen wieder at-
traktiver, allerdings mit einem eher geringen 
Jahresfördervolumen von 21 Mio. Euro. Durch 
das Ökostromgesetz 2012 wurden diese War-
teschlangen weitgehend abgebaut (UKB 2013) 
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Situationsbeschreibung und 
Trends 
Die Anzahl der Kraftwerke bis 10 MW Leis-
tung und die Anzahl der Ökostromanlagen 
(unabhängig von deren Leistung) sowie Ein-
speismengen in GWh ins öffentliche Netz, 
haben nur eine sehr begrenzte Aussagekraft 
für den Trend der dezentralen Energieversor-
gung. Um im Sinne des gegenständlichen 
Kriteriums gezielt Energieeinspeisungen auf 
regionaler Ebene zu beobachten und daraus 
Aussagen zur regionalen Versorgungssicher-
heit abzuleiten, ist im ersten Schritt eine regi-
onale Zuordnung der Erzeugungsanlagen 
(Kraftwerke bis 10 MW und Ökostromanla-
gen) erforderlich. Die für diesen Bericht zur 
Verfügung stehenden Daten ermöglichen 
derzeit keine regionale Zuordnung. Um die 
Aussagekraft des Kriteriums zu erhöhen, ist es 
das Ziel, für den nächsten Fortschrittsbericht 
regional aggregierte Daten zu erhalten. Dar-
über hinaus sind zusätzlich zur regionalen 
Verortung der dezentralen Erzeugungsanla-
gen, Angaben zur Schwarzstartfähigkeit7 und 
Inselbetriebsfähigkeit8 erforderlich. Dezentra-
le Versorgungseinheiten sind im Notfall ins-
besondere dann für kritische Infrastrukturen 
(öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäu-
ser, Wasserversorger, Telekommunikations-
einrichtungen, etc.) von hoher Bedeutung, 
wenn sie inselbetriebsfähig sind. Die Netzbe-
treiber sind verpflichtet, in Abstimmung mit 
den Kraftwerksbetreibern und den anderen 
Netzbetreibern in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich bzw. in der von ihnen betriebenen Re-
gelzone einen Maßnahmenkatalog für das 
Störungsmanagement zu erstellen und dafür 
zu sorgen, dass es eine ausreichende Anzahl 

7 Schwarzstartfähigkeit einer Erzeugungseinheit bedeutet, dass 
diese ohne elektrischen Energiebezug aus dem Netz in Betrieb 
genommen werden kann. Ein solches Kraftwerk muss darüber 
hinaus für Inselbetrieb ausgelegt sein und Lastzuschaltungen in 
ausreichend großen Sprüngen verkraften können (siehe Tabelle 
2-4). In jedem Netz muss eine ausreichende Anzahl von Kraft-
werken mit Schwarzstartfähigkeit ausgerüstet werden, um für 
einen Netzwiederaufbau nach einem Netzzusammenbruch 
verfügbar zu sein. (Energie-Control 2005) 
8 Unter Inselbetriebsfähigkeit versteht man die Fähigkeit, einen 
vom synchronen Netz abgetrennten Netzbereich mit Hilfe 
einer Erzeugungseinheit über längere Zeit autonom versorgen 
zu können. (SwissGRid 2010: Glossar für die Regeln des Schwei-
zer Strommarktes. 1. Auflage 2010, V1.0, siehe auch E-Control 
2005) 

von Erzeugungseinheiten gibt, die inselbe-
triebs- und schwarzstartfähig sind (E-Control 
2008). Die für den gegenständlichen Bericht 
verfügbaren Datenquellen ermöglichen keine 
österreichweite regionalisierte Darstellung 
der schwarzstart- und inselbetriebsfähigen 
dezentralen Erzeugungseinheiten. 

Es ist davon auszugehen, dass durch den ho-
hen Wasserkraftanteil in Österreich die Fä-
higkeit zum Netzwiederaufbau nach einem 
Netzzusammenbruch insgesamt hoch ist. 
Allerdings sind gerade in Gebieten, die nicht 
im direkten Einzugsgebiet von Wasserkraft-
werken liegen, die Schwarzstartfähigkeiten 
sicher noch zu verbessern. 

KRITERIUM: ENERGIEEFFIZI-
ENTE GEMEINDEN/REGIONEN 
Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
In energieeffizienten Gemeinden/Regionen 
werden Maßnahmen zum Klimaschutz, u.a. 
zur Erhöhung der regionalen Versorgungssi-
cherheit, vorangetrieben. Weiters wird in der 
Bevölkerung prinzipiell ein umfassendes Be-
wusstsein für Energiethemen und Energieeffi-
zienz forciert. 

Dabei stehen Klimaschutz und Anpassung in 
engem Zusammenhang. Je besser Maßnah-
men zur Senkung des Verbrauchs greifen, 
desto geringer ist das Ausmaß der erforderli-
chen Anpassung, da durch Verbrauchssen-
kungen die Belastungen für Stromerzeugung 
und Netze reduziert werden können. Maß-
nahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 
von Gebäuden oder der Einsatz erneuerbarer 
Energieträger sind in vielen Fällen zugleich 
wirkungsvolle Anpassungsmaßnahmen (z. B. 
hohe Wärmedämmung und/oder Einbau von 
Komfortlüftungsanlagen als Schutz vor som-
merlicher Überhitzung, umweltfreundliche 
Kühltechnologien, etc.). 
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Energieeffiziente Gemeinden/Regionen tra-
gen somit auf mehreren Ebenen zum Klima-
schutz und zur Klimawandelanpassung bei. 

ERGEBNISSE 
Zur Darstellung energieeffizienter Gemeinden 
und Regionen werden e5-Gemeinden und 
Klima- und Energiemodellregionen herange-
zogen. Diese Auswahl wurde getroffen, da es 
für beide Initiativen eine Berichtspflicht bzw. 
eine Zertifizierung gibt. e5-Gemeinden unter-
ziehen sich regelmäßig einem unabhängigen 
Audit. Für Klima-und Energiemodellregionen 
werden sowohl der Projektantrag als auch das 
in der ersten Phase zu erstellende Umset-
zungskonzept von einer Jury beurteilt. Eine 
positive Evaluierung ist Voraussetzung für die 
Beauftragung zur Implementierung des Um-
setzungskonzeptes. Im Jahr 2014 wurde für 
Regionen, die um Weiterführung ansuchen, 
ein Qualitätsmanagementsystem (KEM-QM) 
eingeführt. 

e5-Gemeinden 

online: www.e5-gemeinden.at 

Das e5-Programm unterstützt Gemeinden 
und Städte, ihre Energiepolitik zu überprüfen, 
energiepolitische Ziele zu entwickeln und 
konkrete Energie- und Klimaschutzmaßnah-
men umzusetzen. Im Vordergrund stehen der 
Klimaschutz durch Verringerung des CO2 
Ausstoßes, der sparsame effiziente Umgang 
mit Energie, die Förderung erneuerbarer 
Energieträger und die Förderung sanfter Mo-
bilität. Teilnehmende Gemeinden erhalten 
eine professionelle Prozessbegleitung, um 
ihre Energiepolitik zu überprüfen und kon-
krete Energie- und Klimaschutzziele festzule-
gen und zu erreichen. e5-Gemeinden werden 
zertifiziert und unterziehen sich alle drei Jah-
re einer unabhängigen Überprüfung. Nach 
dem Stand der Umsetzung werden ein bis 
fünf „e“ vergeben. Ein „e“ wird ab 25% umge-
setzter Maßnahmen vergeben. Fünf „e“ erhält 
eine Gemeinde, wenn diese 75% aller für die 
Gemeinde festgelegten Maßnahmen umge-
setzt hat. 

Das e5 Programm startete 1998 mit den Bun-
desländern Vorarlberg, Tirol und Salzburg. 
Seither sind vier Bundesländer beigetreten: 
Kärnten (2004), Steiermark (2005), Burgen-
land (2008) und Niederösterreich (2011). 

Zentrales Arbeitselement ist der e5-
Maßnahmenkatalog mit 79 Maßnahmen. Die-
ser dient als Hilfsmittel zur Standortbestim-
mung, aus dem die Gemeinden ihr energiepo-
litisches Arbeitsprogramm festlegen. Mehr als 
ein Viertel der darin enthaltenen Maßnahmen 
weist enge Schnittstellen zur Klimawandelan-
passung auf. Dazu zählt z.B. die strategische 
Maßnahme „Auswertung der Folgen des Kli-
mawandels“. Dabei werden Themen wie Be-
wertung des Risikos für Überschwemmungen, 
Vermeidung zusätzlicher Klimatisierung von 
Gebäuden, Hitze- und Dürreperioden etc. 
behandelt. 

Dargestellt werden die Anzahl der e5 Ge-
meinden in Österreich und die Anzahl der 
vergebenen „e“ als Maß für die erreichten 
Ziele. 

Vorzeigebeispiele e5-Gemeinden 

e5-Gemeinde Saalfelden: Sanierung des 
Schulzentrums 

Diese Initiative zeichnet sich durch eine um-
fassende thermische Sanierung, die Installati-
on einer Photovoltaikanlage, einer Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung in Kombi-
nation mit einer automatisierten Außenbe-
schattung, einer Heizungsumstellung auf Bi-
omasse-Fernwärme und der Umstellung auf 
Ökostrom aus. Zum Einsatz gelangten ökolo-
gische Materialien. Zusätzlich werden Nutzer-
Innen zur Vermeidung sommerlicher Über-
hitzung zur richtigen Verwendung der Au-
ßenjalousien geschult. Neben dem „umwelt 
blatt salzburg" für den Umbau des Schulzent-
rums erhielt Saalfelden den Energy Award® in 
Silber. 

e5-Gemeinde Mutters: Energiesparende 
Wohnhaussiedlung Birchfeld 

Die Gemeinde Mutters in Tirol setzt auf einen 
sorgsamen Umgang mit Ressourcen. Bei der 
Errichtung der Wohnhaussiedlung Birchfeld 
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wurde das Ziel verfolgt, eine Siedlung zu 
schaffen, die zur Schonung der Umwelt bei-
trägt, die Lebensqualität ihrer BewohnerIn-
nen erhöht und dabei die Dorfstruktur beach-
tet. Entsprechende Vorgaben werden bei den 
Grundstücksvergaben und in der Raumord-
nung berücksichtigt. Zum Einsatz kommen 
ausschließlich erneuerbare Energieträger wie 
Biomasse, Erdwärme und Solarenergie für 
Heizung und Warmwasser. Das Projekt wurde 
2012 mit dem Tiroler Energiepreis ausge-
zeichnet. Für die Trinkwasserversorgung 
nicht benötigte Überwässer werden im 
Trinkwasserkraftwerk für die Stromerzeugung 
genutzt. Weitere Projekte werden im Mobili-
tätsbereich (Mutters Mobil) umgesetzt. 

Klima- und Energiemodellregionen 
(KEM) 

Das 2008 initiierte Klima- und Energiemo-
dellregionen-Programm begleitet Gemeinden 
und Regionen auf dem Weg zur Energieau-
tarkie. Durch die Forcierung einer optimalen 
Nutzung natürlicher Ressourcen, die Aus-
schöpfung von Energieeinsparungspotentia-
len, Bewusstseinsbildung und gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit soll nachhaltiges Wirtschaften 
in den Regionen gefördert werden. 

Das Programm unterstützt die Erstellung ei-
nes Umsetzungskonzeptes und bei positiver 
Beurteilung des Konzeptes eine zweijährige 
Umsetzungsphase sowie den Modellregions-
manager. Eine Verlängerung ist möglich. So-
wohl das Umsetzungskonzept als auch Zwi-
schen- und Jahresberichte sind zu erstellen 
und Grundlage für die Evaluierung und die 
Ausschüttung der Mittel. Eine Erhebung des 
Wirkungsgrades der Klimaschutzmaßnahmen 
in den KEM-Regionen findet auf freiwilliger 
Basis (mit Ausnahme öffentlicher Einrichtun-
gen) statt. Um die Erfolge noch sichtbarer zu 
machen, wurde 2014 ein Qualitätsmanage-
ment eingeführt. Dieses umfasst einerseits die 
aktive Unterstützung der Modellregionsma-
nagerInnen und ein Audit, das auf Basis der 
e5-Gemeinden angepasst und erweitert wur-
de. Besonders vielversprechende Projektan-
sätze werden seit 2013 als Leitprojekte geför-
dert. 

Dargestellt werden die Anzahl der KEM-
Regionen, die Anzahl der Projekte, für die 
eine Investitionsförderung vergeben wurde 
und die Anzahl der Leitprojekte. 

Falls ausreichend Daten vorliegen ist für den 
nächsten Fortschrittsbericht als Erweiterung 
die Erfassung der eingesparten Emissionen in 
den Regionen / Gemeinden angedacht. 
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Abbildung 23: Lage und Zertifizierung der e5-Gemeinden (Daten: www.e5-gemeinden.at, Feb. 
2015) 

 

Tabelle 12: Anzahl der e5-Gemeinden nach Bundesland und erreichter e-Zertifizierung 

 
Bundesland n n.z. e1 e2 e3 e4 e5  Summe e 

Burgenland 10 10 – – – – – 

 

 

Kärnten 40 7 – 8 12 10 3 107 

Niederösterreich 10 1 – 3 4 2  26 

Salzburg 32 6 1 6 13 5 1 77 

Steiermark 13  1 1 8 2 1 40 

Tirol 24 1 6 3 9 4 1 60 

Vorarlberg 34 8 – 1 8 11 6 100 

 
163 33 8 22 54 34 12  410 

n…Anzahl der Gemeinden, n.z.…noch nicht zertifiziert 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Seit Start des e5-Programms für energieeffizi-
ente Gemeinde konnte die Zahl der teilneh-
menden Gemeinden kontinuierlich ausgebaut 
werden. Zu Programmstart 1998 nahmen 22 
Modellgemeinden teil, diese Zahl hat sich bis 
Anfang 2015 auf 163 Gemeinden aus sieben 
Bundesländern erhöht. Insgesamt haben die 
163 Gemeinden mit 410 e knapp über 50% der 
815 möglichen e erreicht. 

Mit 1. Jänner 2015 hat Österreich 2 102 Ge-
meinden (Statistik Austria 2015). Demnach 
nehmen 7,75 % der österreichischen Gemein-
den am e5-Programm teil. Ein weiterer An-
stieg ist wünschenswert. Bereits derzeit wei-

sen mehr als ¼ der möglichen Maßnahmen 
im e5-Programm einen deutlichen Bezug zur 
Anpassung auf, eine weitere Integration an-
passungsrelevanter Maßnahmen soll geprüft 
und ins Auge gefasst werden. 

Seit der ersten Ausschreibung im Jahr 2009 
hat sich die Anzahl der Klima- und Ener-
giemodellregionen von 37 auf 112 Regionen 
erhöht. Seit 2011 werden klimaschonende und 
umweltfreundliche Investitionen in dem 
KEMs gefördert. Bis Ende des Jahres 2014 
wurden 418-KEM-Invest-Projekte und 18 Leit-
projekte unterstützt. 
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Tabelle 13: Zunahme der Klima- und Energie-
modellregionen 

2010 ........................................................................... 37 
2011 ........................................................................... 66 
2012 ........................................................................... 85 
2013 ......................................................................... 106 
2014 .......................................................................... 112 

Derzeit ist keine Ausweitung der Klima- und 
Energiemodellregionen ins Auge gefasst. Die 
letzte Ausschreibung vom Mai 2014 fokussier-

te auf die Stärkung und Weiterführung der 
bestehenden Regionen. Neu eingeführt wurde 
ein verpflichtendes Qualitätsmanagementsys-
tem, das den Fortschritt in den KEM-
Regionen zukünftig transparenter und besser 
darstellbar macht. Das Thema Klimawandel-
Anpassung nimmt derzeit erst wenig Raum 
innerhalb des Programms ein, eine stärkere 
Berücksichtigung der Schnittstellen zur An-
passung bzw. die Integration anpassungsrele-
vanter Aspekte wird empfohlen.

KRITERIUM: STROMBEDARF BEI HITZEWELLEN 
Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Steigende Temperaturen und mehr Hitzetage 
bzw. Hitzewellen können zu einem verstärk-
ten Strombedarf für Kühlung führen. Schon 
heute werden bei Hitzeperioden hohe Last-
spitzen beobachtet. 

Die Entwicklung dieser Lastspitzen bei Hit-
zewellen gibt einen Hinweis, inwieweit An-
passungsmaßnahmen bereits greifen (passive 
Kühlung, alternative Kühltechnologien, etc.) 
bzw. zeigen möglichen (weiteren) Hand-
lungsbedarf gegen Überhitzung auf. 

Ergebnisse 
Aus der Sicht der Klimawandelanpassung sind 
besonders die durch Energieeinsparungen 
erzielbaren Kappungen bei den sommerlichen 
Lastspitzen relevant. Diese Lastspitzen sind – 
durch den vermehrten Einsatz von Klimaan-
lagen und Kühlaggregaten – in den letzten 
zwölf Jahren stark angestiegen (vgl. Abbil-
dung 25) und besonders kritisch, da die 
Stromerzeugung gerade während sommerli-
cher Hitze-/Dürreperioden durch Niedrigwas-
serstände (Wasserkraftwerke) und schlechte-
re Kühlwasserzufuhr (thermische Kraftwerke) 
problematisch ist. Ferner sind während sol-
cher Perioden die (APG)-Übertragungsnetze 
im kontinentalen Verbundnetz oft sehr belas-
tet, so dass eine zu starke ‚Binnenlast‘ ver-
mieden werden sollte. 

Wien, als bevölkerungsreichste Stadt, erfährt 
jährlich rund dreimal so viel Hitzetage9 wie 
Graz und rund siebenmal so viel Hitzetage 
wie Innsbruck (Median 2000–14: 20/6/3 Hit-
zetage), mit steigendem Trend in letzteren 
beiden Städten (Abbildung 24). 
 

9 Tagesminimum/-maximum mind. 18 °C/ 30 °C 
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Abbildung 24: Anzahl der Hitzetage in österr. Städten im Zeitraum 2000–14. Linien: gleitendes 
Fünfjahresmittel (Daten: ZAMG) 

   

 

Abbildung 25 stellt den österreichweiten Ta-
gesstrombedarf öffentlicher Abnehmer an 
Hitzetagen (in Wien und/oder Graz) dem für 
das jeweilige Jahr charakteristischen Tagesbe-
darf in den temperierten Monaten April und 
Mai gegenüber. Daraus lässt sich erkennen, 
ob sich gesteigerter Klimatisierungsbedarf in 
den beiden größten Städten im Stromkonsum 
niederschlägt (auf die methodische Unschärfe 
wg. mangelnder Datenverfügbarkeit wird bei 
der Interpretation weiter unten eingegangen). 

Abbildung 25: Österreichweiter Strombedarf* 
an Hitzetagen 

 

Strombedarf öffentlicher Abnehmer; rote Boxplots: Verbrauch 
an Hitzetagen, blaue Säulen: charakteristischer (Median) Ta-
gesverbrauch April–Mai des jeweiligen Jahres; Daten: ZAMG 
2014, e-control 2014 
 

 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Die einwohnerreichsten Ballungsräume Ös-
terreichs (Wien, Graz) sind zugleich den 
meisten Hitzetagen ausgesetzt. 

Der österreichweite Tagesstrombedarf öffent-
licher Gebäude an Hitzetagen in Großstäd-
ten10 wuchs über die letzten Jahre tendenziell 
etwas stärker als der tägliche Strombedarf 
während der temperaten Periode April–Mai 
(Abbildung 25). Der Trend ist allerdings im 
Vergleich zu den absoluten Verbrauchszahlen 
sehr schwach, und eine stichhaltige Ausle-
gung als zunehmender Klimatisierungsauf-
wand müsste auf spezifischere, für die vorlie-
gende Auswertung nicht vorliegende Ver-
brauchsdaten aufbauen.

10 Wien und/oder Graz 
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KRITERIUM: STÖRUNGEN IN DER STROMVERSORGUNG 
QUERSCHNITTSKRITERIUM: WIRD AUCH ALS KRITERIUM IM AKTIVITÄTSFELD 

WIRTSCHAFT (S. 169ff) ANGEFÜHRT 

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Die Sicherstellung der Stromversorgung ist 
ein zentrales Ziel im Aktivitätsfeld Energie. 
Im Zusammenhang mit den zu erwartenden 
Folgen des Klimawandels ist die Beobachtung 
und Erfassung der Störungen der Stromnet-
ze/-leitungen durch extreme Wetterereignisse 
(z.B. Stürme, Nassschnee-/Eislasten, Hitze-
wellen, Hochwasser, Massenbewegungen) 
inklusive Naturkatastrophen von Relevanz. 
Beispielsweise kann eine saisonale Kombina-
tion klimatisierungsbedingter Lastspitzen mit 
geringerer Verfügbarkeit von Trieb- und 
Kühlwasser für Kraftwerke die Versorgungssi-
cherheit gefährden. 

Das Kriterium soll Ausfälle und Störungen in 
der Stromversorgung durch Naturkatastro-
phen und/oder in Zusammenhang mit extre-
men Wetterereignissen darstellen. 

Ergebnisse 
Die Netzbetreiber sind gemäß Verordnung 
des BMWFW, der Elektrizitätsstatistikver-
ordnung BGBl. II Nr. 284/2007 i.d.g.F. zur 
Erhebung der Ausfall- und Störungsdaten 
verpflichtet. Darin ist auch festgehalten, in 
welcher Form die erhobenen Daten zu veröf-
fentlichen sind. Die Datenerhebung erfolgt 
für alle Netze und Spannungsebenen. 

In der jährlich veröffentlichten Ausfall- und 
Störungsstatistik für Österreich wird in ge-
plante und ungeplante Versorgungsunterbre-
chungen unterschieden. Ungeplante Versor-
gungsunterbrechungen11 treten in Zusam-

11  Zu den ungeplanten Versorgungsunterbrechungen zählen 
atmosphärische Einwirkungen, fremde Einwirkung, Netzbe-

menhang mit äußeren Einflüssen, Anlagen-
ausfällen oder anderen Störungen auf. Dazu 
zählen u.a. atmosphärische Einwirkungen 
und regional außergewöhnliche Ereignisse 
(Naturkatastrophen). Zu den atmosphäri-
schen Einwirkungen zählen Gewitter, Stürme, 
Eis, Schnee, gefrierender Regen, Lawinen, 
Feuchtigkeit, Kälte, Hitze, Erdrutsch, Fels-
sturz und andere naturbedingte Ursachen. 
Regional außergewöhnliche Ereignissen12 sind 
jene, die für die Region äußerst unwahr-
scheinlich sind und durch außergewöhnlich 
starke Naturkräfte herbeigeführt werden. 

Für die Erhebung der Ausfall- und Störungs-
daten stellt die E-Control Erhebungsblätter 
zur Verfügung, zu regional außergewöhnli-
chen Ereignissen ist ein Ergänzungsblatt aus-
zufüllen. 

Seit dem Jahr 2002 liegt die Verfügbarkeit der 
Stromversorgung in Österreich bei 99,99 % 
(E-Control 2007–2014) Die Nichtverfügbar-
keit13 durch ungeplante lange (> 3 min) Un-
terbrechungen der Stromversorgung liegt 
österreichweit im langjährigen Schnitt bei 
knapp 40 min pro Jahr und Abnehmer, mit 
einer Schwankungsbreite von grob 30 min 
(CEER 2011; vgl. Abbildung 26). Die von CEER 
(Council of European Energy Regulators) ver-
öffentlichten Benchmarking Reports zur Ver-
sorgungsqualität weisen die Verfügbarkeit 
u. a. anhand der jährlichen SAIDI (System 

treiber intern und Versorgungsausfall/Rückwirkungsstörungen 
(E-Control 2014) 
12 Regional außergewöhnliche Ereignisse sind jene ausgewiese-
nen, zeitlich bestimmten und eingeschränkten Ereignisse, 
welche durch unvorhersehbare, für die Region äußerst unwahr-
scheinliche und außergewöhnlich starke Naturkräfte ausgelöst 
werden. Siehe: http://www.e-
con-
trol.at/portal/page/portal/medienbibliothek/recht/dokumente
/pdfs/END-VO%202012%20Erl%C3%A4uterungen%20endg.pdf 
13 Die Nichtverfügbarkeit ist ein Maß für die Wahrscheinlich-
keit, mit der ein Kunde zu einem beliebigen Zeitpunkt von 
einer Versorgungsunterbrechung betroffen ist, bzw. für die 
durchschnittliche Dauer ein einem Jahr, in der ein Kunde von 
einer Versorgungsunterbrechung betroffen ist. (E-Control 
2007) 
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Average Interruption Duration) aus. Die 
SAIDI gibt die systemweit durchschnittliche 
Unterbrechungsdauer pro Netzbenutzer aus. 
In die Berechnung finden längere als drei-
minütige Unterbrechungen des Mittel- bis 
Hochspannungsnetzes Eingang. Der SAIDI 
wird separat für geplante und ungeplante14 
Unterbrechungen und für regionale außerge-
wöhnliche Ereignisse (RAE; Extremwetter) 
berechnet. 

Atmosphärische Ursachen tragen üblicher-
weise 40 %, RAE manchmal 40–50 % 
(vgl. Jahre 2007 und 2008 in Abbildung 27) 
zur ungeplanten Ausfallsdauer bei. 

Abbildung 26: jährliche durchschnittliche 
Unterbrechungsdauer pro Verbraucher 

 

SAIDI [min] durch ungeplante, lange (> 3 min) Unterbrechun-
gen im Hoch- und Mittelspannungsnetz. Die Gesamthöhe der 
Säule gibt den SAIDI aus allen ungeplanten Ursachen an. Bis 
2006 liegen keine separaten Daten für atmosphärisch bedingte 
Unterbrechungen vor, bei den ungeplanten Unterbrechungen 
ist also nur der Anteil der RAE darstellbar. Ab 2006 können 
sowohl atmosphärische als auch durch RAE bedingte Unter-
brechungen ausgewiesen werden. Daten: CEER 2014 

14 Meist im Zusammenhang mit äußeren Einflüssen, Anlagen-
ausfälle oder anderen Störungen, dies inkludiert atmosphäri-
sche Einwirkungen u.a. durch Gewitter, Stürme, Eis, Schnee, 
Lawinen, Hitze, etc. 

Abbildung 27: Anteil von RAE und atmosphä-
rischen Ursachen an der Ausfallszeit* 

 

*SAIDI 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Bereits derzeit wird eine Zunahme der Häu-
figkeit und Heftigkeit von Extremereignissen 
beobachtet, mit fortschreitendem Klimawan-
del wird sich dieser Trend fortsetzen. 

Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung ist 
stark von atmosphärischen Einwirkungen wie 
Regen, Schnee, Stürmen und Gewittern ge-
prägt. Hochwasser, Überschwemmungen, 
Stürme, Nassschnee oder Blitzeis richten teils 
große Schäden an und führen immer wieder 
zu Versorgungsunterbrechungen. 

Zahlreiche und teils großräumige Unterbre-
chungen durch Schnee- und Eislast sowie 
Windwurf wie z.B. in den Wintern 2013/14 
und 2014/15 verdeutlichen die Vulnerabilität 
des Versorgungsnetzes gegenüber extremen 
Witterungsereignissen. Darüber hinaus verur-
sachten ausgewiesene Naturkatastrophen 
(RAE) wie die Hochwässer 2002, 2005, 2011 
und 2013, die europaweite Störung im Höchst-
spannungsnetz am 4. November 2006, die 
Stürme „Kyrill“, „Paula“, „Emma“ und „Andre-
a“ in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2012 
Versorgungsunterbrechungen. Abschätzung, 
Verortung und Prävention dieser Risiken in 
Österreich werden in den letzten Jahren in-
tensiv und in direkter Kooperation mit den 
Netzbetreibern in Projekten erforscht. 
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Abbildung 28: Leitungs- und Mastschäden 

 

Kärnten, 1. 2. 2014; Foto: KELAG 
 

Im relativ kurzen Betrachtungszeitraum 
2006–12 schwankte der Anteil atmosphäri-
scher Einflüsse an den ungeplanten Unterbre-
chungszeiten relativ gering um 40 %. Viel 
markanteren Schwankungen unterlag der 

Anteil der RAE an den Versorgungsausfällen 
(Abbildung 27). 

Die in der nationalen Ausfall- und Störungs-
statistik vorliegenden Daten für den Zeitraum 
2006 bis 2013 zu den atmosphärischen Ein-
wirkungen ohne Naturkatastrophen zeigen 
keinen eindeutigen Trend. Daten zur RAE 
wurden erstmalig in der österreichischen Aus-
fall- und Störungsstatistik 2013 veröffentlicht. 

Eine regionalisierte Darstellung, die aus-
schließlich die Versorgungsunterbrechungen 
durch atmosphärische Einwirkungen und 
regional außergewöhnliche Ereignisse dar-
stellt, wird derzeit in Österreich nicht veröf-
fentlicht. Um den eventuellen Handlungsbe-
darf zu eruieren, wäre aber eine österreich-
weite und regionale Darstellung von Scha-
dens- und Unterbrechungsdaten zweckmäßig. 

ZUSAMMENSCHAU ENERGIE – FOKUS ELEKTRIZI-
TÄTSWIRTSCHAFT 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung 

 

Dezentrale 
Energieerzeugung und -
einspeisung 

Der Anteil von Kraftwerken bis 10 MW- 
Leistung und Ökostromanlagen steigt. 
Die vorliegenden Daten ermöglichen 
keine regionalisierten Aussagen zu 
dezentralen Erzeugungseinheiten und 
ob diese schwarzstart-, und 
inselbetriebsfähig sind. 

Dezentrale Kraftwerke sollten 
hinsichtlich Versorgungssicherheit 
schwarzstartfähig und bestenfalls 
inselbetriebsfähig sein, um im Notfall 
kritische Infrastruktur wie etwa 
Krankenhäuser, öffentliche Gebäude etc. 
versorgen können. 
Eine entsprechende Aufbereitung der 
Daten ist notwendig, um eventuellen 
Handlungsbedarf und den Fortschritt in 
der Anpassung sichtbar zu machen. 

 

Energieeffiziente 
Gemeinden/Regionen 

Seit Start des e5-Programms ist die 
Zahl der teilnehmenden Gemeinden 
auf 163 gestiegen, dies entspricht 7,75% 
der österreichischen Gemeinden. 
In 112 KEM-Regionen wurden bis Ende 
2014 418-Invest-Projekte und18 
Leitprojekte unterstützt. Ein weiterer 
Ausbau der KEM-Regionen ist nicht 
geplant, im Fokus steht derzeit die 
Stärkung und Weiterführung 
bestehender Regionen. 

Maßnahmen,die zu mehr 
Energieeffizienz, -einsparung und 
dezentraler Energieversorgung beitragen, 
weisen eine hohe Relevanz für die 
Anpassung auf. Weitere Gemeinden 
sollen zur Teilnahme am e5-Programm 
motiviert werden. Eine stärkere 
Berücksichtigung der Schnittstellen zur 
Anpassung im e5-Programm bzw. die 
Integration anpassungsrelevanter 
Aspekte in KEM-Regionen wird 
empfohlen.  

 

Strombedarf bei 
Hitzewellen 

Anhand der vorliegenden Daten kann 
ein schwacher Trend zu steigendem 
Strombedarf während sommerlicher 

Es ist anzunehmen, dass der steigende 
Strombedarf auf vermehrte 
Klimatisierung zurückgeht. Daher wären 
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Hitzewellen (Kühlung) beobachtet 
werden. Für abgesicherte Aussagen 
sind spezifischere Daten erforderlich. 

anstelle herkömmlicher Geräte verstärkt 
solche mit passiver Kühlung bzw.aktiver 
Kühlung mit alternativen und 
energieeffizienten Technologien 
einzusetzen.  

Störungen in der Strom-
versorgung  

Der Anteil an ungeplanten Unterbre-
chungen, die auf atmosphärische 
Einwirkungen zurückzuführen sind, 
zeigt keinen eindeutigen Trend. Natur-
katastrophen (RAE) sind erstmals in 
der Ausfall- und Störungsstatistik 2013 
dargestellt. 

Eine regionalisierte Darstellung der 
Unterbrechungen für atmosphärische 
Einwirkungen und Naturkatastrophen 
wird empfohlen, um den Handlungsbe-
darf zu eruieren und die Wirksamkeit 
von Anpassungsmaßnahmen überprüfen 
zu können. Ein langfristig gleichbleibend 
hohes Niveau an Versorgungssicherheit 
(wie derzeit in Ö besteht) würde den 
Rückschluss nahe legen, dass dazu u.a. 
Anpassungsmaßnahmen in allen drei 
Teilsystemen (Energienachfrage, Über-
tragung und Energieerzeugung) gesetzt 
wurden. 

 

 

BEFRAGUNGS- UND KRI-
TERIENBASIERTER STA-
TUS 

Die Rückmeldungen der ExpertInnen aus der 
Befragung zeigen einen hohen Anteil an be-
reits teilweise und auch vollständig umgesetz-
ten weiteren Schritten zu den Handlungs-
empfehlungen (HE), insbesondere für die 
Forcierung dezentraler Energieerzeugung 
(3.5.4.2), die Optimierung des Zusammen-
spiels von Erzeugung und Verbrauch 
(3.5.4.5)und die Optimierung der Netzinfra-
struktur (3.5.4.1). Mit dem Kriterium „Dezent-
rale Energieerzeugung und -einspeisung“ 
kann dies auf Grund der für den Fortschritts-
bericht zur Verfügung stehenden Daten nur 
bedingt bestätigt werden. Ersichtlich ist je-

doch, dass der Anteil der Ökostromanlagen 
seit dem Inkrafttreten des Ökostromgesetzes 
beträchtlich angestiegen ist. Regionalisierte 
Aussagen zu dezentraler Energieerzeugung 
sind derzeit nicht möglich. Die Ausfälle und 
Störungen durch Naturkatastrophen oder 
durch extreme Wetterereignisse fallen in Ös-
terreich durch eine seit Jahren hohe Versor-
gungssicherheit von über 99% derzeit nicht 
ins Gewicht. Die teilweise bzw. vollständige 
Umsetzung der oben genannten HE wird als 
ein wichtiger Beitrag dafür gewertet, dies 
auch für die Zukunft zu gewährleisten. Die 
zunehmende Zahl energieeffizienter Gemein-
den / Regionen unterstreicht die Einschät-
zung der ExpertInnen aus der Befragung zu 
HE 3.5.4.7 (Reduktion der Nachfrage und Re-
duktion innerer Lasten). 
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BAUEN–WOHNEN 
ÜBERGEORDNETES ZIEL: Sicherstellung der Wohnqualität durch Setzen von planerischen, 
baulichen und nutzungsbezogenen Anpassungsmaßnahmen an Gebäuden und im Umfeld. 

BEFRAGUNG 
Die Auswertung der Selbsteinschätzung zum Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlun-
gen im Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen beruht auf 21 Fragebögen. 

ÜBERBLICK 
„Teilweise umgesetzt“ war auch für das Akti-
vitätsfeld Bauen/Wohnen die dominierende 
Einschätzung der Befragten (Tabelle 14), wie 
sich auch insgesamt das Umsetzungsprofil für 

dieses Aktivitätsfeld wenig von dem vieler 
anderer Felder abhebt (ExpertInnenkollektiv: 
n=21). 

Tabelle 14: Umsetzungsstatus der Handlungsempfehlungen 

 Status * 

3.6.4… Handlungsempfehlung (Kurzfassung) 1 2 3 4 

1 Umsetzung baulicher Maßn. z. Sicherstellg. thermischen Komforts… 

 

2 Forcierg. Kühlung m. altern., e.effizienten u. ressourc.schon. Technol. 

3 Klimat. Verbesserg. urbaner Räume, insb. mikro/mesoklim. Planung… 

4 Umsetzg. baulicher Maßnahmen… z. Schutz v. Extremwetterereignissen 

5 Erhöhung des Wasserrückhalts 

6 Anpassung von Baustandards und Normen an den Klimawandel 

7 Prüfg./Weiterentw. Förderungsinstrumente…i. Neubau u. Sanierung 

8 Forschung zur Anpassung … im Bereich Bauen und Wohnen 

9 Pilotprojekte „Klimawandelangepasste Architektur“ 

10 Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildg. zum Thema Anpassung … 

11 Aus- und Weiterbildung zum Thema Anpassung … 

* 1…dzt. nicht vorgesehen, 2…geplant, 3…teilweise umgesetzt, 4…vollständig umgesetzt 
 

ERSTE RÜCKSCHLÜSSE / 
MERKBARE TRENDS 
Die Handlungsempfehlung 1 (Umsetzung von 
baulichen Maßnahmen sowohl im Neubau als 
auch in der Sanierung zur Sicherstellung des 
thermischen Komforts) hebt sich nicht nur 
innerhalb des Aktivitätsfeldes deutlich von 
anderen ab. Kaum eine der 132 Empfehlungen 

der Strategie wurde mit einem derart hohen 
Grad als „vollständig umgesetzt“ deklariert. 

Auf Ebene der „weiteren empfohlenen Schrit-
te“ stechen eine Reihe an Schritten durch 
ihren hohen Umsetzungsstatus hervor. Das 
sind • fast alle Schritte von HE 1, weiters: • die 
bauliche Anpassung an erhöhte Wind- und 
Schneelasten, sowie generell die Prüfung und 
Anpassung von Normen und Standards (bei-
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de: HE 4), • die verstärkte Berücksichtigung 
von Überflutung bereits bei der Planung, • 
Reduktion und Verzögerung des Wasserab-
flusses und • Nutzung/Verabschiedung recht-
licher Instrumente zu Hochwasserrückhal-
tung/-abfluss (alle: HE 5) 

Ein niedriger Umsetzungsstatus (derzeit nicht 
vorgesehen oder erst geplant) zeichnet nach 
Einschätzung der ExpertInnen folgende 
Schritte aus: • den Aufbau einer 
good practice-Datenbank (HE 2), • die Katast-
rierung von Humankomfort, Wärmeinseln 
etc. zur Identifizierung und Entschärfung von 
hot spots; damit zusammenhängend: • die 
Berücksichtigung von Mikro- und Mesoklima 
bei Stadtplanung und • die Erstel-
lung/Anpassung von Leitfäden (alle drei: 
HE 3); • die Initiierung interdisziplinärer Wis-
sensplattformen und • zielgruppenorientierte 
PR-Kampagnen (beide: HE 10) 

TEXTLICHE ANMERKUNGEN 
(IN DEN FRAGEBÖGEN) 
Im Unterschied zu anderen Aktivitätsfeldern 
erhielten die Fragen nach mangelnden Um-
setzungsvoraussetzungen nur wenig (drei) 
Rückmeldungen, die mit Ausnahme eines 
Hinweises auf Förderungsberatung keinen 
Ressourcenmangel als Hinderungsgrund 
thematisierten. 

Als einschlägige „Forschungsprojekte in Ar-
beit“ wurden die Programme „Stadt der Zu-
kunft“ und „Haus der Zukunft“ des BMVIT 
und die „Leuchtturmprojekte thermische Sa-
nierung“ des KLIEN angeführt; auch auf die 
Umsetzung innerhalb der relevanten Landes-
gesetze, ÖIB-Richtlinien und ÖNORMEN 
wurde hingewiesen.

KRITERIEN 

KRITERIUM: BERÜCKSICHTIGUNG VON KLIMAWANDELANPAS-
SUNG IN LEGISLATIVEN RAHMENBEDINGUNGEN 
Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Die Auswirkungen des Klimawandels stellen 
jedenfalls veränderte Ansprüche (z.B. höhere 
Hitzebelastung, stärkere physikalische Bean-
spruchung durch Temperaturvariabilität und 
Zunahme an Extremereignissen, stärkere 
Schneelast, etc.) an Planung, Errichtung, Be-
wirtschaftung und Nutzung von Gebäuden, 
im Neubau wie in der Sanierung. 

In diesem Kriterium werden das österreichi-
sche Baurecht und die 6 OIB-Richtlinien15 
daraufhin abgefragt, inwieweit Klimawan-
delanpassung und anpassungsrelevante As-
pekte integriert sind. 

15Bautechnischen Richtlinien des Österreichischen  
Instituts für Bautechnik 

Ergebnisse 
Methodik 

In Österreich unterliegt das Bauwesen der 
Landesgesetzgebung, womit es neun unter-
schiedliche Bauordnungen/Baugesetze gibt. 
Grundlagen für die technischen Vorschriften 
aller neun Bauordnungen sind die 6 OIB 
Richtlinien (freiwillige Harmonisierung des 
Bautechnikrechts 2008). In einzelnen Punk-
ten können die Bauordnungen der Länder 
jedoch abweichen, und speziellere Bestim-
mungen sind möglich. 

Nachfolgende Instrumente des österreichi-
schen Baurechts wurden daraufhin überprüft, 
inwieweit sie Klimawandel(folgen) und an-
passungsrelevante Aspekte integrieren. Im 
Rahmen des Fortschrittsberichts wird ein 
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österreichweiter Überblick über die wichtigs-
ten Aspekte gegeben. Die Unterschiede im 
Detail können nicht behandelt werden. 
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Bundesweite Instrumente 

OIB Richtlinien 2011 

 
Instrumente der Bundesländer 

Burgenländisches Baugesetz 1997 i.d.g.F 

Burgenländische Bauordnung 2008 i.d.g.F 

Bauordnung Oberösterreich 1994 i.d.g.F 

Oberösterreichisches Bautechnikgesetz 2013 i.d.g.F 

Oberösterreichisches Raumordnungsgesetz 1994 i.d.g.F 

Steiermärkisches Baugesetz i.d.g.F 

Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 

Tiroler Bauordnung 2011 i.d.g.F 

Gesamte Rechtsvorschrift für Techn. Bauvorschriften 2008 
i.d.g.F. 

Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 

Bauordnung für Wien i.d.g.F 

(Rechtsvorschriften – Bauvorhaben) 

Kärntner Bauordnung 1996 i.d.g.F 

Kärntner Bauvorschriften 1985 i.d.g.F 

Kärntner Bautechnikverordnung – K-BTV i.d.g.F 

Kärntner Gemeindeplanungsgesetz 1995 

Salzburger Bauordnung 

Salzburger Bebauungsgrundlagengesetz i.d.g.F 

Salzburger Bautechnikgesetz 

Bebauungsgrundlagengesetz 

Baupolizeigesetz 1997 

Bautechnikgesetz 

Garagen-Verordnung 

Salzburger Ortsbildschutzgesetz 1999 

Baugesetz Vorarlberg i.d.g.F 

Vorarlberger Bautechnikverordnung 

Niederösterreichische Bauordnung 1996 i.d.g.F 

Niederösterreichische Bauordnung 2014 i.d.g.F 

NÖ Gebäudeeffizienzverordnung 2008 i.d.g.F 

 

Die Instrumente wurden anhand folgender 
Fragen/Kriterien systematisch betrachtet: 

• Ob und inwieweit sie Klimawandelfolgen 
bzw. Klimawandelanpassung direkt an-
sprechen und berücksichtigen; 

• Ob sie Ziele/Maßnahmen enthalten, die 
die Umsetzung der Handlungsempfeh-
lungen der Anpassungsstrategie unter-
stützen, wie z.B.: 
o Schutz vor Naturgefahren inkl. bioge-

ner Faktoren 
o sommertaugliches Bauen und Beschat-

tungsmaßnahmen 

o Effiziente Energienutzung und ther-
mische Qualität der Gebäudehüllen 

o Brandschutzmaßnahmen (für nahe 
Waldrändern liegende Gebäude) 

o Berücksichtigung erhöhter Wind- und 
Schneelasten für Dächer und Fassaden 

Ergebnisse 

Bundesebene - OIB-Richtlinien 2011: 

Die OIB-Richtlinien des Österreichischen 
Instituts für Bautechnik sind die bundesweite 
Grundlage für eine „Harmonisierung“ der 
neun Bauordnungen. Eine Umsetzung in den 
Bundesländern ist bereits überwiegend erfolgt 
(in NÖ ist die novellierte Bauordnung 2014 
seit 1. Feb. 2015 in Kraft, in Salzburg wird der-
zeit noch eine einschlägige Bautechniknovelle 
vorbereitet). 

Insgesamt werden Klimawandelanpassung 
bzw. Klimawandelfolgen nicht direkt in den 
OIB-Richtlinien angesprochen. Anpassungs-
relevante Aspekte finden sich insbesondere in 
den OIB-Richtlinien 1, 3 und 6. Spezielle 
Schutzanforderungen im HQ-100-
Hochwasserbereich werden in der OIB-
Richtlinie 1 (Berücksichtigung von außerge-
wöhnlichen Ereignissen bei der Tragfähigkeit 
/ Gebrauchstauglichkeit) und Richtlinie 3 
gefordert. Der Schutz vor Feuchtigkeit be-
rücksichtigt u.a. den Schutz vor hundertjähr-
lichen Hochwasserereignissen, z.B. hinsicht-
lich des Fußbodenniveaus von Gebäudeteilen 
oder der Lagerung für flüssige Brennstoffe. 
OIB-Richtlinie 2 beinhaltet Brandschutzmaß-
nahmen, stellt jedoch keinen Bezug zur Lage 
an Waldrändern her. Anforderungen an den 
Energiebedarf von Gebäuden sowie an den 
maximalen Heizwärme- und Kühlbedarf von 
Neubauten/Renovierungen umfasst die OIB-
Richtlinie 6. Der Schwerpunkt liegt auf 
Energieeinsparung, dazu gehören auch klima-
freundliche Raumkühlung oder sommerlicher 
Überwärmungsschutz sowie alternative Ener-
giesysteme (auch im Bereich Kühlung z.B. 
Fern-/Nahkälte). 

Bundesländer: 
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Klimawandelanpassung wird in keinem der 
untersuchten rechtlichen Instrumente direkt 
angesprochen. Anpassungsrelevante Aspekte 
kommen jedoch in allen Instrumenten vor, 
insbesondere der Schutz vor Naturgefahren. 

 

I Schutz vor Naturgefahren - Spezielle 
bautechnische Schutzanforderungen im 
Hochwasserbereich: In allen Bundesländern 
werden besondere bautechnische Erfordernis-
se hinsichtlich Hochwassergefahren vorge-
schrieben. Diese basieren auf den OIB-
Richtlinien und beziehen sich fast ausschließ-
lich auf HQ-100 Bereiche. Lediglich in OÖ 
gelten diese Anforderungen seit 2013 zusätz-
lich auch in sogenannten Restrisikoflächen, 
die auf Grund technischer Hochwasser-
schutzmaßnahmen nicht mehr im HQ-100 
liegen, sowie in gelben Gefahrenzonen (Gie-
se, 2015). 
Insgesamt wird z.B. auf widerstandsfähige 
Baustoffe/ Bauausführung/ Bauprodukte (z.B. 
gegenüber Witterungseinflüssen) hingewie-
sen. Spezielle Bestimmungen hinsichtlich 
einer „Hochwassergeschützten Gestaltung 
von Gebäuden“ beinhaltet das OÖ Bautech-
nikgesetz (§ 47 Abs. 4) (z.B. auftriebssichere 
Ausführung; Abdichtungs- und Schutzmaß-
nahmen bei Gebäudeöffnungen) (Giese, 2015). 
Die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in 
Bereichen, die bei 100-jährlichen Hochwäs-
sern überschwemmt sind, ist nur unter be-
sonderen Vorkehrungen (hochwassersicheren 
Lagersystemen) zulässig.  
Auch beim Schutz vor Feuchtigkeit sowie 
hinsichtlich des Fußbodenniveaus ist auf 
vorhersehbare oberflächige Wasserabflüsse/ 
Hochwasserereignisse Bedacht zu neh-
men(alle Bundesländer). 

II Schutz vor Naturgefahren - Baulandeig-
nung/Bauplatzbewilligung: Für die Fest-
stellung der Baulandeignung sind die natürli-
chen und tatsächlichen Gegebenheiten zu 
betrachten (alle Bundesländer). Es besteht 
jedoch in keinem Bundesland ein absolutes 
Verbot hinsichtlich der Bauplatzeignung in 
Gefahrenzonen bzw. HQ-100 Zonen. Im Be-
reich von HQ-100 Zonen/ gelben Gefahrenzo-
nen/ aktuellen Gefahrenzonenplänen besteht 

meist eine eingeschränkte Bewilligungsfähig-
keit. D.h. bei geeigneten bauli-
chen/bautechnischen Maßnahmen ist eine 
Bewilligung möglich bzw. sind bei möglicher 
Gefährdung durch Lawinen, Hochwasser oder 
Steinschlag „angemessene Auflagen durch die 
Behörde“ (u.a. Kärntner BauO) zu erteilen. 
Im Grünland darf in Niederösterreich ein 
Bauwerk nicht errichtet oder vergrößert wer-
den, wenn der Bestand/Verwendungszweck 
des Bauwerks durch Hochwasser, Rutschun-
gen, Steinschlag, Lawinen, ungünstiges Klein-
klima etc. gefährdet ist (NÖ BauO). 
In der Salzburger Bauordnung wird zusätzlich 
angeführt, dass es Grundstücke/Flächen gibt, 
die als wesentlicher Hochwasserabfluss- oder 
-rückhalteraum zu erhalten sind und sich 
nicht als Bauland eignen. 

III Schutz vor Naturgefahren - Bautechni-
sche Anforderungen Baulandeignung: 
Besondere Schutzmaßnahmen im Außenbe-
reich der Grundfläche in gefährlichen Berei-
chen sind in einigen Bundesländern erforder-
lich (T, K, Sbg, OÖ). In Tirol sind neben den 
technischen Anforderungen auch organisato-
rische Vorkehrungen zu treffen. Verlangt wird 
die Vorlage eines Sicherheitskonzeptes, um 
ausreichenden Schutz vor Naturgefahren zu 
gewährleisten (Giese, 2015). 

Effiziente Energienutzung 
/Energieeinsparung und Wärmeschutz: 
Energieausweise für Gebäude sind in allen 
Bundesländern vorgeschrieben. Unnötiger 
Energieverbrauch soll vermieden werden, dies 
gilt sowohl für Bau wie Erhaltung. Dazu gehö-
ren Maßnahmen wie die Verwendung benö-
tigter Energiemenge nach Stand der Technik; 
dezentrale Energieversorgungssysteme (z.B. 
Stmk); hocheffiziente alternative Systeme (bei 
Gesamtnutzungsfläche > 1000 m2); Kälte-
Wärme-Kopplungsanlagen; Fern- oder Nah-
wärme-Systeme/Fern- oder Nahkälte-
Systeme; Wärmepumpen; der Energiebedarf 
wird auf BenützerInnen und klimatische Ge-
gebenheiten des Standorts abgestimmt (NÖ); 
Vorschriften gibt es ebenso für Wärmedäm-
mung und Wärmeschutz. 

Sommertaugliches Bauen: In den analysier-
ten gesetzlichen Grundlagen werden anpas-
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sungsrelevante bauliche Maßnahmen zum 
Hitzeschutz bzw. zur Steigerung des thermi-
schen Komforts im Sommer (z.B. Beschat-
tungsmaßnahmen, Fassaden- und Dachbe-
grünungen; alternative Kühlung) nicht ge-
sondert erwähnt (mit Ausnahme von „her-
kömmlichen“ Klimaanlagen). 

Beschattungsmaßnahmen: teils werden 
Regelungen für den Bau von Sonnenblenden 
und Schutzdächern angeführt (V, NÖ, Bgld), 
jedoch gibt es keinen direkten Hinweis auf 
eine Empfehlung/ Vorschrift für Beschat-
tungsmaßnahmen zur Verringerung solarer 
Einträge und damit als Wärmeschutz. 

Bepflanzungsmaßnahmen und Frei-
/Grünflächen werden - u.a. zur Erhaltung 
und Verbesserung des Kleinklimas (Stmk) - 
bei Bauvorhaben von der Behörde vorge-
schrieben („nach Maßgabe der örtlichen Ver-
hältnisse“); Ebenso wird die Gestaltung der 
Grünflächen (Stmk, Wien ) angesprochen, 
wobei in Wien die Erhaltung und Schaffung 
des Wald- und Wiesengürtels/ von Grünflä-
chen aus gesundheitlichen Interessen und zur 
Erholung (Wien § 6 (3)) berücksichtigt wird. 

Brandschutz / Waldbrand: Allgemeine Vor-
gaben zum Brandschutz finden sich in allen 
Bauordnungen; eine besondere Berücksichti-
gung der Lage an Waldrändern (mit Wald-
brandgefährdung) kommt nicht vor. 

Wind- und Schneelasten:  
In Bauordnungen und -rechten sind keine 

Vorgaben zur Berechnung der Schneelast in-
tegriert. Diese sind in Österreich in der Euro-
code ÖNORM EN 1991-1-3 und dem dazuge-
hörigen nationalen Anhang B 1991-1-3 sowie in 
der ÖNORM B 4000 geregelt. Die normge-
mäße Berechnung der Schneelasten ist für 
Gebäude unter 1500 m Seehöhe gültig. Auf-
grund der Schneelasten im Jahr 2005/2006 
wurden die Normen überarbeitet und ent-
sprechend angepasst. Die bis dahin geltende 
ÖNORM B 4013 wurde ersetzt. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Die Recherche, aufbauend auf den ersten Er-
gebnissen aus der Evaluierung von FloodRisk 
II, hat ergeben, dass einige anpassungsrele-
vante Aspekte in den Instrumenten des Bau-
rechts eingebracht sind. Dennoch besteht 
noch weiteres Handlungspotential. So wird 
Bauen (Bauplatzeignungen) in gefährdeten 
Bereichen zwar eingeschränkt, ein absolutes 
Verbot (z.B. für HQ 100 Zonen) liegt jedoch in 
keinem Bundesland vor. Aspekte, die thermi-
schen Komfort bei hohen Temperaturen mit 
klimaschonenden Maßnahmen ermöglichen, 
werden teilweise thematisiert (z.B. hinsicht-
lich Energieeffizienz und thermischer Sanie-
rung), eine weitere Forcierung geeigneter 
Rahmenbedingungen z.B. für Beschattungs-
maßnahmen und passive Kühlung ist anzu-
streben. 

KRITERIUM: BERÜCKSICHTIGUNG VON KLIMAWANDELANPAS-
SUNG IN FÖRDERUNGEN

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Vorsorgeorientiertes Bauen und Sanieren er-
fordert die Berücksichtigung der zu erwarten-
den künftigen Bedingungen. Der Klimawan-
del stellt veränderte Ansprüche (z.B. höhere 
Hitzebelastung, stärkere physikalische Bean-
spruchung durch Temperaturvariabilität und 
Zunahme an Extremereignissen, stärkere 

Schneelast etc.) an Planung, Errichtung, Be-
wirtschaftung und Nutzung von Gebäuden. 
Dies betrifft sowohl den Neubau als auch die 
Sanierung von Gebäuden. 

Die vorhandenen Wohnbauförderungen zie-
len darauf ab, bedarfsgerechten, leistbaren 
und qualitätsvollen Wohnraum zur Verfü-
gung zu stellen. Gefördert werden derzeit vor 
allem Klimaschutzmaßnahmen, wie z.B. 
Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizi-
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enz und der Einsatz erneuerbarer Energieträ-
ger. Insbesondere im Bereich Bauen und 
Wohnen stehen viele Anpassungsmaßnah-
men in engem Zusammenhang mit Klima-
schutzmaßnahmen. So sind z.B. Maßnahmen 
zur Steigerung der Energieeffizienz (Wärme-
dämmung zur Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen) auch aus der Sicht der Anpas-
sung (verringerte Hitzebelastung) relevant. 
Aus diesem Grund können sie auch zur Dar-
stellung eines Trends in der Anpassung her-
angezogen werden. 

In diesem Kriterium werden Förderungen im 
Bereich Bauen und Wohnen (wie die Wohn-
bauförderungen der Bundesländer) dahinge-
hend beobachtet, inwieweit sie Klimawandel-
passung integrieren und Handlungsempfeh-
lungen der Strategie unterstützen. 

Ergebnisse 
Methodik 

Folgende Maßnahmen wurden exemplarisch 
beleuchtet: 

• Beschattungsmaßnahmen 
• Dach- und Fassadenbegrünung 
• angepasste Fassadendämmung und 

Reduktion der Glasfronten 
• Alternative Kühlungen 

Förderinstrumente 

Für Umweltschutzinvestitionen im Bereich 
Bauen und Wohnen gibt es, neben den 
Wohnbauförderungen auf Länderebene, För-
derinstrumente des Bundes. Dazu gehören 
die Umweltförderungen (UFI – Betriebli-
che Umweltförderung des Bundes im In-
land). Diese beinhalten im Bereich Bauen 
Programme des BMLFUW und BMWFW z.B. 
die Sanierungsoffensive sowie des Klima- 
und Energiefonds (z.B. Mustersanierung 
2014) und werden über die KPC (Kommunal-
kredit Public Consulting) abgewickelt. Hier 
werden u.a. für den Bereich Bauen und Woh-
nen relevante Projekte mit folgenden Schwer-
punkten gefördert: Thermisch-energetische 
Gebäudesanierungen (inkl. Dämmung, Lüf-
tungssysteme, Verschattungssysteme zur Re-
duktion des Kühlbedarfs); Maßnahmen zur 

effizienten Energienutzung sowie zur Ener-
gieversorgung mit erneuerbaren Energieträ-
gern; Abwasserent- und versorgung; und kli-
maschonende Verkehrsmaßnahmen (z.B. 
Fahrradparkplätze); 

Das aktuelle Forschungs- und Technologie-
programm „Stadt der Zukunft“ (aufbauend 
auf „Haus der Zukunft“ und „Ener-
gie(systeme) der Zukunft“) des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Innovation und Techno-
logie (bmvit) fördert umweltfreundliche und 
energieeffiziente, technologische Lösungen 
für das Arbeiten, Leben und Wohnen in Zu-
sammenschau mit Verkehr und Produktion in 
den Städten. 

Die Initiative klimaaktiv Bauen und Sanieren 
des BMLFUW unterstützt Beratungen (bis 
max. 6 000 Euro und max. 50 % des gesamten 
Beratungshonorars). Die Beratungen umfas-
sen u.a. Qualitätssicherung von Neubau und 
Sanierungen; Energie-Check, Potentiale zur 
Energieeinsparung sowie Umgang mit Holz-
/Solarwärme; Gebäude sowie die Planung von 
Neubau/Sanierung können darüber hinaus 
gemäß klimaaktiv Gebäudestandard dekla-
riert16 (ausgezeichnet) werden. Für den Kos-
tenersatz bei der Beratung ist dies eine Vo-
raussetzung. 

Ebenso sind in den Wohnbauförderungen der 
Bundesländer anpassungsrelevante Aspekte 
integriert, wie z.B. Förderungen zur thermi-
schen Sanierung privaten Wohnbaus. 

Beispiele für Fördermaßnahmen 

Die gegenständliche Recherche umfasste 117 
Fördermaßnahmen im Bereich Bauen und 
Wohnen mit Umwelt- und Klimabezug, wobei 
kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben 
werden kann. Die meisten Programme bezie-
hen sich vorwiegend auf die Erhöhung der 
Energieeffizienz, nachhaltigen Umgang mit 
Ressourcen sowie Klimaschutz. Fördergeber 

16 Klimaaktiv Gebäudedeklarationen: Eines der Kriterien für die 
Deklaration ist der thermische Komfort im Sommer, d.h.: 
„Entweder rechnerischer Nachweis nach ÖNORM B 8110-3 
(Wärmeschutz im Hochbau - Wärmespeicherung und Sonnen-
einflüsse) oder dynamische Gebäude-Simulation Oder zeichneri-
sche Darstellung des Einbau-Details eines außen liegenden 
Sonnenschutzes für Fenster in Süd-, Ost- und West Orientie-
rung.“ 
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der recherchierten Maßnahmen sind Bund 
(30 Maßnahmen) sowie Länder und Gemein-
den (87). 

Die folgenden Beispiele zeigen Förderungen 
betreffend thermischen Komfort im Som-
mer, z.B. Beschattungsmaßnahmen, alterna-
tive Kühlungen, Dach- und Fassadenbegrü-
nung, angepasste Fassadendämmung und 
Reduktion der Glasfronten; 

• Thermisch-energetische Gebäudesan-
ierung wird in den Wohnbauförderungen 
aller Bundesländer (z.B. Wärmedämmun-
gen) sowie durch das Programm Sanie-
rungsoffensive (2009, 2011-2016) des 
Bundes gefördert. Im Jahr 2013 erhielten 
457 Betriebe und 23 424 Förderwerber-
Innen aus dem Bereich privater Wohnbau 
Förderungen aus den Mitteln der Sanie-
rungsoffensive (siehe Tabelle 15). Geför-
dert wurden/werden (für Betriebe) neben 
Dämmung und Lüftungssystemen u.a. 
auch „Verschattungssysteme zur Redu-
zierung des Kühlbedarfs des Gebäudes…“ 
(Sanierungsoffensive 2014 für Betriebe17) 

Tabelle 15: Anzahl der im Rahmen der Sanie-
rungsoffensive geförderten Projekte 

 
privater 
Wohn-

bau 

Betrie-
be 

ge-
samt 

Konjunkturpaket 
2009 13 534 1 044 14 578 

Sanierungsoffensi-
ve 2011 15 612 796 16 408 

Sanierungsoffensi-
ve 2012 14 605 556 15 161 

Sanierungsoffensi-
ve 2013 23 424 457 23 881 

(Quelle: BMLFUW 201418) 

• Dachbegrünungen bzw. begrüntes 
Dach werden im Rahmen der Wohnbau-
förderungen in Wien und Niederöster-
reich gefördert. 

17 
http://www.umweltfoerderung.at/kpc/de/home/umweltfrderung/fr_b
etriebe/energiesparen/sanierungsoffensive2014/  
18 Angaben aus dem Bericht „Umweltförderungen des Bundes 
2013“ (BMLFUW, 2014) 

• „Klimatisierung und Kühlung für Be-
triebe“19 Umweltförderung des Bundes; 
(gefördert werden: „Adsorptions- und Ab-
sorptionskältemaschinen mit An-
triebsenergie aus erneuerbaren Energieträ-
gern, industrieller Abwärme oder Fern-
wärme, Free Cooling-Systeme sowie Pro-
zesskälteanlagen unter Verwendung von 
alternativen Kältemitteln.“) 

• Mustersanierung 201420 ist ein Pro-
gramm des Klima- und Energiefonds, ge-
fördert wurden: Maßnahmen zur Verbes-
serung des Wärmeschutzes (u.a. Däm-
mung, Lüftungssysteme oder Verschat-
tungssysteme) sowie Maßnahmen zur 
Anwendung erneuerbarer Energieträger 
und zur Steigerung der Energieeffizienz. 

Beispiele zum Schutz von Gebäuden vor wit-
terungsbedingten Naturgefahren / Schutz 
vor Hochwasser: 

• Förderung von Hochwasserschutzmaß-
nahmen bei Wohngebäuden: punktuelle 
Hochwasserschutzmaßnahmen im Be-
reich von Wohngebäuden werden in Nie-
derösterreich gefördert, dazu gehören 
präventive Maßnahmen (wie Abdeckun-
gen horizontaler Öffnungen, dichte 
Dammbalkensysteme bei Türen und Fens-
tern etc.) und Sanierungs- und Instand-
setzungsarbeiten nach Hochwässern. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
In Österreich werden klima- und umwelt-
freundliche Neubauten sowie Sanierungen 
durch eine Vielzahl von Fördermaßnahmen 
unterstützt. Effiziente Energienutzung, ther-
mische Gebäudesanierung (inkl. Verschat-
tungssysteme) und Kühlung von Gebäuden 
sind auch für die Anpassung relevant. Die 
Anzahl der Projekte, die z.B. im Rahmen der 
Umweltförderung -Sanierungsoffensive des 
Bundes gefördert wurden, sind seit 2009 ge-

19  
http://www.umweltfoerderung.at/kpc/de/home/umweltfrderung/fr_b
etriebe/energiesparen/klimatisierung_und_khlung_fr_betriebe/  
20 https://www.klimafonds.gv.at/foerderungen/aktuelle-
foerderungen/2014-2/mustersanierung-2/  
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stiegen, wobei besonders 2013 ein starker An-
stieg an Projekten zu verzeichnen war. Dies 
beruht in geringem Maße (73 Projekte) auf 
einer Sonderaktion für Hochwasserbetroffene, 
die 2013 die Förderung umweltrelevanter In-
vestitionskosten einreichen konnten. 

Insgesamt wird der Bezug zu Klimawandelfol-
gen und Anpassung in den Zielen der unter-

suchten Förderungen selten direkt hergestellt. 
Anpassungsrelevante Aspekte sind jedoch in 
vielen Fördermaßnahmen indirekt enthalten. 
Eine spezifische Förderschiene/-beratung 
oder Übersicht hinsichtlich förderbarer An-
passungsmaßnahmen im Bereich Bauen und 
Wohnen gibt es nicht. 

KRITERIUM: NEUBAU UND SANIERUNGEN ÖFFENTLICHER GE-
BÄUDE (VON BUND UND LÄNDERN) UNTER BERÜCKSICHTIGUNG 
ANPASSUNGSRELEVANTER ASPEKTE

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Gebäude durch bauliche Maßnahmen vor 
extremen Wetterereignissen zu schützen, ist 
grundsätzlich von Bedeutung. Öffentliche 
Gebäude übernehmen hier eine wichtige Vor-
bildfunktion. Langfristig können damit auch 
Einsparungen im Energieverbrauch erzielt 
werden, die ebenso einen Beitrag zur Anpas-
sung leisten. Nachfolgend wird ein Überblick 
über öffentliche Vorzeigeprojekte gegeben, 
die Klimawandelfolgen berücksichtigen. 

Ergebnisse 
Erfasst wurden rd. 70 Neubauten bzw. Sanie-
rungen öffentlicher Gebäude. Beteiligt sind 
vorwiegend die Förderschienen klimaaktiv21 
bzw. „Haus der Zukunft“22. 

21 http://www.klimaaktiv.at/  
22 http://www.hausderzukunft.at/  

Abbildung 29 Entwicklung der klimaaktiv-
Gebäudedeklarationen seit 2009 

 

Quelle: klimaaktiv Gebäudereport 2013 23, verändert 
 
Definition „öffentliche Gebäu-
de“/Dienstleistungsgebäude:  
Die Abgrenzung „öffentlicher Gebäude“ erfolgt gemäß 
Art. 15a B-VG über Maßnahmen im Gebäudesektor zum 
Zweck der Reduktion des Ausstoßes an Treibhausgasen 
StF: BGBI.II Nr. 251/2009. Unter „öffentliche Gebäude“ 
fallen jene Gebäude, die „zum überwiegenden Teil von 
den Vertragsparteien“ (hier Bund und Länder) genutzt 
werden. Die Definition bezieht sich also nicht auf die 
Eigentumsverhältnisse, sondern auf die Nutzung. Es 
werden folgende Gebäudekategorien berücksichtigt: 
Bürogebäude, Kindergarten und Pflichtschulen, Höhere 
Schulen und Hochschulen, Krankenhäuser, Pflegehei-
me, Sonstige konditionierte Gebäude; (vgl. auch OIB-
Richtlinie 6) 

Die Definition der Kategorie Dienstleistungsgebäude 
der Förderschiene klimaaktiv umfasst, neben den oben 
angeführten Kategorien, zusätzlich Gebäude mit priva-

23 http://www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren/bestpractice/gebaeude-
report2013.html  
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ten Vertragsparteien, wie insbesondere Hotel- und 
Beherbergungsbetriebe sowie Bürogebäude. 

Überblick über umgesetzte anpassungsre-
levante Maßnahmen im Neubau und bei 
Sanierungen öffentlicher Gebäude (in Klam-
mer betroffene klimaaktiv deklarierte Gebäu-
de): 

Innovative / passive Kühlungssysteme: 

• Kühlung durch Nachtlüftungskonzepte 
(z.B. im Rahmen der Sanierung Bezirks-
hauptmannschaft, Lilienfeld; des Neubaus 
Kindergarten, Oberrohrbach oder der Sa-
nierung Allgemeine Sonderschule 4, Linz;) 

• Zuluftkühlung mit Erdsonden (z.B. im 
Rahmen des Neubaus Verwaltungsgebäude 
NÖ Haus, Krems; des Neubaus Kindergar-
ten, Oberrohrbach; des Neubaus ABZ Salz-
kammergut, Altmünster oder des Neubaus 
Hauptschule, Klaus-Weiler-Fraxern);  
Zentrale kontrollierte Be- und Entlüftung 
(z.B. Sanierung NMS, Kirchbichl; Neubau 
Hauptschule, Klaus-Weiler-Fraxern) 

• Rückkühlung von Gebäude(teilen) durch 
Grundwasserentnahmen während der 
Sommermonate (z.B. Neubau Kindergar-
ten Wolkenschiff, Gänserndorf Süd);  
Kühlung durch Grundwasserbrunnen 
(Neubau Gemeindezentrum Ludesch) 
Nutzung von Kühlwasser aus den Tiefen-
bohrungen zur Vorkonditionierung der 
Luft (freie Kühlung) (z.B. Sanierung Be-
zirksgericht, Bruck an der Mur); 

• Einbau alternativer Kälteanlage (z.B. Sa-
nierung Gesundheitszentrum, Bad Schal-
lerbach) 

Externe Maßnahmen an Gebäuden: 

• Beschattung durch außenliegenden Son-
nenschutz (z.B. Sanierung Amtsgebäude 
Schlagergasse, 1090 Wien; Sanierung Be-
zirkshauptmannschaft, Lilienfeld; Neubau 
Sonderpädagogisches Zentrum, Korneu-
burg; Sanierung Gemeindeamt, Gampern 
oder Neubau Hauptschule, Klaus-Weiler-
Fraxern); 

• Verringerung der direkten Sonnenein-
strahlung im Sommer durch Ausrichtung 

der Fassaden; (z.B. überhängende südliche 
Fassade beim Neubau Lab Building East, 
Klosterneuburg); 

• Expositions-angepasster Sonnenschutz: 
im Süden Dauer-Sonnenschutz, für Ost 
und Westausrichtung: steuerbare Lamel-
len für Strahlungsgewinn im Winter (z.B. 
Neubau Gemeindeamt, Lorüns); 

• Solar-Waben-Fertigteilfassade mit dyna-
mischen U-Werten (je nach Sonnenein-
fallswinkel, Sommer / Winter) ( z.B. Sa-
nierung Bezirksgericht, Bruck an der Mur) 

• Dachbegrünungen (z.B. Neubau und Sa-
nierung Höhere Bundeslehranstalt für 
Forstwirtschaft, Bruck an der Mur; Neubau 
Volksschule Mauth, Wels) 

• Überdachung des neu geschaffenen Dorf-
platzes (z.B. Neubau Gemeindezentrum 
Ludesch) 

Anhand von ausgewählten Beispielprojek-
ten wird im Folgenden im Detail dargestellt, 
wie die Maßnahmen umgesetzt wur-
den/werden können. 

Plus-Energie-Bürogebäude TU Getreide-
markt_Bauteil BA, 1060 Wien24 

Das Bürogebäude der TU Wien wurde im 
Februar 2015 als eines von acht Gebäuden mit 
klimaaktiv Gold Standard ausgezeichnet. Das 
Bauprojekt setzt innovative Maßnahmen zur 
Energieeffizienz um. Dazu gehören u.a. eine 
optimierte Verschattung des Bürogebäudes 
gekoppelt mit automatisierter Nachtlüftung 
und energieeffiziente Bürogeräte mit sehr 
geringem Kühlenergiebedarf. Die sonstige 
Kälteversorgung v.a. des Audimax funktio-
niert über eine hocheffiziente Kältemaschine. 
Die gesamte Wärme- und Kälteverteilung 
wird zentral über die MSR-Technik gesteuert 
und geregelt. Geheizt wird über Bauteilakti-
vierung im Fußboden und gekühlt über Kühl-
decken. Eine Serverabwärmerückgewinnung 
und ein Anschluss an die Fernwärme Wien 

24 Das Bauvorhaben wurde von der TU Wien, dem Bundesmi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
(bmwfw) und der BIG Bundesimmobilien m.g.H. finanziert und 
im Rahmen von "Haus der Zukunft Plus" (durch das bmvit), die 
FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft), die 
KPC Umweltförderungen (durch das bmlfuw) und das Magist-
rat der Stadt Wien (MA 20 – Energieplanung) gefördert. 
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ermöglichen eine energiesparende Abdeckung 
des Wärmebedarfs. 

Sanierung Gesundheitszentrum, Bad 
Schallerbach: 

Das Gebäude der Gesundheitseinrichtung Bad 
Schallerbach (OÖ) wird umfassend thermisch 
saniert, modernisiert und vergrößert. Das 
ursprünglich erstmals 1968 in Betrieb ge-
nommene Gebäude wird gesamtheitlich sa-
niert, d.h. unter Berücksichtigung sozialer 
(funktionierender Komfort), ökologischer 
(Verwendung nachwachsender Rohstoffe, 
Energieeffizienz, Anwendung erneuerbarer 
Energieträger) und ökonomischer Aspekte. 
Im Zuge dieser Sanierung wird der thermische 
Komfort im Sommer (bei Hitze) durch unter-
schiedliche Schritte erreicht. Ein Verschat-
tungssytem, teils mit außenliegenden Jalou-
sien und teils mit fix installierten Holzlamel-
len an Balkenkonstruktionen, hält den Kühl-
bedarf möglichst gering. 

Sanierung Schulzentrum, Kirchberg am 
Wagram: 

Als eines der klimaaktiv-
Mustersanierungsprojekte gilt die Sanierung 
des Schulzentrums Kirchberg am Wagram. 
Eine insbesondere auch für die Anpassung 
relevante Maßnahme ist das Free Cooling 
System, das die sommerlichen Höchsttempe-
raturen im Schulgebäude mindert. Mit über 
500 m² Erdkollektoren wird das Heizregister 

der Lüftungsanlage versorgt, was eine Reduk-
tion der Zulufttemperatur um bis zu 5 °C er-
möglicht. 

Neubau Ökologisches Gemeindezentrum 
Ludesch: 

Der Neubau des Gemeindezentrum Ludesch 
wurde als Neubau mit Passivstandard umge-
setzt. Das Projekt erhielt im Jahr 2006 den 
klimaaktiv Staatspreises für Architektur und 
Nachhaltigkeit. Die drei unabhängigen Bau-
körper sind um einen Platz angeordnet, der 
von einem partiell lichtdurchlässigen Dach 
aus Photovoltaikelementen geschützt ist. Die 
Kühlung der Gebäude erfolgt durch Grund-
wasserbrunnen. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
In Österreich erfolgen bereits eine Reihe von 
Neubauten und Sanierungen öffentlicher Ge-
bäude entsprechend den Kriterien der Nach-
haltigkeit, die oft gleichzeitig klimawan-
delanpassungsrelevant sind. Dies sind in ers-
ter Linie Maßnahmen gegen Überhitzung in 
den Sommermonaten, wie z.B. alternative 
Kühlung oder Beschattungssysteme. Syner-
gien zwischen Anpassung und Klimaschutz 
(z.B. innovative Kühlsysteme) werden ge-
nutzt. Direkt angesprochen wird die Berück-
sichtigung von Klimawandelfolgen und An-
passung in den umgesetzten Projekten aller-
dings selten. 

KRITERIUM: ANTEIL DER GRÜNFLÄCHEN IM SIEDLUNGSRAUM 
Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium im Aktivitätsfeld Raumordnung (S. 158ff) 

angeführt 

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Grünräume haben urban unterschiedliche 
Funktionen, deren Bedeutung unter veränder-
ten klimatischen Bedingungen zunehmen 
wird. Sie tragen insbesondere zu einer Ver-
besserung der städtischen mikro- und me-

soklimatischen Bedingungen bei, verringern 
die Entstehung von Hitzeinseln und erhöhen 
den Wasserrückhalt. Planerische Maßnah-
men, wie Schaffung/Erhaltung von Grünräu-
men tragen dazu bei, die Auswirkungen des 
Klimawandels (wie z.B. Hitze oder Starkrege-
nereignisse) abzumildern. Das Kriterium gibt 
einen Überblick über den Bestand des Grün-
flächenanteils in urbanen Gebieten. Nicht 
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erfasst werden jedoch die Qualität, also die 
spezifischen Funktionen einzelner Grünräu-
me, wie beispielsweise Frisch- und Kaltluft-
schneisen. 

Ergebnisse 
Der Anteil der Grünflächen wurde für die von 
der Statistik Austria (2011) ausgewiesenen 

Siedlungseinheiten erhoben. Siedlungseinhei-
ten sind als zusammenhängend verbautes 
Gebiet mit einer Mindestanzahl von 200 Ein-
wohnerInnen definiert. 

Die 25 Siedlungseinheiten mit den meisten 
EinwohnerInnen sind in Abbildung 30 in Blau 
hervorgehoben und deren Grünflächenanteil 
exemplarisch in Tabelle 16 angeführt. 

Abbildung 30: Siedlungseinheiten in Österreich 

 

Tabelle 16: Anteil von Grünflächen in den 25 einwohnerInnenstärksten Siedlungseinheiten Ös-
terreichs 

   Grünfläche     Grünfläche 

Siedlungseinheit EW a) Fl. b) c) d)  Siedlungseinheit EW a) Fl. b) c) d) 

Wien 1941.4 38.4 9.75 25,4  Kapfenberg 34.8 1.9 0.85 44,4 

Graz 310.0 14.6 7.23 49,4  Lustenau 32.5 1.5 0.60 38,9 

Linz 250.3 8.7 2.24 25,9  Leoben 28.5 1.6 0.63 40,4 

Salzburg 189.8 7.3 2.90 39,8  Bludenz 27.1 1.4 0.66 48,6 

Dornbirn 138.2 6.5 2.77 42,4  Knittelfeld 25.8 2.0 1.02 50,5 

Innsbruck 129.4 2.9 0.94 32,0  Gmunden 25.2 2.1 1.23 57,6 

Klagenfurt am Wörther See 92.4 4.3 1.25 29,1  Krems an der Donau 24.8 1.5 0.52 35,5 

Wels 78.7 4.1 1.35 33,0  Bad Vöslau 24.7 1.3 0.40 30,7 

Wiener Neustadt 65.1 3.5 0.81 22,8  Hall in Tirol 23.9 1.0 0.39 38,6 

Bregenz 64.6 2.7 1.08 40,8  Wolfsberg 20.5 1.8 0.92 50,8 

Villach 53.8 2.5 0.67 26,9  Amstetten 19.3 1.4 0.52 36,4 

Steyr 43.2 2.0 0.65 33,1  Leibnitz 18.5 1.4 0.73 51,7 

Sankt Pölten 42.7 2.2 0.57 25,7       

--- 85 --- 



 

a…EinwohnerInnen mit Hauptwohnsitz in Tausenden, b…Fläche in Tausenden Hektar, c…in Tausenden Hektar, d…in Prozent der 
Fläche der Siedlungseinheit
 

Daten: 

:Siedlungseinheiten (Statistik 
Austria) 

2011 Polygondatensatz, geschlossener Siedlungsverband ab 200 Einwohner 

High Resolution Layer Ver-
siegelung (COPERNICUS Land 
Monitoring, EEA) 
 

2011–2013 Rasterdatensätze mit Auflösung 20 x 20 m 
HRL Versiegelung, Auflösung (Grenzwert: Versiegelung 30 Prozent) 
HRL permanentes Wasser 
HRL temporäres Wasser 

Regionalinformation der DKM 
(BEV) 

2011 Polygondatensatz „Nutzflächen“ 
Nutzungskategorie „Bahnanlagen“ 

Methode: Die Ermittlung des Anteils von Grünflächen im Siedlungsraum erfolgt vornehmlich durch Ausschluss von 
versiegelten Flächen (ab Versiegelungsgrad von 30 Prozent), Bahnanlagen, Gewässern und gewässerbezogenen Flä-
chen. 

Als Basis für dieses Kriterium werden die von der Statistik Austria für das Jahr 2011 ausgewiesenen Siedlungseinheiten 
herangezogen. Bei den Siedlungseinheiten handelt es sich um die von der Statistical Commission der Vereinten Nati-
onen eingeführte kleinste weltweit vergleichbare geographische Einheit (Statistik Austria, 2010). Sie sind als zusam-
menhängend verbautes Gebiet mit einer Mindestanzahl von 200 EinwohnerInnen definiert. 

Die Berechnung der Ergebnisse erfolgte für jede der 3 069 Siedlungseinheiten. Für die 25 einwohnerstärksten Sied-
lungseinheiten ist der Anteil der Grünräume in der 

 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Insgesamt liegt der Anteil der Grünflächen in 
den 25 einwohnerInnenstärksten Siedlungs-
gebieten zwischen 57,6 (Gmunden) und 22,8 
(Wiener Neustadt) Prozent. Es fällt auf, dass 
der Anteil der Grünflächen nicht mit der An-
zahl der EinwohnerInnen korreliert. Bei Be-
trachtung der Grünflächenanteile ist zu be-
achten, dass keine Aussage über die räumli-
che Verteilung und Funktion der Grünflächen 

in den jeweiligen Siedlungseinheiten getrof-
fen werden kann. Z.B. können größere Wald-
flächen innerhalb der Siedlungseinheit den 
dargestellten Anteil massiv beeinflussen. Ein 
direkter Vergleich bzw. ein Ranking zwischen 
den angeführten Siedlungsräumen wäre daher 
nur sehr bedingt aussagekräftig. Vielmehr soll 
zukünftig die Entwicklung des Anteils in den 
einzelnen Siedlungsräumen zeitlich gegen-
übergestellt werden. 

Aufgrund des Fehlens vergleichbarer Daten 
kann im ggstdl. Bericht nur der Status Quo 
dargestellt werden 
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ZUSAMMENSCHAU BAUEN UND WOHNEN 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die Anpassung 

Berücksichtigung von 
Klimawandelanpassung in 
legislativen 
Rahmenbedingungen 

OIB-Richtlinien 1 und 2 erwähnen spezielle 
Anforderungen in HQ 100 Bereichen; die OIB-
Richtlinie 6 thematisiert effiziente 
Energienutzung, u.a. klimafreundliche 
Raumkühlung und sommerlichen 
Überhitzungsschutz; 
Im Baurecht (Länder) sind anpassungsrelevante 
Aspekte bzw. Anknüpfungspunkte zu finden, 
wie: Anforderungen im Hochwasserbereich 
(bautechnisch sowie Baulandeignung); Effiziente 
Energienutzung und Wärmeschutz; 

Die OIB-Richtlinien dienen der Harmonisierung 
der Bauordnungen der Länder und stellen daher 
wichtige Instrumente für eine österreichweite 
Integration von Anpassung dar. Sowohl die OIB-
Richtlinien als auch die Baurechte 
berücksichtigen bereits indirekt 
anpassungsrelevante Aspekte. Eine 
Weiterentwicklung dieser Ansatzpunkte sowie 
eine systematische und bewusste Integration 
von Anpassung wird empfohlen. 

Berücksichtigung von 
Klimawandelanpassung in 
Förderungen 

Übersicht über wichtige Förderinstrumente: 
Bund: insbesondere UFI (z.B. 
Sanierungsoffensive), klimaaktiv; „Haus der 
Zukunft“/ „Stadt der Zunkunft“, KLIEN 
Mustersanierungen; 
Bundesländer: Wohnbauförderungen mit 
Sonderprogrammen 

Der Schwerpunkt der anpassungsrelevanten 
Förderungen im Bereich Bauen und Wohnen 
liegt bei der energetisch-thermischen 
Gebäudesanierung. Hier werden einige 
(klimafreundliche) Maßnahmen zum 
thermischen Komfort im Sommer gefördert. Für 
Maßnahmen zum vorsorgeorientierten 
Hochwasserschutz gibt es nur vereinzelt 
Fördermöglichkeiten (z.B: NÖ). 
Die bestehenden klima- und 
umweltfreundlichen Förderprogramme bieten 
eine gute Grundlage, um Gebäude klimafit zu 
machen. Es wird empfohlen, diese Maßnahmen 
fortzuführen und Anpassung bewusst in die 
Ziele sowie Maßnahmen der Förderprogramme 
zu integrieren. Wichtig ist, dass (weiterhin) 
Synergien zwischen Klimaschutz und Anpassung 
genutzt werden. 
 

Neubau und Sanierungen 
öffentlicher Gebäude (von 
Bund und Ländern) unter 
Berücksichtigung 
anpassungsrelevanter 
Aspekte 

Umsetzung von Maßnahmen erfolgt im Zuge 
von enegetisch-thermischen Sanierungen sowie 
Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz; 
 

Im Neubau und bei Sanierungen wurden bereits 
viele Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 
Anpassung umgesetzt. Weitere Umsetzungen 
sowie die stetige Weiterentwicklung und 
Anwendung neuer Techniken sind anzustreben. 
Darüber hinaus wird empfohlen, Anpassung 
direkt anzusprechen, um verstärkt Bewusstsein 
zu schaffen. Dies könnte auch im Rahmen von 
Bewertungskategorien (z.B. für 
Auszeichnungen) oder einer statistischen 
Erfasssung der Umsetzung erfolgen. 
 

Anteil der Grünflächen im 
Siedlungsraum 

Erstmals in dieser Form dargestellt, daher keine 
Aussage über einen Trend möglich. 

Weitere Beobachtung, wie sich die Anteile der 
Grünflächen in den nächsten Jahren entwickeln, 
ist anzustreben. 

 

BEFRAGUNGS- UND KRI-
TERIENBASIERTER STA-
TUS 
Die Handlungsempfehlung für bauliche Maß-
nahmen zur Sicherstellung des thermischen 
Komforts (HE1) im Neubau/ in der Sanierung 
wird bei der Befragung zum hohen Anteil als 

„vollständig umgesetzt“ bewertet. Diese Aus-
sage wird durch drei Kriterien bestätigt: die 
rechtlichen Grundlagen (z.B. OIB-Richtlinie 
6), die Förderangebote und die Umsetzungen 
von Maßnahmen in öffentlichen Gebäuden; 
Die generelle Anpassung von Normen und 
Standards wird von den ExpertInnen in der 
Befragung als weit fortgeschritten bewertet 
(HE4). Weiteres Potential hingegen hat die 
Recherche insbesondere in der Forcierung 
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von sommertauglichem Bauen (wie Beschat-
tungsmaßnahmen, Dach- und Fassadenbe-
grünungen) oder im Bereich von Frei- und 
Grünräumen identifiziert. 

Die Berücksichtigung von Überflutung bereits 
in der Planung wird in der Expertenbefragung 
als weitgehend umgesetzt beurteilt. Entspre-
chend der für den Bericht durchgeführten 
inhaltlichen Recherche sind zwar gefährdete 
Bereiche in allen Bauordnungen (Bau-
platzeignung) angesprochen und Bauaktivitä-
ten eingeschränkt, jedoch gibt es in keinem 

Bundesland ein generelles Bauverbot in 
HQ 100 Zonen. 

Die Umsetzung einer Good-practice Daten-
bank scheint derzeit nicht geplant (Befragung 
HE2). 

Als wenig umgesetzt wird die Berücksichti-
gung von Mikro- und Mesoklima /Hitzeinseln 
bei der Stadtplanung beurteilt. Dies gilt auch 
für die rechtlichen Grundlagen (z.B. Bau-
platzeignung). Erhalt und Ausweitung von 
Grünräumen kann hier eine Anpassungsmaß-
nahme sein. 
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SCHUTZ VOR NATURGEFAHREN 
ÜBERGEORDNETES ZIEL DES AKTIVITÄTSFELDES: Stärkung des Vorsorge-Prinzips durch 
Flächenvorsorge, Eigenvorsorge und Verhaltensvorsorge, um die negativen Folgen klimawan-
delbedingter Naturgefahren zu reduzieren 

BEFRAGUNG 
Die Auswertung der Selbsteinschätzung zum Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlun-
gen im Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren beruht auf 18 Fragebögen. 

ÜBERBLICK 
Wie fast alle Aktivitätsfelder wurde auch der 
Schutz vor Naturgefahren überwiegend als 

„teilweise umgesetzt“ eingestuft (Tabelle 17; 
ExpertInnenkollektiv: n=18). 

Tabelle 17: Umsetzungsstatus der Handlungsempfehlungen 

 Status * 

3.7.3… Handlungsempfehlung (Kurzfassung) 1 2 3 4 

1 Forcierung Gefahren- und Risikobewusstsein u. Eigenversorgung… 

 

2 Forcierung nachhaltiger Raumentwicklungsstrategien… 

3 Forcierung des Wasserrückhalts in der Fläche… 

4 Forcierung Klimawandelforschung Extremereignisse… 

5 Forcierung der Risikovorsorge inkl. Risikopartnerschaften… 

6 Forcierung technischer Objektschutz (permanent und temporär)… 

7 Forcierung Prognose-, (Früh-)Warn- und Messsysteme 

* 1…dzt. nicht vorgesehen, 2…geplant, 3…teilweise umgesetzt, 4…vollständig umgesetzt 
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ERSTE RÜCKSCHLÜSSE / 
MERKBARE TRENDS 
Ein innerhalb der gesamten Befragung unge-
wöhnliches Ergebnis brachte Handlungsemp-
fehlung 3.7.3.1 (HE 1): Forcierung d. Gefahren- 
und Risikobewusstseins sowie d. Eigenversor-
gung i. d. Bevölkerung u. Entwicklung von 
Beratungsmodellen). Hier streute sich die 
Einschätzung relativ gleichmäßig von „dzt. 
nicht vorgesehen“ bis „vollständig umgesetzt“. 
Auffällig war außerdem der von den Fachleu-
ten rückgemeldete relativ niedrige Umset-
zungsgrad von HE 5 (Forcierung d. Risikovor-
sorge unter Einbeziehung geeign. Risikotrans-
fermechanismen/ Risikopartnerschaften). 

Unter den „weiteren empfohlenen Schritten“ 
heben sich einige Schritte durch ihren fortge-
schrittenen Umsetzungsstatus (durchwegs als 
teilweise oder vollständig umgesetzt einge-
stuft) ab: • die Forcierung der rechtsverbind-
lichen Verankerung von Gefahrenzonen und 
die • Durchsetzung des Kumulationsprinzips 
bei Baubewilligungen (beide: HE 2), • Renatu-
rierung von Fließgewässern und die Mobili-
sierung von Baulandreserven (beide: HE 3), 
sowie die • Vernetzung der unterschiedlichen 
Disziplinen (HE 7). 

Als überwiegend nur geplant oder gar nicht 
vorgesehen wurden Schritte aus HE 1 einge-

stuft: • one stop shop für Bevölkerungsanlie-
gen, • Informationskampagnen für Touristen 
vor Ort, sowie • Erwägung eines „Gefähr-
dungszertifikats“ für Grundstücke und 
• regionale Beratungsmodelle 

TEXTLICHE ANMERKUNGEN 
(IN DEN FRAGEBÖGEN) 
Das Aktivitätsfeld hebt sich bei den Anmer-
kungen zu umsetzungshindernden Umstän-
den von den anderen Aktivitätsfeldern ab: bei 
den Rückmeldungen stand weniger der Res-
sourcenmangel im Vordergrund als der 
Wunsch nach besseren Grundlagen (Wetter- 
und Klimamodelle mit regionalem Bezug; bis 
hin zu umsetzungsreifen Projekten) und ver-
besserter Zusammenarbeit (Planer, Behörden, 
Versicherer…) und Unterstützung durch Bund 
und Länder. 

Angeregt wurde von den Befragten ein ver-
stärktes Augenmerk auf die Eigenvorsorge 
(„Honorierung positiver [Anm.: Anpassungs-
]Handlungen von Betroffenen“, „gesetzliche 
Verankerung des Begriffs Eigenvorsorge). 
Betont wurde außerdem eine „absolute Not-
wendigkeit und Dringlichkeit einer kombi-
nierten Feuer- und Naturgefahrenver-
sicherung“.

KRITERIEN 

KRITERIUM: EXPONIERTE GEBÄUDE IN NATURGEFAHREN-
BEDINGTEN RISIKOZONEN

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Zentrale bzw. effektivste Maßnahme zum 
Schutz vor Naturgefahren sowie zur Redukti-
on des Hochwasserrisikos und für eine stärke-
re gesellschaftliche Resilienz ist das Meiden 
der Gefahr bzw. gefährdeter Gebiete. Ziel ei-
ner angepassten Raumordnung ist eine kon-
sequente Freihaltung von derzeit bekannten 

sowie möglichen zukünftigen Gefährdungs-
zonen. Mit diesem Kriterium wird dargestellt, 
wie viele Gebäude in Roten Zonen im Kompe-
tenzbereich der Wildbach- und Lawinenver-
bauung (gem. §11 ForstG 1975) sowie in Gebie-
ten mit potenziell signifikantem Hochwasser-
risiko (Risikogebiete gemäß § 55j WRG 1959) - 
für Szenarien mit mittlerer (HQ 100) und nied-
riger Auftrittswahrscheinlichkeit (HQ 300) - 
liegen. 
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Ergebnisse 

Insgesamt nimmt die Anzahl der Gebäude in 
Österreich stetig zu. Von 1951 bis 2011 hat die 
Zahl der Gebäude25 um rd. das Zweieinhalbfa-
che zugenommen (Statistik Austria, 2014). 

Gefahrenzonen 

Die folgende Tabelle bildet die Anzahl sowie 
den Anteil der Gebäude ab, die innerhalb der 
Gefahrenzonen Wildbach und Lawine liegen. 

Tabelle 18: Anzahl der exponierten Gebäude 
in Gefahrenzonen Wildbach/Lawine 

Gebäude, österreichweit 2013 .......................................... 2 399 545 
exponierte Gebäude* 
(Gefahrenzonen Wildbach/ Lawine) .................................. 118 272 
exponierte Gebäude als Anteil der Gebäude in Gemeinden mit 
Gefahrenzonenplan* (gem. ForstG 1975)  ............................8,01 % 
exponierte Gebäuden als Anteil der Gebäude österreichweit*
 ................................................................................................ 4,93 % 
 (Quelle: Fuchs, S., Zischg, A., 2013) 

* Datenbestand 2013, beruhend auf einen Gesamtdigitalisie-
rungsgrad der gültigen Gefahrenzonenpläne von ca. 40% 

Daten: Gefahrenzonen für Wildbachgefahren und Lawi-
nen (Summenzonen); Datensatz des Gebäude- und 
Wohnungsregisters (GWR II); Datensatz der Gebäu-
degrundrisse; 

Methode: Die Angaben in der Tabelle 18 basieren auf der 
Studie Vulnerabilitätslandkarte (Fuchs & Zischg 2013), 
wobei der Stand 2013 auf einem Gesamtdigitalisierungs-
grad der gültigen Gefahrenzonenpläne von ca. 40 % 
beruht. In der Studie wurden ausschließlich die räumli-
chen Datensätze der Summenzonen für Wildbach- und 
Lawinengefahren verwendet. Grundsätzlich kann die 
Methode auch auf die Hinweis- und Vorbehaltsbereiche 
(Rutschung, Sturz) erweitert werden. Die Umhüllenden 
der Gebäude wurden aus dem digitalen Kataster ent-
nommen, und für die weitere Verwendung aufgrund der 
landesweiten Skalenebene nicht weiter bereinigt. Eben-
so wurde der Datensatz des Gebäude- und Wohnungs-
registers und des Adressregisters (insbesondere auch für 
eine weiterführende Analyse des monetären Scha-
denspotentials) herangezogen. (Quelle: Fuchs, S., 
Zischg, A., 2013) 

HQ-Zonen 

Die Anzahl der Gebäude, die in den HQ 30, 
HQ 100 und HQ 300 Zonen der Risikogebiete 
liegen, ist in Tabelle 19 abgebildet. Weiters 
wird der Anteil dieser exponierten Gebäude 

25sämtliche Gebäude mit Ausnahme von landwirtschaftlichen 
Nutzgebäuden und Kleingebäuden 

an allen Gebäuden in Österreich abgebildet. 

Tabelle 19 zeigt potentiell betroffene Gebäude 
in signifikanten Hochwasserrisikobereichen 
2013 zeigt die Anzahl der Gebäude in Risiko-
gebieten, die durch Hochwasser mittlerer 
(HQ100) und niedriger Eintritts-
wahrscheinlichkeit (HQ300) gefährdet sind, 
und deren Anteil am Gesamtbestand (mit 
Stand 31.12.2013). 

Tabelle 19: Potentiell betroffene Gebäude in 
signifikanten Hochwasserrisikogebieten 2013  

HW-Risikozone  % ** 

HQ 100 82.600  3,5 

HQ 300 154. 000 6,4 

* im Jahr 2013 in Risikogebieten, ** Anteil am Gesamt-
gebäudebestand26 (2 399 545) .  
Daten: Umweltbundesamt GmbH, BMLFUW: interne Auswer-

tung aus der Hochwasser-Fachdatenbank, 2014; 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Im Jahr 2013 wurden insgesamt 2 399 545 Ge-
bäude in Österreich erfasst, davon liegen 
118 272 Gebäude in Gefahrenzonen Wild-
bach und Lawine. In den Risikogebieten für 
Hochwasser sind 82.600 Gebäude bei einem 
HQ100- und 154. 000 bei einem HQ300-Ereignis 
gefährdet (Stand 2013). 

Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 2013 
und wurden erstmals erhoben. Ein Trend lässt 
sich daher im Rahmen dieses Fortschrittsbe-
richts nicht darstellen.

26 nach Gebäude- und Wohnungsregister 
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KRITERIUM: RETENTIONSRÄUME 
Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium in den Aktivitätsfeldern Wasserhaushalt 

und Wasserwirtschaft (S. 41ff) sowie Raumordnung (S. 164ff) angeführt 

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Retentionsflächen können bei Hochwasser 
maßgeblich zur Gefahrenabwehr beitragen, 
indem sie den Hochwasserabfluss dämpfen 
bzw. die Hochwasserspitzen verringern. Dem 
Erhalt natürlich vorhandener Retentionsflä-
chen und der Ausweitung dieser Flächen 
kommt daher eine zentrale Bedeutung für 
eine nachhaltige und effektive Anpassung an 
den Klimawandel zu, insbesondere im Hin-
blick auf konkurrierende Nutzungen. Mit 
diesem Kriterium soll die Fläche bzw. die Flä-
chenentwicklung der Retentionsräume beo-
bachtet werden. 

Ergebnisse 
Der künstlich geschaffene Retentionsraum 
wird in folgender Tabelle 8 basierend auf den 
Angaben im Bundesvorschlag (2014) für die 
Jahre 2011 bis 2013 angegeben: 

Tabelle 20: Summe des künstlich geschaffe-
nen Retentionsraums für Hochwasser 

2011 2012 2013  
107,43 110,5 118,46 Mio m3 

 
Daten: BMLFUW IV/6 Schutzwasserwirtschaft sowie Wild-
bach- und Lawinenverbauung (WLV) In: Bundesvorschlag 2014 
, Anhang I 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
In den letzten Jahren wurde kontinuierlich 
zusätzlicher Retentionsraum für Wasser ge-
schaffen. Im langjährigen Mittel liegt das jähr-
lich zusätzliche Retentionsvolumen bei ca. 
500 000 m3. 

Infolge des letzten großen Hochwasserereig-
nisses 2013 wurden vermehrt Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz umgesetzt und au-
ßergewöhnlich viel zusätzlicher Retentions-
raum hergestellt/ausgewiesen. Die 2013 zu-
sätzlich geschaffenen natürlichen Retentions-
flächen liegen bei rd. 18 550 ha und das Re-
tentionsvolumen bei 7 963 940 m3 (Quelle: 
BMLFUW IV/6 Schutzwasserwirtschaft 2014). 
Damit übersteigt der 2013 zusätzlich geschaf-
fene Retentionsraum für Wasser das langjäh-
rige Mittel um ein Vielfaches (7 463 940 m3 
bzw. rd. 15mal so viel zusätzliches Retentions-
volumen wie das Mittel). 

Stärken / Schwächen d. Kriteriums: Anhand 
der vorliegenden Zahlen (Volumen und Flä-
chen) lässt sich zwar eine Aussage darüber 
machen, ob es sich um künstliche oder natür-
liche Retentionsräum handelt. Welche allfäl-
ligen Auswirkungen auf die Umwelt (Lebens-
räume, Gewässer) der geschaffene Retentions-
raum hat, ist jedoch nicht ersichtlich. 
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KRITERIUM: INFORMATIONSANGEBOTE ZU NATURGEFAHREN 
Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium im Katastrophenmanagement (S. 103ff) an-

geführt 

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Wesentlicher Bestandteil für den Umgang mit 
Naturkatastrophen ist das Wissen, welche 
Gefahren im Lebens- und Arbeitsraum (zu-
künftig vermehrt) zu erwarten sind. In Öster-
reich gibt es bereits etliche Instrumente (wie 
z.B. Websites oder Cell Broadcasting über 
Smartphone), deren Verfügbarkeit und Inan-
spruchnahme mit diesem Kriterium beobach-
tet werden. Parallel zur Inanspruchnahme der 
Informationsangebote wird das Auftreten von 
Extremereignissen dargestellt. 

Wissen bildet die Grundlage für konkretes 
Handeln, es muss jedoch klar sein, dass das 
Abrufen von Informationen noch keine ver-
lässliche Aussage über erzielbare Wirkungen 
(Änderungen von Verhalten, Setzen von Vor-
sorgemaßnahmen etc.) liefert. Dennoch wird 
mit dem Kriterium ein Trend zur Inan-
spruchnahme und Verbreitung ausgewählter 
Informationsmaterialien beschrieben. 

Ergebnisse 
Im Zuge der Recherchen zu diesem Kriterium 
wurde eine möglichst umfassende Sammlung 
von Informationsangeboten zu Naturgefahren 
(rd. 38 konkrete Angebote von Bund und 
Ländern) zusammengestellt. Es kann jedoch 
kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben 
werden. Außerdem muss berücksichtigt wer-
den, dass sich der Bereich der Risikokommu-
nikation stetig weiterentwickelt und immer 

wieder neue, aktuelle „Hilfsmittel“ angeboten 
werden. 

Diese bedienen sich unterschiedlicher 
Formate (d.h. Websites, Printmedien, Apps, 
Veranstaltungen, Online-Spiele, etc.). Im Fol-
genden wird ein Überblick zu unterschiedli-
chen möglichen Formaten mit einzelnen Bei-
spielen gegeben. 

• Informationen zum Schutz vor Naturgefah-
ren und/oder Katastrophenmanagement 
werden vielfach als Broschüren bzw. Fol-
der (oder ähnliche Printmedien) angeboten. 
Beispiele für Broschüren auf Bundesebene 
sind „Leben mit Naturgefahren - Ratgeber 
für die Eigenvorsorge bei Hochwasser, Mu-
ren, Lawinen, Steinschlag und Rutschun-
gen“ (WLV, 2010) oder „Safety Hochwasser 
Ratgeber –“ (Ö Zivilschutzverband). Bro-
schüren, die auf Ebene der Länder angebo-
ten werden, sind z.B. der „Safety Ratgeber 
wetterbedingte Naturgefahren“ (NÖ Zivil-
schutzverbände, 2008) oder „Die Lehren aus 
der Hochwasserkatastrophe - Oberöster-
reich investiert in Schutz und Vorsorge“ 
(OÖ Landesregierung, Abt. Oberflächenge-
wässerwirtschaft, 2006). 

• Am weitreichendsten sind Informationen 
im Internet zu finden (Informations-
Websites, spezifische online Warndiens-
te). Zu erwähnen wären beispielsweise der 
Lawinenwarndienst27, die Naturgefahren-
plattformen HORA und naturgefahren.at, 
die hydrographischen Informationen (z.B. 
Pegelstände) auf eHyd und die betreffenden 

27 z.B. www.lawine.at 
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Seiten des Wasserinformationssystems WI-
SA. 

• Das Medium Mobilfunk wird beispielswei-
se in Form der Zivilschutz SMS (Zivilschutz-
verband Oberösterreich) oder durch unter-
schiedliche Apps bzw. mobile Versionen 
zu Warndiensten (z.B. „Pollen-App“ des Pol-
lenwarndiensts der Medizinischen Universi-
tät Wien oder die mobile Version der ZAMG 
Wetterwarnungen) eingesetzt. 

• Insbesondere für Kinder können Informati-
onen zu Naturgefahren und Klimawandel 
(wie z.B. auf der Website BiberBerti) spiele-
risch aufbereitet werden. 

• Auch Einsatz-und Koordinationszentren, 
wie das des BMI, agieren als wichtige Infor-
mationsgeber, die teils rund um die Uhr 
(per Mail und Telefon) erreichbar sind. 

• Als Teil der SKKM28-Strategie 2020, wird ein 
einschlägiges online-Portal geschaffen, 
dessen erste Ausbaustufe gerade fertigge-
stellt wurde. 

 

Mit den Informationsangeboten werden oft-
mals unterschiedliche Zielgruppen ange-
sprochen, wie beispielsweise betroffene An-
rainerInnen und Erholungssuchende (z.B. 
ehyd Pegelstände, Lawinenwarndienst); Hilfs-
kräfte (z.B. Strahlenfrühwarnsystem); breite 
Bevölkerung (z.B. Zivilschutz SMS des OÖ 
Zivilschutzverbands, Safety Ratgeber des NÖ 
Zivilschutzverbands) oder die Zielgruppe 
Kinder und Jugendliche (z.B. BiberBerti der 
WLV); Je nach Zielgruppe gilt es, die Inhalte 
und Formate der Informationsangebote ziel-
gruppenspezifisch anzupassen. 

Nutzung von Informations-Websites - 
Darstellung ausgewählter Beispiele 

A) Naturgefahrenplattform naturgefahren.at: 

Die folgende Abbildung stellt die Besuche 
(Visits) der Website naturgefahren.at sowie 
die Zugriffe auf die einzelnen Seitenansichten 
dar (Page-Views). 

28 Staatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (SKKM) 
Strategie 2020 

Abbildung 31: monatliche Zugriffe auf natur-
gefahren.at 

 

Quelle: BMLFUW; WLV Auswertung: LFRZ Statistiktool; Aus-
wertungszeitraum 2013 

Im Jahr 2013 lagen die Visits der Website na-
turgefahren.at durchschnittlich um die rd. 
2000 Zugriffe pro Monat. Ein eindeutiger Aus-
reißer zeigt jedoch der Monat Juni 2013, in 
dem über 7 300 Visits erfolgten, was auf das 
Juni-Hochwasserereignis zurückzuführen ist. 

B) Naturgefahrenplattform HORA 

Auch auf die Naturgefahrenplattform HORA 
wurde im Juni 2013 weitaus öfter zugegriffen 
als in allen anderen Monaten des Zeitraums 
2012–14 (Abbildung 34). Außerdem ist Hoch-
wasser die bei weitem nachgefragteste Rubrik 
auf dieser Plattform. Für das Wasserinforma-
tionssystem WISA sind die Zugriffsstatistiken 
wegen der Umstellung des GIS-Angebotes 
erst ab Ende 2013 für eine Trendablese ver-
gleichbar (Abbildung 34). 
 

Ja
n 

Juni 

D
ez

 

0

5

10

15

20

25

Zu
gr

iff
e 

in
 ta

us
en

de
n 

2013 

--- 94 --- 

                                                      

http://wisa.bmlfuw.gv.at/
http://wisa.bmlfuw.gv.at/
http://www.naturgefahren.at/
http://www.naturgefahren.at/


 

Abbildung 32: Zugriffshäufigkeit* 2012–14 auf die Informationsplattformen HORA und WISA 

Plattform Modul  Zugriffe 
  Jan ’12 .......................................................................................................... Dez. ’14 Median max 

HORA Hochwasser 

 

9 750 43 238 

 Sturm 951 7 085 

Wetterwarnungen 547 5 502 

Hagelschaden 634 5 485 

Blitzortung 648 5 124 

Erdbeben 573 4 147 

Schneelast 433 3 010 

Umwelthaftung 23 60 

alle Module 13 360 73 591 

WISA GIS – 488 12 538 

* Zugriffszahlen HORA und WISA wg. unterschiedlicher Auswertung nicht direkt vergleichbar. Daten: LFRZ 

 
C) online-Karten des Wasserinformationssys-
tems Austria WISA 

Abbildung 33: monatliche Zugriffe auf WISA 

 

Quelle: LFRZ 2015 (pers. Komm.) 

D) ZAMG- Warndienste 

Monatlich werden im Schnitt rd. elf Millionen 
Seiten des Portals warnungen.zamg.at aufge-
sucht (page views), die einschlägigen Informa-
tionsangebote zu Hitze/Kälte kommen auf rd. 
110 bzw. 17 000 Seitenabrufe mit ausgeprägten 
saisonalen Schwankungen. (Abbildung 33). 

Abbildung 34: Aufrufe in Millionen (a) bzw. 
Tausenden (b) von einschlägigen Warnseiten 
der ZAMG für den Zeitraum Jänner 2013–
Oktober 2014 
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Situationsbeschreibung und 
Trends 
Die Informationsangebote liegen in diesem 
Bericht erstmals in dieser Zusammenfassung 
vor und zeigen den status quo. Das vielfältige 
Informationsangebot ist ein wichtiger erster 
Schritt, um Betroffene zu informieren und 
Eigenvorsorge zu ermöglichen. Diese Angebo-

te sollten daher stetig aktuell gehalten und 
weiterentwickelt („auf den neuesten Stand 
gebracht“) werden. 

Inwieweit die Angeboten genutzt werden und 
wie „effektiv“/wirkungsvoll sie sind – also 
inwieweit sie zum richtigen Handeln aktivie-
ren/ Verhalten ändern – kann im Rahmen 
dieser Analyse jedoch nicht erhoben werden. 
Gut informiert zu sein, geht nicht automa-
tisch mit einer Verhaltensänderung einher. 

KRITERIUM: „SCHUTZVERBÄNDE“ IM BEREICH DER NATUR-
GEFAHREN

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Verstärkte interkommunale Zusammenarbeit 
kann zu einem verbesserten Schutz vor Na-
turgefahren beitragen. In diesem Kriterium 
wird die Entwicklung von relevanten „Schutz-
verbänden“ als ein möglicher Ansatz für eine 
effizientere Zusammenarbeit im Bereich der 
Naturgefahren beobachtet. 

In einigen Bundesländern haben sich Ge-
meinden zu Schutzwasserverbänden bzw. -
genossenschaften zusammengeschlossen, 
deren Ziel die Zusammenarbeit im Hochwas-
serschutz bzw. im Schutz vor Naturgefahren 
ist. 

Ergebnisse 
In Österreich gibt es im Bereich Wildbach- 
und Lawinenverbauung schon einige Initiati-
ven, die eine interkommunale Zusammenar-
beit fördern. Dazu gehören die „Schutzver-
bände“. In Salzburg wurden beispielsweise auf 
Basis des Wasserrechts Schutzwassergenos-
senschaften bzw. -verbände initiiert, deren 
Interessen durch den 2008 gegründeten 
Dachverband für Hochwasserschutzgenossen-
schaften vertreten werden. 

Tabelle 21: Schutzverbände der WLV 

Salzburg 256  
Kärnten 1 Möllverband 
Oberösterreich 1 HWSV Aist 
 2 in Vorbereitung 
übrige Bundesländer –  

Verbände der BWV (Bundeswasserbauverwaltung) sind nicht 
berücksichtigt; Stand: 2012; Quelle: BMLFUW, WLV 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Das Konzept der „Schutzverbände“(analog 
dem Modell bestehender Schutzwasserver-
bände bzw. -genossenschaften) für eine inter-
kommunale Zusammenarbeit in der Wild-
bach und Lawinenverbauung (WLV) wird 
derzeit schwerpunktmäßig in Salzburg umge-
setzt und nur vereinzelt in anderen Bundes-
ländern. Insgesamt liegt die Zahl der (WLV) 
„Schutzverbände“ bei rd. 270 (Stand 2012, 
Quelle: WLV). 

Mit dem Kriterium wurde der derzeitige 
Stand (Winter 2014) der vorhandenen Schutz-
verbände erfasst. Erst im Zuge des nächsten 
Fortschrittsberichts kann beobachtet werden, 
welche Entwicklungen es in diesem Bereich 
der interkommunalen Zusammenarbeit gibt. 
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KRITERIUM: BERÜCKSICHTIGUNG VON GRAVITATIVEN NATUR-
GEFAHREN IM RAUMORDNUNGSRECHT

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Die gezielte Freihaltung der Gefahren- und 
Risikozonen von einer Nutzung als Siedlungs-
, Gewerbe- und Infrastrukturflächen ist eine 
wesentliche Forderung in der Anpassung. 
Dazu gehört eine rechtsverbindliche Veranke-
rung der Gefahrenzonenplanung sowie allfäl-
liger, daraus resultierender Vorbehalts- und 
Freihalteflächen im Raumordnungsrecht. Un-
ter diesem Kriterium wird beobachtet, inwie-
weit die gravitativen Naturgefahren im 
Raumordnungsrecht in Österreich berück-
sichtigt sind. Dies ist die Grundlage für eine 
weitere Implementierung in Planungsinstru-
mente sowie für die Umsetzung der überörtli-
chen und örtlichen Raumplanung. 

Ergebnisse 
Gravitative Naturgefahren werden in den 
rechtlichen Grundlagen der Raumordnung 
fast aller Bundesländer grundsätzlich berück-
sichtigt (Ausnahme Wien, Burgenland). Ins-
besondere werden Baulandwidmungen in 
Gebieten ausgeschlossen, die u.a. durch Stein-
schlag, Muren oder Lawinen gefährdet sind (§ 
3 Abs. 1 lit b Ktn GplG; § 15 Abs. 3 Z 3 NÖ 
ROG; § 21 Abs. 1 Oö ROG; § 28 Abs. 3 Z 2 Sbg 

ROG; § 28 Abs. 2 Stmk ROG; § 37 Abs. 1 
TROG; § 13 Abs. 2 Vlbg RplG). Mit einer diffe-
renzierten Regelung, die genau definiert, um 
welche Gebiete es sich handelt (also z.B. ent-
sprechend der Gefahrenzonenplanung) ist 
dies nicht gleichzusetzen. 

Eine Berücksichtigung der Gefahrenzonen-
pläne bei der Flächenwidmungsregelung ist 
im Raumordnungsrecht der Bundesländer 
Oberösterreich (§ 18 Abs. 7 Oö ROG), Steier-
mark (Entwicklungsprogramm zur hochwas-
sersicheren Entwicklung) und Tirol (§ 37 Abs. 
2 TROG) direkt angeführt. In der Praxis wird 
jedoch in allen Bundesländern bei der Flä-
chenwidmung auf die Gefahrenzonenpläne 
Rücksicht genommen. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
In den Raumordnungsrechten der meisten 
Bundesländer bestehen bereits generelle 
Grundlagen, die gravitative Naturgefahren 
allgemein integrieren (v.a. in der örtlichen 
Raumplanung). Dies sind gute Ansatzpunkte, 
um die Verankerung konkreter Regelungen in 
Verbindung mit der Gefahrenzonenplanung 
zu forcieren, was empfohlen wird. Auf Bun-
desebene wurde 2013 die ÖREK-Partnerschaft 
„Risikomanagement für gravitative Naturge-
fahren in der Raumplanung“ eingerichtet. 
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ZUSAMMENSCHAU SCHUTZ VOR NATURGEFAHREN 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die Anpassung  

Exponierte Gebäude in 
naturgefahren-
bedingten 
Risikozonen 

Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 2013 und 
wurden erstmals erhoben 
Wildbach/Lawinen: 
4,93 % der Gebäude in Ö liegen in Gefahrenzo-
nen; der Anteil der exponierten Gebäude in Ge-
meinden, die einen Gefahrenzonenplan (gem. 
ForstG 1975) benötigen, liegt bei 8,01 % 
Hochwasser: rd. 3,5% der österreichischen Ge-
bäude sind potentiell von einem hundertjährigen 
Hochwasser (HQ100) betroffen, 6,4% von einem 
HQ300 (Stand 2013). 

Ein Anstieg der Anzahl der exponierten Gebäude 
in gefährdeten Gebieten sollte vermieden werden, 
darüber hinaus wäre sogar eine Reduktion der 
Gebäudezahlen erstrebenswert. In diesem Sinne 
wären z.B. entsprechend klare Bestimmungen in 
die relevanten rechtlichen Instrumente 
(Raumordnungs- und Baugesetzgebung) 
aufzunehmen. Darüber hinaus sollte deren 
(konsequente) Umsetzung stärker forciert 
werden. 
Eine Darstellung der exponierten Gebäude liegt 
bisher in dieser Form erstmals für das Jahr 2013 
vor. Eine weitere Beobachtung ist anzustreben. 

 

Retentionsräume 
Der zusätzlich geschaffene Retentionsraum für 
Wasser 2013 liegt bei 18 550 ha (natürlich) und das 
Retentionsvolumen bei 7 963 940 m3 (künstlich). 

Hochwässer haben in den letzten Jahr(zehnt)en 
in vielen Regionen – teils hohe - Schäden verur-
sacht. Um für zukünftige Hochwässer gerüstet zu 
sein, ist die mit diesem Kriterium beobachtete 
kontinuierliche Schaffung von weiterem Retenti-
onsraum zu begrüßen und fortzuführen. 
Wesentlich ist auch der Erhalt von bestehenden 
(natürlichen) Retentionsräumen (passiver Hoch-
wasserschutz), um heutige und zukünftige Ge-
fährdungen durch Hochwässer zu reduzieren 
(z.B. durch konsequente Widmung und Bauver-
bote sowie keine weitere Verbauung bzw. Rück-
bau natürlicher Fließstrecken). 
 

 

Informationsangebote 
zu Naturgefahren 

Vielzahl an unterschiedlichen Angeboten 
vorhanden; 

Die vielfältigen Informationsangebote zum 
Schutz vor Naturgefahren stellen eine wesentliche 
Grundlage für entsprechende Eigenvorsorge dar. 
Daher sind die stetige Aktualiserung bzw. 
Weiterentwicklung der Angebote wichtige erste 
Schritte, um für (witterungsbedingte) 
Naturgefahren gerüstet zu sein. 
 

 

„Schutzverbände“ im 
Bereich der Naturge-
fahren 

Insgesamt rd. 270 (WLV) „Schutzverbände“; 
Schwerpunkt liegt derzeit in Salzburg; 

Schutzverbände sind ein mögliches Konzept für 
eine institutionalisierte, interkommunale 
Zusammenarbeit im Schutz vor Naturgefahren, 
die gemeindeübergreifende Abstimmungs- und 
Ausgleichsmechanismen ermöglichen. 
DieVerbreitung dieser Initiativen sollte daher 
forciert werden. 
 

 

Berücksichtigung von 
gravitativen Naturge-
fahren in den Raum-
ordnungsgesetzen 

In sieben Bundesländern bestehen generelle 
rechtliche Grundlagen in den 
Raumordnungsrechten; drei Bundesländer 
schreiben darüber hinaus die Berücksichtigung 
von Gefahrenzonenplänen bei der 
Flächenwidmungsregelung vor; 

Die rechtsverbindliche Verankerung der Gefah-
renzonenplanung im Raumordnungsrecht ist in 
allen Bundesländern anzustreben. Eine öster-
reichweite Harmonisierung der Raumordnungs-
rechte in diesem Bereich wäre anzudenken.  
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BEFRAGUNGS- UND KRI-
TERIENBASIERTER STA-
TUS 
Das Angebot an verständlichen und gut auf-
bereiteten Informationen sowie die Vernet-
zung von Informationen wird in der Befra-
gung meist als teilweise bis vollständig umge-
setzt eingestuft. Auch das Kriterium zu In-
formationsangeboten bestätigt dieses Bild 
weitgehend. Der Aufbau eines „one stop 
shop“, die Information im Bereich Tourismus 
(für Gäste) oder Informationen für Kinder 
und Jugendliche sind Themen, die von den 
ExpertInnen als bisher weniger aufgegriffen 
bzw. als nicht geplant eingeordnet wurden. 

Die Schritte zur Handlungsempfehlung „For-
cierung des Wasserrückhalts in der Fläche 
sowie der Reaktivierung von natürlichen 
Überschwemmungsflächen im Besonderen als 
Beitrag zur Flächenvorsorge“ werden in der 
Befragung überwiegend als teilweise umge-
setzt eingestuft. Diese Einschätzung wird 
durch die Kriterien bestätigt. Die in den Kri-
terien dargestellte jährlich zusätzlich geschaf-

fene Fläche an Retentionsraum zeigt, dass in 
diesem Bereich Umsetzungsschritte gesetzt 
werden. 

Die Forcierung der Renaturierung von Fließ-
gewässern wurde von allen Befragten als teil-
weise umgesetzt eingeordnet. Diese Einschät-
zung wird einerseits durch die zahlreichen 
Maßnahmen zur Durchgängigkeit sowie zur 
Beseitigung morphologischer Belastungen 
von Gewässern (siehe Aktivitätsfeld Wasser-
wirtschaft und Wasserhaushalt) bestätigt. 
Andererseits besteht für mehr als die Hälfte 
der österreichischen Oberflächengewässer das 
Risiko, keinen guten ökologischen und che-
mischen Zustand zu erreichen. 

Eine differenzierte Berücksichtigung von Na-
turgefahrenmanagement (Gefahrenzonenplä-
ne) in rechtlichen Grundlagen (Raumord-
nung/Bauen) besteht nicht in allen Bundes-
ländern, eine generelle Einbindung von gravi-
tativen Naturgefahren und Hochwasser in die 
rechtlichen Grundlagen der Raumordnung ist 
jedoch österreichweit umgesetzt. Dieses Er-
gebnis der Kriterien spiegelt sich auch in der 
Einschätzung der ExpertInnen in der Befra-
gung wider. 
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KATASTROPHENMANAGEMENT 
ÜBERGEORDNETES ZIEL: Rasche und professionelle Bewältigung von Katastrophenfällen 
durch bessere Vernetzung und Vorbereitung sämtlicher betroffener Akteurinnen und Akteure, 
insbesondere hinsichtlich der sich ändernden klimatischen Bedingungen. 

BEFRAGUNG 
Die Auswertung der Selbsteinschätzung zum Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlun-
gen im Aktivitätsfeld Katastrophenmanagement beruht auf 14 Fragebögen. 

 

ÜBERBLICK 
Wie fast alle Aktivitätsfelder wurde auch der 
Schutz das Katastrophenmanagement über-
wiegend als „teilweise umgesetzt“ einge-
stuft (Tabelle 11). Im Vergleich der Aktivitäts-

felder hebt sich dieses durch einen hohen 
Anteil an laut ExpertInnen „derzeit nicht 
vorgesehenen“ in Verbindung mit einer 
niedrigen Quote an „vollständig umge-
setzten“ empfohlenen Umsetzungsschritten 
ab (ExpertInnenkollektiv: n=14).

Tabelle 22: Umsetzungsstatus der Handlungsempfehlungen 

 Status * 

3.8.3… Handlungsempfehlung (Kurzfassung) 1 2 3 4 

1 Kontinuierl. Überprüfg., Anpassg. u. Umsetzung d. SKKM-Strat. 2020… 

 

2 Etablierg. nationale multisektorale Kommunik.plattform z. Risikoredukt. 

3 geeignet. Rahmenbed. f. ehrenamtl. Engagem. Katast.management… 

4 Flexibilisierg Finanz.- u. Förderinstrum. Katastrophenmanagement… 

5 Verbesserung Risikokommunikation im Bereich Katastrophenvorsorge 

6 Erweiterung Ausbildungsangebot Katastrophenmanagement 

7 Einheitliche Methodik zur Durchführung von Risikoanalysen 

8 Entwicklg. partizipat. Method. z. Akteursintegration Katastr.management 

9 Konzentration Forschungsaktivitäten Katastrophenmanagement 

* 1…dzt. nicht vorgesehen, 2…geplant, 3…teilweise umgesetzt, 4…vollständig umgesetzt 
 

ERSTE RÜCKSCHLÜSSE / 
MERKBARE TRENDS 
Wie oben schon erwähnt, zeichneten die 
Rückmeldungen der Fachleute das Gesamt-
bild (alle empfohlenen Schritte, alle Rück-
meldungen) eines noch frühen Umsetzungs-
stadiums für das Aktivitätsfeld. Vor allem die 
HE 4, 8 und 9 sind überwiegend nicht vorge-
sehen oder noch in der Planungsphase. 

Damit übereinstimmend finden sich auch bei 
detaillierter Betrachtung auf Ebene der „emp-
fohlenen weiteren Schritte“ keine Schritte, die 
durchgehend als mindestens teilweise umge-
setzt eingestuft wurden. Allerdings gibt es 
einzelne Schritte, die vom Großteil der Exper-
tInnen als teilweise oder vollständig umge-
setzt berichtet wurden. Das sind: • drei der 
vier Schritte zur Etablierung einer nationalen 
Kommunikationsplattform (HE 2) 
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• Ausarbeitung und Vorbereitung von Kom-
munikationsunterlagen für den Katastrophen-
fall (HE 5), sowie • Durchführung einer Ist-
Analyse des Bildungsangebotes (HE 6) 

Überwiegend „nicht vorgesehen“ sind hinge-
gen vor allem die Schritte der HE 5 (Verbesse-
rung der Risikokommunikation) und HE 8 
(Entwicklung partizipativer Methoden) und 
HE 9 (Konzentration von Forschungs-
aktivitäten). 

TEXTLICHE ANMERKUNGEN 
(IN DEN FRAGEBÖGEN) 
Als Voraussetzung für die „Etablierung einer 

nationalen multisektoralen Kommunikati-
onsplattform zur Risikoreduktion“ wurden ein 
gleichlautender Ministerratsbeschluss und 
eine gemeinsame Zielfestlegung in den Gre-
mien genannt; davon abgesehen gab es jedoch 
keine Rückmeldungen zum Thema Umset-
zungshindernisse. 

Bei der Frage „weitere Schritte / laufende For-
schungsprojekte“ wurde v. a. auf anlassbezo-
gene Aufstockung der Fördermittel und auf 
Aus-/ Fortbildungsinitiativen hingewiesen. 

 

KRITERIEN

KRITERIUM: INTEGRATION VON KLIMAWANDELANPASSUNG IN 
DIE KATASTROPHENSCHUTZGESETZGEBUNG

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Österreich verfügt über ein gut funktionie-
rendes und flächendeckendes System des 
vorbeugenden und abwehrenden Katastro-
phenschutzes. Zu den direkten Auswirkungen 
des Klimawandels zählen unter anderem eine 
Zunahme der Wahrscheinlichkeit von extre-
men Wetterereignissen und die mögliche 
Zunahme von Naturgefahren (sowohl hin-
sichtlich der Häufigkeit als auch des Ausma-
ßes). Es ist daher mit einer steigenden Zahl an 
Katastrophenereignissen zu rechnen – vor-
rangig durch Hochwasser und Lawinen sowie 
durch hitzeassoziierte Ereignisse. Auch ein 
verstärktes Auftreten von Muren, Rutschun-
gen, Stürmen und Hagel kann regional nicht 
ausgeschlossen werden. Dies kann tiefgrei-
fende Änderungen und neue Herausforderun-
gen für das Katastrophenmanagement mit 
sich bringen. Wesentlich für eine voraus-
schauende Bewältigung ist daher eine Veran-

kerung des Themas in der Katastrophen-
schutzgesetzgebung. 

Neben direkten Klimawandelfolgen spielen 
auch weitere Faktoren, wie der demographi-
sche Wandel, Siedlungsentwicklungen oder 
wirtschaftliche Entwicklungen, eine bedeu-
tende Rolle für die vorausblickende Anpas-
sung im Katastrophenmanagement. 

Ergebnisse 
Dieses Kriterium beschreibt, ob und inwie-
weit Klimawandelfolgen bzw. Klimawan-
delanpassung in den Katastrophenhilfegeset-
zen der Ländern adressiert sind. Zusätzlich 
sollen Ziele und Maßnahmen identifiziert 
werden, wie z.B. die Integration der Gefah-
renzonenpläne in Katastrophenmanagement-
pläne der Gemeinden/Städte und die Integra-
tion von Risikoanalysen. 

Das Bekämpfen von Schadensereignissen, 
Katastrophen und Unglücksfällen ist in der 
Österreichischen Rechtsordnung eine „Quer-
schnittsmaterie“. Das Bundesministerium für 
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Inneres ist für die Koordination in Angele-
genheiten des staatlichen Krisen- und Kata-
strophenschutzmanagements zuständig. Eine 
wesentliche Zielsetzung des SKKM ist die 
bestmögliche Verhinderung von Katastrophen 
durch Prävention und Risikooptimierung. 
Dem Dialog mit der Bevölkerung wird unter 
Annahme eines künftig häufigeren Auftretens 
von Naturgefahren eine wesentliche Bedeu-
tung zugemessen (Republik Österreich 2009: 
SKKM-Strategie 2020). 

Die Kompetenzen und Maßnahmen zur Ab-
wehr, Beseitigung oder Linderung der Aus-
wirkungen von Katastrophen verteilen sich 
auf Gemeinden, Länder und Bund. Die 
Hauptzuständigkeit liegt bei den Bundeslän-
dern und ist in den jeweiligen rechtlichen 
Materien zum Katastrophenschutz festgelegt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Burgenländisches Katastrophenhilfegesetz LGBl. 
Nr. 5/1986 i.d.g.F. 

Bgld. Richtlinien für die einheitliche Gestaltung 
der Katastrophenschutzpläne LGBl. Nr. 30/1987 

Kärntner Katastrophenhilfegesetz (K-KHG) LGBl. 
Nr. 66/1980 i.d.g.F. 

NÖ Katastrophenhilfegesetz (NÖ KHG) LGBl. 
4450-0. i.d.g.F. 

NÖ Richtlinie Katastrophenschutzpläne zur „Auf-
stellung der Katastrophenschutzpläne für Ge-
meindegebiete, Verwaltungsbezirke und für das 
Landesgebiet“ 

Oö. Katastrophenschutzgesetz - Oö. KatSchG 
LGBl.Nr. 32/2007 i.d.g.F. 

Katastrophenhilfegesetz Salzburg über die Ab-
wehr und Bekämpfung von Katastrophen LGBl 
Nr. 3/1975 i.d.g.F. 

Richtlinien für die einheitliche Gestaltung und 
Vollständigkeit der Katastrophenschutzpläne. 
LGBl. Nr. 63/1982 i.d.F. LGBl. Nr. 58/1989 

Steiermärkisches Katastrophenschutzgesetz über 
die Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen 
LGBl. Nr. 62/1999 i.d.g.F. 

Verordnung über Vorbereitungsmaßnahmen zur 
Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen LGBl. 
Nr. 80/2000 i.d.g.F. 

Tiroler Katastrophenmanagementgesetzes, LGBl. 

Nr. 33/2006 i.d.g.F. 

Katastrophenschutzplanverordnung Tirol LGBl. 
Nr. 15/2007 

Gesetz über Maßnahmen zur Bewältigung von 
Katastrophen, Großschadensereignissen und 
komplexen Schadensereignissen sowie die Ein-
richtung eines Krisenmanagements (Wiener Ka-
tastrophenhilfe- und Krisenmanagementgesetz - 
W-KKG); CELEX-Nr.: 396L0082 i.d.g.F. 

Vorarlberger Katastrophenhilfegesetz LGBl. Nr. 
47/1979 i.d.g.F. 

Vorarlberger Verordnung der Landesregierung 
über die Festlegung von Grundsätzen über den 
Inhalt, die Form und die Überprüfung der Kata-
strophenschutzpläne (Katastrophenschutzver-
ordnung) LGBl. Nr. 47/1979 i.d.g.F. 

 

„Katastrophe“ ist in den Gesetzen der Länder 
unterschiedlich aber inhaltlich ähnlich defi-
niert. 

Burgenland: In den Richtlinien für die ein-
heitliche Gestaltung der Katastrophenschutz-
pläne werden als Ereignisse, die eine Kata-
strophe auslösen können, neben Naturgefah-
ren auch extreme Temperaturen angeführt. 

Kärnten: Die im Kärntner KHG vorgesehene 
Erstellung von Katastrophenschutzplänen 
wird durch die Eintragung in die Katastro-
phenschutzdatenbank SISSIE erfüllt. Im Zuge 
dessen wird auch eine Risikoanalyse für Na-
turgefahren durchgeführt. 

Oberösterreich: Katastrophenschutzpläne 
sind nach Bedarf, mindestens aber alle drei 
Jahre auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu 
prüfen. 

Salzburg: Die Bezirks-
Katastrophenschutzpläne sind zumindest 
einmal jährlich auf Vollständigkeit und Rich-
tigkeit zu überprüfen. In den Richtlinien zur 
Erstellung der Katastrophenschutzpläne ist 
für die Gebietsbeschreibung die Erfassung 
klimatischer Verhältnisse verankert. 

--- 102 --- 



 

Steiermark: Die Katastrophenschutzpläne 
sind jährlich auf den neuesten Stand zu brin-
gen 

Vorarlberg. Der Katastrophenschutzplan ist 
mindestens einmal jährlich, und zwar spätes-
tens Ende September, auf seine Richtigkeit, 
Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit zu 
prüfen. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Die Folgen des Klimawandels oder die In-
tegration von Gefahrenzonenplänen in die 
Katastrophenschutzpläne sind derzeit in den 
entsprechenden Rechtsmaterien der Länder 
nicht integriert. Eine Risikoanalyse auf Ge-
meindeebene u.a. zu Naturgefahren ist im 
Rahmen des Kärntner Katastrophenschutz-
plans vorgesehen. In einigen Bundesländern 
ist die regelmäßige Überprüfung der Kata-
strophenschutzpläne vorgeschrieben. 

KRITERIUM: INFORMATIONSANGEBOTE ZU NATURGEFAHREN 
Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium im Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren 

S. 93 angeführt 

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Wesentlicher Bestandteil für den Umgang mit 
Naturkatastrophen ist das Wissen, welche 
Gefahren im Lebens- und Arbeitsraum (zu-
künftig vermehrt) zu erwarten sind. In Öster-
reich gibt es bereits etliche Instrumente (wie 
z.B. Websites oder Cell Broadcasting über 
Smartphone), deren Verfügbarkeit und Inan-
spruchnahme mit diesem Kriterium beobach-
tet werden. Parallel zur Inanspruchnahme der 
Informationsangebote wird das Auftreten von 
Extremereignissen dargestellt. 

Wissen bildet die Grundlage für konkretes 
Handeln, es muss jedoch klar sein, dass das 
Abrufen von Informationen noch keine ver-
lässliche Aussage über erzielbare Wirkungen 
(Änderungen von Verhalten, Setzen von Vor-
sorgemaßnahmen etc.) liefert. Dennoch wird 
mit dem Kriterium ein Trend zur Inan-
spruchnahme und Verbreitung ausgewählter 
Informationsmaterialien beschrieben. 

Ergebnisse 
Im Zuge der Recherchen zu diesem Kriterium 
wurde eine möglichst umfassende Sammlung 

von Informationsangeboten zu Naturgefahren 
(rd. 38 konkrete Angebote von Bund und 
Ländern) zusammengestellt. Es kann jedoch 
kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben 
werden. Außerdem muss berücksichtigt wer-
den, dass sich der Bereich der Risikokommu-
nikation stetig weiterentwickelt und immer 
wieder neue, aktuelle „Hilfsmittel“ angeboten 
werden. 

Diese bedienen sich unterschiedlicher 
Formate (d.h. Websites, Printmedien, Apps, 
Veranstaltungen, Online-Spiele, etc.). Im Fol-
genden wird ein Überblick zu unterschiedli-
chen möglichen Formaten mit einzelnen Bei-
spielen gegeben. 

• Informationen zum Schutz vor Naturgefah-
ren und/oder Katastrophenmanagement 
werden vielfach als Broschüren bzw. Fol-
der (oder ähnliche Printmedien) angeboten. 
Beispiele für Broschüren auf Bundesebene 
sind „Leben mit Naturgefahren - Ratgeber 
für die Eigenvorsorge bei Hochwasser, Mu-
ren, Lawinen, Steinschlag und Rutschun-
gen“ (WLV, 2010) oder „Safety Hochwasser 
Ratgeber –“ (Ö Zivilschutzverband). Bro-
schüren, die auf Ebene der Länder angebo-
ten werden, sind z.B. der „Safety Ratgeber 
wetterbedingte Naturgefahren“ (NÖ Zivil-
schutzverbände, 2008) oder „Die Lehren aus 
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der Hochwasserkatastrophe - Oberöster-
reich investiert in Schutz und Vorsorge“ 
(OÖ Landesregierung, 
Abt. Oberflächengewässerwirtschaft, 2006). 

• Am weitreichendsten sind Informationen 
im Internet zu finden (Informations-
Websites, spezifische online Warndiens-
te). Zu erwähnen wären beispielsweise der 
Lawinenwarndienst29, die Naturgefahren-
plattformen HORA und naturgefahren.at, 
die hydrographischen Informationen (z.B. 
Pegelstände) auf eHyd und die betreffenden 
Seiten des Wasserinformationssystems WI-
SA. 

• Das Medium Mobilfunk wird beispielswei-
se in Form der Zivilschutz SMS (Zivilschutz-
verband Oberösterreich) oder durch unter-
schiedliche Apps bzw. mobile Versionen 
zu Warndiensten (z.B. „Pollen-App“ des Pol-
lenwarndiensts der Medizinischen Universi-
tät Wien oder die mobile Version der ZAMG 
Wetterwarnungen) eingesetzt. 

• Insbesondere für Kinder können Informati-
onen zu Naturgefahren und Klimawandel 
(wie z.B. auf der Website Biber Berti) spie-
lerisch aufbereitet werden. 

• Auch Einsatz-und Koordinationszentren, 
wie das des BMI, agieren als wichtige Infor-
mationsgeber, die teils rund um die Uhr 
(per Mail und Telefon) erreichbar sind. 

• Als Teil der SKKM30-Strategie 2020, wird ein 
einschlägiges online-Portal geschaffen, 
dessen erste Ausbaustufe gerade fertigge-
stellt wurde. 

 

Mit den Informationsangeboten werden oft-
mals unterschiedliche Zielgruppen ange-
sprochen wie beispielsweisebetroffene Anrai-
nerInnen und Erholungssuchende (z.B. ehyd 
Pegelstände, Lawinenwarndienst); Hilfskräfte 
(z.B. Strahlenfrühwarnsystem); breite Bevöl-
kerung (z.B. Zivilschutz SMS des OÖ Zivil-
schutzverbands, Safety Ratgeber des NÖ Zi-
vilschutzverbands) oder die Zielgruppe Kin-

29 z.B. www.lawine.at 
30 Staatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (SKKM) 
Strategie 2020 

der und Jugendliche (z.B. BiberBerti der 
WLV); Je nach Zielgruppe gilt es, die Inhalte 
und Formate der Informationsangebote ziel-
gruppenspezifisch anzupassen. 

Nutzung von Informations-Websites - 
Darstellung ausgewählter Beispiele 

A) Naturgefahrenplattform naturgefahren.at: 

Die folgende Abbildung stellt die Besuche 
(Visits) der Website naturgefahren.at sowie 
die Zugriffe auf die einzelnen Seitenansichten 
dar (Page-Views). 

Abbildung 35: monatliche Zugriffe auf natur-
gefahren.at 

 

Quelle: BMLFUW; WLV Auswertung: LFRZ Statistiktool; Aus-
wertungszeitraum 2013 

Im Jahr 2013 lagen die Visits der Website na-
turgefahren.at durchschnittlich um die rd. 
2000 Zugriffe pro Monat. Ein eindeutiger Aus-
reißer zeigt jedoch der Monat Juni 2013, in 
dem über 7 300 Visits erfolgten, was auf das 
Juni-Hochwasserereignis zurückzuführen ist. 

B) Naturgefahrenplattform HORA 

Auch auf die Naturgefahrenplattform HORA 
wurde im Juni 2013 weitaus öfter zugegriffen 
als in allen anderen Monaten des Zeitraums 
2012–14 (Abbildung 34). Außerdem ist Hoch-
wasser die bei weitem nachgefragteste Rubrik 
auf dieser Plattform. Für das Wasserinforma-
tionssystem WISA sind die Zugriffsstatistiken 
wegen der Umstellung des GIS-Angebotes 
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erst ab Ende 2013 für eine Trendablese ver-
gleichbar (Abbildung 34). 

 

Abbildung 36: Zugriffshäufigkeit* 2012–14 auf die Informationsplattformen HORA und WISA 

Plattform Modul  Zugriffe 
  Jan ’12 .......................................................................................................... Dez. ’14 Median max 

HORA Hochwasser 

 

9 750 43 238 

 Sturm 951 7 085 

Wetterwarnungen 547 5 502 

Hagelschaden 634 5 485 

Blitzortung 648 5 124 

Erdbeben 573 4 147 

Schneelast 433 3 010 

Umwelthaftung 23 60 

alle Module 13 360 73 591 

WISA GIS – 488 12 538 

* Zugriffszahlen HORA und WISA wg. unterschiedlicher Auswertung nicht direkt vergleichbar. Daten: LFRZ 

 
C) online-Karten des Wasserinformationssys-
tems Austria WISA 

Abbildung 37: monatliche Zugriffe auf WISA 

 

Quelle: LFRZ 2015 (pers. Komm.) 

D) ZAMG- Warndienste 

Monatlich werden im Schnitt rd. elf Millionen 
Seiten des Portals warnungen.zamg.at aufge-
sucht (page views), die einschlägigen Informa-
tionsangebote zu Hitze/Kälte kommen auf rd. 

110 bzw. 17 000 Seitenabrufe mit ausgeprägten 
saisonalen Schwankungen. (Abbildung 33). 

Abbildung 38: Aufrufe in Millionen (a) bzw. 
Tausenden (b) von einschlägigen Warnseiten 
der ZAMG für den Zeitraum Jänner 2013–
Oktober 2014 
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Situationsbeschreibung und 
Trends 
 

Die Informationsangebote liegen in diesem 
Bericht erstmals in dieser Zusammenfassung 
vor und zeigen den status quo. Das vielfältige 

Informationsangebot ist ein wichtiger erster 
Schritt, um Betroffene zu informieren und 
Eigenvorsorge zu ermöglichen. Diese Angebo-
te sollten daher stetig aktuell gehalten und 
weiterentwickelt („auf den neuesten Stand 
gebracht“) werden. 

Inwieweit die Angeboten genutzt werden und 
wie „effektiv“/wirkungsvoll sie sind – also 
inwieweit sie zum richtigen Handeln aktivie-
ren/ Verhalten ändern – kann im Rahmen 
dieser Analyse jedoch nicht erhoben werden. 
Gut informiert zu sein, geht nicht automa-
tisch mit einer Verhaltensänderung einher. 

KRITERIUM: SCHULUNGEN UND AUSBILDUNGEN ZUR VERBESSE-
RUNG DER KOMPETENZ DER AKTEURINNEN DES KATASTRO-
PHENMANAGEMENTS

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Die Aus- und Weiterbildung von Einsatzkräf-
ten zum Katastrophenmanagement und Bil-
dungsangebote für die Bevölkerung, die die 
Eigenvorsorge und „Selbsthilfekompetenz“ 
verbessern, sind ein wichtiger Beitrag zu ei-
nem optimalen Katastrophenschutz. Treten 
zukünftig vermehrt extreme Wetterereignisse 
und Naturkatastrophen auf, steigt die Bedeu-
tung der Vorsorge. Von diesem Kriterium 
werden daher relevante Bildungsangebote im 
Katastrophenschutz erfasst. 

Ergebnisse 
Im Herbst 2014 wurden in den Veranstal-
tungskalendern relevanter Einrichtungen auf 
Landesebene (Landesfeuerwehr, -
Katastrophenschutz, Rettungsdienste, etc.) 65 
Aus- und Weiterbildungen im Bereich Kata-
strophenschutz (Tabelle 23) identifiziert, oh-
ne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. 

Tabelle 23: Anzahl der Schulungen/ Aus-
bildungsangebote 2014 

Länder (Kat.schutz, Warnzentralen…) 21 

 

Feuerwehren 16 

Rettungsdienste 12 

Zivilschutzverbände 8 

Bund (BMLFUW) 6 

Bundesheer 2 

 65  

Art und Umfang der Schulungen decken ei-
nen sehr großen inhaltlichen Bereich ab, von 
Sicherheitswettbewerben für Schulklassen 
über Basiswissen zu Lawinengefahren, Erstel-
lung von Notfallhandbüchern bis hin zu com-
putersimulierten oder echten Großraum-
übungen von Rettungsdiensten oder Bundes-
heer. Elf der Veranstaltungen widmeten sich 
ausdrücklich (extrem)wetterbedingten Gefah-
ren, vor allem solchen durch Starknieder-
schläge wie z.B. Überflutungen und Muren. 

Die Zielgruppen der Schulungen umfassten 
verbandseigenes Personal (z.B. Einsatzkräfte), 
relevante Berufsgruppen (z. B. ÄrztInnen, 
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Wildbachaufsichtsorgane…), Multi-
plikatorInnen und interessierte BürgerInnen. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Schulungen und Ausbildungsangebote von 
und für institutionalisierte AkteurInnen sind 
in breitem Umfang vorhanden. Weniger zahl-
reich sind Angebote, die sich ausdrücklich 
Risiken in Folge des Klimawandels widmen, 
wobei aber ein großer Teil der im Katastro-
phenschutz geforderten Kenntnisse und Fer-
tigkeiten auch eher maßnahmen- als ursa-
chenspezifisch ist (Bsp.: Kommunikation, 

Koordination, Aufräumarbeiten, medizin. 
Betreuung). Die Ergebnisse in der vorliegen-
den Form lassen daher keine klaren Rück-
schlüsse in Bezug auf die Klimawandelanpas-
sung zu. Anzudenken wäre eine Studie, die 
sich vertiefend mit den Inhalten von relevan-
ten Aus- und Weiterbildungsangeboten und 
mit möglichen Anknüpfungspunkten für die 
verstärkte Berücksichtigung der Folgen des 
Klimawandels befasst. Auf Basis dieser könn-
ten gezielt Vorschläge für die ggf. notwendige 
Überarbeitung und Ergänzung der Lehrinhal-
te ausgearbeitet werden. 

KRITERIUM: FREIWILLIGENARBEIT IN ÖSTERREICH

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Verschiedene Einsatzorganisationen wie die 
Feuerwehr, das Rote Kreuz, die Bergrettung, 
etc. arbeiten vor allem mit Freiwilligen. Die 
Freiwilligenarbeit bildet daher eine tragende 
Säule im Katastrophenschutz. Die Aufrecht-
erhaltung des ehrenamtlichen Engagements 
ist eine wesentliche Zielsetzung im Staatli-
chen Krisen- und Katastrophenschutzma-
nagement (SKKM). Eine mögliche Zunahme 
von Naturgefahren durch extreme Wetterer-
eignisse kann erhebliche Auswirkungen auf 
das Katastrophenmanagement mit sich brin-
gen. 

Mit dem Kriterium soll die Anzahl von ehren-
amtlich engagierten Personen im Katastro-
phenschutz (oder assoziierten Bereichen) 
beobachtet werden. Zu berücksichtigen ist, 
dass Freiwilligenarbeit von unterschiedlichen 
Faktoren beeinflusst wird (wie z.B. steigenden 
Anforderungen im Berufsleben oder dem de-
mographischen Wandel). 

Ergebnisse 
Das Engagement in Katastrophenhilfs- und 
Rettungsdiensten rangiert in Österreich mit 

413 000 Freiwilligen an zweiter Stelle von 
neun unterschiedlichen Kategorien der for-
mellen Freiwilligenarbeit. Das entspricht, bei 
3,8 h durchschnittlichen wöchentlichen En-
gagements, über 41 000 Vollzeitäquivalenten 
(Tabelle 24, Datengrundlage: Statistik Austria 
2008) 

--- 107 --- 



 

Tabelle 24: Anzahl und Leistungsausmaß der 
Personen, die formelle* Freiwilligenarbeit 
leisten 

 Pers. 
× 100
0 

Voll-
zeitäquiv.* 
× 1000 

Kunst, Kultur, Unterhaltg. u. Freiz. 516,5 45,
6 

 

Katastr.hilfs- und Rettungs-
dienste 

413,2 40,
8 

Sport und Bewegung 474,7 37,0 

Kirchlicher od. religiöser Bereich 428,5 26,
7 

Polit. Arbeit- und Interessensv. 242,2 16,4 

Sozial- und Gesundheitsbereich 227,9 14,8 

Umwelt, Natur und Tierschutz 176,4 9,2 

Bildung 174,3 7,7 

Bürgerl. Aktivit. u. Gemeinwesen 146.0 7.2 
* in institutionellem Rahmen, also z.B. keine Nachbarschafts-
hilfe (Einkaufen, Kinderbetreuung…), ** Äquivalente zu einer 
38,5 h-Woche, berechnet aus Personenanzahl und dem für 
diese Kategorie erhobenen durchschnittlichen wöchentlichen 
Aufwand für die Freiwilligenarbeit; Daten: Statistik Austria 
(2008); Darstellung: Umweltbundesamt 

Der Anteil freiwilliger HelferInnen an der 
Gesamtbevölkerung im Bereich Katastro-
phenhilfs- und Rettungsdienste sank von 
2006 (6 %) auf 2012 (5 %), während die Frei-
willigenarbeit insgesamt – inkl. informeller 
Tätigkeiten z. B. in Form der Nachbarschafts-
hilfe – von 43 auf 46 % anstieg (BMASK 2012). 

Unverbindlichere Formen der Freiwilligenar-
beit wie z.B. das 2007 initiierte Team Öster-
reich, gewinnen zunehmend an Bedeutung. 
Derzeit sind 34 495 Mitglieder angemeldet 
(Abfrage 02. 03. 2015 
www.teamoesterreich.at).Österreichweit 
standen im Jahr 2014 256 288 Feuerwehr-
Mitglieder im aktiven Einsatz. (ÖBFV 2014). 
Die Anzahl der Mitglieder inklusive Reservis-
ten und Jugend lag 2014 bei 338 521. Insgesamt 
ist seit Jahren ein gleichbleibend hoher Anteil 
an Mitgliedern zu beobachten (siehe Abbil-
dung 36) 

Abbildung 39: Feuerwehrmitglieder 
(× 100 000) 2004–14 

 

Daten: Österreichischer Bundesfeuerwehrverband. Darstellung: 
Umweltbundesamt 

Für Katastrophenhilfsdienst-Einsätze, exemp-
larisch dargestellt für Hochwassereinsätze, 
Auspumparbeiten und Sturmeinsätze, ist für 
den Zeitraum 2004 bis 2014 ein leicht anstei-
gender Trend erkennbar (Abbildung 4). 

Abbildung 40: Anzahl der KHD-Einsätze 
(× 1000): 
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Daten: Statistiken des Österreichischen Bundesfeuerwehrver-
bands der Jahre 2004 bis 2014. Darstellung: Umweltbundesamt 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Freiwilligenarbeit hat in Österreich einen 
traditionell hohen Stellenwert und ist eine der 

Säulen des staatlichen Krisen- und Katastro-
phenmanagements. 

Das freiwillige Engagement ist seit Jahren 
ungebrochen hoch. Dies zeigen u.a. die Mit-
gliederzahlen der Feuerwehr oder die Anzahl 
der Team Österreich Mitglieder. Auf Basis der 
zur Verfügung stehenden Einsatzzahlen der 
Feuerwehr ist ein leichter Trend zu mehr 
Einsätzen für Katastrophenhilfsdienste zu 
erkennen. Dies kann einerseits eine Folge von 
mehr regionalen Naturkatastrophen sein, 
andererseits aber auch mit der Siedlungsent-
wicklung zusammenhängen. Eine weitere 
Beobachtung der Entwicklung und eine regi-
onale Aufbereitung der Einsatzzahlen zu-
sammen mit meteorologischen Daten und 
z.B. den Gefahrenzonenplänen und der 
Hochwasserrisikozonierung sind zu überle-
gen. 

0

5

10

15

20

25

'04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14

Auspumparbeiten 

--- 109 --- 



 

ZUSAMMENSCHAU KATASTROPHENMANAGEMENT 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die Anpassung  

Integration von 
Klimawandelanpassu
ng in die 
Katastrophenschutzge
setzgebung 

Die Folgen des Klimawandels sind 
derzeit in den Rechtsmaterien der 
Länder nicht integriert. 
Risikoanalysen für Gemeinden 
sind im Katastrophenschutzplan 
des Landes Kärnten verankert. 
In einigen Bundesländern sind die 
Katastrophenschutzpläne jährlich 
bzw. alle drei Jahre zu prüfen und 
ggf. zu aktualiseren. 

Aspekte des Klimawandels, wie die mögliche 
Zunahme von Naturgefahren aber auch Hitze oder 
Trockenheit, sind in den Katastrophenschutzgesetzen 
der Länder derzeit nicht addressiert. Extreme 
Temperaturen als Auslöser einer Katastrophe werden 
einzig im Bgld. Katastrophenschutzgesetz 
angesprochen. 
Die – wie in einigen Bundesländern vorgesehen – 
regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung wird 
als positiv im Sinne der Anpassung gewertet, da so die 
Möglichkeit besteht, kurzfristig veränderte 
Gefahrensituationen und Herausforderungen 
aufzunehmen. 
Die Integration der Gefahrenzonenpläne, die 
Durchführung von Risikoanalysen und Auswirkungen 
des Klimawandels in den Rechtsmaterien ist 
anzustreben  

 

Informationsangebote 
zu Naturgefahren 

Eine Vielzahl an 
unterschiedlichen 
Informationsangeboten, teils 
zielgruppenspezifisch aufbereitet, 
ist vorhanden. 

Die vielfältigen Informationsangebote zum Schutz 
vor Naturgefahren stellen eine wesentliche Grundlage 
für entsprechende Eigenvorsorge dar. Daher sind die 
stetige Aktualiserung bzw. Weiterentwicklung der 
Angebote wichtige erste Schritte, um für 
(witterungsbedingte) Naturgefahren gerüstet zu sein. 
Um Aussagen zur Wirksamkeit treffen zu können, 
sind Erhebungen und Studien inklusive 
Methodenentwicklung notwendig. 

 

Schulungen und 
Ausbildungen zur 
Verbesserung der 
Kompetenz der 
AkteurInnen des 
Katastrophen-
managements 

Ein umfangreiches 
Schulungsangebot mit einer 
großen inhaltlichen Breite und für 
verschiedene Zielgruppen wird 
angeboten. 

Unter dem breiten und umfassenden Angebot an 
Schulungen finden sich kaum Angebote, die sich 
dezidiert mit den Folgen des Klimawandels befassen. 
Um die AkteurInnen hinsichtlich der Auswirkungen 
des Klimawandels zu sensibilisieren, könnten nach 
einer Überprüfung des derzeitigen Angebots 
Lehrinhalte angepasst werden. 

 

Freiwilligenarbeit in 
Österreich 

Der Anteil freiwilliger Helfer im 
Bereich der Katastrophen- und 
Rettungsdienste in Österreich 
betrug 2012 ca. fünf Prozent der 
Gesamtbevölkerung. Die Anzahl 
der Feuerwehrmitglieder ist seit 
vielen Jahren relativ gleichblei-
bend und betrug 2014 ca. 338 500 
Mitglieder 

Das freiwillige Engagement als eine der Säulen des 
staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements 
ist seit Jahren auf einem hohen Niveau. 
Um langfristig auch bei intensiveren und häufigeren 
Naturgefahrenereignissen die Bewältigung von 
Katastrophen gewährleisten zu können, ist es 
notwendig, die Anzahl und den Stellenwert der 
Freiwilligen weiter zu erhöhen. 

 

BEFRAGUNGS- UND KRI-
TERIENBASIERTER STA-
TUS 
Aus der Befragung geht hervor, dass einzelne 
HE bereits als teilweise umgesetzt eingestuft 
werden, wie insbesondere die Etablierung 
einer nationalen multisektoralen Kommuni-
kationsplattform, die Schaffung und der Er-
halt geeigneter Rahmenbedingungen für das 
ehrenamtliche Engagement, die Erweiterung 

des Ausbildungsangebotes und eine einheitli-
che Methodik zur Durchführung von Risiko-
analysen. Die Umsetzung befindet sich in 
einem frühen Stadium. Dieses Bild wird durch 
die dargestellten Kriterien bestätigt. 

Die Betrachtung der Katastrophenschutzge-
setzgebung der Bundesländer zeigt, dass z.B. 
die Integration von Risikoanalysen noch nicht 
berücksichtigt wird, die Entwicklung einer 
einheitlichen Methodik als wichtige Basis ist 
jedoch zum Teil im Laufen. 
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Die Ergebnisse der Befragung zur Erweiterung 
des Ausbildungsangebotes lassen eine positive 
Entwicklung vermuten. Die Analyse des Krite-
riums Schulungen und Ausbildungen zur 
Verbesserung der Kompetenz der AkteurIn-
nen des Katastrophenmanagements zeigt hier 
jedoch ein etwas abweichendes Bild, vor allem 
was die Berücksichtigung der Risiken des 
Klimawandels im vorhandenen Ausbildungs-
angebot betrifft. 

Die Ergebnisse der Befragung in Zusammen-
schau mit dem Kriterium Freiwilligenarbeit in 

Österreich lassen den Rückschluss zu, dass 
die Freiwilligenarbeit im Katastrophenschutz 
derzeit gut abgesichert ist. Eine Aussage dar-
über, ob dies bei häufigeren und intensiveren 
Extremereignissen in der Zukunft und unter 
veränderten Rahmenbedingungen (z.B. der 
demographischen Entwicklung, Veränderun-
gen im Arbeitsleben) auch der Fall sein wird, 
ist nicht möglich. Die „derzeit nicht vorgese-
henen“ bzw. die „geplanten“ Schritte aus der 
Befragung könnten teils gute Anknüpfungs-
punkte für allfällige Novellierungen der Kata-
strophenschutzgesetze darstellen.
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GESUNDHEIT 
ÜBERGEORDNETES ZIEL: Bewältigung und Vermeidung von direkten (z.B. durch Hitzewel-
len) und indirekten (z.B. durch Ausbreitung allergener Pflanzen und Tiere) klimawandelbeding-
ten Gesundheitseffekten durch geeignete Maßnahmen im Bedarfsfall sowie das frühzeitige Set-
zen von Vorsorgemaßnahmen. 

BEFRAGUNG 
Die Auswertung der Selbsteinschätzung zum Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlun-
gen im Aktivitätsfeld Gesundheit beruht auf 18 Fragebögen. 

ÜBERBLICK
Die Handlungsempfehlungen wurden überwiegend als „teilweise umgesetzt“ berichtet (Ta-
belle 25; ExpertInnenkollektiv: n=18). 

Tabelle 25: Umsetzungsstatus der Handlungsempfehlungen 

  Status * 
3.9.4… Handlungsempfehlung (Kurzfassung) 1 2 3 4 

1 Öffentlichkeitsarbeit allg. und spezifisch (Extremereignisse, Epidemien) 

 

2 Umgang mit Hitze und Trockenheit 

3 Umgang m. Hochwässern, Muren, Lawinen, Rutschungen, Steinschläge 

4 Ausbau Wissen u. Vorbereitg. Umgang m. Erregern/ Infektionskrankh. 

5 Risikomanagement bzgl. Ausbreitung allergener und giftiger Arten 

6 Umgang mit Schadstoffen und ultravioletter Strahlung 

7 Aufbau von Monitoring- und Frühwarnsystemen 

8 Berücks. Klima bei Aus-und Weiterbildg. ÄrztInnen u. med. Personal  

* 1…dzt. nicht vorgesehen, 2…geplant, 3…teilweise umgesetzt, 4…vollständig umgesetzt 
 

ERSTE RÜCKSCHLÜSSE / 
MERKBARE TRENDS 
Trotz der dominierenden Einschätzung als 
„teilweise umgesetzt“ stellt sich der Umset-
zungsstatus der Handlungsempfehlungen 
(HE) im Aktivitätsfeld Gesundheit im Gegen-
satz zu den anderen sehr heterogen dar (von 
„nicht vorgesehen“ bis „vollständig umge-
setzt“; z.B. HE 3.9.4.4 (HE 4) in Tabelle 11). 

Laut Rückmeldung der befragten ExpertInnen 
befinden sich viele der „weiteren empfohle-

nen Schritte“ schon relativ weit in der Umset-
zung. Dazu zählen: 

• eine verstärkte Bewusstseinsbildung der 
Bevölkerung über Risiken bei Hitze • fast alle 
Schritte von HE 3 (Umgang mit Hochwässern, 
Muren, Lawinen, Rutschungen und Stein-
schlägen) 

Im Gegensatz dazu gibt es auch einzelne 
Schritte, deren Umsetzung derzeit nicht vor-
gesehen oder bestenfalls geplant ist. Dazu 
zählen: • die Forcierung der Freiwilligenarbeit 
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zur Unterstützung Älterer bei Hitzewellen, 
• Förderung einschlägiger (für HE 2) Maß-
nahmenforschung • eine interdisziplinäre 
Fördereinrichtung zu Monitoring-
/Frühwarnsystemen und 
• Anpassung/Bündelung von Frühwarn-
instrumenten (beide: HE 7) 

TEXTLICHE ANMERKUNGEN 
(IN DEN FRAGEBÖGEN) 
Zum Thema Umsetzungshürden trafen nur 
zwei Rückmeldungen ein: diese betreffen 

mangelnde personelle / monetäre Ressourcen 
bzw. den Bedarf an spezifischer Forschungs-
förderung. 

Als dzt. laufende Forschungsvorhaben wur-
den Studien zur Auswirkung von Hitze und 
der Prävention von Infektionskrankheiten 
genannt, außerdem wurde die betriebliche 
Gesundheitsförderung erwähnt. 

Angeregt wurden (weitere) Studien zu Ge-
sundheitswirkungen unter Hinweis auf emp-
findlichere Bevölkerungsgruppen (Ältere) und 
die Notwendigkeit, demographische Progno-
sen zu berücksichtigen. 

KRITERIEN 

KRITERIUM: MONITORING- UND FRÜHWARNSYSTEME

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Um das Gesundheitswesen, Hilfsorganisatio-
nen und insbesondere die Bevölkerung auf 
klimawandelbedingte Veränderungen sowie 
Akutsituationen vorzubereiten und gesund-
heitliche Folgen zu vermeiden, sind adäquate 
Frühwarn- und Monitoringsysteme von 
enormer Bedeutung. Dies trifft für zahlreiche 
Bereiche, darunter Infektionskrankheiten, 
Ausbreitung allergener Pflanzen- und Tierar-
ten, Schadstoffbelastung, Hochwasser, Hitze, 
etc. zu. Eine große Herausforderung für die 
Klimawandelanpassung ist die Bereitstellung 
adäquater Informationen für die Bevölkerung. 
Mit kontinuierlichen Monitoring-
Programmen können Aussagen zu Verände-
rungen getroffen und ein möglicher Hand-
lungsbedarf eruiert werden. Frühwarnsysteme 
hingegen sind wesentlich für die Sensibilisie-
rung und Information aller geforderten Ak-
teurInnen und der Bevölkerung. Sie bilden die 
Grundlage für adäquates Verhalten und kon-
kretes Handeln. 

Dieses Kriterium stellt für die Anpassung re-
levante Monitoring- und Frühwarnsysteme 

von Bund und Ländern dar und zeigt exemp-
larisch anhand ausgewählter Beispiele deren 
Inanspruchnahme. 

Ergebnisse 
Überblick zu anpassungsrelevanten Moni-
toring- und Frühwarnsystemen im Ge-
sundheitsbereich 

Derzeit sind in Österreich für unterschiedli-
che Bereiche und Sektoren (u.a. Naturgefah-
ren, Gesundheit, Land- und Forstwirtschaft) 
eine Reihe von Frühwarn- und Monitoringsys-
temen etabliert. 

Für den Gesundheitsbereich sind Frühwarn-
systeme sowohl für direkte Einflüsse (extreme 
Wetterereignisse wie Hitze, Kälte, Sturm, 
Starkniederschläge) als auch für indirekte 
Einflüsse (Ausbreitung von Krankheitserre-
gern und Vektoren, Ausweitung der Pollen-
flugsaison, etc.) auf die Gesundheit (von Be-
deutung. Monitoringsysteme im Gesund-
heitsbereich gliedern sich im Allgemeinen in 
zwei Bereiche: Erhebung von Daten über das 
Auftreten und das Einwirken des jeweiligen 
Stressors (Umweltmonitoring) und Bereitstel-
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lung von Daten zur jeweiligen Beeinträchti-
gung (Gesundheitsmonitoring) (APCC 2014). 

Die folgende Auflistung zeigt eine Auswahl 
der für die Anpassung an den Klimawandel 
für dieses Aktivitätsfeld relevantesten Syste-
me und Programme. 

Wetter/Extremereignisse 
• öffentliche Warnungen der ZAMG vor 

großen Regen- oder Schneemengen, Ge-
witter und Hagel, Sturm, Hitzebelas-
tung/Kältestress, Glatteis, aber auch 
Waldbrandgefahr und Trockenheit auf auf 
warnungen.zamg.at 

• Österreichische Unwetterzentrale (UBI-
MET): Anbieter meteorologischer Progno-
sesysteme, Auskünfte und maßgeschnei-
derte Dienstleistungen (Ö Unwetterzent-
rale APP – mittlerweile weit mehr als 
100 000 Downloads) 

• Wiener Hitze-Warndienst (Stadt Wien) 
• Hitze- und Gesundheitsmonitoring Stadt 

Wien (Auswertung von Daten) 
• Hitzeschutzplan Steiermark 
• Hitzeschutzplan Kärnten 
Allergene Pflanzen und Tiere 
• Pollenwarndienst: täglich aktuelle Pollen-

vorhersage, steht auch als Gratis Pollen-
App zur Verfügung, ermöglicht die Füh-
rung eines persönlichen Pollentagebuchs 
(MedUni Wien und ZAMG) 

• Ragweed: Information und Öffentlich-
keitsarbeit des Bundes und der Länder 
(NÖ Arbeitskreis Ragweed); Forschung 
Ragweed Projekt (ragweed.boku.ac.at) 

Änderungen Vektorenpopulation 
• Gelsen-Monitoring (AGES): Gelsen-

Monitoring zur Überwachung von Vekto-
ren (=Überträgern) von humanpathoge-
nen Viren wie z.B. dem West Nil (WNV), 
Dengue oder Chikungunya. 

• FSME-Verbreitungskarte: die sogenannten 
„Zeckenkarte“ beruht auf der nachträgli-
chen Erfassung von bereits aufgetretenen, 
diagnostizierten FSME-Krankheitsfällen, 
die mehreren österreichischen Universi-
tätsinstituten gemeldet werden. 

Luftqualität 

• Ozon-Warndienst für Nordostösterreich 
• Aktuelle Ozonberichte (Umweltbundes-

amt) 
• Täglicher Luftgütebericht (Umweltbun-

desamt) 

Naturgefahren 
• eHYD – Die aktuelle hydrografische In-

formation (BMLFUW): Zugang zu hydro-
grafischen Daten, informiert über das ak-
tuelle Niederschlags- und Abflussgesche-
hen und warnt vor Hochwasserereignis-
sen. 

• Murenwarnsysteme im Aufbau (u.a. durch 
ZAMG, MUWA-Frühwarnsystem für Mu-
ren (BFW). 

• eHORA: Erstinformation über mögliche 
Gefährdungen durch verschiedene Natur-
gefahren wie Hochwasser, Erdbeben, 
Sturm, Hagel und Schnee. Weiters sind 
auch aktuelle Wetterwarnungen für 
Hochwasser, Hagel und Starkregenereig-
nisse, Erdbeben etc. abrufbar. 

• Hochwassermonitoring und Warnungen 
der Länder 

• Lawinenwarndienste der Länder 
• Gletscher-Monitoring-Programm 
• Permafrost-Monitoring (Sonnblick) 

Waldbrand 
• Waldbrandgefahr (ZAMG) 
• Waldbrand-Datenbank Österreich (BO-

KU): Dokumentation der Waldbrände in 
Österreich seit 2008 

sonstige 
• Überwachung Tiergesundheit (BMG): 

Angelegenheiten der Tiergesundheit 
(Überwachung und Bekämpfung von 
Tierkrankheiten und Zoonosen, Handel 
mit Tieren und tierischen Produkten), Ve-
terinärinformationssystem, Krisenpläne 

• Badegewässermonitoring (AGES) 
• Österreichisches Borkenkäfer-Monitoring 

• Maikäfer/Engerlinge-Monitoring (AGES) 
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Inanspruchnahme ausgewählter Früh-
warnsysteme 

ZAMG- Warndienste 

Monatlich werden im Schnitt rd. elf Millionen 
Seiten des Portals warnungen.zamg.at aufge-
sucht (page views), die einschlägigen Informa-
tionsangebote zu Pollen und Hitze/Kälte 
kommen auf rd. 110 bzw. 17 000 Seitenabrufe. 
Sowohl Pollen- als auch Temperaturinfo zei-
gen ein ausgeprägtes Schwanken der Zugriffs-
zahlen z.B. bei Auftreten von Hitzeperioden 
oder zum Start der Pollensaison. (siehe Ab-
bildung 38). 

Abbildung 41: Aufrufe in Millionen (a) bzw. Tausen-
den (b–c) von einschlägigen Warnseiten der ZAMG 
für den Zeitraum Jänner 2013–Oktober 2014 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Es ist festzuhalten, dass die Inanspruchnahme 
von Informationsmaterialien keine verlässli-
che Aussage über eine damit erzielte Verhal-
tensänderung erlaubt. Dennoch wird damit 

ein gewisser Trend, was das „Bewusstwerden“ 
von Gefahren in der Bevölkerung betrifft, er-
sichtlich. 

In der Landwirtschaft ist beispielsweise die 
Überwachung von Schädlingen seit Jahrzehn-
ten etabliert, dies umfasst auch das Monito-
ring von potenziellen und neu auftretenden 
Schädlingen bei Verdachtsmeldungen. Über 
für die Gesundheit relevante Insekten und 
Spinnentiere (Arthropoden) existieren jedoch 
keine systematischen Aufzeichnungen in Ös-
terreich (APCC 2014). 
In Folge der Hitzewelle im Jahr 2003 reagier-
ten einige Bundesländer und erstellten Hitze-
schutzpläne. In der Stadt Wien wurde 2006 
ein Hitze- und Gesundheitsmonitoring einge-
richtet. Seit dem Jahr 2010 gibt es in Koopera-
tion mit der Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik einen präventiven Hitze-
warndienst für die Wiener Bevölkerung. Ent-
sprechende Warnungen für die Bevölkerung 
werden im Anlassfall auf dieser Seite und über 
die Wiener Stadtmedien veröffentlicht. 
Für die Steiermark (seit 2011) und für Kärnten 
(seit 2013) liegen Hitzeschutzpläne vor, die 
umfangreiche Tipps und Informationen zu 
Auswirkungen von Hitzebelastungen und ein 
Vorwarn- und Warnsystem beinhalten. 

Oberösterreich, Niederösterreich und Tirol 
planen die Erstellung eines Hitzeschutzplans. 

Es zeigt sich, dass bereits eine Reihe von Mo-
nitoring- und Frühwarnsystemen vorhanden 
sind, die dazu beitragen gesundheitliche Fol-
gen durch extreme Wetterereignisse und Na-
turgefahren zu verringern bzw. zu vermeiden 
(s. oben). Zusätzlich bieten zahlreiche Versi-
cherungen Apps für Unwetterwarnungen an. 
Informationen zu Hitze stellen u.a. das BMG, 
das Rote Kreuz, die Arbeiterkammer, Auto-
fahrerclubs, das Umweltbundesamt, etc. zur 
Verfügung. Was derzeit noch nicht umfas-
send erfolgt ist u.a. die Darstellung von Risi-
kogruppen, von Risikogebieten und der sys-
tematischen Auswertung der gesundheitli-
chen Folgen. 

Für übertragbare Infektionskrankheiten be-
steht eine gesetzliche Meldepflicht, die bei 
Bedarf auf neu auftretende Krankheiten er-
weitert werden kann. Vom Bundesministeri-
um für Gesundheit werden monatlich Statis-
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tiken zu meldepflichtigen übertragbaren In-
fektionskrankheiten veröffentlich. 

Aus der Sicht der Klimawandelanpassung 
wären die Zusammenführung und der Ausbau 
vorhandener Instrumente zum Monitoring 
und zur Frühwarnung mit zeitlich und räum-

lich konkretisierten Warnungen und Verhal-
tensregeln anzustreben. Ein derartiges diszip-
linenübergreifendes und vernetztes System 
für direkte und indirekte gesundheitliche Fol-
gen des Klimawandels ist nicht vorhanden. 

KRITERIUM: UMGANG MIT NATURGEFAHREN – NEGATIVE GE-
SUNDHEITSFOLGEN UND AKTIVITÄTEN ZU DEREN VERMEIDUNG

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Darstellung der durch extreme Wetterereig-
nisse und Naturgefahren verursachten negati-
ven Gesundheitseffekte sowie der Einsätze 
zur Notfallversorgung (in Relation zu Natur-
gefahrenereignissen). 

Das Ausmaß von Personenschäden (Todesfäl-
le, Verletzungen, posttraumatische Belas-
tungsstörungen, etc.), die durch 

Extremereignisse verursacht werden, wird von 
unterschiedlichen Faktoren beeinflusst, ins-
besondere durch den Zeitpunkt des Ereignis-
ses. Aus diesem Grund kann eine Zunahme 
von Personenschäden durch Extremereignisse 
nicht ausschließlich auf mangelhafte Anpas-
sung zurückgeführt werden. Dennoch gibt die 
Beobachtung der Gesundheitsfolgen einen 
wertvollen Anhaltspunkt, ob die bereits ge-
setzten Maßnahmen ausreichend sind, bzw. 
ob zusätzlicher Handlungsbedarf besteht. 

Ergebnisse 
Personenschäden durch gravitative Na-
turgefahren 

In Österreich werden alpine Naturkatastro-
phen seit langem systematisch in Datenban-
ken erfasst und ausgewertet sowie in jährlich 
erscheinende Ereignisdokumentationen auf-
genommen. Letztere sind auch Grundlage für 
Entscheidungen betreffend Schutzbauten, die 
Festlegung von Gefahrenzonen und Evakuie-
rungsplänen. 

Jährlich verursachen Lawinen, Hochwasser, 
Felsstürze, Steinschlag, Muren und Rut-
schungen Sach- und Personenschäden. Eine 
Schadensdatenbank zu Naturgefahren befin-
det sich im Aufbau. Ein System zu einer um-
fassenden und einheitlichen Schadenserfas-
sung fehlt. Katastrophenschäden werden mit 
unterschiedlichen Methoden und Zielsetzun-
gen von verschiedenen Institutionen erhoben. 
Eine vergleichende Analyse und Auswertung 
der Daten ist aus diesem Grund kaum durch-
führbar. 

Eine einheitliche statische Erfassung von Per-
sonenschäden durch Naturkatastrophen wird 
derzeit in Österreich nicht durchgeführt. Das 
Todesrisiko durch Naturereignisse wird in 
Relation zu anderen Todesursachen als „ver-
nachlässigbar“ eingestuft. Dies trifft allerdings 
nicht auf Lawinen und Wildbäche zu. (Quelle: 
www.naturgefahren.at). Zwischen 1972 und 
2004 wurden 49 Todesfälle durch Wildbach-
prozesse dokumentiert, dies ergibt statistisch 
gesehen 1,53 Todesfälle pro Jahr (Fuchs & 
Zischg 2014). 

In der Schadlawinen-Datenbank des BFW 
sind Lawinen erfasst, durch die Menschen 
verschüttet oder menschliche Güter beschä-
digt worden sind (siehe Abbildung 39). Dabei 
wird in Katastrophen und Unfall- oder Touris-
tenlawinen unterschieden. Katastrophenlawi-
nen verursachen Personen- und Sachschäden 
im Siedlungsraum (Wohn- und Arbeitsraum) 
und an Verkehrsverbindungen. 
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Abbildung 42: Anzahl der Lawinentoten aus 
Katastrophen- und Unfallawinen 1993/94–
2011/2012 

 

Daten: Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald; 
Naturgefahren und Landschaft BFW 

Um die potenzielle Verwundbarkeit von Per-
sonen und Objekten gegenüber alpinen Na-
turgefahren darzustellen, wurde eine Metho-
dik entwickelt, die das Schadenspotenzial 
analysiert und so eine bessere Basis für zu-
künftige Maßnahmenplanungen bietet. Im 
Zuge dessen wurde ein empirischer Vulnera-
bilitätsfaktor für das Todesfallrisiko einge-
führt. Diese daraus berechnete potenzielle 
Todesfallwahrscheinlichkeit, darf nicht als 
jährliche Todesfallwahrscheinlichkeit inter-
pretiert werden, sondern ist als Maß für die 
Summe der Personen anzusehen, die in den 
entsprechenden Gefahrenzonen zu schützen 
sind (Fuchs & Zischg 2014). 

Die österreichische Gesellschaft für Geome-
chanik hat im Jahr 2014 Schutzziele bei gravi-
tativen Naturgefahren vorgeschlagen. Die 
Empfehlung behandelt das akzeptable Todes-
fallrisiko einer Person gegenüber gravitativen 
Massenbewegungen wie Steinschlag, Fels-
sturz, Bergsturz, Rutschungen, Muren, Wild-
bachprozesse, Lawinen und Hochwasser. Als 
Schutzziel wird empfohlen die Todesfallwahr-
scheinlichkeit mit 1×10–5 festzulegen. 

Traumatische Erlebnisse auf Grund von Na-
turkatastrophen können schwere gesundheit-
liche Schäden mit sich bringen. Psychologisch 
geschulte Fachkräfte stehen für die Krisenin-
tervention zur Verfügung. Die vorliegenden 
Zahlen beinhalten sämtliche Einsätze und 
beziehen sich nicht ausschließlich auf Natur-
katastrophen. Das Rote Kreuz hat im Jahr 2013 
29 732 Personen psychosozial betreut, u.a. 
nach dem Jahrhunderthochwasser 2013 (Ab-

bildung 40). Im Vergleich zu 2012 war eine 
Steigerung von 3% zu verzeichnen. 

Abbildung 43: Anzahl der Personen(in Tau-
senden), die von speziell ausgebildeten Rot-
kreuz-MitarbeiterInnen psychosozial betreut 
wurden 

 

Daten: Österreichisches Rotes Kreuz; Darstellung: Umwelt-
bundesamt 

Sterblichkeit bei Hitzewellen 

Die Sterblichkeit in den Sommermonaten 
Juli–August blieb im Zeitraum 2000–13 relativ 
konstant bei 1,53 Promille der Gesamtbevölke-
rung; bezogen auf die Bevölkerung ab 60 
nahm sie leicht ab (Abbildung 41). 

Abbildung 44: Sterblichkeit Juli–August* 

 

*Todesfälle in den Monaten Juli und August im Zeitraum 2000–
2013 in Promille der Gesamtbevölkerung bzw. der Bevölkerung 
ab 60. Daten: Statistik Austria 

Die sommerliche Sterblichkeit (bezogen auf 
die Gesamtbevölkerung, nicht auf die Bevöl-
kerung ab 60 Jahren) schwankte zwar 
schwach, diese Schwankungen korrelierten im 
Beobachtungszeitraum 2000–13 jedoch statis-
tisch erkennbar mit der Anzahl der (exempla-
risch für Wien und Graz erhobenen) Hitzeta-
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ge (Abbildung 42). Als Hitzetage gelten Tage 
an denen die Tageshöchsttemperatur 30 °C 
erreicht oder übersteigt. Für die nachstehen-
de Auswertung wurden nur jene Hitzetage 
herangezogen, an denen die nächtliche Mi-
nimaltemperatur nicht unter 18 °C sinkt. Die 
Korrelation war positiv, an heißen Tagen tra-
ten also anteilsmäßig mehr Todesfälle auf. 

Abbildung 45: Sterblichkeit (Todesfälle in 
Promille der Gesamtbevölkerung) vs. Anzahl 
der Hitzetage für die Monate Juli und August. 

 

Daten: Statistik Austria, ZAMG 2014; Darstellung: Umweltbun-
desamt 

Statistik Todesursachen 

Die Statistik Austria erfasst die Anzahl der 
Gestorbenen nach Todesursachen. Diese Da-
ten werden in aggregierter Form veröffent-
licht. Die Klassifizierung erfolgt nach den 
international einheitlichen Kriterien auf Basis 
der ICD-Codes (International Statistical Clas-
sification of Diseases und Related Health 
Problems). Unter anderem werden Schäden 
durch Hitze- und Sonnenlicht (ICD-T67), 
Schäden durch Blitzschlag (ICD-T75.0) und 
durch Arthropoden übertragene Viruserkran-
kungen ICD-A90-A99) unterschieden. Über-
mäßige Kälte, Naturkatastrophen wie Lawi-
nen, Sturm und Überschwemmungen werden 
als Todesursache in Österreich damit nicht 
explizit erfasst. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Daten zu Personenschäden und Todesfällen 
durch gravitative Naturgefahren werden der-
zeit nicht umfassend dokumentiert. 

Die Anzahl der Lawinentoten auf Grund von 
Unfall- oder Touristenlawinen ist nicht nur 
von der Witterung sondern unter anderem 
von der Ausrüstung, und dem Verhalten von 
TouristInnen abhängig. Ein deutlicher Trend, 
der im Zusammenhang mit dem Klimawandel 
stehen könnte, ist nicht erkennbar. 

Im Zeitraum 2000–13 zeichnet sich kein deut-
licher Trend der sommerlichen Sterblichkeit 
ab; bezogen auf den vulnerableren Bevölke-
rungsanteil ab 60 nimmt sie sogar leicht ab, 
was u.a. mit zahlenmäßiger Zunahme und 
steigender Lebenserwartung dieses Bevölke-
rungsanteils zu erklären ist. 

Überraschend ist, dass demgegenüber ein 
erkennbarer Zusammenhang zwischen Hitze-
belastung und Todesrate in der auf die Ge-
samtbevölkerung bezogenen Todesrate be-
steht. Dies kann unter Umständen an den für 
diese Darstellung herangezogenen Daten 
(Todesfällen in den Monaten Juli und August 
ohne Gliederung nach Alterskategorien, Hit-
zetage nur für die Ballungsräume Wien und 
Graz mit vermutlich von Gesamtösterreich 
abweichender Altersverteilung) liegen. Um 
einen Trend abzuleiten, sind für zukünftige 
Auswertungen detailliertere Datengrundlagen 
notwendig (Aufschlüsselung nach Alter und 
Bundesland). 

Um gezielt und langfristig negative gesund-
heitliche Folgen des Klimawandels vermeiden 
und aktiv gegensteuern zu können, wird die 
Aufnahme von Opfern durch Naturkatastro-
phen wie Lawinen, Sturm, Überschwemmun-
gen und übermäßige Kälte in den ICD-Code 
für Österreich empfohlen. Die veröffentlich-
ten aggregierten Statistiken zu den Todesur-
sachen ermöglichen keine Rückschlüsse auf 
mögliche Auswirkungen des Klimawandels. 
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KRITERIUM: ALLERGENE UND GIFTIGE ARTEN SOWIE ALLERGI-
SCHE ERKRANKUNGEN

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Der Klimawandel begünstigt die Ausbreitung 
einer Reihe allergener und giftiger Pflanzen- 
und Tierarten und erhöht das Erkrankungsri-
siko. Das Wissen und die Datenlage dazu sind 
derzeit noch gering. Eine systematische Be-

obachtung und eine verbesserte Wissensbasis 
sind Grundlage für die Entwicklung gezielter 
Maßnahmen. 

Das Kriterium zielt darauf ab die Ausbreitung 
und Entwicklung allergener Arten zu be-
schrieben. Dadurch werden wichtige Hinwei-
se für vertiefenden Untersuchungsbedarf so-
wie für die Ausrichtung und den Bedarf an 
Anpassungsmaßnahmen geliefert. 

Ergebnisse
Allergieerkrankungen in Österreich nehmen 
ständig zu. Sie beeinträchtigen nicht nur die 
Gesundheit sondern verursachen auch hohe 
Behandlungskosten und enorme volkswirt-
schaftliche Schäden durch Krankenstände 
und eingeschränkte Leistungsfähigkeit. Im 
Jahr 2006 wurde der erste österreichische 
Allergiebericht erstellt, der alle verfügbaren 
Daten zusammenfasst. Zu den häufigsten 
Allergien zählen Pollenallergien, gefolgt von 
Tierallergien. Seit den 1980er Jahren hat die 
Häufigkeit von Allergien stark zugenommen. 
Gemäß der österreichischen Gesundheitsbe-
fragung 2006/2007 leiden 22% der Bevölke-
rung über 15 Jahren an einer Allergie (BMG 
2009). Unter dem Begriff Allergie werden un-
ter anderem Pollenallergien, allergisches Kon-
taktekzem, Allergien auf Insektengift, 
Schimmelpilze, Nesselsucht, Heuschnupfen 
und Nahrungsmittelallergien subsumiert. 
Allergisches Asthma ist hierbei nicht mitge-
rechnet und erhöht den Prozentsatz um 4,3%. 

Ergebnisse von Studien belegen eine deutli-
che Verlängerung der Vegetationsperiode in 
den letzten Jahrzehnten, wodurch die Pollen-
saison früher startet und später endet. Dies 
bedeutet auf lange Sicht eine zusätzliche ge-
sundheitliche Belastung für Allergiker und 
das Gesundheitssystem in Österreich. Be-
wusstseinsbildung inklusiver praktischer 
Tipps für den Alltag und aktuelle Warnungen 
für den Betroffenen sind von enormer Bedeu-
tung, um Beschwerden möglichst gering zu 

halten. Informationen bieten u.a. der Pollen-
warndienst, das Öffentliche Gesundheitspor-
tal Österreich und die Interessensgemein-
schaft Allergenvermeidung. 

Das hochallergene Ragweed (Beifußambrosie) 
hat sich im letzten Jahrzehnt massiv in Öster-
reich ausgebreitet (siehe Abbildung 43). Der 
Einfluss des Klimawandels auf die rasche 
Ausbreitung von Ragweed gilt als gesichert. 
Ein verbessertes systematisches Monitoring 
des Ausbreitungsprozesses und verstärkte 
Information und Aufklärung der Entschei-
dungsträgerinnen und der Bevölkerung sind 
wesentliche Empfehlungen der Studie zur 
Ausbreitung von Ragweed. (Dullinger & Essl 
2014). Die Behandlungskosten betragen jähr-
lich bereits an die 90 Mio. Euro (Follak et al. 
2013). 
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Abbildung 46: Ausbreitung der Ambrosia in 
Mitteleuropa. 

 

© Dullinger & Essl 2014 

Allergische Reaktionen können auch durch 
wärmeliebende Schadinsekten wie z.B. den 
Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea 
processionea) ausgelöst werden. Die Stadt 
Wien hat mit der Eichenprozessionsspinner-
Verordnung ein Instrument geschaffen, mit 
dem Sofortmaßnahmen bei einer drohenden 
Gefahr für die Gesundheit der Menschen ge-
setzt werden können. 

Die Einwanderung und Ausbreitung gebiets-
fremder Arten (Neobiota) stellt nicht nur eine 
Herausforderung für die biologische Vielfalt 
dar, sondern auch für den Gesundheitssektor, 
da viele Neobiota ein starkes Allergiepotenzial 
aufweisen. Kenntnisse zur aktuellen Verbrei-
tung sowie über eine zukünftige Ausbreitung 
gebietsfremder, allergener Pflanzenarten stel-
len daher eine wichtige Grundlage dar, um 
frühzeitig entsprechende Anpassungsmaß-

nahmen setzen zu können. Zahlreiche For-
schungsprojekte wie ClimAllergy (Climate 
change induced invasion and socio-economic 
impacts of allergy-inducing plants in Austria), 
Rag-Clim (Climate effects on the recent range 
expansion of ragweed in Central Europe), 
Ragweed (Die Ausbreitung von Ragweed und 
Möglichkeiten seiner Bekämpfung) oder Ali-
ens-Health (Emerging public health risks 
from alien species under climate change: A 
systematic review of threats and an evaluation 
of mitigation measures), etc. liefern wichtige 
Erkenntnisse und zeigen Maßnahmen für die 
Umwelt- und Gesundheitspolitik auf. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Eine Zunahme allergischer Erkrankungen 
wird in Österreich beobachtet. Eine verlän-
gerte Vegetationsperiode und die rasche Aus-
breitung von Ragweed stehen in direktem 
Zusammenhang mit der fortschreitenden 
Temperaturerhöhung. Dies zeigt den drin-
genden Handlungsbedarf auf. Zahlreiche For-
schungsprojekte widmen sich bereits der 
Thematik und bieten Grundlagen und Maß-
nahmenvorschläge für Entscheidungsträger-
Innen in der Umwelt- und Gesundheitspoli-
tik. Um einen Überblick über allergene Er-
krankungen in Österreich zu erhalten, wäre 
eine detaillierteres Monitoring in einer über 
die ICD-Codes (International Statistical Clas-
sification of Diseases und Related Health 
Problems) hinausgehenden Klassifikation zu 
überlegen 

ZUSAMMENSCHAU GESUNDHEIT

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung 

Monitoring- und Frühwarnsysteme 

Monitoring- und Frühwarnsysteme sind für 
extreme Wetterereignisse, Pollenflug, 
Ragweed, FSME, Ozon und Naturgefahren 
(z.B. Hochwasser und Lawinen) vorhanden. 
Zu Risikogruppen und –gebieten gibt es 
derzeit nur unzureichend Informationen. 

Um die gesundheitliche Gefährdung der 
Bevölkerung langfristig zu vermindern 
bzw. zu vermeiden ist eine Vernetzung der 
bestehenden Monitoring- und 
Frühwarnsysteme zu überlegen. Die 
Identifizierung von Risikogruppen und –
gebieten sind weitere wichtige Schritte für 
zielgerichete Anpassungsmaßnahmen. 

Umgang mit Naturgefahren – 
negative Gesundheitsfolgen und 
Aktivitäten zur Vermeidung 

Daten zu Personenschäden, Todesfällen oder 
Einsatzzahlen von Kriseninterventionteams 
durch Naturgefahren liegen vereinzelt und 

Auf Grund der zur Verfügung stehenden 
Daten können keine Aussagen hinsichtlich 
bereits umgesetzter Anpassungs-
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von verschiedenen Institutionen vor, werden 
aber derzeit nicht in einer gemeinsamen 
Datenbank erfasst. 
Eine Auswertung der Todesfälle für die 
Monate Juli und August zeigt eine Korrelation 
mit der Anzahl der Hitzetage. 
Die in Österreich zur Anwendung 
kommenden ICD-Codes für die Klassifizierung 
von Todesfällen ermöglichen keine 
Rückschlüsse auf den Klimawandel. 

aktivitäten erfolgen. 
Um mögliche Gesundheitsfolgen und 
Todesfälle im Zusammenhang mit 
klimatischen Änderungen aufzuzeigen, ist 
eine Erweiterung der ICD-Codes bzw. der 
Aufbau einer Datenbank zu klimatisch 
bedingten Erkrankungen, 
Personenschäden und Todesfällen zu 
prüfen. 

Allergene und giftige Arten 

Eine Zunahme von allergischen Erkrankungen 
wird beobachtet. 
Die rasche Ausbreitung von Ragweed als Folge 
des Klimawandels gilt als gesichert. 
In den letzten Jahren befassen sich 
Forschungsprojekte vermehrt mit der 
Ausbreitung und den gesundheitlichen Folgen 
von allergenen Pflanzen. 

Die beobachtete Zunahme von 
allergischen Erkrankungen und die 
dokumentierte Ausbreitung allergener 
Arten unterstreichen den 
Handlungsbedarf. 
Eine systematische Aufbereitung und 
Auswertung allergischer Erkrankungen 
inklusive der Identifizierung von 
Risikogebieten wäre ein wichtiger Schritt 
zur Anpassung an den Klimawandel. 
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BEFRAGUNGS- UND KRI-
TERIENBASIERTER STA-
TUS 
Die Rückmeldungen zur Befragungen erge-
ben, dass die acht Handlungsempfehlungen 
als teilweise umgesetzt eingestuft werden. 
Nach Einschätzung der ExpertInnen sind ei-
nige „empfohlene Schritte“ aus dem Aktions-
plan bereits vollständig umgesetzt, ein Groß-
teil wurde aber noch nicht in Angriff genom-
men. Dieses Bild wird weitgehend durch die 
Kriterien im Aktivitätsfeld Gesundheit bestä-
tigt. 

Bemerkenswert ist, dass in Österreich bereits 
eine Vielzahl von Monitoring- und Frühwarn-
systemen etabliert ist und zu unterschiedli-
chen Themen wie Hitze, Pollen, Unwetter, 
Luftqualität, Waldbrand etc. informiert. Bei 
extremen Wetterereignissen oder zum Start 
der Pollensaison zeigen die Zugriffszahlen, 
dass relevante Informationsportale vermehrt 
aufgesucht werden, also von der Bevölkerung 
auch deutlich in Anspruch genommen wer-
den. Maßnahmen, die sich u.a. auf eine besse-
re Koordinierung, Vernetzung und den Aus-
bau bestehender Monitoring- und Frühwarn-
systeme beziehen, sind allerdings derzeit 
nicht vorgesehen, dies ergibt sich sowohl aus 
der Befragung als auch aus dem entsprechen-
den Kriterium. 

Das Kriterium Umgang mit Naturgefahren 
zeigt, dass die negativen Gesundheitsfolgen 
durch Naturgefahren derzeit noch nicht um-
fassend dokumentiert werden. 

Die Ergebnisse der Befragung ergeben ein 
uneinheitliches, teils sogar widersprüchliches 
Bild der Umsetzung von HE 4 und 5 (Ausbau 
des Wissensstandes zum Umgang mit Infekti-
onskrankheiten und Risikomanagement hin-
sichtlich der Ausbreitung allergener u. giftiger 
Arten). In diesen beiden HE finden sich etli-
che Schritte, die dzt. nicht vorgesehen sind 
(Erstellung von Ausbreitungsmodellen für 
Vektoren, Charakterisierung von Schwellen-
werten für die Etablierung von Erre-
gern/Infektionskrankheiten, vorbeugende 
Bekämpfung von Vektoren v.a. in Risikogebie-
ten, Forschung). Demgegenüber werden viele 
Schritte bereits als teilweise umgesetzt einge-
stuft, wie z.B. die Sensibilisierung von Fach-
kreisen, aktive Öffentlichkeitsarbeit und For-
schung. 

Mit dem Kriterium allergene und giftige Arten 
sowie allergene Erkrankungen soll deren Aus-
breitung und die Entwicklung der Erkrankun-
gen dargestellt werden. Auf Basis der derzeit 
vorliegenden Datenbasis ist dies allerdings 
nicht umfassend sondern nur für einzelne 
Arten wie z.B. Ragweed möglich. Dass das 
Thema in der Forschung zunehmend aufge-
griffen wird, spiegelt sich auch im Ergebnis 
der Befragung.
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ÖKOSYSTEME UND BIODIVERSITÄT 
ÜBERGEORDNETES ZIEL: 

Erhaltung und Förderung von Biodiversität und Ökosystemen sowie ihrer Funktionen durch 
Schutz klimawandelvulnerabler Arten, Vernetzung von Lebensräumen, nachhaltige Landnut-
zung sowie Anpassung von Naturschutzkonzepten an klimawandelbedingte Veränderungen. 

BEFRAGUNG 
Die Auswertung der Selbsteinschätzung zum Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlun-
gen im Aktivitätsfeld Ökosysteme und Biodiversität beruht auf 13 Fragebögen. 

ÜBERBLICK 
„Teilweise umgesetzt“ war die bei weitem überwiegende Einschätzung der Umsetzungsschritte 
im Aktivitätsfeld Biodiversität (Tabelle 26; ExpertInnenkollektiv: n=13). 

Tabelle 26: Umsetzungsstatus der Handlungsempfehlungen 

 Status * 

3.10.4… Handlungsempfehlung (Kurzfassung) 1 2 3 4 

1 Verbesserungen der Wissensbasis durch Forschung 

 

2 Verstärkte Berücks. Klimawandel i. bzw. Ausbau v. Monitorg.syst.…  

3 Integration von Klimawandel in Naturschutzkonzepte 

4 Öfftl.arbeit z. Bedeutung Biodiv./Ökosyst. f. Klimawandelanpassg.… 

5 Beibehaltung extensive Landnutzung (montan/ alpin/Sonderlagen)  

6 Anpassung der Angebote an Freizeit- und Urlaubsaktivitäten 

7 Anpassg. Freiflächen in Siedlungen an Naturschutz u. Klimawandeleffekte 

8 Stärkung gefährdeter Populationen und Arten 

9 Erhaltg./ Verbesserg d. Einbettg. u. Vernetzg. Schutzgebiete/ Lebensr.… 

10 Schutz Feuchtlebensr. d. Sicherg. Grundwasserres. und Wasserspeicherg. 

11 Forc. Gewäss.rückbau u. integr. Einzugsgeb.smanagement… 

12 Erhalt Ökosystemdienstleistg. b. nachhaltiger Landnutzg u. i. Nat.schutz 

13 Berücksichtig. Thema Ökosysteme/Biodiversität im globalen Kontext 

* 1…dzt. nicht vorgesehen, 2…geplant, 3…teilweise umgesetzt, 4…vollständig umgesetzt 

ERSTE RÜCKSCHLÜSSE / TRENDS
Unter den vorwiegend als „teilweise umge-
setzt“ berichteten Handlungsempfehlungen 
(HE) stechen HE 2, 3 und 13 durch vglw. we-
nig fortgeschrittene Umsetzung bzw. geringe 

Berücksichtigung („dzt. nicht vorgesehen“) 
hervor. Sehr weit fortgeschritten ist nach An-
sicht der Fachleute HE 11 (Forcierung des Ge-
wässerrückbaus und Stärkung eines integrier-
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ten Einzugsgebietsmanagements bei Gewäs-
sern sowie Vermeidung starker Gewässerer-
wärmungen): die Schritte dieser Empfehlung 
wurden ausnahmslos als zumindest teilweise 
umgesetzt berichtet. 

Als umsetzungs“hinderlich“ für einzelne 
Schritte wurden nur von zwei Stellen margi-
nale Anmerkungen gemacht, wie z.B. zur mit 
1. 1. 2015 in Kraft getretenen EU-VO zu invasi-
ven gebietsfremden Arten. 

Die überwiegende Mehrheit der einzelnen 
empfohlenen Schritte erhielt so wenige Exper-
tInneneinschätzungen, dass eine Ableitung 
von Trends auf Schrittebene zu verallgemei-
nernd wäre. Immerhin lassen sich aber ein-
zelne Schritte hervorheben, die von allen 
Fachleuten als zumindest teilweise umgesetzt 
angesehen werden. Dazu gehören: 

• die Berücksichtigung einer extensiven 
Landnutzung in Forschungs-/Förder-
/Nat.schutzprogrammen, 

• die Ausweitung des Baumbestandes 
im öfftl. Bereich 

• die Integration der HE 7 in die Ausbil-
dung von ExpertInnen 

• die weitestmögl. Reduktion von der 
Beeinträchtigung von Schutzgebieten 
durch menschl. Eingriffe 

• die umfassende Umsetzung der EU-
Nat.schutzRL und der WRRL 

• die Forcierung abflussverzögernder 
Maßnahmen 

• sowie sämtliche Schritte der HE 11 

Nachzügler – Schritte, deren Umsetzung 
höchstens geplant oder überhaupt nicht 
vorgesehen ist – finden sich in diesem Ak-
tivitätsfeld nicht (eine Einzelrückmeldung 
ausgenommen). 

Insgesamt wurden also keine tatsächlichen 
Hindernisse im Sinne der Umsetzung rück-
gemeldet. 

 

KRITERIEN 

KRITERIUM: STATUS UND TRENDS AUSGEWÄHLTER KLIMAWAN-
DELVULNERABLER ARTEN UND LEBENSRAUMTYPEN

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Klimaveränderungen nehmen Einfluss auf 
den Zustand und die Entwicklung der Bio-
diversität, d.h. der Vielfalt des Lebens in all 
seinen Formen (Essl & Rabitsch 2013). 

Die Verbreitung und das Vorkommen von 
Arten und Lebensräumen hängen unter-
schiedlich stark von den klimatischen Bedin-
gungen ab. Einige Arten und Lebensräume 
stellen dabei spezifischere Ansprüche an das 
Klima und reagieren daher besonders stark 
auf Klimaveränderungen. Manche Ar-
ten/Lebensräume profitieren von Klimaver-

änderungen, andere werden hingegen negativ 
beeinflusst. 

Zur Erhaltung der Biodiversität unter verän-
derten klimatischen Bedingungen sind daher 
Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz von 
klimawandelvulnerablen Arten und Lebens-
räumen notwendig. 

Ein Indikator für dieses Kriterium ist Erhal-
tungszustand bzw. Bestand ausgewählter be-
troffener Arten und Lebensräume. Verände-
rungen hin zu einem schlechteren Erhal-
tungszustand können einen verstärkten 
Handlungsbedarf anzeigen. Bei der Interpre-
tation ist jedoch zu beachten, dass Verände-
rungen in den Erhaltungszuständen nicht 
ausschließlich auf den Klimawandel bzw. auf 
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Klimawandelfolgen zurückzuführen sind. Der 
Klimawandel stellt nur einen von zahlreichen 
Einflussfaktoren dar Änderungen in der 
Landnutzung, Zerschneidung von Lebens-
räumen, Versiegelung oder der Eintrag von 
Schadstoffen haben ebenfalls Einfluss auf den 
Erhaltungszustand der Arten und die eindeu-
tige Trennung von Ursache und Wirkung ist 
nicht immer zweifelsfrei möglich. 

Ergebnisse 
Eine Analyse der Zustandsbewertungen der 
vom Klimawandel möglicherweise bedrohten 
Schutzgüter der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie im Vergleich der Berichtsperioden 
2001–2006 und 2007–2012 war aufgrund von 
Weiterentwicklungen der Methode und der 
summarischen Beurteilung unterschiedlicher 
Gefährdungsursachen nicht zweckmäßig. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Der „Sachstandsbericht Klimawandel 2014“ 
zeigte auf, dass der Wissensstand zu den 
Auswirkungen des Klimawandels auf Ökosys-
teme und Arten sowie zu deren Anpassungs-
kapazität in Österreich sehr heterogen ist 
(APCC, 2014). Aussagen zu Status und Trend 
klimawandelvulnerabler Arten und Lebens-
raumtypen zur Überwachung von Anpas-
sungsmaßnahmen sind derzeit nur einge-
schränkt möglich. 

Die „Biodiversitätsstrategie Österreich 2020+“ 
fordert im Ziel 2 (Biodiversitätsforschung und 
Biodiversitätsmonitoring sind ausgebaut) in 
Übereinstimmung mit der Klimawandelan-
passungsstrategie eine „Überprüfung beste-
hender biodiversitätsrelevanter Monitoring-
programme hinsichtlich ihrer Aussagekraft in 
Bezug auf Klimawandelanpassung“ (Stejskal-
Tiefenbach et al., 2014). Monitoring-
Aktivitäten, die bereits zur Umsetzung inter-
nationaler Berichtspflichten, durchgeführt 
werden, könnten in dieser Hinsicht unter-
stützen. 

Auswertungen ausgewählter Arten, Arten-
gruppen oder Lebensräume sind auf Grundla-

ge bestehender Monitoringsysteme denkbar 
bzw. zu entwickeln und aufzubauen (z. B. 
Brutvogelerhebungen im Rahmen der Vogel-
schutz-Richtlinie; Fischerhebungen im Rah-
men der Wasserrahmen-Richtlinie). 

Es liegen bisher nur wenige konkrete Daten 
bzw. Einzelstudien vor, die für dieses Kriteri-
um herangezogen oder weiterentwickelt wer-
den könnten. Beispielhaft ist die Beobachtung 
der Veränderungen der Pflanzenartenzusam-
mensetzung auf Alpengipfeln (GLORIA, siehe 
weiter unten) sowie Veränderung der Höhen-
vorkommen ausgewählter Insektenarten (z. B. 
Gottesanbeterin in der Steiermark; Zikaden-
Artengemeinschaften in ausgewählten Le-
bensräumen) zu nennen (z. B. Ökoteam, 
2012). 

Auf Grundlage verfügbarer Daten kann der-
zeit keine zusammenfassende Entwicklung 
(Trends) für Österreich angezeigt werden. 

International und in anderen europäischen 
Ländern werden Vogelarten besonders häufig 
als Indikatorgruppe herangezogen. So stellt 
zum Beispiel der „Swiss Bird Index Climate 
Change“ die Bestandstrends der vom Klima-
wandel beeinflussten Vogelarten in der 
Schweiz dar(Abb. XX). 

Brutvogel-Bestandsdaten aus Österreich sind 
auch in den „Climate Impact Indicator“ einge-
flossen, der Trends auf europäischer Ebene 
darstellt (Gregory et al., 2009). 

Abbildung 47: Bestandestrends klimawandel-
vulnerabler Vogelarten in der Schweiz seit 
dem Referenzjahr 1990 (=100%). 

© Sattler et al., 2014 

Arten, für die eine negative Entwicklung (Rückgang 
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Lebensräume) prognostiziert wird, haben sich seit 1990 
kaum verändert (rote Linie), während Arten, für die eine 
Ausbreitung vorhergesagt wird, einen positiven Trend 
zeigen (schwarze Linie). Die Tortengrafiken zeigen den 
Anteil der Arten mit signifikant positivem (grün) bzw. 
negativem (rot) Trend sowie der Arten, für die sich kein 
signifikanter Trend ergab (blau) (Sattler et al., 2014). 

Ein in Deutschland in Entwicklung befindli-
ches DPSIR-Indikatorenset um die direkten 
und indirekten Wirkungen des Klimawandels 
auf die biologische Vielfalt zu erfassen und zu 
bewerten (Schliep et al., 2014) kann hilfreiche 
Ansätze und Empfehlungen liefern, die für die 
Situation in Österreich geprüft werden soll-
ten. Die Autoren haben jedoch festgestellt, 
dass es bei den indirekten Auswirkungen in-
folge von Anpassungs- und Klimaschutzmaß-
nahmen große Einschränkungen in der Ope-

rationalisierbarkeit gibt, wohingegen eine 
größere Auswahl an Indikatoren zu den direk-
ten Wirkungen zur Verfügung steht. Neben 
den direkten Auswirkungen auf Arten und 
Lebensräume (z. B. Arealveränderungen, 
Phänologie) werden dabei insbesondere indi-
rekte Auswirkungen von Anpassungsmaß-
nahmen in der Land-, Forst- und Wasserwirt-
schaft beachtet. 

Sektorenübergreifende Anpassungsmaßnah-
men (z. B. Grünstrukturen und Biotopver-
bund) und naturschutzfachliche Maßnahmen 
(z. B. Schutzgebietsstrategien) sind ebenfalls 
in der Lage, die Situationsbeschreibung und 
Trends klimawandelvulnerabler Arten und 
Lebensräume zu beschreiben (vgl. folgende 
Kriterien). 

KRITERIUM: ZERSCHNEIDUNG / LEBENSRAUMVERNETZUNG

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Biotopvernetzung ist die Grundlage für Wan-
derbewegungen sowie für den Austausch zwi-
schen Individuen einzelner Populationen, um 
diese gegen Umwelteinflüsse resistenter zu 
machen und ihre Überlebensfähigkeit zu ver-
bessern. Diese Bedeutung nimmt gerade un-
ter sich ändernden klimatischen Bedingungen 
(und der damit einhergehenden Verschiebung 
von Artenarealen) zu. Die Zerschneidung von 
Lebensräumen durch menschliche Eingriffe 
schreitet in Österreich laufend voran, 
wodurch immer mehr Inselbiotope entstehen. 
Mit dem Kriterium soll beobachtet werden, 
wie sich die Zerschneidung in Österreich 
entwickelt und allfälliger Handlungsbedarf 
zur Erhaltung und Verbesserung der Vernet-
zung von Lebensräumen sichtbar gemacht 
werden. 

Ergebnisse 
Maßnahmen zur Erhöhung der Vernetzung 
und Wegbarkeit der Landschaft für Wildtiere 

(Säuger) mit hohen Raumansprüchen sind 
beispielsweise Wildbrücken und -durchgänge. 
Im Rahmen dieses Fortschrittsberichts konnte 
die Anzahl der Querungsmöglichkeiten bzw. 
die durchschnittliche Distanz zwischen den 
Querungsmöglichkeiten nicht dargestellt 
werden, da entsprechende Datengrundlagen 
zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht 
verfügbar waren. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Durch-
gängigkeit von Fließgewässern sind als eigen-
ständiges Kriterium dargestellt (s.u. 134). 

Die Berechnung der Zerschneidung Öster-
reichs erfolgt durch Ermittlung der „effekti-
ven Maschenweite“ bzw. der effektiven Ma-
schendichte nach der Methode von Jochen 
Jäger (vgl. EEA, 2011). Bei dieser Methode 
werden Elemente definiert, die eine potenzi-
elle Barriere darstellen und somit die Wan-
derbewegung von Tieren einschränken kön-
nen. Abbildung 45 zeigt, wo es in Österreich 
noch größere, unzerschnittene Flächen gibt 
und welche Landesteile besonders stark zer-
schnitten sind. 
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Abbildung 48: Unzerschnittene Flächen in Österreich 

 
 
Daten: Siedlungseinheiten (Statistik Austria); Höhenstufen (verändert nach Kilian et al., 1994); Berichtsgewässernetz 
des Bundes; Verwaltungsgrenzen, digitales Höhenmodell (BMLFUW); 

Bearbeitung: G. Banko, M. Weiß Umweltbundesamt GmbH 

Methodik: Es kann zwischen natürlichen und anthropogenen Fragmentierungselementen (Barrieren) unterschieden 
werden. Als Barrieren werden demnach Flächen mit geschlossenem Siedlungsverband, Seen und Hochgebirgsflächen 
ab der Baumgrenze definiert. Unter den linienhaften Barrieren werden Straßen, Eisenbahnlinien und Flüsse berück-
sichtigt. Bei Straßen und Eisenbahnlinien werden Tunnels als fragmentierendes Element jedoch ausgeschlossen (z.B. 
Grünbrücken), zudem werden nur befestigte (asphaltierte) Straßen berücksichtigt. Flüsse werden erst ab einer Ein-
zugsgebietsgröße über > 100 km² berücksichtigt. 

Aus den Barrieren (Fragmentierungselementen) werden Zerschneidungspolygone (Zerschneidungsflächen) gebildet 
und unter Berücksichtigung der „cross-boundary connections (CBC) procedure“ (vgl. EEA, 2011) die effektive Ma-
schenweite und Maschendichte auf Ebene der politischen Bezirke berechnet. Bei der CBC wird dem Umstand Rech-
nung getragen, dass sich Zerschneidungspolygone theoretisch über zwei (oder mehrere) Verwaltungseinheiten er-
strecken können. Da die Datengrundlagen nur innerhalb Österreichs zur Verfügung stehen kann entlang der Staats-
grenze jedoch nur auf die „cutting-out (CUT) procedure“ zurückgegriffen werden (EEA, 2011), bei der Zerschnei-
dungspolygone an eben dieser einen harten Schnitt erfahren. Sich über die Staatsgrenze hinaus erstreckende Zer-
schneidungsflächen finden somit keine Berücksichtigung. 

Der Effekt von Maßnahmen zur Lebensraumvernetzung (wie z.B. Grünbrücken) ist auf dieser Maßstabsebene nicht 
nachweisbar, diese Maßnahmen besitzen jedoch Einfluss auf regionaler Ebene. Die Ergebnisse der effektiven Ma-
schenweite bzw. Maschendichte liegen daher auf Bezirksebene als kleinste räumliche Einheit vor und können für 
zukünftige Berechnungen als Basiswerte dienen.

 

Tabelle 27: Datengrundlagen und Fragmentierungselemente 

Datensatz Jahr Fragmentierungselemente 

Siedlungseinheiten (Statistik 

Austria) 

2011 Polygondatensatz, Berücksichtigung aller Siedlungseinheiten 
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Straßendaten und Eisenbahnlinien 

(NAVTEQ) 

2008 Polyliniendatensätze 

Straßendaten mit folgenden Attributen 

PAVED = „Y“ 

TUNNEL = „N“ 

Eisenbahnlinien mit folgenden Attributen 

TUNNEL = „N“ 

Höhenstufen (verändert nach Kilian 

et al.) 

1994 Polygondatensatz, Berücksichtigung mit folgenden Attributen 

1 – alpin/nival 

2 – (hoch-)subalpin 

3 – (tief-)subalpin 

Berichtsgewässernetz des Bundes 

 

2014 Fließende Gewässer (Polyliniendatensatz) Berücksichtigung von fließenden 

Gewässern mit Einzugsgebiet > 100 km² 

Stehende Gewässer (Polygondatensatz), Berücksichtigung aller stehenden 

Gewässer 

Verwaltungsgrenzen (BMLFUW) 2012 Polygondatensatz 

Staatsgrenze, Bundesländergrenzen, Bezirksgrenzen 

 

Die durchschnittliche effektive Maschenweite 
für ganz Österreich beträgt 7 7 00 km², was 
einer effektiven Maschendichte von 1,3 Ma-
schen pro 100 km² entspricht. Wie aus Abbil-
dung 45 ersichtlich, ist die Zerschneidung 
Österreichs durch Barrieren nicht gleichmä-
ßig, und dementsprechend schwankt auch die 
effektive Maschenweite bei einer Betrachtung 
auf regionaler Ebene (wie in einzelnen Bezir-
ken) erheblich. 

LEBENSRAUMVERNETZUNG 
Situationsbeschreibung und 
Trends 
Bei diesem Kriterium handelt es sich um ein 
neues Kriterium, das bisher für Österreich 
noch nicht erhoben wurde. Daher liegen der-
zeit keine Vergleichswerte für frühere Zeit-
räume vor und eine Beschreibung des Trends 
ist noch nicht möglich. 

Die größten noch unzerschnittenen Flächen 
(> 100 km²) liegen im Bereich der Alpen (Ab-
bildung 45) Die zerschnittensten Bereiche 
befinden sich im Alpenvorland und im Grazer 
und Klagenfurter Becken, sie werden nur von 
größeren Waldflächen unterbrochen. 

Insgesamt liegt der Anteil der stark zerschnit-
tenen Fläche (mit einer effektiven Maschen-
weite von < 25 km2) bei 55 Prozent. Das be-
deutet, dass mehr als die Hälfte der Fläche 
(ausgenommen Ausschlussflächen) in Öster-
reich kleinräumig zerschnitten sind. 31 Pro-
zent sind sogar sehr stark zerschnitten (mit 
einer Maschenweite < 5 km2). Der kontinuier-
liche Zunahme an Versiegelung zeigt, dass 
mit einer Errichtung weiterer Barrieren ist zu 
rechnen ist (siehe Kriterium Anteil der versie-
gelten Flächen am Dauersiedlungsraum bzw. 
Kriterium Versiegelung durch Verkehrsflä-
chen). 
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KRITERIUM: BERÜCKSICHTIGUNG VON KLIMAWANDELANPAS-
SUNG IN INSTRUMENTEN DES NATURSCHUTZES

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Klimawandel in die strategische Ausrichtung 
des Naturschutzes (d.h. in relevanten Geset-
zen, Konzepten und Plänen) zu integrieren, 
bildet eine grundlegende Voraussetzung für 
die vorausschauende Planung und Umsetzung 
relevanter Maßnahmen zur Anpassung an 
den Klimawandel. Dieses Kriterium be-
schreibt, inwieweit Klimawandelanpassung 
sowie für die Anpassung wesentliche Aspekte 
und Maßnahmen in relevante Instrumente 
des Naturschutzes aufgenommen werden. 

Ergebnisse 
Instrumente des Naturschutzes (rechtliche 
Materien, Naturschutzkonzepte, etc.) sind in 
Österreich meist auf der Ebene der Bundes-
länder bzw. auf regionaler Ebene verankert. 
So gibt es in Österreich zum Beispiel neun 
Naturschutz- bzw. Natur- und Landschafts-
schutzgesetze. Im Rahmen der Analyse wur-
den daher nur zwei bundesweite Strategien 
(die Österreichische Nationalparkstrategie 
und die Biodiversitätsstrategie) betrachtet. 

Methodik: 

Die gegenständliche Analyse erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, es wurden je-
doch wesentliche, für den Naturschutz rele-
vante, Instrumente systematisch untersucht. 
Diese werden in vier Gruppen aufgeteilt: 

1. Rechtliche Materien (Naturschutzgeset-
ze) 
Burgenländisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz, 

LGBl. 27/1991 i.d.g.F. 
Kärntner Naturschutzgesetz 2002, LGBl. 79/2002 i.d.g.F. 
NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl 5500 i.d.g.F.; NÖ Ar-

tenschutzverordnung 
OÖ Natur- und Landschaftschutzgesetz 2011, LGBl 

129/2001 i.d.g.F. 
Salzburger Naturschutzgesetz 1999 LGBl 73/1999 i.d.g.F. 
Steiermärkisches Naturschutzgesetz 1976, LGBl. 65/1976 

i.d.g.F. 
Tiroler Naturschutzgesetz 2005, LGBl. 26/2005 i.d.g.F. 

Vbg Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwick-
lung, LGBl. 1/2008 i.d.g.F. 

Wiener Naturschutzgesetz, LGBl 1998/45 i.d.g.F. 
2. Managementpläne und Rechtsvor-

schriften der Nationalparks 
Managementplan NP Thayatal 
Managementplan NP Donau Auen 
Managementplan NP Hohe Tauern 
Managementplan NP Neusiedlersee Seewinkel 
Managementpläne NP Gesäuse 
Unternehmenskonzept NP Kalkalpen 
Vereinbarung Bund und den Ländern Kärnten, Salzburg 

und Tirol NPs Hohe Tauern, BGBl. Nr. 570/1994 i.d.g.F. 
Vereinbarung Bund und dem Landsteiermark NPs Ge-

säuse, BGBl. Nr. 107/2003 i.d.g.F. 
Vereinbarung Bund und Bgld NP Neusiedler See Seewin-

kel, BGBl. Nr. 75/1999 i.d.g.F. 
Vereinbarung Bund und NÖ, Wien NP Donau-Auen, 

BGBl. I Nr. 17/1997 i.d.g.F. 
Vereinbarung Bund und NÖ NP Thayatal, BGBl. I Ver. 

58/1998 i.d.g.F. 
Vereinbarung Bund und Oö des NP Kalkalpen, BGBl. I 

Nr. 51/1997 i.d.g.F. 
3. Leitbilder und Rechtsvorschriften der 

Biosphärenparks 
Leitbild (Entwurf) BP Salzburger Lungau / Nockberge 
Leitbild BP Walsertal 
Leitbild BP Wienerwald 
[BP Lobau (kein Leitbild verfügbar) 
BP Neusiedler See (kein Leitbild verfügbar)] 
Gesetz des BPs Nockberge LGBl Nr 124/2012 
Gesetz des BPs Wienerwald, NÖ Landesgesetz Glnr: 

5760-0 
Wiener Biosphärenparkgesetz LGBl. Nr. 47/2006 

4. Zusätzliche Strategien und Programme 
Naturschutzkonzept Niederösterreich § 3 NÖ Natur-

schutzgesetz 
Österreichische Nationalparkstrategie 
Biodiversitätsstrategie 

 
Diese Instrumente wurden zum einen darauf 
hin analysiert, ob sie Klimawandel und An-
passung direkt ansprechen. Zum anderen 
wurde überprüft, ob sie Ziele/Maßnahmen 
enthalten, die die Umsetzung der Handlungs-
empfehlungen der Anpassungsstrategie un-
terstützen. Um diese Analyse wiederholbar zu 
gestalten und einen umsetzbaren Rahmen zu 
definieren, wurde der Fokus auf ausgewählte 
Ziele gelegt. Dies sind: 

• Erhalt und Förderung von Biotopver-
bund; 

• Schutz von Feuchtgebieten (insbesondere 
Moore), 

• Stärkung gefährdeter (klimavulnerabler) 
Arten und Populationen; 
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• Monitoring und Eindämmung der Ver-
breitung wärmeliebender invasiver Neo-
biota. 

Ergebnisse der Analyse: 

Allen neun Naturschutzgesetzen liegen all-
gemeine Ziele, wie der Erhalt (Schutz) und 
die Verbesserung (Pflege) von Vielfalt, Arten-
reichtum, Lebensfähigkeit von Bioto-
pen/Lebensräumen und Natur, zugrunde. 
Diese Ziele gewinnen infolge des raschen 
Wandels der klimatischen Bedingungen zu-
sätzlich an Bedeutung. Ein direkter Bezug 
zum Klimawandel wird bisher (Stand Oktober 
2014) in keinem der Gesetze hergestellt. An-
passungsrelevante Themen und Zie-
le/Maßnahmen werden jedoch in allen Geset-
zen erwähnt. Gebietsfremde bzw. nicht hei-
mische Arten dürfen grundsätzlich nicht (oh-
ne Bewilligung) in der freien Natur ausgesetzt 
werden (alle Gesetze). Ein Monitoring und 
Maßnahmen zur Eindämmung werden in den 
Naturschutzgesetzen hingegen nicht gefor-
dert. Vielfach wird die kleinklimatische Be-
deutung von Bäumen bzw. Landschaftsteilen 
erwähnt. Ebenso wird oftmals der Schutz von 
Feuchtlebensräumen (z.B. Bgld, Stmk, T) ge-
sondert angeführt. Die Förderung von Bio-
topverbünden wird hingegen nur teilweise 
(z.B. NÖ) direkt angesprochen. Im Niederös-
terreichischen Naturschutzkonzept werden 
Klimawandel und seine Auswirkungen konk-
ret als zukünftige Herausforderung genannt. 

Auch in drei Nationalpark Management-
plänen wird der Klimawandel direkt erwähnt. 
Der Nationalpark Thayatal hat einen sehr 
hohen Waldanteil (rd. 90%). Ein Ziel ist da-
her, die Stabilität der Ökosysteme durch För-
derung der natürlichen Artenvielfalt zu erhö-
hen, um Forstschutzmaßnahmen verzichtbar 
zu machen. Dabei werden u.a. auch Wald-
schäden, die im Zusammenhang mit dem 
globalen Klimawandel stehen, beobachtet. 
Auch der Managementplan des Nationalparks 
Gesäuse erwähnt Klimawandelfolgen und 
Anpassung direkt: „…der Klimaaspekt [ist] 
mehr und mehr in den Vordergrund gerückt.“ 
Den von den veränderten Klimabedingungen 
bevorteilten wärmeliebenden Neobiota 
kommt daher eine besondere Aufmerksam-

keit zu. Entsprechend werden Maßnahmen 
zur Eindämmung von Neobiota angeführt 
(wie die Erstellung von „Neobiota-
Aktionsplänen“). Maßnahmen und Zielset-
zungen gegen die Verbreitung bzw. zur Ein-
dämmung von Neobiota finden sich auch in 
fast allen anderen Nationalpark Manage-
mentplänen (mit Ausnahme NP Hohe Tau-
ern). Für den Nationalpark Donau-Auen ist 
dies sogar ein zentraler Inhalt des Manage-
mentplans. Im Leitbild des Nationalparks 
Kalkalpen wird ganz allgemein erwähnt, dass 
die Bedeutung des Schutzgebietes im Klima-
wandel zunimmt. 

In der Österreichischen Nationalparkstra-
tegie ist der Klimawandel mehrfach themati-
siert – im Zusammenhang mit Klimawandel-
folgen und Anpassung, ebenso wie mit Klima-
schutz. Die Biodiversität soll u.a. unter Be-
rücksichtigung des Klimawandels geschützt 
werden. Darüber hinaus sollen Nationalparks 
eine Vorbildfunktion hinsichtlich Klima- und 
Umweltschutz haben. Auch anpassungsrele-
vante Ziele/Maßnahmen werden in der Stra-
tegie angeführt, wie der Erhalt und die Ver-
besserung der Naturraumvernetzung/ des 
ökologischen Verbunds und die Eindämmung 
von Neobiota. 

Von den fünf Biosphärenparks (BP) waren 
drei Leitbilder verfügbar und wurden unter-
sucht. In zwei Leitbildern wird Klimawandel 
direkt angesprochen. Zum einen soll die 
Klimaentwicklungen in der standortgerechten 
Waldbewirtschaftung im Walsertal berück-
sichtigt werden. Zum anderen setzt sich das 
Leitbild des BP Salzburger Lungau/Nockberge 
u.a. das Ziel „innovative Lösungen zur Anpas-
sung an den Klimawandel“ zu entwickeln. Ins-
gesamt steht bei allen Biosphärenparks eine 
nachhaltige Entwicklung - mit sozialen, öko-
nomischen und ökologischen Aspekten - im 
Vordergrund. Es sollen „gute Lebensbedingun-
gen für gegenwärtige und künftige Generatio-
nen gesichert werden“ (BP Wienerwald). 
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Situationsbeschreibung und 
Trends 
Insgesamt zeigt die Analyse, dass viele anpas-
sungsrelevante Ziele in den (untersuchten) 
Instrumenten des Naturschutzes vorkommen. 
Die Ziele der Klimawandelanpassung im Akti-
vitätsfeld Ökosysteme und Biodiversität (wie 
Stärkung gefährdeter Populationen und Ar-
ten, Umgang mit gebietsfremden Arten, Stär-
kung des Biotopverbundes etc.) sind grund-
sätzlich keine „neuen“ Naturschutzziele. Die 
Auswirkungen des Klimawandels geben die-
sen Zielen jedoch oftmals eine zusätzliche 
Dringlichkeit. Darüber hinaus stellt der Kli-
mawandel neben bekannten Herausforderun-
gen ebenso neue Anforderungen an Konzepte, 
Strategien, Pläne und normative Regelungen 

des Naturschutzes. Eine direkte Berücksichti-
gung des Klimawandels und dessen Auswir-
kungen erfolgt bisher vereinzelt in den In-
strumenten des Naturschutzes. 

Stärken / Schwächen d. Kriteriums: Das Krite-
rium zeigt zwar Ziele/Maßnahmen, die in 
Strategien, Plänen oder Gesetzten angeführt 
werden, ermöglicht jedoch keine Aussage 
darüber, inwieweit die Umsetzung der anpas-
sungsrelevanten Ziele/Maßnahmen im Natur-
schutz tatsächlich stattfindet. Die Umsetzung 
erfordert v.a. auch eine Zusammenarbeit mit 
anderen andere Sektoren und ihren Instru-
menten. So müssen beispielsweise für eine 
bessere Biotopvernetzung auch klare Schritte 
in der Raum- und Verkehrsplanung gesetzt 
werden. 

KRITERIUM: VERÄNDERUNGEN DER FLORA AUF ALPENGIPFELN

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Im Übergangsbereich von der alpinen zur 
nivalen Stufe beeinflussen Menschen und ihre 
Weidetiere die Verbreitung und Zusammen-
setzung der Vegetation nur in geringem Aus-
maß. Daher ist hier die Artenverteilung be-
sonders durch klimatische Faktoren determi-
niert, während Einflüsse der menschlichen 
Landnutzung weitgehend vernachlässigbar 
sind. Mit diesem Kriterium wird daher beo-
bachtet, wie sich die Pflanzenvielfalt in dieser 
Zone verändert. In Österreich stehen einer-
seits „historische Gipfelstandorte“ zu Verfü-
gung, wo die ersten Erhebungen bereits vor 
dem verstärkten Einsetzen des anthropoge-
nen Klimawandel durchgeführt wurden. Diese 
liegen großteils über der alpinen Stufe. Zum 
anderen wurden ab 2001 neue Monitoring-
Gipfel nach dem weltweit standardisierten 
„Multi-Summit-Approach“ des GLORIA-
Programms eingerichtet. Diese „GLORIA-
Gipfel“ liegen zwischen der Baumgrenze und 
den jeweils höchsten Zone wo noch Gefäß-
pflanzen vorkommen (Pauli et al. 2015). 

Die Klimaerwärmung trifft Tiere, Pflanzen 
und Lebensräume unterschiedlich stark, be-
sonders sensibel sind Hochgebirges-
Ökosysteme. An Kälte angepasste (kälteadap-
tierten) Arten haben nur einen begrenzten 
Raum (nach oben) auszuweichen und sind 
besonders von Arealverlusten betroffen 
(APCC 2014). Infolge der klimawandelbeding-
ten Temperaturerhöhung dringen alpine 
Pflanzenarten in die höher liegende nivale 
Zone vor. Durch das „Nachrücken“ dieser 
Arten kann eine neue Konkurrenzsituation 
für die kälteadaptierten Arten der Hochgebir-
ge entstehen. Mittelfristig wird jedoch in 
Hochgebirgslebensräumen zunächst mit einer 
größeren Artenzahl gerechnet. Die kälteadap-
tierten Arten sind oft noch einige Zeit auf 
ihren bisherigen Standorten zu finden (Dul-
linger et al. 2012; Pauli et al. 2012). Doch län-
gerfristig werden die Wanderbewegungen den 
Lebensraum dieser Spezialisten (zusätzlich) 
einengen. Dies gilt insbesondere für Endemi-
ten, also gebietsstete Arten, die z. B. nur in 
alpinen oder nivalen Lebensräumen vorkom-
men und an spezifische Lebensräume gebun-
den sind. Für sie kann das Verschwinden ihrer 
(konkurrenzfreien bzw. –armen) Lebensräu-
me mit ihrem völligen Aussterben gleichge-
setzt werden. 
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Ergebnisse 
Die Zunahme wärmeliebender und gleichzei-
tig der Rückgang kälteliebender Arten werden 
als „Thermophilisierung“ bezeichnet. Diese 
konnte in ganz Europa beobachtet werden, 
wobei je nach geographischer Lage, hydro-
morphologischen und klimatischen Bedin-
gungen (und damit Wasserverfügbarkeit) – 
die Entwicklungen variieren (Gottfried et al. 
2012) 

Abbildung 49: Veränderung der Artenzu-
sammensetzung 

 

Zunahme der Anzahl der Arten in % an der Gesamtzahl der 
Arten pro Dekade (Quelle: GLORIA, Darstellung: BMLFUW) 

Daten: GLORIA, Global Observation Research Initiative 
in Alpine Environments;  
Darstellung: BMLFUW (2013b): Indikatoren Bericht 
MOBI; 

Methodik: Um die Änderung der Artenvielfalt darzustel-
len, werden die Ergebnisse zweier oder mehrerer Erhe-
bungen miteinander verglichen. Im Falle der histori-
schen Gipfelstandorte liegen die Erhebungen meist 
mehrere Dekaden auseinander, bei GLORIA-Gipfeln 
sind die Intervalle maximal eine Dekade (z.B. 2001, 
2008, 2015 bei GLORIA-Europa) 2001 und 2008). Die 
historischen Gipfel liegen an der unteren Grenze der 
nivalen Stufe, welche die klimatische Schneegrenze 
darstellt (d.h. oberhalb dieser Grenze fällt im langjähri-
gen Durchschnitt mehr Schnee als abschmilzt). Je nach 
Exposition, Neigung und Lage im Gebirgssystemliegt 
diese Grenze zwischen ca. 2 500 bis 3 200 m. Die Zahl 
der neu gefundenen Arten, der nicht wieder gefundenen 
(meist kälteadaptierten) Arten und der in beiden Auf-
nahmen gefundenen Arten werden zueinander in Be-
ziehung gesetzt. Berücksichtigt wird dabei zusätzlich 
die Vorkommenshäufigkeit der einzelnen Arten, um 

eine Überbewertung seltener Vorkommen zu vermei-
den. (Quelle MOBI-e Indikatoren Bericht 2013) 

Folgeerhebungen auf den oben angeführten österreichi-
schen „historischen“ Alpengipfeln wurden im Jahr 2014 
durchgeführt. Die Auswertung dieser Daten erfolgt 
derzeit und kann zukünftig in die Darstellung einflie-
ßen. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Insgesamt wurde im österreichischen Alpen-
raum (GLORIA-Beobachtungsgipfel) zwi-
schen 2001 und 2008 eine Veränderung der 
Artenzusammensetzung beobachtet, mit ei-
ner Zunahme der wärmeliebenden Arten bzw. 
Verschwinden von kälteadaptierten Arten 
(Gottfried et al. 2012). Auf Grundlage von Er-
hebungen auf sieben österreichischen Berg-
gipfeln (alle über 3000 m), im Zeitraum der 
1950er- bis zu den 1990er-Jahren, wurde eine 
Artenzunahme festgestellt (MOBI -e Indika-
toren Bericht 2013). Die Zunahme der Arten-
zahlen weist auf ein Nachrücken der wärme-
liebenden Arten hin. Das Aussterben der käl-
teadaptierten Spezialisten der nivalen Stufe 
scheint hingegen zunächst verzögert stattzu-
finden. Vorläufige Ergebnisse einer Neuerhe-
bung deuten auf eine Beschleunigung des 
Nachrückens von Arten aus tieferen Lagen 
hin (GLORIA, unveröffentlicht). Resümierend 
ist demnach festzuhalten, dass die nun statt-
findende Artenzunahme am Übergang zur 
nivalen Zone nicht als positive Entwick-
lung zu werten ist, sondern vielmehr ein Vor-
zeichen für ein zeitlich versetztes Aussterben 
seltener (endemischer) Arten. 

Es ist zukünftig mit einem weiteren bzw. ver-
stärkten Artenverlust – insbesondere in den 
(ehemals) nivalen Zonen – zu rechnen. Dies 
gilt speziell für die niedrigeren Randketten 
der Alpen, da es für die Spezialisten wenig 
Ausweichraum (nach oben) gibt und somit 
die fortschreitende Thermophilisierung be-
sonders negative Auswirkungen haben kann 
(z.B. Essl et al. 2009). 
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KRITERIUM: NATURSCHUTZFACHLICH WERTVOLLE FLÄCHEN 
Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium im Aktivitätsfeld Landwirtschaft angeführt 

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Die Verbesserung der Funktionsfähigkeit von 
Agrarökosystemen, die Verbesserung der 
Resilienz von Lebensräumen, eine stärkere 
Vernetzung von Lebensräumen (Biotopver-
bund) und die Erhaltung von Ökosys-
temdienstleistungen (z.B. Bodenbildung, 
Hochwasserschutz, Nahrungsbereitstellung 
etc.) sind Ziele des Aktivitätsfelds Ökosyste-
me und Biodiversität. 

Im Rahmen des Agrarumweltprogramms 
werden eine Reihe von Maßnahmen geför-
dert, die zum Erhalt und zur Verbesserung 
der Funktionsfähigkeit von Agrarökosystemen 
hinsichtlich Erhaltung bzw. Verbesserung des 
naturschutzfachlichen Werts von landwirt-
schaftlich genutzten Lebensräumen und ihrer 
Auswirkungen auf den Gewässerschutz füh-
ren. In diesem Kriterium wird daher beobach-
tet, wie sich die Fläche entwickelt, auf der 
naturschutzrelevante Agrarumweltmaßnah-
men umgesetzt werden. 

Ergebnisse 
Die Agrarumweltmaßnahmen, die besonders 
naturschutzrelevant sind (und in der neuen 
Programmperiode fortgeführt werden sollen) 
werden im Maßnahmenpaket Naturschutz 
zusammengefasst. Dazu gehören: M15 Mahd von 
Steilflächen, M16 Bewirtschaftung von Bergmäh-
dern, M28 Naturschutzmaßnahmen und M26 
Seltene Nutztierrassen (wobei für M26 keine Flä-
chenangaben vorliegen). 

Abbildung 50: Absolute und relative im Maß-
nahmenpaket Naturschutz geförderte land-
wirtschaftliche Fläche 

Maßnahmenpaket Naturschutz 

 

 

Einheit: Mio. ha: 
       Maßnahmenflächen Naturschutz 
       keine Maßnahmen 

Daten: BMLFUW INVEKOS; Statistik Austria aus den 
Tabellen Grüner Bericht 2014; Darstellung Umweltbun-
desamt GmbH 

Methodik: Die Nettofläche des Maßnahmenpakets Na-
turschutz ist als grüne Säulen abgebildet. Zum Maß-
nahmenpaket Naturschutz gehören folgende Agrarum-
weltmaßnahmen: M15 Mahd von Steilflächen, M16 Be-
wirtschaftung von Bergmähdern und M28 Natur-
schutzmaßnahmen; (für die Maßnahme M26 Seltene 
Nutztierrassen liegen keine Flächenangaben vor); Bei 
der Darstellung der Nettofläche wird berücksichtigt, 
dass auf einigen Flächen mehrere Maßnahmen stattfin-
den. Diese Flächen werden nicht mehrfach gezählt. 

Grundsätzlich war aufgrund der Programmkonzeption 
des ÖPUL ein Einstieg von Betrieben nur in den Jahren 
2007 bis 2009 möglich. Danach waren nur Flächenzu-
gänge in eingeschränktem Ausmaß förderfähig, ab 2013 
wurde für Flächenzugänge keine Prämie mehr bezahlt. 
Das heißt die Flächen in den Maßnahmen können ab 
2009 nur mehr bedingt bzw. ab 2013 nicht mehr zuneh-
men (bzw. tendenziell eher abnehmen), da in den Aus-
wertungen immer die prämienfähigen Flächen verwen-
det werden. Im Rahmen des neuen Agrarumweltpro-
gramms ÖPUL 2015 wird es adaptierte Maßnahmen mit 
geänderten Teilnahmeflächen geben. 
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Situationsbeschreibung und 
Trends 
In den letzten sieben Jahren lag der Anteil der 
Flächen, auf denen naturschutzrelevante Ag-
rarumweltmaßnahmen mit Fördergeldern 
durchgeführt werden bei rd. 8 Prozent. Die 
Fläche des Maßnahmenpakets Naturschutz 

2007–2013 ist in diesem Beobachtungszeit-
raum nur leicht (um rd. 6 700 ha, ca. 3%) zu-
rückgegangen. Wegen der parallelen Abnah-
me der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
insgesamt ist der Flächenanteil des Maßnah-
menpakets Naturschutz jedoch geringfügig 
gestiegen. 

 

 

KRITERIUM: PROJEKTE UND MAßNAHMEN, DIE ZUR VERBESSE-
RUNG DER GEWÄSSERÖKOLOGIE BEITRAGEN 

Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium im Aktivitätsfeld Wasserhaushalt und Was-
serwirtschaft (S. 44ff) angeführt.

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewäs-
serökologie sind auf Grund der bestehenden 
Nutzungsansprüche wesentlich, um einen 
guten ökologischen Zustand der Gewässer zu 
erreichen und zu sichern. Auswirkungen des 
Klimawandels, wie z.B. Veränderungen im 
Abflussgeschehen, Erhöhung der Wassertem-
peratur etc. stellen zusätzliche Belastungen 
dar, wodurch derartige Maßnahmen weiter an 
Bedeutung gewinnen. 

Ergebnisse 
Anzahl der Maßnahmen 

2009 wurde eine neue Förderschiene (die 
Umweltförderung) eingerichtet, die insbe-
sondere Gemeinden und Wasserkraftbetrei-
bern bei der Umsetzung von Maßnahmen 
unterstützt. Im Zeitraum von 2009 bis 2013 
wurden so insgesamt 617 Maßnahmen geför-
dert, wobei 70 % zur Verbesserung der 
Durchgängigkeit von Gewässern und 30 % zur 
Beseitigung von morphologischen Belastun-
gen beitragen. Darüber hinaus wurden zur 
morphologischen Verbesserungen der Gewäs-
ser verstärkt Synergien mit der Schutzwas-
serwirtschaft genutzt, die sich nicht in den 
Zahlen wiederspiegeln 
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Abbildung 51: Anzahl* der Sanierungsmaßnahmen 2009–2013 

 

*exkl. geplante Projekte (20 von 308); Daten: KPC, Berechnung: BMLFUW Quelle: KPC, Berechnungen BMLFUW 
 

Maßnahmenwirkung 

Die Wirkung dieser umgesetzten Maßnah-
men kann anhand unterschiedlicher Parame-
ter beschrieben werden. Zur Wiederherstel-
lung der Durchgängigkeit muss die Höhendif-
ferenz zwischen Fließbereich vor und nach 
dem Wanderhindernis überwunden werden. 
Daher wird die Maßnahme zur Herstellung 
der Durchgängigkeit primär über die über-
wundene Höhe evaluiert. Die Wirksamkeit 
der Maßnahmen zur „Verbesserung der Le-
bensraumqualität / Wiederherstellung einer 
typspezifischen Morphologie“ wird v.a. über 
die Länge der revitalisierten Gewässerstrecke 
beurteilt (Tabelle 9). 

Tabelle 28: Maßnahmenwirkung Durchgän-
gigkeit und Morphologie 2009–2013 

Wirkungen der Maßnahmen nach Bundesländern  
2009 bis 2013*  
Bundesland Durchgängigkeit Morphologie 
  Höhe in m Länge in km 
B 46,3 12,20 
K 127,3 5,43 
NÖ 241,4 67,50 
OÖ 283,6 25,26 
S 76,8 7,24 
ST 121,9 7,75 
T 40,4 0,43 

Wirkungen der Maßnahmen nach Bundesländern  
2009 bis 2013*  
V 9,3 4,15 
W 9,6 17,67 

 956,6 147,62 
(Quelle: KPC, Berechnungen BMLFUW) 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die 
Anzahl der Maßnahmen von 2009 bis 2013 
zugenommen hat. Dies gilt insbesondere für 
Maßnahmen zur Durchgängigkeit. Mit diesen 
Maßnahmen konnte insgesamt eine Höhen-
differenz von 956,6 m überwunden werden. 
Darüber hinaus wurden zur Verbesserung der 
Hydromorphologie 2009–2013 147,6 km Ge-
wässerstrecke revitalisiert. 

Stärken / Schwächen d. Kriteriums: Mit den 
vorliegenden Informationen wird zwar die 
Maßnahmenwirksamkeit auf Grundlage der 
überwundenen Höhen bzw. der Länge der 
revitalisierten Gewässer dargestellt. Um je-
doch die tatsächlichen, positiven Auswirkun-
gen auf die Biodiversität und Ökosysteme zu 
beobachten, wäre ein mittel- bis langfristiges 
Monitoring (z.B. anhand von Leitarten) erfor-
derlich. 
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KRITERIUM: ÖKOLOGISCHER UND CHEMISCHER ZUSTAND VON 
OBERFLÄCHENGEWÄSSERN 

Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium im Aktivitätsfeld Wasserhaushalt und Was-
serwirtschaft (S. 42ff) angeführt.

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Auswirkungen des Klimawandels (z.B. Erhö-
hung der Wassertemperatur oder Reduktion 
des Abflusses) können einen zusätzlichen 
Druck auf die ohnehin schon teils stark in 
ihrer natürlichen Funktionsfähigkeit gestör-
ten österreichischen Gewässer ausüben. Als 
eine wesentliche Grundlage für allfällige 
Handlungsschritte ist daher auch für die An-
passung relevant, wie sich generell der ökolo-
gische und chemische Zustand von Oberflä-
chengewässern entwickelt. 

Ergebnisse 
Im Zuge der Erstellung des 1. NGP 2009 sowie 
der derzeit laufenden Erarbeitung des 2. NGP 
2015 wurde das Risiko für den guten chemi-
schen und ökologischen Zustand geprüft. 

Guter Zustand von Oberflächengewässern 

Für Fließgewässer wird die Belastung durch 
allgemeine chemisch-physikalische Parameter 

(Gewässergüte, Kohlenstoff- und Nährstoffpa-
rameter); chemische Schadstoffe EU, und 
chemische Schadstoffe national dargestellt. 
Weiters wird die hydromorphologische Belas-
tung erhoben. Es erfolgt für die unterschiedli-
chen Einzugsgebiete eine Bewertung des Risi-
kos, den guten (ökologischen und chemi-
schen) Zustand unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Belastungen zu verfehlen. Abbil-
dung 13 stellt die Risiken 2009 und 2013, ag-
gregiert über alle Oberflächengewässer in 
Österreich, gegenüber. 

Das Risiko einer Zielverfehlung bei allgemei-
nen chem.-physik. Parameter ist von 2009 bis 
2013 leicht gestiegen. Dies hängt jedoch auch 
mit der Anwendung neuer Metho-
den/Modellierungen zusammen, die erstmals 
den diffusen Nährstoffeintrag miterfassen. 
Auch das sichere Risiko Chemischer Schad-
stoffe EU ist leicht gestiegen. Dies liegt jedoch 
auch an den strengeren Qualitätszielen gem. 
Richtlinie Umweltqualitätsziele im Bereich 
Wasserpolitik, die zusätzlich neue Stoffe ent-
hält. 
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Abbildung 52: Risiko* für Oberflächenwasserkörper in Österreich 2009 vs. 2013 

 

* Die Kategorie „kein Risiko“ inkludiert auch alle Wasserkörper, die hydromorphologisch mit „keinerlei Risiko“ bewertet wurden 
 
Daten: BMLFUW, Darstellung: Ist-Bestandsanalyse 2013, S. 80 

Methodik: Grundlage für diese Risikoanalysen sind die Indikatoren gemäß Gewässerzustandsüberwachungsverord-
nung (GZÜV) und Qualitätszielverordnung (QZV) Chemie/Ökologie für Oberflächengewässer. Ein direkter Vergleich 
der Erhebungsdaten ist in vielen Bereichen nicht möglich, da sich Erhebungsmethoden in den letzten Jahren verän-
dert haben und eine neue Abgrenzung der Wasserkörper vorgenommen wurde. Zur Gegenüberstellung des Zustan-
des von 2009 zu 2013 werden daher die Risikoanalysen herangezogen. 

Das Risiko einer Zielverfehlung bei allgemeinen chem.-physik. Parameter ist von 2009 bis 2013 leicht gestiegen. Dies 
hängt jedoch auch mit der Anwendung neuer Methoden/Modellierungen zusammen, die erstmals den diffusen Nähr-
stoffeintrag miterfassen. 

Auch das sichere Risiko Chemischer Schadstoffe EU ist leicht gestiegen. Dies liegt jedoch auch an den strengeren 
Qualitätszielen gem. RL Umweltqualitätsziele im Bereich Wasserpolitik, die zusätzlich neue Stoffe enthält 

 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Gemäß der Bestandsanalyse 2013 unterliegen 
66 % der österreichischen Gewässer (bezogen 
auf Wasserkörperlängen) dem sicheren bzw. 
möglichen Risiko, das Ziel des guten chemi-
schen und ökologischen Zustandes zu verfeh-
len. Für rd. 34 % besteht keinerlei Risiko. Die-
se Abschätzungen haben sich im Wesentli-
chen auch bei den anschließenden Messun-
gen bestätigt. Insgesamt weisen derzeit 37 % 
der Fließgewässer einen sehr guten oder gu-
ten ökologischen Zustand auf, weitere 2 % 
erreichen das gute ökologische Potential. 

Dabei verursachen hydromorphologische Be-
lastungen den deutlich größten Anteil am 
Risiko. Die stofflichen Belastungen machen 
demgegenüber nur einen kleinen Teil aus: die 
allgemein chemisch-physikalischen Parame-
ter rd. 27 % und die chemischen Schadstoffe 
(lt. EU- und nationalen Schadstoffdefinitio-
nen) ca. 3 %. 

Im Vergleich zu 2009 hat sich der Anteil der 
sehr guten und guten Gewässerstrecken er-
höht. Einerseits liegen nun wesentlich mehr 
Untersuchungsergebnisse vor, andererseits 
beginnen auch bereits gesetzte Maßnahmen 
ihre Wirkung zu entfalten. Die sich verän-
dernden klimatischen Bedingungen können 
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mittel bis langfristig das Risiko zur Verfeh-
lung des chemischen und ökologisch guten 
Zustandes erhöhen. (siehe auch Bestandsana-
lyse 2013). Direkte Klimawandelfolgen spie-
geln sich in der Erhöhung der Wassertempe-
ratur und ihren Folgen für die aquatischen 
Ökosysteme / Biozönosen (z.B. Einfluss auf 
Fischbestände und Algenwachstum) wider. 
Ebenso können indirekt Belastungen (wie 

Wasserentnahmen infolge des Klimawandels) 
in manchen Regionen/Oberflächengewässern 
steigen und damit das Risiko, den Zielzustand 
nicht zu erreichen erhöhen. Derzeit fließen 
die Folgen des Klimawandels noch in keine 
wasserkörperbezogene Risikobewertung ein 
(Bestandsanalyse 2013). 
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ZUSAMMENSCHAU ÖKOSYSTEME UND BIODIVERSI-
TÄT 
Kriterium Situation/Trends Rückschluss auf die Anpassung 

Status und Trends 
ausgewählter 
klimawandelvulnerabler 
Arten und 
Lebensraumtypen 

Auf Grundlage verfügbarer Daten kann derzeit 
keine zusammenfassende Entwicklung (Trend) für 
klimawandelvulnerable Arten und Lebensräumty-
pen in Österreich angezeigt werden. 

Um die Auswirkungen des Klimawandels auf 
Arten, Lebensräume und Ökosystemdienstleis-
tungen zu erkennen und gezielte Maßnahmen 
setzen zu können, wäre der Klimawandel ver-
stärkt in Monitoring-Aktivitäten zu berücksichti-
gen bzw. das Biodiversitätsmonitoring weiter 
auszubauen. 

"Zerschneidung" / „Le-
bensraum-vernetzung“ 

Die Darstellung der unzerschnittenen Flächen 
(nach Jochen Jäger) zeigt eine starke Fragmentie-
rung in Österreich. Die durchschnittliche effekti-
ve Maschenweite für ganz Österreich beträgt 
77,00 km², was einer effektiven Maschendichte 
von 1,3 Maschen pro 100 km² entspricht. 

Im Klimawandel – der nicht nur punktuell, son-
dern übergreifend die Lebensräume der Arten 
verändert – kommt der Vernetzung von Lebens-
räumen eine zusätzliche Bedeutung zu. Aus Sicht 
der Anpassung sollten Korridore bzw. Grüne 
Infrastruktur (Green Infrastructure) erhalten bzw. 
weiter vermehrt werden. 

Berücksichtigung von 
Klimawandelanpassung 
in Instrumenten des 
Naturschutzes 

Die Analyse ausgewählter Instrumente des Natur-
schutzes hat ergeben, dass bereits einige anpas-
sungsrelevante Ziele in den (untersuchten) In-
strumenten des Naturschutzes erwähnt sind. Eine 
direkte Berücksichtigung des Klimawandels und 
dessen Auswirkungen erfolgt bisher jedoch nur 
vereinzelt (z.B. Nationalparkstrategien). 

Die Auswirkungen des Klimawandels geben be-
stehenden Naturschutzzielen oftmals eine zusätz-
liche Dringlichkeit. Darüber hinaus stellt der 
Klimawandel neben bekannten Herausforderun-
gen ebenso neue Anforderungen an Konzepte, 
Strategien, Pläne und normative Regelungen des 
Naturschutzes. Ein gesteigertes Bewusstsein und 
eine verstärkte Integration von klimawandelrele-
vanten Themen in Instrumente des Naturschutzes 
sind dringend notwendig. 

Veränderungen der Flora 
auf Alpengipfeln 

Im GLORIA-Programm wird Gebirgsvegetation 
und ihre Reaktion auf den Klimawandel langfristig 
beobachtet. Die Ergebnisse zeigen ein rasches 
Vordrängen wärmeliebender Arten, wohingegen 
Spezialisten - wenn auch verzögert – aussterben.  

Die in GLORIA beobachtete Artenzunahme ist 
kein positives Zeichen, es ist vielmehr mit einem 
zeitlich versetzten Aussterben seltener (endemi-
scher) Arten in den (ehemals) nivalen Zonen zu 
rechnen. Diese verzögerten Prozesse sind bei der 
Beobachtung der Biodiversität in Österreich mit 
zu bedenken. Es werden daher verstärkt For-
schungsvorhaben, die Klimawandelfolgen und 
Anpassung thematisieren, benötigt. 

Naturschutz-fachlich 
wertvolle Flächen 

Der Anteil des Maßnahmenpakets Naturschutz an 
der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche 
war im Zeitraum der letzten Förderperiode 2007 
bis 2013 weitgehend konstant und liegt bei rd. 
8 %. 

Das breite Angebot der Agrarumweltmaßnahmen 
trägt zum Erhalt funktionsfähiger Agrarökosyste-
me (mit Rückzugsräumen für Tier-und Pflanzen-
arten) bei. Die Maßnahmen des ggstdl. 
MP Naturschutz werden in Österreich durch 
weitere, breite Maßnahmen zur Erhaltung und 
Steigerung der Biodiversität (wie die Landschafts-
elemente und Biodiversitätsflächen in der um-
weltgerechten Bewirtschaftung von Acker- und 
Grünlandflächen UBAG) ergänzt. Die Österreichi-
sche Maßnahmensetzung folgt demzufolge so-
wohl einem breiten, horizontalen Ansatz, als auch 
fokussierten Schwerpunktsetzungen auf beson-
ders wertvollen Flächen. Der Flächenanteil des 
ggstdl. MP Naturschutz an den gesamten land-
wirtschaftlichen Flächen ist derzeit jedoch noch 
relativ gering und bietet noch weiteres Potential.  

Projekte und Maßnah-
men, die zur Verbesse-
rung der Gewässerökolo-
gie beitragen 

Im Zeitraum von 2009-2013 wurden rd. 147,8 km 
Gewässerstrecke revitalisiert und mit Maßnahmen 
zur Durchgängigkeit konnten insgesamt 956,6 m 
Höhendifferenz überwunden werden.  

Die im Zuge des NGP umgesetzten und 
vorgesehenen Maßnahmen sind ein wichtiger 
erster Schritt zur Verbesserung der 
Gewässerökologie, auch um die zusätzlichen 
Belastungen, die durch veränderte klimatische 
Bedingungen entstehen (werden), abzupuffern 
(z.B. Veränderungen im Abflussgeschehen, 
Erhöhung der Wassertemperatur etc.). Eine ge-
naue Beobachtung über ein mittel- bis langfristi-
ges Monitoring (z.B. an Hand von Leitarten) wäre 
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anzustreben. 

Ökologischer und chemi-
scher Zustand von Ober-
flächengewässern 

Gemäß der Ist- Bestandsanalyse 2013 besteht in 
Österreich insgesamt bei 66 % der Gewässer 
(bezogen auf Wasserkörperlängen) das sichere 
bzw. mögliche Risiko. das Ziel des guten ökologi-
schen Zustandes zu verfehlen. Für rd. 34 % be-
steht kein oder keinerlei Risiko. 
Zwischen 2009 und 2013 hat das Risiko, den guten 
chemischen und ökologischen Zustand von 
Oberflächengewässer nicht zu erreichen, 
insgesamt leicht abgenommen. 

Ein großer Anteil (61%) der Fließgewässer ist 
derzeit in seiner natürlichen Funktionsfähigkeit – 
trotz einer leichten Verbesserung - stark gestört. 
Die Auswirkungen des Klimawandels (z.B. Erhö-
hung der Wassertemperatur oder Reduktion des 
Abflusses) können zusätzlichen Druck auf die 
österreichischen Gewässer ausüben. Dies sollte 
verstärkt in der Risikoeinschätzung Berücksichti-
gung finden. 

 
 

BEFRAGUNGS- UND KRI-
TERIENBASIERTER STA-
TUS 
Die Integration von Klimawandel in 
Naturschutzkonzepte (HE 3) wird in der 
Befragung als gering umgesetzt bzw. nicht 
vorgesehen beurteilt. Die Recherchen zu dem 
entsprechenden Kriterium haben ergeben, 
dass schon einige anpassungsrelevante 
Aspekte integriert sind, jedoch eine direkte 
Berücksichtigung des Klimawandels und 
dessen Auswirkungen bisher nur vereinzelt 
(z.B. Nationalparkstrategien) erfolgt. Eine 
verstärkte Berücksichtigung in allen 
Instrumenten sowie deren Umsetzung ist 
anzustreben. 

Ebenso wurde die verstärkte 
Berücksichtigung von Klimawandel in 
Monitoringsystemen (HE2) oder die 
Berücksichtigung des Themas Biodiversität 
(im Allgemeinen) im globalen Kontext als 
gering umgesetzt eingestuft. Die Forcierung 
des Gewässerrückbaus (HE 11) wurde in der 
Befragung als weit fortgeschritten bewertet. 
Dies wird durch das Kriterium „Projekte und 
Maßnahmen, die zur Verbesserung der Ge-
wässerökologie beitragen“ bestätigt. Jedoch 
zeigt auf der anderen Seite die Ermittlung des 
ökologischen Gewässerzustandes, dass ein 
großer Anteil der Oberflächengewässer in 
seiner natürlichen Funktionsfähigkeit – trotz 
einer leichten Verbesserung in den letzten 
Jahren - stark gestört ist. 

--- 140 --- 



 

VERKEHRSINFRASTRUKTUR INKLUSIVE ASPEKTE DER 
MOBILITÄT 
ÜBERGEORDNETES ZIEL: Sicherstellung eines funktionsfähigen, sicheren und klimaverträgli-
chen Verkehrssystems durch eine an klimawandelbedingte Veränderungen angepasste Ver-
kehrsinfrastruktur

BEFRAGUNG 
Die Auswertung der Selbsteinschätzung zum Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlun-
gen im Aktivitätsfeld Verkehrsinfrastruktur inklusive Aspekte zur Mobilität beruht auf 15 Frage-
bögen. 

ÜBERBLICK 
Das Aktivitätsfeld Verkehrsinfrastruktur in-
klusive Aspekte der Mobilität zeichnet sich 
durch eine relativ heterogene Beurteilung des 
Umsetzungsstatus aus (Tabelle 29). Im Unter-
schied zu den meisten anderen Aktivitätsfel-

dern erstreckt sich der berichtete Umset-
zungsgrad der Handlungsempfehlungen deut-
lich gleichmäßiger über die gesamte Band-
breite (von „nicht vorgesehen“ bis „vollständig 
umgesetzt“; ExpertInnenkollektiv: n=15).

Tabelle 29: Umsetzungsstatus der Handlungsempfehlungen 

 Status * 

3.11.4… Handlungsempfehlung (Kurzfassung) 1 2 3 4 

1 Weiterer Ausbau von Informations- und Frühwarnsystemen 

 

2 Sicherung eines funktionsfähigen Verkehrssystems 

3 Sicherstellg. thermischer Komfort durch Reduktion therm. Lasten 

4 Reduktion Hitzebelastg. öffentl. Verkehrsmittel d. Klimatisierung 

5 Überprüfg., ggf. Anpassg. Rechtsnormen f. Bau/Betrieb Verkehrsinfrastr. 

6 Berücks. Mikro-/Mesoklima bei Stadt- und Freiraumplanung 

7 Zuwachsredukt. dauerversiegelte Verkehrsflächen Rückbau(Überflutungsschutz) 

8 Forschg. zur Anpassung Klimawandel i. Bereich Verkehrsinfrastruktur 

9 Pilotprojekte zu klimawandelangepassten Verkehrsinfrastrukturen 

10 Verbesserte Öffentlichkeitsarbeit  

11 Aus-/Weiterbildung Klimaw.anpassung i. Bereich Verkehrsinfrastruktur 

* 1…dzt. nicht vorgesehen, 2…geplant, 3…teilweise umgesetzt, 4…vollständig umgesetzt 
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ERSTE RÜCKSCHLÜSSE / 
MERKBARE TRENDS 
Die Besonderheit der recht uneinheitlichen 
Umsetzung innerhalb des Aktivitätsfeldes 
wurde oben schon angesprochen. 

Wie oben dargestellt, wird vor allem die 
Handlungsempfehlung 3.11.4.1 (HE 1: Weiterer 
Ausbau von Informations- und Frühwarnsys-
temen) stakeholderseitig als weit umgesetzt 
beurteilt. Innerhalb dieser HE stechen vor 
allem folgende empfohlenen Schritte durch 
ihre mehrfach als bereits vollständig oder 
zumindest teilweise eingeschätzte Umsetzung 
hervor: 

• die Durchführung technischer und org-
anisatorischer Maßnahmen im Falle von Ext-
remereignissen (Einsatzpläne etc.) und • die 
Einführung von Kompetenzregelungen (Zu-
ständigkeitsregelungen und Beistandsver-
pflichtungen) 

Im Gegensatz dazu ist die Umsetzung folgen-
der Schritte derselben HE derzeit generell 
noch nicht vorgesehen: • Aufbau eines Kata-

logs über Vulnerabilitätserfahrungen aus der 
Vergangenheit und • ein Erfahrungsaustausch 
mit unseren südlichen Nachbarländern hin-
sichtlich Hitzeperioden 

In den anderen HE des Aktivitätsfelds finden 
sich kaum Schritte, deren Umsetzungsstatus 
ähnlich stark in die eine oder andere Richtung 
ausschlägt. Allerdings wäre in den meisten 
Fällen die Ableitung eines Trends wegen der 
geringen Anzahl an Rückmeldungen auch 
nicht stichhaltig. 

TEXTLICHE ANMERKUNGEN 
(IN DEN FRAGEBÖGEN) 
Prominent unter den berichteten laufenden 
Forschungsprojekten waren Studien zu Aus-
wirkungen des Klimawandels auf die Binnen-
schiffahrt, inkl. Transport auf der Donau. 

Nur eine Umsetzungshürde wurde berichtet, 
nämlich der Bedarf an regionalspezifischen 
Klimaprognosen als Planungsbasis (vgl. Akti-
vitätsfeld Tourismus). 

KRITERIEN 

KRITERIUM: AUFNAHME VON KLIMAWANDELANPASSUNG IN IN-
STRUMENTE DER VERKEHRSPLANUNG

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Um gezielte und effektive Schritte zur Anpas-
sung an den Klimawandel im Bereich Verkehr 
und Mobilität setzen zu können, braucht es 
entsprechende Rahmenbedingungen und 
strategische Ausrichtungen. In dem Kriterium 
wird daher die Berücksichtigung von Klima-
wandelanpassung in ausgewählten Instru-
menten der Verkehrsplanung beobachtet. 

Ergebnisse 
Methodik 

Ausgewählte Instrumente der Verkehrspla-
nung von Bund und Ländern wurden hin-
sichtlich anpassungsrelevanter Aspekte unter-
sucht. Auf der Bundesebene ist dies der vom 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie (bmvit) vorgelegte Gesamt-
verkehrsplan. Zentrales Leitprinzip des Plans 
ist es: „Mobilität für Menschen möglichst frei 
und angenehm zu gestalten und die negativen 

--- 142 --- 



 

Folgen des Verkehrs hintanzuhalten31“ 
(bmvit). Hinsichtlich der Bundesländer wur-
den – wo diese zugänglich waren – überge-
ordnete Verkehrskonzepte/-strategien/-pläne 
herangezogen. 

Tabelle 30: Ausgewählte Instrumente der 
Verkehrsplanung (Bund und Länder) 

bundesweit: 
Gesamtverkehrsplan 2012 

Bundesländer: 
NÖ Strategie Verkehr 2010 
Gesamtverkehrskonzept OÖ 2008 
Landesmobilitätskonzept Salzburg 2006–

2015 
Gesamtverkehrsstrategie Burgenland 2014 
Masterplan Verkehr Wien 2003, Evaluie-

rung 2013 
Verkehrskonzept Vorarlberg 2006 

 
Der Stand der Integration von Klimawan-
delanpassung in diese Instrumente wurde 
anhand folgender Fragen dargestellt: 1. Ob 
und inwieweit werden die Auswirkungen des 
Klimawandels und Anpassung direkt inte-
griert?  
2. Sind Ziele/Maßnahmen enthalten, die die 
Umsetzung der Handlungsempfehlungen der 
Anpassungsstrategie unterstützen? 

Dazu lag der Fokus auf folgenden Zie-
len/Maßnahmen: 

• Sicherung eines funktionsfähigen Ver-
kehrssystems bei Extremereignissen; 

• Schutz der VerkehrsteilnehmerInnen 
(insbesondere Fahrgäste in öffentli-
chen Verkehrsmitteln) vor Extremer-
eignissen (wie z.B. Hitzebelastung); 

• Nutzung von Synergien zwischen Kli-
maschutz- und Anpassungsmaßnah-
men; 

• Robuster Mix von Verkehrsarten; 
• Stärkere Vernetzung der Verkehrsträ-

ger zur Reduktion der Vulnerabilität. 

31  
http://www.bmvit.gv.at/bmvit/verkehr/gesamtverkehr/gvp/index.htm
l  

Ergebnisse der Analyse: 

Der Gesamtverkehrsplan formuliert die 
Ziele und Leitlinien der österreichischen Ver-
kehrspolitik bis 2025. Klimawandelfolgen und 
Anpassung werden hierbei nicht direkt aufge-
griffen. Dennoch beinhalten einige der Zie-
le/Maßnahmen des Gesamtverkehrsplans 
anpassungsrelevante Aspekte und unterstüt-
zen damit die Umsetzung der Handlungs-
empfehlungen der Anpassungsstrategie. Dies 
sind insbesondere folgende Zie-
le/Maßnahmen: der Flächenbedarf für den 
fließenden und ruhenden Verkehr soll bis 
2015 nicht wesentlich weiter erhöht werden 
(S. 48); die Grundversorgung mit öffentlichem 
Verkehr soll gewährleistet werden, durch den 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie eine 
Erhöhung der Qualitätsstandards im Öffentli-
chen Verkehr (u.a. S. 5, S. 71); eine bessere 
Verknüpfung der Verkehrsmittel und Wege 
z.B. durch intermodale Knotenpunkte für 
Güter- und Personenverkehr wird angestrebt 
(u.a. S. 56, S. 71); 

Eine Verbesserung sowie der Ausbau des öf-
fentlichen Verkehrsnetzes werden ebenso auf 
der Ebene der Bundesländer, in allen unter-
suchten Instrumenten, als Ziel genannt. Dies 
wird oftmals mit konkreten Ausbauvorhaben 
oder eigenen Rahmenplänen für den öffentli-
chen Verkehr (z.B. Landesmobilitätskonzept 
Salzburg) unterstrichen. Auch wenn bei die-
sem Ziel der Klimaschutz im Vordergrund 
steht, ist dies auch für die Anpassung (z.B. 
thermischer Komfort in Ballungsräumen) 
relevant. Direkt erwähnt oder berücksichtigt 
wird in diesem Zusammenhang Anpassung 
jedoch in keinem der untersuchten Instru-
mente. Dies gilt auch für die Verkehrssicher-
heit: insgesamt ist Verkehrssicherheit in allen 
Konzepten ein Thema, jedoch findet sich die 
Berücksichtigung von anpassungsrelevanten 
Themen, wie Naturgefahren und Extremer-
eignissen nicht bzw. nur ansatzweise in den 
untersuchten Instrumenten. So wird z.B. in 
der NÖ Strategie Verkehr erwähnt, dass ver-
mehrt Verkehrsmanagement- und Informati-
onssysteme verwendet werden sollen, welche 
die Fahrgeschwindigkeit an Verkehrslage, 
Witterungs- und Umweltverhältnisse anpas-
sen. Auch im Verkehrskonzept Vorarlberg 
wird eine hohe Betriebssicherheit und Ver-
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kehrsqualität bei allen Witterungen und Ver-
kehrsverhältnissen angestrebt. Das Salzburger 
Landesmobilitätskonzept empfiehlt im Rah-
men der Standards für Verkehrsqualität u.a. 
auch Standards für Witterungsschutz bei 
Bushaltestellen. Der Schutz vor Hitze wird in 
zwei der untersuchten Verkehrsinstrumente 
erwähnt, wobei Fahrzeuge/Züge vermehrt 
klimatisiert werden sollen (Wien, Vorarlberg). 
Das Ziel eines robusten Mixes unterschiedli-
cher Verkehrsträger (kombinierter Verkehr), 
wird in unterschiedlicher Form, zumindest 
ansatzweise, in allen Instrumenten angeführt. 
Im Masterplan Verkehr Wien 2003, Revision 
2013 sind z.B. Modal Split-Ziele festgelegt, um 
dem zu erwartenden wachsenden Mobilitäts-
bedarf (infolge der Bevölkerungszunahme) 
gezielt zu begegnen. Dazu gehört auch die 
Reduktion des Verkehrsanteils der Pkw-
Fahrten, die aufgrund des steigenden Mobili-
tätsbedarfs, dringend notwendig ist, um die 
Verkehrsleistung im Stadt-Straßennetz zu-
mindest konstant zu halten. Insbesondere im 
Gesamtverkehrskonzept OÖ 2008 wird eine 
Synergie zwischen Klimaschutz und Anpas-
sung beschrieben: u.a. auf Grund der „bedroh-
lich wachsenden Klimaveränderung und da-
mit der extremen Witterungssituationen“ soll 
die Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen 
verringert und die Bedeutung von biogenen 
Treibstoffen verstärkt werden (S. 50). In der 
Generalverkehrsstrategie Burgenland 2014, 
wird Klimawandel als eine der künftigen Her-
ausforderungen erkannt, es werden dabei 
auch Klimawandelfolgen (vermehrte Über-
schwemmungen und Dürreperioden) er-
wähnt, jedoch ausschließlich um die Dring-
lichkeit von Klimaschutzmaßnahmen sowie 

klimafreundlicher Mobilität zu unterstrei-
chen. Auch wenn Maßnahmen/Ziele aufgrund 
von Klimaschutz vorgelegt werden, können 
diese ebenso für die Anpassung relevant sein. 
Eine angeführte Klimaschutzmaßnahme ist 
z.B. die Entwicklung und Umsetzung von 
„Mikro-ÖV“-Lösungen (wie beispielsweise die 
„Gmoabusse“) weiter auszubauen (General-
verkehrsstrategie Burgenland, S. 5). 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Insgesamt zeigt die Analyse, dass in den un-
tersuchten Instrumenten derzeit kein direkter 
Bezug zur Klimawandelanpassung erfolgt. 
Klimawandelfolgen und Anpassung werden 
nicht unmittelbar in Zielen und Maßnahmen 
erwähnt. Anpassungsrelevante Aspekte kom-
men hingegen in allen Instrumenten und de-
ren Zielen/Maßnahmen vor und unterstützen 
damit die Umsetzung der Handlungsempfeh-
lungen. 

Die Analyse wurde im Zuge der Fortschritts-
berichtserstellung erstmals durchgeführt, 
womit derzeit keine Aussage bzgl. Trends 
möglich ist. 

Schwäche des Kriteriums/Grenzen der Aussa-
gekraft: Das Kriterium zeigt zwar Zie-
le/Maßnahmen, die in Strategien oder Plänen 
angeführt werden, ermöglicht jedoch meist 
keine Aussage darüber, inwieweit die Umset-
zung der anpassungsrelevanten Zie-
le/Maßnahmen in der Verkehrsplanung tat-
sächlich stattfindet. 

KRITERIUM: VERSIEGELUNG DURCH VERKEHRSFLÄCHEN

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Verkehrsflächen bilden einen wesentlichen 
Anteil an den versiegelten Flächen. Durch die 
zunehmende Versiegelung erhöht sich die 
Gefahr von Überflutungen auf Grund der Be-
hinderung des natürlichen Wasserabflusses. 
Im städtischen Bereich verstärken versiegelte 

Flächen den Wärmeinseleffekt insbesondere 
bei Hitzewellen. Bei einem zukünftig ver-
mehrten Auftreten von Extremereignissen 
stellt die Reduktion der Flächenversiegelung 
eine wichtige Anpassungsmaßnahme dar. Mit 
diesem Kriterium wird die Entwicklung der 
versiegelten Verkehrsflächen beobachtet. 

--- 144 --- 



 

Ergebnisse 
Darstellung der Flächeninanspruchnahme 
und der zunehmenden Versiegelung durch 
Verkehrsflächen. 

Abbildung 53: Zunahme der Verkehrsflächen 
1995–2013 

 

Daten: BEV-Regionalinformation; Darstellung: Umwelt-
bundesamt GmbH 

Methode: In Ermangelung österreichweiter konsistenter 
Zeitreihen für die Erfassung der Straßenflächen wird für 
die Auswertung auf die Regionalinformation des BEV 
(Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen) zu-
rückgegriffen. Die Aktualisierung dieser Daten erfolgt 
nicht konsistent systematisch, sondern anlass- und 
projektbezogen. Daher sind einzelne Datensprünge 
zwischen den Jahren weniger auf reale Veränderungen 
als vielmehr auf die Bearbeitungsintensität zurückzu-
führen. Über längere Zeiträume von mehreren Jahren 
ergibt der Trend jedoch einen relativ zuverlässigen 
Indikator über die realen Entwicklungen. Zu den Ver-
kehrsflächen werden nach der Benützungsarten und 
Nutzungsverordnung (BEV, 2012) folgende Kategorien 
gezählt und mit einer Expertenschätzung für den Ver-
siegelungsgrad versehen: 
Straßenverkehrsanlagen (100% versiegelt),  
Verkehrsrandflächen (10% versiegelt),  
Parkplätze (100% versiegelt),  
Schienenverkehrsanlagen (10% versiegelt), 

 

Tabelle 31:versiegelte Verkehrsfläche nach 
Bundesländern mit Stand 31. 12. 2013 (Daten-
quelle: BEV-Regionalinformation) 

Bundesland km² 
Burgenland ....................................................... 126,6 
Kärnten ............................................................. 168,0 
Niederösterreich .............................................. 542,0 
Oberösterreich .................................................. 317,8 
Salzburg .............................................................. 93,3 
Steiermark ......................................................... 312,4 
Tirol .................................................................... 121,9 
Vorarlberg ........................................................... 43,9 
Wien ....................................................................50,3 
Österreich .......................................................... 1 776,1 

Daten: BEV-Regionalinformation 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Die Zunahme der Verkehrsflächen und damit 
der Versiegelung durch Verkehrsflächen be-
trug in den letzten 18 Jahren österreichweit 
+18 %. Das bedeutet eine jährliche Zunahme 
von rd. 1 %. Der starke Anstieg zwischen 1995 
und 2001 ist vor allem auch auf die damalige 
intensive technische Bearbeitung zurückzu-
führen. Der konstante Trend der letzten 10 
Jahre, ist daher besser als Referenz heranzu-
ziehen. Dieser liegt bei einer jährlichen Zu-
nahme von ca. 0,6 %. Die Gesamtfläche der 
Versiegelung durch Verkehrsanlagen beträgt 
mittlerweile ca. 1 776 km2 (Stand 2013). 

 

KRITERIUM: SCHÄDEN AN DER VERKEHRSINFRASTRUKTUR IN 
ZUSAMMENHANG MIT EXTREMEREIGNISSEN

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Veränderungen der klimatischen Bedingun-
gen (wie zunehmende Temperaturen) werden 
tendenziell zu einer stärkeren Abnutzung der 

Infrastruktur und damit zu einer kürzeren 
Lebensdauer der Verkehrsinfrastruktur füh-
ren. Darüber hinaus verursachen extreme 
Wetterereignisse (wie Stürme, Hagel oder 
Starkregen) und Naturkatastrophen Schäden 
an der Verkehrsinfrastruktur. Ein zukünftig 
vermehrtes Auftreten von Extremereignissen 
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stellt daher eine besondere Gefahr für die 
Verkehrsinfrastruktur dar. 

Ziel des Kriteriums wäre, die Entwicklung von 
Schadereignissen und Schäden an der Ver-
kehrsinfrastruktur, die in Zusammenhang mit 
Extremereignissen stehen, zu beobachten. 

Ergebnisse 
Zu den Schäden an der Verkehrsinfrastruktur, 
die in Zusammenhang mit Extremereignissen 
stehen, liegen bundesweit keine einheitlichen 
Erhebungen vor. Aufgrund der sehr unter-
schiedlichen Erhebungsmethoden von Schä-
den sowie der sehr begrenzten Datenzugäng-
lichkeit, können derzeit die Schäden an der 
Verkehrsinfrastruktur in Zusammenhang mit 
Extremereignissen im Rahmen dieses Berich-
tes nicht dargestellt werden. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
In einigen Bundesländern werden für das 
Landesstraßennetz Schäden durch Hangrut-
schungen, Muren, Nassschnee oder Sturm 
(z.B. Steiermark) bzw. Hochwasser Unterspü-
lungen und Felssturz (z.B. Salzburg) erfasst. 
Österreichweite Schadensdaten sowie eine 
einheitliche bzw. zumindest vergleichbare 
Schadenserhebung sind derzeit nicht verfüg-
bar. 

Zum Thema Klimawandelfolgen und Infra-
strukturschäden, liegen europaweit schon 
Ergebnisse aus Einzelstu-
dien/Forschungsprojekten vor. In Österreich 
wurde beispielsweise im Zuge des ACRP-
Projekts Adapt2to4 das Gefährdungspotential 
von Verkehrsinfrastruktur beispielhaft für die 
Steiermark abgebildet. Als Grundlage wird 
dabei eine lithologische32 Gefährdungsklassi-
fizierung herangezogen. Aufbauend auf die-
ser, können die Straßenabschnitte bzw. neuen 
Trassen, die in rutschungsgefährdeten Gebie-
ten liegen oder geplant sind, identifiziert 
werden. 

32 räumliche und strukturelle Gliederung von Gesteinseinheiten 

Abbildung 54 Rutschungsgefährdete Straßen-
abschnitte in der Steiermark 

 

 

Daten: Umweltbundesamt, Straßennetz: OpenStreetMap-
Mitwirkende 
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KRITERIUM: MODAL-SPLIT

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Eine verstärkte Abhängigkeit von einem ein-
zelnen Verkehrsträger erhöht die Anfälligkeit 
des Verkehrssystems für Störungen durch 
Extremereignisse, der mit einem robusten 
Mix an Verkehrsarten begegnet werden kann. 

In diesem Kriterium wird das Angebot an 
unterschiedlichen Verkehrsarten und die Ver-
änderungen der Verkehrsmittelwahl beobach-
tet. Dies soll Anhaltspunkte dafür geben, wie 
die aus der Sicht der Anpassung angestrebte 
Entwicklung hin zu einem klimaverträglichen 
Verkehrssystem voranschreitet. 

Ergebnisse 
Der Modal Split stellt den Anteil der unter-
schiedlichen Verkehrsmittel am gesamten 
Personen- bzw. Güterverkehr dar. Dies kann 
anhand der Darstellung von Wegen oder der 
Personen- bzw. Transport-km erfolgen. 

Die Verkehrsleistung ergibt sich aus der 
Summe der zurückgelegten Verkehrswege. 

Entsprechend der Datenverfügbarkeit ist der 
Modal Split für Personenverkehr, jedoch nicht 
für Güterverkehr dargestellt (Abbildung 52). 

Anhand der Entwicklung des Modal Split las-
sen sich v.a. auch längerfristige Trends be-
sonders gut abbilden (Abbildung 53). 
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Abbildung 55 Modal Split in den letzten Jahren (2005–2012) nach Wegen (links) und Personen-
km (rechts) 

nach Verkehrsleistung nach Anzahl der Wege 

  

n  MIVn  ÖV n  Rad n  Fuß – Gesamtverkehrsleistung 

Daten: Österreichische Luftschadstoffinventur 2014, Verkehr in Zahlen 2011; Berechnung und Darstellung: Umweltbundesamt 
GmbH 

Abbildung 56: Entwicklung des Modal Split* 1950–2010 

nach Verkehrsleistung nach Anzahl der Wege 

  
n  MIVn  ÖV n  Rad n  Fuß – Gesamtverkehrsleistung 

* Zehnjahresmittel; Daten: Österreichische Luftschadstoffinventur 2014, Verkehr in Zahlen 2011; Berechnung und Darstellung: Um-
weltbundesamt GmbH 
 

74% 74% 74% 73% 73% 73% 73% 73% 

23% 23% 23% 24% 23% 24% 24% 24% 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M
rd

. P
er

so
ne

nk
ili

om
et

er
 

58% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 

17% 17% 17% 18% 17% 18% 18% 18% 
4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

21% 20% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

17% 

51% 
70% 71% 71% 73% 73% 73% 

61% 

38% 
24% 25% 25% 23% 24% 24% 

7% 
3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 

16% 7% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

M
rd

. P
er

so
ne

n-
km

 

5% 
25% 

45% 50% 53% 57% 59% 61% 

17% 

17% 

14% 
16% 17% 17% 18% 18% 

8% 

7% 

5% 
5% 4% 4% 4% 5% 

69% 
51% 

36% 29% 26% 22% 19% 16% 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

--- 148 --- 



 

Abbildung 57: Verkehrsleistung 1950– 2030; 
nach Verkehrsträgern [in Mrd. Personen-km] 

 

Daten: Österreichische Luftschadstoffinventur 2014, Verkehr in 
Zahlen 2011; Berechnung und Darstellung: Umweltbundesamt 
GmbH 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Die Verteilung der Wege bzw. Personen-km 
auf die unterschiedlichen Verkehrsmittel hat 

sich im Zeitraum 2005 bis 2012 kaum verän-
dert (Abbildung 54). Die Verkehrsleistung 
(nach zurückgelegter Strecke) ist hingegen 
auch in diesem relativ kurzen Zeitraum deut-
lich angestiegen. Der weitaus größte Anteil 
entfällt auf den motorisierten Individualver-
kehr (MIV), und die Fußwege haben mit 2% 
den geringsten Anteil. Rund 20 % der Wege 
(Anzahl) wurden 2005–2012 zu Fuß zurückge-
legt, mit einem leichten Rückgang auf 19%. 

Seit 1950 hat sich der Modal Split sehr stark 
verändert. Der Motorisierten Individualver-
kehr (MIV) hat schon in den 60iger Jahren 
stark zugenommen und steigt auch heute (bei 
10-jährlicher Betrachtung) leicht an. Noch 
deutlicher zeigen dies die Absolutzahlen der 
zurückgelegten Personen-km nach Verkehrs-
träger (Abbildung 54). 

ZUSAMMENSCHAU VERKEHRSINFRASTRUKTUR 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die Anpassung 

Aufnahme von 
Klimawandelanpassung 
in Instrumente der 
Verkehrsplanung 

In den untersuchten Instrumenten derzeit 
kein direkter Bezug zur Klimawandelan-
passung; anpassungsrelevante Aspekte 
kommen jedoch in allen Instrumenten vor; 

Einige Ziele und Maßnahmen in der Verkehrsplanung 
enthalten anpassungsrelevante Aspekte; Dennoch wäre 
zusätzlich ein bewusster Umgang und eine direke 
Berücksichtigung von Klimawandelfolgen und 
Anpassung zu begrüßen;  

Versiegelung durch 
Verkehrsflächen 

Deutliche jährliche Zunahme an 
Versiegelung durch Verkehrsflächen (rd. 
0,6% pro Jahr, die letzten 10 Jahre);  

Mit der fortschreitenden Versiegelung durch 
Verkehrsflächen geht neben der eigentlichen 
Flächeninanspruchnahme, insbesondere in städtischen 
Räumen, oftmals zusätzlich eine Gefährdung durch 
Hitzeinseln oder fehlenden Wasserrückhalt einher. 
Eine Reduktion der Überdimensionierung von 
Fahrbahn- und Abstellflächen für Fahrzeuge würde ein 
erhebliches Potenzial für Entsiegelung bieten. 
Vermeidung weiterer Versiegelung und ein Rückbau 
sind anzustreben (siehe Aktionsplan, 
Handlungsempfehlung 3.11.4.7). 
Darüber hinaus bedeutet eine Zunahme an 
Versielgelung durch Verkehrsflächen (v.a. Straßen) 
meist eine weitere Zerschneidung von Lebensräumen 
und wirkt sich damit ebenso negativ auf den 
Biotopverbund/die Lebensraumvernetzung aus (siehe 
auch Aktivitätsfeld Biodiversität und Ökosysteme). 

Schäden an der Verkehrs-
infrastruktur in Zusam-
menhang mit Extremer-
eignissen 

Fehlende Datengrundlage; 
eine österreichweite und einheitliche Erfas-
sung der Straßenschäden und -
unterbrechungen liegt nicht vor; 

Eine österreichweit einheitliche Erhebung sowie gut 
zugängliche Informationen über Schäden an der 
Verkehrsinfrastuktur in Zusammenhang mit 
Extremereignissen (bundeseinheitliches 
Schadensregister) wäre anzustreben. 
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Dies würde den Schutz der Straßeninfrastruktur vor 
meteorologischen Extremereignissen bzw. die 
Anpassung an den Klimawandel unterstützen. 
 
 

Modal Split 

Deutlicher Anstieg der Verkehrsleistung, 
wobei der motorisierte Individualverkehr 
(MIV) den weitaus größten Anteil aus-
macht. 

Die koninuierliche Zunahme der gesamten 
Verkehrsleistung zeigt die Bedeutung dieses Bereichs, 
auch für die Anpassung. Insbesondere der hohe Anteil 
sowie die stark steigende Verkehrsleistung des MIV 
zeigen weiteren Handlungsbedarf und Fortführung der 
schon gesetzten Aktivitäten zur Förderung 
klimaverträglicher Verkehrsmittel. 

BEFRAGUNGS- UND KRI-
TERIENBASIERTER STA-
TUS 
In den Instrumenten der Verkehrsplanung 
wird kein direkter Bezug zur Klimawandelan-
passung hergestellt, es gibt jedoch in allen 
untersuchten Instrumenten einige Ziele und 
Maßnahmen, die auch für die Anpassung re-
levant sind. Die Einschätzung der befragten 
ExpertInnen bestätigt, dass einige dieser 
Maßnahmen bereits weit(gehend) umgesetzt 
werden. Dies ist z.B. für die HE 1 „Ausbau von 
Informations- und Frühwarnsystemen“ der 
Fall. 

Auch lokale Verkehrsberuhigungsmaßnah-
men, die zur Veränderung der Verkehrsmit-
telwahl (Modal Split) zugunsten klimaver-
träglicher Verkehrsmittel führen oder die 
Öffentlichkeitsarbeit zu Klimawandel und 
Verkehr/Mobilität (als weiterer empfohlener 
Schritt unter HE 2) werden als schon teilweise 
umgesetzt beurteilt. Wie wichtig diese Maß-
nahmen und alle weiteren Aktivitäten zur 
Stärkung klimaverträglicher Verkehrsmittel 
sind, zeigt die stetig steigende Verkehrsleis-
tung und die Entwicklung des Modal Splits. 
Insbesondere der motorisierte Individualver-
kehr (MIV) dominiert den zu registrierenden 
Anstieg der zurückgelegten Personenkilome-

ter. Hier besteht auch in Zukunft noch weiter 
Handlungsbedarf, wobei eine Nutzung der 
Synergien zwischen Klimaschutz- und Anpas-
sungsmaßnahmen zu begrüßen ist. 

Die Zunahme des Verkehrs (steigende Ver-
kehrsbelastung - insbesondere MIV) bedingt 
u.a. auch eine fortwährend zunehmende Bo-
denversiegelung durch Verkehrsflächen (rd. 
0,6 % pro Jahr). Dies erhöht die Gefahr von 
Überflutungen, und insbesondere in Städten 
tragen versiegelte Flächen zum Wärmeinsel-
effekt bei. Eine Maßnahme zur Verringerung 
dieser Effekte, die aus Sicht der Befragten 
schon teilweise umgesetzt ist, ist die Bevorzu-
gung von Versickerungsflächen statt Versiege-
lung bei Neuerrichtung von Abstellflächen. 

Im Bereich der Erhebung und Dokumentation 
von Schäden an der Verkehrsinfrastruktur, 
die in Zusammenhang mit Extremereignissen 
stehen, liegen keine österreichweit einheitli-
chen Erhebungen vor. Dies wird auch durch 
die Einschätzung der Befragten bestätigt. Ein 
Aufbau eines Katalogs über Vulnerabilitätser-
fahrungen aus der Vergangenheit, die bei der 
Entscheidung über Neuinvestitionen heran-
gezogen werden können (empf. weiterer 
Schritt unter der HE 1), ist offensichtlich nicht 
vorgesehen.
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RAUMORDNUNG 
ÜBERGEORDNETES ZIEL: Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels zur Siche-
rung einer nachhaltigen Raumentwicklung durch konsequente Anwendung und Weiterentwick-
lung bestehender Planungsziele und -instrumente sowie durch Erhalt der Ökosystemfunktionen 

BEFRAGUNG 
Die Auswertung der Selbsteinschätzung zum Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlun-
gen im Aktivitätsfeld Raumordnung beruht auf 16 Fragebögen. 

ÜBERBLICK 
Das Aktivitätsfeld zeichnet sich durch eine 
relativ heterogene Beurteilung des Umset-
zungsstatus aus (Tabelle 32; ExpertInnenkol-
lektiv: n=16). Im Unterschied zu den meisten 
anderen Aktivitätsfeldern erstreckt sich der 

berichtete Umsetzungsgrad der Handlungs-
empfehlungen deutlich gleichmäßiger über 
den gesamte Bandbreite (von „nicht vorgese-
hen“ bis „vollständig umgesetzt“).

Tabelle 32: Umsetzungsstatus der Handlungsempfehlungen 

 Status * 

3.12.4… Handlungsempfehlung (Kurzfassung) 1 2 3 4 

1 Erarbeitg. praxisrelev. Info.grdl., Bewusstseinsbildung, Vernetzung 

 

2 Schaffung Hochwasserrückhaltg./-abfluss, Regelg. Widmungsverbote… 

3 Verstärkte rechtl. Koppelung Flächenwidmg.-Gefahrenzonenplang. 

4 Regelg. Widmungs- und Bebauungsbestand in Gefährdungsbereichen… 

5 Förderung der interkommunalen Kooperation 

6 Frisch-/Kaltluft, Ventilat.bahnen, grün/blaue Infrastr. i. Siedlungsraum 

7 Prüfg. /Anpassung Bioklima-Maßnahmen i. Bebauungsplänen 

8 Sicherg. Wasserressourcen, Integration Raumordng./Wasserwirtsch.… 

9 …Minimierung Lebensraumzerschneidungen… 

10 Verstärkte Zusamm.arbeit Raumordnung–Tourismus 

11 Forcierung energieeffizienter Raumstrukturen 

12 „Climate Proofing“ von Raumplänen und Instrumenten 

13 Forcierung des quantitativen Bodenschutzes 

* 1…dzt. nicht vorgesehen, 2…geplant, 3…teilweise umgesetzt, 4…vollständig umgesetzt 
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ERSTE RÜCKSCHLÜSSE / 
MERKBARE TRENDS 
Die Besonderheit der recht uneinheitlichen 
Umsetzung innerhalb des Aktivitätsfeldes 
wurde oben schon angesprochen. Dies spiel-
gelt auch der Blick auf die einzelnen weiteren 
empfohlenen Schritte innerhalb der HE wie-
der. Für viele dieser Schritte wurde die Um-
setzung von den Befragten unterschiedlich 
bewertet. Für einzelne Schritte teilen die Ex-
pertInnen jedoch auch weitgehend die gleiche 
Einschätzung. Zum Beispiel wurde die Ein-
richtung von Raummonitoringsystemen mit 
klimawandelrelevanten Indikatoren, um ein 
adaptives Management von raumrelevanten 
Klimawandelfolgen zu ermöglichen von den 
Befragten überwiegend als derzeit nicht ge-

plant eingestuft. Hingegen ist der Wissens-
transfer und die bessere Vernetzung und Zu-
sammenarbeit der AkteurInnen sowie die 
Forcierung des Erfahrungsaustausches viel-
fach schon teilweise umgesetzt beurteilt. 

TEXTLICHE ANMERKUNGEN 
(IN DEN FRAGEBÖGEN) 
Prominent unter den berichteten laufenden 
Forschungsprojekten waren Studien zu Aus-
wirkungen des Klimawandels auf die Binnen-
schiffahrt, inkl. Transport auf der Donau. 

Nur eine Umsetzungshürde wurde berichtet, 
nämlich der Bedarf an regionalspezifischen 
Klimaprognosen als Planungsbasis (vgl. Akti-
vitätsfeld Tourismus). 

KRITERIEN 

KRITERIUM: AUFNAHME VON ANPASSUNG AN DEN KLIMAWAN-
DEL IN DAS RAUMORDNUNGSRECHT

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Ein wichtiger und erster Schritt zur Integrati-
on von Klimawandelanpassung in die Raum-
planung ist eine Verankerung des Themas in 
den Zielformulierungen und Planungsgrund-
sätzen des Raumordnungsrechts. Hierdurch 
wird eine rechtlich bindende Grundlage für 
die weitere Implementierung in Instrumente 
der überörtlichen und örtlichen Raumpla-
nung geschaffen. 

Dieses Kriterium beschreibt, inwieweit Kli-
mawandelanpassung sowie für die Anpassung 
wesentliche Aspekte in das Raumordnungs-
recht aufgenommen werden und damit die 
Umsetzung der Handlungsempfehlungen der 
Anpassungsstrategie unterstützen. 

Ergebnisse 
Das österreichische Raumordnungsrecht wird 
in Gesetzgebung und Vollziehung grundsätz-
lich den Ländern zugewiesen, wobei die Zu-
ständigkeit durch wichtige Fachmaterien des 
Bundes durchbrochen wird. Durch diese 
komplexe Regelung kann es zu Überschnei-
dungen der Kompetenzen kommen. So ist 
z.B. die Erteilung von Baubewilligungen für 
Anlagen und Betriebe einerseits Sache der 
Baubehörden, andererseits fällt dies auch in 
die gewerbliche Bundeskompetenz. 

Die komplizierte Kompetenzverteilung im 
Zusammenhang mit der Raumordnung hat 
zur Folge, dass die rechtlichen Grundlagen 
vielfältig und nicht leicht durchschaubar sind. 
Neben einer Vielzahl von zu berücksichtigen-
den, planungsrelevanten Fachmaterien auf 
Bundes- und Landesebene, welche einen 
enormen Einfluss auf die räumliche Entwick-
lung haben, haben die einzelnen Bundeslän-
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der unterschiedliche rechtliche Grundlagen 
für die Raumordnung entwickelt. Diese recht-
lichen Grundlagen für die Raumordnung sind 
auf Bundesländerebene vielfältig, was insbe-
sondere einen Vergleich zwischen den einzel-
nen Bundesländern oftmals erschwert. 

Die Raumordnungsgesetze der Länder werden 
durch Verordnungen und Richtlinien ergänzt, 
die in ihrer Gesamtheit das Raumordnungs-
recht des jeweiligen Bundeslandes bilden. Die 
Landesentwicklungsprogramme werden als 
Verordnung durch die Landesregierung erlas-
sen, ihre Gültigkeit ist nicht befristet. Sach-
programme werden zu bestimmten Themen 
ausgearbeitet, regionale Programme für be-
stimmte Planungsregionen. Sachprogramme 
und regionale Programme werden in der Re-
gel als Verordnungen erlassen und sind für 
die Landesverwaltung und Gemeinden ver-
bindlich. Überörtliche Entwicklungskonzepte, 
die nicht unmittelbar verbindlich sind, wer-
den in Form von Regierungsbeschlüssen ver-
abschiedet. 

Als Grundlage für das Kriterium wurden die 
in Tabelle 33 gelisteten wesentlichen Instru-
mente der überörtlichen Raumordnung in 
Österreich herangezogen. 

Tabelle 33: wesentliche Instrumente der 
überörtlichen Raumordnung in Österreich 

Bund und 
Bundesländer 

Instrumente der überörtlichen 
Raumordnung 

Bund 
ÖREK 2011, Materiengesetze des 
Bundes mit planungsrelevantem 
Inhalt 

Burgenland 

RplG, Landesentwicklungspro-
gramm (LEP 2011), Regionales Ent-
wicklungsprogramm für das Untere 
Pinka- und Stremtal 

Kärnten 

ROG, Gemeindeplanungsgesetz, 
Umweltplanungsgesetz, Landesent-
wicklungsprogramm STRALE!K, 
Masterplan Energie, Entwicklungs-
programme für diverse Planungsre-
gionen, Sachgebietsprogramm 
Windkraftstandorträume-
Verordnung, Entwicklungspro-
gramm Versorgungsinfrastruktur, 

Industriestandorträume-
Verordnung, Orts- und Stadtkern-
Verordnung 

Niederösterreich 

ROG, Bauordnung, Landesentwick-
lungskonzept, regionale Raumord-
nungsprogramme für diverse Pla-
nungsregionen, Kleinregionale 
Entwicklungskonzepte, Sektorales 
Raumordnungsprogramm über die 
Freihaltung der offenen Landschaft 

Oberösterreich 

ROG, Landesraumordnungspro-
gramm, Regionale Raumordnungs-
programm für diverse Regionen, 
Verordnungen über die Verwen-
dungen von Grundstücken für Ge-
schäftsbauten für den überörtlichen 
Bedarf 

Salzburg 

ROG, Landesentwicklungspro-
gramm, Sachprogramme, Regional-
programme für diverse Planungsre-
gionen, Standardverordnungen für 
Handelsgroßbetriebe,  

Steiermark 

ROG, Landesentwicklungspro-
gramm, Landesentwicklungsleitbild, 
Sachprogramme Steiermark: Ent-
wicklungsprogramm zur Versor-
gungsinfrastruktur, Entwicklungs-
programm zur Sicherung der Sied-
lungsräume, Entwicklungspro-
gramm Reinhaltung der Luft, Ent-
wicklungsprogramm für den Sach-
bereich Windenergie 2013, Entwick-
lungsprogramme für alle Planungs-
regionen 

Tirol 

ROG, Zukunftsraum Tirol, Raum-
ordnungsprogramm für Einkaufs-
zentren (EKZ-
Raumordnungsprogramm 2005), 
Tiroler Seilbahn- und Schigebiets-
programm, Raumordnungspro-
gramm für Golfplätze, Raumord-
nungsprogramme betreffend land-
wirtschaftliche Vorrangflächen für 
Kleinregionen, Entwicklungspro-
gramme betreffend Freihaltegebiete 
für Kleinregionen, Raumordnungs-
programme betreffend überörtliche 
Grünzonen für Kleinregionen, Pla-
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nungsverbände, 

Vorarlberg 

RplG, Verordnung über Festlegung 
der überörtlichen Freiflächen in der 
Talsohle des Rheintales, Verord-
nung über Festlegung der überörtli-
chen Freiflächen in der Talsohle des 
Walgaus Blauzonenplan, Verord-
nungen über die Zulässigkeit der 
Widmung von besonderen Flächen 
für Einkaufszentren 

Wien Abschnitt 1 der WBO, STEP 

Auf Bundesebene berücksichtigt die öster-
reichische Raumordnungskonferenz sowohl 
anpassungsrelevante Aspekte (u.a. ist Natur-
gefahrenmanagement umfassend berücksich-
tigt) als auch Klimawandelanpassung selbst in 
ihren Arbeiten (Empfehlungen, Studien, etc.). 
Im Österreichischen Raumentwicklungskon-
zept 2011 finden Klimawandel und Anpassung 
eine umfangreiche Berücksichtigung, bei-
spielsweise auch als 3. Säule „Klimawandel, 
Anpassung und Ressourceneffizienz“. Ein 
weiteres Beispiel der Umsetzung auf Bundes-
ebene ist die 2013 eingerichtete ÖREK-
Partnerschaft „Risikomanagement für gravita-
tive Naturgefahren in der Raumplanung“. 

Auf Bundesländerebene wurden die in Ta-
belle 33 genannten Instrumenten nach neun 
Punkten hin abgefragt: 

1. Integration von Naturgefahrenma-
nagement in regionale/sektorale Raum-
ordnungsprogramme; 

In fast allen Bundesländern bestehen generel-
le rechtliche Grundlagen zur Integration von 
Naturgefahren. Diese sind in unterschiedli-
chen Instrumenten berücksichtigt, wie z.B. 
den Landesraumordnungsprogrammen (Bgld, 
OÖ), Klima- und Energieprogramm 2020 
(NÖ), Programm Zukunftsraum Tirol oder in 
eigenen Sachprogrammen (Entwurf für ein 
landesweites Sachprogramm liegt in Kärnten 
vor). Eine Vorreiterrolle hinsichtlich Integra-
tion von Naturgefahrenmanagement über-
nehmen darüber hinaus die Bundesländer 
Salzburg (Verankerung im Landesentwick-
lungsprogramm und Regionalprogramm), 

Steiermark (Entwicklungsprogramm zur 
hochwassersicheren Entwicklung der Sied-
lungsräume sowie Berücksichtigung in Regio-
nalen Entwicklungsprogrammen) und Vorarl-
berg (Verordnung der Landesregierung über 
die Festlegung von überörtlichen Freiflächen 
zum Schutz vor Hochwasser im Rheintal, so-
genannte „Blauzone“). In diesen Programmen 
wird Naturgefahrenmanagement direkt ange-
sprochen und mit konkreten Maßnahmen 
berücksichtigt. In Wien spielt das Thema Na-
turgefahrenmanagement keine Rolle in 
Raumordnungsrecht/Stadtentwicklungsplan. 

2. Schaffung von Grundlagen zur überört-
lichen flächendeckenden Ausweisung von 
Hochwasserabfluss- und Hochwasserre-
tentionsflächen als Vorrang- bzw. Vorsor-
geflächen; 

Die Ausweisung von Hochwasserabfluss- und 
Retentionsflächen in der überörtlichen 
Raumordnung ist im Raumordnungsrecht der 
Bundesländer Burgenland, Kärnten und Tirol 
unmittelbar ein Thema. Im burgenländischen 
Landesentwicklungsplan 2011 ist festgelegt, 
dass Baulandwidmungen in Hochwasserab-
flussgebieten (HQ 100) nicht vorgenommen 
dürfen. Das Kärntner Raumordnungsgesetz 
legt fest, dass in den überörtlichen Entwick-
lungsprogrammen Gefährdungsbereiche / 
Gefahrenzonen ausgewiesen werden müssen 
(§ 3 Abs. 3 Ktn ROG). Gute Ansatzpunkte zur 
Ausweisung natürlicher Retentionsräume 
bieten das Kärntner Gemeindeplanungsge-
setzt sowie das Tiroler Raumordnungsgesetz: 
In Kärnten ist festgelegt, dass im örtlichen 
Entwicklungskonzept u.a. Aussagen zur Fest-
legung von Gebieten mit ´“freien Landschaft“, 
die von einer Bebauung freizuhalten sind, 
gemacht werden sollen (§ 2 Abs. 3 lit g Ktn 
GplG). Das Tiroler ROG schreibt vor, dass 
Raumordnungsprogramme insbesondere 
Maßnahmen u.a. zur Erhaltung der Land-
schaft oder ökologisch besonders wertvollen 
Gebiete festlegen können. 

In allen weiteren Bundesländern (Ausnahme 
Wien) liegen die generellen Grundlagen zur 
Ausweisung von Freiflächen vor (z.B. durch 
Widmungseinschränkungen in regionalen 
Raum(ordnungs)plänen), aber Hochwasser-
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schutz wird nicht ausdrücklich genannt. Das 
heißt nicht, dass in der Praxis bei der Erstel-
lung konkreter regionaler Raumordnungspro-
gramme Naturgefahren und Hochwasser 
nicht dennoch ein Thema darstellen könnten 
(z.B. Regionalprogramm Flachau-Nord ent-
hält Zielsetzungen hinsichtlich des Hochwas-
serschutzes). 

3. Festlegung der verpflichtenden Berück-
sichtigung der Gefahrenzonenpläne bei 
der Flächenwidmungsregelung 

In der Praxis wird in allen Bundesländern auf 
die Gefahrenzonenpläne Rücksicht genom-
men. Im Raumordnungsrecht ist dies jedoch 
nur in Oberösterreich (§ 18 Abs. 7 Oö ROG), 
der Steiermark (Entwicklungsprogramm zur 
hochwassersicheren Entwicklung) und in Ti-
rol direkt angeführt (§ 37 Abs. 2 TROG). 

4. Berücksichtigung von gravitativen Na-
turgefahren (Steinschlag, Rutschungen 
etc.) 

Gravitative Naturgefahren werden in den 
meisten Bundesländern berücksichtigt (Aus-
nahmen Wien, Burgenland). Insbesondere 
werden Baulandwidmungen in Gebieten aus-
geschlossen, die u.a. durch Steinschlag, Mu-
ren oder Lawinen gefährdet sind (§ 3 Abs. 1 lit 
b Ktn GplG; § 15 Abs. 3 Z 3 NÖ ROG; § 21 Abs. 
1 Oö ROG; § 28 Abs. 3 Z 2 Slbg ROG; § 28 Abs. 
2 Stmk ROG; § 37 Abs. 1 TROG; § 13 Abs. 2 
Vlbg RplG). Eine differenzierte Regelung, die 
genau definiert, um welche Gebiete es sich 
handelt (Berücksichtigung von Gefahrenzo-
nenplänen) fehlt jedoch weitgehend. 

5. Schaffung und Einsatz von Vorrangflä-
chenkategorien für ökologische Funktio-
nen (z.B. Erhalt und Förderung von Bio-
diversität) bzw. Erweiterung vorhandener 
Kategorien (z.B. "regionale Grünzonen") 

In vielen Bundesländern bestehen hierzu ge-
nerelle rechtliche Grundlagen. Unter anderem 
wird vorgegeben, dass örtliche (Entwicklungs-
)Konzepte/Programme Aussagen zum Erhalt 
bzw. zur Entwicklung von Freiflächen 
und/oder Natur enthalten sollen (§ 2 Abs. 3 
Ktn GplG, § 10 Abs. 3; § 13 Abs. 5 NÖ ROG, § 

25 Abs. 3 und 4 Slbg ROG, § 13 , § 22 Abs. 5 
Stmk ROG, § 31 Abs. 1 TROG und § 11 Abs. 1 
Vlbg RplG). 

Darüber hinaus gehen die Grundlagen in den 
Raumordnungsrechten von Oberösterreich, 
der Steiermark und Burgenland. In Oberös-
terreich wird als Teil des örtlichen Entwick-
lungskonzepts ein Grünlandkonzept gefordert 
(§ 18 Abs. 3 Z 3 Oö ROG), das u.a. die land-
schaftlichen Vorrangzonen unter besonderer 
Berücksichtigung der Ökologie, des Land-
schaftsbildes und der Landwirtschaft festlegt. 
Im Burgenland definiert ein örtliches Ent-
wicklungskonzept gemäß LEP 2011 die ange-
strebte räumliche Entwicklung u.a. im Hin-
blick auf Naturraum sowie Bereiche die von 
jeglicher Bebauung freizuhalten sind. Die 
steiermärkische Verordnung zum LEP 2009 (§ 
7 Abs. 2) legt fest, dass natürliche Vorausset-
zungen zur Biotopvernetzung durch Festle-
gung von Grünzügen im Rahmen der örtli-
chen Raumplanung zu schaffen sind. 

6. Vorgaben zur Erstellung integrierter 
Energiekonzepte in der Raumplanung 
(inkl. Energieeffizienzkriterien); 

In der Mehrzahl der Bundesländer liegen In-
strumente zur Energieplanung bzw. Energie-
konzepte vor. Dies sind insbesondere: der 
Kärntner Energiemasterplan 2014 und das 
Kärntner Landesenergiekonzept 2007-2015; 
der NÖ Energiefahrplan 2030; das Niederös-
terreichisches Klima- und Energieprogramm 
2020; das Oberösterreichisches Energiekon-
zept 1994; die Steiermärkische Energiestrate-
gie 2025; die Tiroler Energiestrategie 2020; das 
Vorarlberger Energiekonzept 2010; und in 
Salzburg ist ein Masterplan Klimaschutz und 
Energie 2020 in Ausarbeitung; 

In Wien enthält der Stadtentwicklungsplan 
2025 generelle Grundlagen zur Energiepla-
nung. Im Burgenland übernimmt dies der 
Landesentwicklungsplan 2011, in dem z.B. 
festgelegt ist, dass vor der Ausweisung von 
Siedlungsgebieten sichergestellt sein muss, 
dass die für die Energieversorgung erforderli-
chen Kapazitäten bereitgestellt werden kön-
nen. Dabei sind nach Möglichkeit verstärkt 
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dezentrale, erneuerbare Energiesysteme zum 
Einsatz zu bringen. 

7. Differenzierte 
te, -beschränkungen in Gefährdungsbe-
reichen 

Die Recherche hat ergeben, dass dies in ein-
zelnen Bundesländern, nämlich Niederöster-
reich, Oberösterreich und der Steiermark, in 
das Raumordnungsrecht integriert ist. Für die 
Widmung von HQ 30 Flächen besteht in 
Oberösterreich (§ 21 Abs. 1a OÖ ROG) ein 
generelles Widmungsverbot als Bauland und 
für HQ 100 Flächen ist eine Baulandwidmung 
nur eingeschränkt möglich. Im niederöster-
reichischen Raumordnungsgesetz (§ 15 Abs. 3 
NÖ ROG) Niederösterreich sind HQ 100 Flä-
chen sowie Flächen, die rutsch-, bruch-, stein-
schlag-, wildbach- oder lawinengefährdet sind 
von der Baulandwidmung ausgenommen. 
Dies trifft jedoch nicht auf Flächen innerhalb 
geschlossenen Ortsgebiets zu. In der Steier-
mark liegt ein eigenes „Programm zur hoch-
wassersicheren Entwicklung der Siedlungs-
räume vor“. Es wird verordnet, dass von 
Widmung in Hochwasserabflussgebieten 
(HQ 100), roten Gefahrenzonen, Flächen die 
sich für Hochwasserschutzmaßnahmen be-
sonders eigenen, blaue Vorbehaltsbereiche 
(Gefahrenzonenpläne) sowie Uferstreifen 
(mind. 10 m) abzusehen ist. Begründete Ab-
weichungen von der Bestimmung, wie z.B. 
Baulückenschließung, sind möglich. 

In anderen Raumordnungsrechten liegen 
zwar Hinweise auf Gefährdung durch Natur-
gefahren vor, eine differenzierte Aussage, was 
darunter zu verstehen ist, fehlt jedoch. 

8. Einschränkung und klare rechtliche 
Nominierung von Ausnahmetatbeständen 
in Bezug auf Widmungsverbote und -
beschränkungen in Gefahrenzone 

In allen drei oben genannten Instrumenten 
(aus NÖ, OÖ, Stmk) liegen genau definierte 
Ausnahmetatbestände zum Widmungsverbot 
in HQ 100 Zonen vor. Diese Ausnahmen be-
treffen in der Steiermark z.B. geschlossene 
Siedlungsgebiete und Baulückenschließung 
oder öffentliches Interesse, z.B. bei Bauwer-

ken die aufgrund ihrer Funktion in Hochwas-
serabflussgebieten errichtet werden müssen. 
Unter öffentliches Interesse können auch 
Vorrangzonen für Industrie und Gewerbe laut 
regionalem Entwicklungsprogramm fallen 
(z.B. Stmk). Die Ausnahme erfolgt jedoch nur, 
wenn bestimmte wasserwirtschaftliche Vo-
raussetzungen erfüllt sind, wie u.a. dass ein 
Hochwasserschutz auf zumindest ein 100 jäh-
riges Hochwasser mit vertretbaren Kosten 
technisch möglich ist. Auch in Niederöster-
reich (§ 15 Abs. 4 NÖ ROG) sind Flächen in-
nerhalb eines geschlossen Ortsgebiets sowie 
Flächen für Bauwerke, die aufgrund ihrer 
Funktion an bestimmten Orten gebaut wer-
den müssen davon nicht berührt. Im OÖ 
ROG (Abs. 1a) sind die Ausnahmen allgemei-
ner formuliert, hier sind Flächen ausgenom-
men, durch die Hochwasserabfluss- und 
Rückhalteraum nicht maßgeblich beeinträch-
tig werden und ein Ausgleich für verlorenge-
hende Retentionsräume nachgewiesen wird 
bzw. mit keinem erheblich erhöhten Gefähr-
dungspotential gerechnet wird. Auch im Tiro-
ler Raumordnungsgesetz sind (§ 31 Abs. 2 
TROG) entsprechende Ausnahmetatbestände 
angeführt. Es wird angeführt, dass die Gefah-
renzonenpläne in die Beurteilung mit einzu-
beziehen sind. 

9. Aussagen zum Umgang mit gefährde-
tem Widmungs- und Baubestand sowie 
klare Regelungen von Rückwidmungsbe-
stimmungen 

Klare Regelungen zu gefährdeten Widmungs- 
und Baubestand sind lediglich im NÖ ROG zu 
finden. So sind gemäß niederösterreichi-
schem Raumordnungsrecht Änderungen in 
einem örtlichen Raumordnungsprogramm 
vorzunehmen, falls unbebaute und als Bau-
land gewidmete Flächen in Gefährdeten Ge-
bieten liegen und diese Gefährdung nicht 
innerhalb von 5 Jahren beseitigt werden kann 
(§ 25 Abs. 2 NÖ ROG). Ebenso hat der Ge-
meinderat durch Verordnung eine Bausperre 
zu erlassen, wenn eine als Bauland gewidmete 
und unbebaute Fläche von Gefährdungen 
(u.a. HQ 100, gravitative Naturgefahren) be-
droht ist (§ 26 Abs. 2 NÖ ROG). Dem Grund-
eigentümer muss die Gemeinde eine ange-
messene Entschädigung für eine Änderung 
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von Baulandwidmungen in andere Wid-
mungsarten zahlen. 

In anderen Raumordnungsrechten wird das 
Thema zwar angesprochen, jedoch nicht ent-
sprechend klar geregelt. 

Insgesamt bietet die Recherche einen Über-
blick über die derzeitige Integration von an-
passungsrelevanten Aspekten in das österrei-
chische Raumordnungsrecht. In Tabelle 34 
sind besonders positive Entwicklungen auf 
Bundes- und Bundesländerebene (nochmals) 
kurz zusammengefasst. 

Tabelle 34: besonders positive anpassungsre-
levante Entwicklungen in den Raumord-
nungsrechten 

Bund und Bundes-
länder 

Good Practice Beispiele: 
Instrumente des Raumord-
nungsrechts , die anpas-
sungrelevante Aspekte bein-
halten 

Bund 

Beispiele ÖROK: neue Empfeh-
lungen für gravitative Naturge-
fahren werden in Kürze veröf-
fentlicht,  
ÖROK-Empfehlung NR. 52 zum 
präventiven Umgang mit Na-
turgefahren in der Raumord-
nung (Schwerpunkt Hochwas-
ser) werden 2015 überarbeitet 

Burgenland 
Bauverbot in HQ 100- Zonen im 
Landesentwicklungsprogramm 

Kärnten 
Hochwasserspezifisches Raum-
ordnungs(sach-)programm in 
Ausarbeitung 

Niederösterreich 

Bauverbot in HQ 100- Zonen, 
Klare planungsrechtliche Vor-
gaben bezüglich bestehenden 
Baulandwidmungen in Gefähr-
dungsbereichen (Rückwid-
mungsbestimmungen) 

Oberösterreich Bauverbot in HQ 100- Zonen 

Salzburg 
Hochwasserbezogene Maß-
nahmen im Landesraumord-
nungsprogramm sowie in den 

Regionalprogrammen 

Steiermark 

Eigenes Entwicklungsprogramm 
des Landes bezüglich Hochwas-
serschutz, Bauverbot in HQ 100- 
Zonen sowie roten Gefahrenzo-
nen 

Tirol 
Gefahrenzonenpläne in überört-
licher und örtlicher Raumpla-
nung berücksichtigt 

Vorarlberg 

Blauzone im Rheintal als Lan-
desverordnung mit Bauland-
widmungsverbot; 
Klimaschutz in Art 7 der Lan-
desverfassung,  

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Zusammenfassend zeigt das Kriterium, dass 
im österreichischen Raumordnungsrecht 
Hochwasser und Naturgefahrenmanagement 
grundsätzlich thematisiert wird. Differenzier-
te Aussagen und Regelungen (wie z.B. diffe-
renzierte Widmungsverbote oder klare Rege-
lungen von Rückwidmungsbestimmungen) 
enthalten hingegen nur die rechtlichen 
Grundlagen einzelner Bundesländer. Hier 
besteht weiter Handlungsbedarf. Zur Schaf-
fung von Vorrangflächenkategorien für öko-
logische Funktionen bestehen ebenso in den 
meisten Bundesländern zumindest generelle 
rechtliche Grundlagen, zur zielführenden 
Umsetzung sind jedoch klarere Grundlagen 
notwendig, die auch hier nur in wenigen 
Bundesländern zu finden sind. Instrumente 
zur Energieplanung liegen – zumindest als 
generelle Grundlagen – in allen Bundeslän-
dern vor. Inwieweit diese Plä-
ne/Programme/Konzepte Ziele und Maß-
nahmen enthalten, die die Umsetzung der 
Handlungsempfehlungen der Anpassungs-
strategie unterstützen, konnte im Rahmen 
dieses Kriteriums nicht geprüft werden. 

Deutlich zu erkennen ist jedenfalls, dass es 
keinen österreichweit einheitlichen Umgang 
mit den anpassungsrelevanten Themen gibt 
und in allen untersuchten Punkten Unter-
schiede zwischen den Bundesländern beste-
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hen. Handlungsbedarf besteht v.a. hinsicht-
lich differenzierten Regelungen und klaren 
Grundlagen für anpassungsrelevante Aspekte, 
wie Naturgefahrenmanagement (bis hin zu 
Rückwidmungsbestimmungen), Er-

halt/Verbesserung des Biotopverbunds (z.B. 
Vorrangflächenkategorien für ökologische 
Funktionen) oder der Energieraumplanung. 
Ein österreichweit harmonisiertes Vorgehen 
ist anzustreben.

KRITERIUM: ANTEIL DER VERSIEGELTEN FLÄCHE AM DAUER-
SIEDLUNGSRAUM 

Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium im Aktivitätsfeld Bauen–Wohnen 
(S. 84ff) angeführt. 

 

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Eine zentrale Herausforderung in der Raum-
ordnung ist es, der steigenden Inanspruch-
nahme neuer Flächen sowie der Flächenver-
siegelung entgegenzuwirken. Durch eine Re-
duktion des jährlichen Zuwachses an versie-
gelten Flächen können viele positive Effekte 
für die Anpassung erreicht werden. Nicht 
versiegelte Flächen tragen beispielsweise zur 
Erhöhung des Wasserrückhalts bei und kön-
nen die Bildung von Hitzeinseln verringern. 

Das Kriterium beschreibt die jährliche Flä-
cheninanspruchnahme für Bau- und Ver-
kehrsflächen sowie sonstige Infrastrukturflä-

chen und stellt den Anteil der versiegelten 
Fläche am Dauersiedlungsraum dar. 

Ergebnisse 

Die Berechnung des Anteils der versiegelten 
Fläche am Dauersiedlungsraum erfolgt für das 
Jahr 2013 erstmalig unter Verwendung von 
Daten (COPERNICUS Land Monitoring) der 
Europäischen Umweltagentur (EEA). Dieser 
Datensatz weist den Versiegelungsgrad in 
Prozent aus (Abbildung 55). 
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Abbildung 58 Anteil der versiegelten Fläche am Dauersiedlungsraum 

 

Datenquellen: Statistik Austria, Dauersiedlungsraum; COPERNICUS Land Monitoring, EEA, High Resolution Layer 
Versiegelung; BEV, Regionalinformation der DKM; BMLFUW, Verwaltungsgrenzen; 

Methode: Die Abbildung stellt den Anteil der versiegelten Fläche am Dauersiedlungsraum für das Jahr 2013 dar. Dazu 
wurde erstmalig der High Resolution Layers Versiegelung aus dem COPERNICUS Land Monitoring der Europäischen 
Umweltagentur (EEA) verwendet. Die Darstellung der Werte erfolgt auf Ebene der politischen Bezirke, bezieht sich 
allerdings nur auf den tatsächlich verfügbaren Dauersiedlungsraum (in grauer Schattierung). 

Tabelle 35: Datengrundlagen für die Berechnung des Anteils der versiegelten Fläche am Dauersiedlungsraum 

Datensatz Jahr Erläuterungen 

Dauersiedlungsraum (Statistik 
Austria) 2001 Polygondatensatz 

High Resolution Layer Versiege-
lung (COPERNICUS Land Moni-
toring, EEA) 

2011-2013 
Rasterdatensatz mit Auflösung 20 × 20 m 
Versiegelung im Wertebereich von 0 bis 100 % 

Regionalinformation der DKM 
(BEV) 1995-2012 Statistisch aggregierte Landbedeckungsdaten; Datengrundlage DKM 

Verwaltungsgrenzen (BMLFUW) 2012 
Polygondatensatz 
Staatsgrenze, Bundesländergrenzen, Bezirksgrenzen 

 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Im bundesweiten Mittel beläuft sich der An-
teil der versiegelten Fläche am Dauersied-
lungsraum für das Jahr 2013 auf 6,76 Prozent. 
Die höchsten Anteile von Versiegelung finden 
sich erwartungsgemäß in Bezirken mit urba-

nen Ballungsräumen wie Wien, Linz oder 
Graz. Auffallend ist im alpinen Bereich der 
vergleichsweise hohe Versiegelungsgrad des 
Dauersiedlungsraumes in Tiroler oder Vorarl-
berger Bezirken im Inn- bzw. Rheintal oder 
auch in der Steiermark im Bezirk Bruck-
Mürzzuschlag. 
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Abbildung 59 Anteil der versiegelten Flächen 
am Dauersiedlungsraum 1995–2012 

 

Abbildung 56 verdeutlicht den kontinuierli-
chen Anstieg der Flächenversiegelung am 
österreichischen Dauersiedlungsraum für 
ganz Österreich verdeutlicht. Die Zeitreihe 
beginnt 1995 bei 4,06 % und erreicht bis zum 

Jahr 2012 einen Wert von 6,29 Prozent. An-
zumerken ist bei dieser Darstellung jedoch 
die Tatsache, dass die Berechnung der histori-
schen Werte mit anderen Datengrundlagen 
(Daten der Regionalinformation der digitalen 
Katastermappe) erfolgte. Der Vergleich mit 
den aktuell berechneten Werte für das Jahr 
2013 ist daher methodisch nicht möglich und 
deshalb in der Zeitreihe nicht dargestellt. 

Für die zukünftigen Darstellungen der versie-
gelten Flächen kann auf die neue Methode 
zurückgegriffen werden. 

 

KRITERIUM: ANTEIL DER GRÜNFLÄCHEN IM SIEDLUNGSRAUM 
Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium im Aktivitätsfeld Bauen–Wohnen (S. 84ff) 

angeführt 

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Grünräume haben urban unterschiedliche 
Funktionen, deren Bedeutung unter veränder-
ten klimatischen Bedingungen zunehmen 
wird. Sie tragen insbesondere zu einer Ver-
besserung der städtischen mikro- und me-
soklimatischen Bedingungen bei, verringern 
die Entstehung von Hitzeinseln und erhöhen 
den Wasserrückhalt. Planerische Maßnah-
men, wie Schaffung/Erhaltung von Grünräu-
men tragen dazu bei, die Auswirkungen des 
Klimawandels (wie z.B. Hitze oder Starkrege-
nereignisse) abzumildern. Das Kriterium gibt 
einen Überblick über den Bestand des Grün-
flächenanteils in urbanen Gebieten. Nicht 
erfasst werden jedoch die Qualität, also die 

spezifischen Funktionen einzelner Grünräu-
me, wie beispielsweise Frisch- und Kaltluft-
schneisen. 

Ergebnisse 
Der Anteil der Grünflächen wurde für die von 
der Statistik Austria (2011) ausgewiesenen 
Siedlungseinheiten erhoben. Siedlungseinhei-
ten sind als zusammenhängend verbautes 
Gebiet mit einer Mindestanzahl von 200 Ein-
wohnerInnen definiert. 

Die 25 Siedlungseinheiten mit den meisten 
EinwohnerInnen sind in Abbildung 30 in Blau 
hervorgehoben und deren Grünflächenanteil 
exemplarisch in Tabelle 36 angeführt. 
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Abbildung 60: Siedlungseinheiten in Österreich 

 

Tabelle 36: Anteil von Grünflächen in den 25 einwohnerInnenstärksten Siedlungseinheiten Ös-
terreichs 

   Grünfläche     Grünfläche 

Siedlungseinheit EW a) Fl. b) c) d)  Siedlungseinheit EW a) Fl. b) c) d) 

Wien 1941.4 38.4 9.75 25,4  Kapfenberg 34.8 1.9 0.85 44,4 

Graz 310.0 14.6 7.23 49,4  Lustenau 32.5 1.5 0.60 38,9 

Linz 250.3 8.7 2.24 25,9  Leoben 28.5 1.6 0.63 40,4 

Salzburg 189.8 7.3 2.90 39,8  Bludenz 27.1 1.4 0.66 48,6 

Dornbirn 138.2 6.5 2.77 42,4  Knittelfeld 25.8 2.0 1.02 50,5 

Innsbruck 129.4 2.9 0.94 32,0  Gmunden 25.2 2.1 1.23 57,6 

Klagenfurt am Wörther See 92.4 4.3 1.25 29,1  Krems an der Donau 24.8 1.5 0.52 35,5 

Wels 78.7 4.1 1.35 33,0  Bad Vöslau 24.7 1.3 0.40 30,7 

Wiener Neustadt 65.1 3.5 0.81 22,8  Hall in Tirol 23.9 1.0 0.39 38,6 

Bregenz 64.6 2.7 1.08 40,8  Wolfsberg 20.5 1.8 0.92 50,8 

Villach 53.8 2.5 0.67 26,9  Amstetten 19.3 1.4 0.52 36,4 

Steyr 43.2 2.0 0.65 33,1  Leibnitz 18.5 1.4 0.73 51,7 

Sankt Pölten 42.7 2.2 0.57 25,7       

a…EinwohnerInnen mit Hauptwohnsitz in Tausenden, b…Fläche in Tausenden Hektar, c…in Tausenden Hektar, d…in Prozent der 
Fläche der Siedlungseinheit
 

Daten: 

Siedlungseinheiten (Statistik 
Austria) 

2011 Polygondatensatz, geschlossener Siedlungsverband ab 200 Einwohner 

High Resolution Layer Ver-
siegelung (COPERNICUS Land 
Monitoring, EEA) 
 

2011–2013 Rasterdatensätze mit Auflösung 20 x 20 m 
HRL Versiegelung, Auflösung (Grenzwert: Versiegelung 30 Prozent) 
HRL permanentes Wasser 
HRL temporäres Wasser 

Regionalinformation der DKM 
(BEV) 

2011 Polygondatensatz „Nutzflächen“ 
Nutzungskategorie „Bahnanlagen“ 

Methode: Die Ermittlung des Anteils von Grünflächen im Siedlungsraum erfolgt vornehmlich durch Ausschluss von 
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versiegelten Flächen (ab Versiegelungsgrad von 30 Prozent), Bahnanlagen, Gewässern und gewässerbezogenen Flä-
chen. 

Als Basis für dieses Kriterium werden die von der Statistik Austria für das Jahr 2011 ausgewiesenen Siedlungseinheiten 
herangezogen. Bei den Siedlungseinheiten handelt es sich um die von der Statistical Commission der Vereinten Nati-
onen eingeführte kleinste weltweit vergleichbare geographische Einheit (Statistik Austria, 2010). Sie sind als zusam-
menhängend verbautes Gebiet mit einer Mindestanzahl von 200 EinwohnerInnen definiert. 

Die Berechnung der Ergebnisse erfolgte für jede der 3 069 Siedlungseinheiten. Für die 25 einwohnerstärksten Sied-
lungseinheiten ist der Anteil der Grünräume in der 

 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Insgesamt liegt der Anteil der Grünflächen in 
den 25 einwohnerInnenstärksten Siedlungs-
gebieten zwischen 57,6 (Gmunden) und 22,8 
(Wiener Neustadt) Prozent. Es fällt auf, dass 
der Anteil der Grünflächen nicht mit der An-
zahl der EinwohnerInnen korreliert. Bei Be-
trachtung der Grünflächenanteile ist zu be-
achten, dass keine Aussage über die räumli-
che Verteilung und Funktion der Grünflächen 

in den jeweiligen Siedlungseinheiten getrof-
fen werden kann. Z.B. können größere Wald-
flächen innerhalb der Siedlungseinheit den 
dargestellten Anteil massiv beeinflussen. Ein 
direkter Vergleich bzw. ein Ranking zwischen 
den angeführten Siedlungsräumen wäre daher 
nur sehr bedingt aussagekräftig. Vielmehr soll 
zukünftig die Entwicklung des Anteils in den 
einzelnen Siedlungsräumen zeitlich gegen-
übergestellt werden. 

Aufgrund des Fehlens vergleichbarer Daten 
kann im ggstdl. Bericht nur der status quo 
dargestellt werden.

KRITERIUM: EXPONIERTE GEBÄUDE IN NATURGEFAHREN-
BEDINGTEN RISIKOZONEN 

Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium in den Aktivitätsfeldern Wasserhaushalt 
und Wasserwirtschaft (S. 40ff) sowie Schutz vor Naturgefahren (S. 90ff) angeführt 

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Zentrale bzw. effektivste Maßnahme zum 
Schutz vor Naturgefahren sowie zur Redukti-
on des Hochwasserrisikos und für eine stärke-
re gesellschaftliche Resilienz, ist das Meiden 
der Gefahr bzw. gefährdeter Gebiete. Ziel ei-
ner angepassten Raumordnung ist eine kon-
sequente Freihaltung von derzeit bekannten 
sowie möglichen zukünftigen Gefährdungs-
zonen. Mit diesem Kriterium wird dargestellt, 
wie viele Gebäude in Roten Zonen im Kompe-
tenzbereich der Wildbach- und Lawinenver-
bauung (gem. §11 ForstG 1975) sowie in Gebie-
ten mit potenziell signifikantem Hochwasser-
risiko (Risikogebiete gemäß § 55j WRG 1959) - 
für Szenarien mit mittlerer (HQ 100) und nied-

riger Auftrittswahrscheinlichkeit (HQ 300) - 
liegen. 

Ergebnisse 

Insgesamt nimmt die Anzahl der Gebäude in 
Österreich stetig zu. Von 1951 bis 2011 hat die 
Zahl der Gebäude33 um rd. das Zweieinhalbfa-
che zugenommen (Statistik Austria, 2014). 

Gefahrenzonen 

Die folgende Tabelle bildet die Anzahl sowie 
den Anteil der Gebäude ab, die innerhalb der 
Gefahrenzonen Wildbach und Lawine liegen. 

33sämtliche Gebäude mit Ausnahme von landwirtschaftlichen 
Nutzgebäuden und Kleingebäuden 
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Tabelle 37: Anzahl der exponierten Gebäude 
in Gefahrenzonen Wildbach/Lawine 

Gebäude, österreichweit 2013 .......................................... 2 399 545 
exponierte Gebäude* 
(Gefahrenzonen Wildbach/ Lawine) .................................. 118 272 
exponierte Gebäude als Anteil der Gebäude in Gemeinden mit 
Gefahrenzonenplan* (gem. ForstG 1975)  ............................8,01 % 
exponierte Gebäuden als Anteil der Gebäude österreichweit*
 ................................................................................................ 4,93 % 
 (Quelle: Fuchs, S., Zischg, A., 2013) 

* Datenbestand 2013, beruhend auf einen Gesamtdigitalisie-
rungsgrad der gültigen Gefahrenzonenpläne von ca. 40% 

 

Daten: Gefahrenzonen für Wildbachgefahren und Lawi-
nen (Summenzonen); Datensatz des Gebäude- und 
Wohnungsregisters (GWR II); Datensatz der Gebäu-
degrundrisse; 

Methode: Die Angaben in der Tabelle 18 basieren auf der 
Studie Vulnerabilitätslandkarte (Fuchs & Zischg 2013), 
wobei der Stand 2013 auf einem Gesamtdigitalisierungs-
grad der gültigen Gefahrenzonenpläne von ca. 40 % 
beruht. In der Studie wurden ausschließlich die räumli-
chen Datensätze der Summenzonen für Wildbach- und 
Lawinengefahren verwendet. Grundsätzlich kann die 
Methode auch auf die Hinweis- und Vorbehaltsbereiche 
(Rutschung, Sturz) erweitert werden. Die Umhüllenden 
der Gebäude wurden aus dem digitalen Kataster ent-
nommen, und für die weitere Verwendung aufgrund der 
landesweiten Skalenebene nicht weiter bereinigt. Eben-
so wurde der Datensatz des Gebäude- und Wohnungs-
registers und des Adressregisters (insbesondere auch für 
eine weiterführende Analyse des monetären Scha-
denspotentials) herangezogen. (Quelle: Fuchs, S., 
Zischg, A., 2013) 

 

HQ-Zonen 

Die Anzahl der Gebäude, die in den HQ 30, 
HQ 100 und HQ 300 Zonen der Risikogebiete 
liegen, ist in Tabelle 19 abgebildet. Weiters 
wird der Anteil dieser exponierten Gebäude 
an allen Gebäuden in Österreich abgebildet. 

Tabelle 19 zeigt potentiell betroffene Gebäude 
in signifikanten Hochwasserrisikobereichen 
2013 zeigt die Anzahl der Gebäude in Risiko-
gebieten, die durch Hochwasser mittlerer 
(HQ100) und niedriger Auftrittswahrschein-
lichkeit (HQ300) gefährdet sind, und deren 
Anteil am Gesamtbestand (mit Stand 
31.12.2013). 

 

 

Tabelle 38: Potentiell betroffene Gebäude in 
signifikanten Hochwasserrisikogebieten 2013  

HW-Risikozone  % ** 

HQ 100 82.600  3,5 

HQ 300 154. 000 6,4 

* im Jahr 2013 in Risikogebieten, ** Anteil am Gesamt-
gebäudebestand34 (2 399 545) .  
Daten: Umweltbundesamt GmbH, BMLFUW: interne Auswer-

tung aus der Hochwasser-Fachdatenbank, 2014; 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Im Jahr 2013 wurden insgesamt 2 399 545 Ge-
bäude in Österreich erfasst, davon liegen 
118 272 Gebäude in Gefahrenzonen Wild-
bach und Lawine. In den Risikogebieten für 
Hochwasser sind 82.600 Gebäude bei einem 
HQ100- und 154. 000 bei einem HQ300-Ereignis 
gefährdet (Stand 2013). . 

Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 2013 
und wurden erstmals erhoben. Ein Trend lässt 
sich daher im Rahmen dieses Fortschrittsbe-
richts nicht darstellen. 

34 nach Gebäude- und Wohnungsregister 
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KRITERIUM: RETENTIONSRÄUME 
Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium in den Aktivitätsfeldern Wasserhaushalt 

und Wasserwirtschaft (S. 41 ff) sowie Schutz vor Naturgefahren (S. 92 ff) angeführt 

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Retentionsflächen können bei Hochwasser 
maßgeblich zur Gefahrenabwehr beitragen, 
indem sie den Hochwasserabfluss dämpfen 
bzw. die Hochwasserspitzen verringern. Dem 
Erhalt natürlich vorhandener Retentionsflä-
chen und der Ausweitung dieser Flächen 
kommt daher eine zentrale Bedeutung für 
eine nachhaltige und effektive Anpassung an 
den Klimawandel zu, insbesondere im Hin-
blick auf konkurrierende Nutzungen. Mit 
diesem Kriterium soll die Fläche bzw. die Flä-
chenentwicklung der Retentionsräume beo-
bachtet werden. 

Ergebnisse 
Der künstlich geschaffene Retentionsraum 
wird in folgender Tabelle 8 basierend auf den 
Angaben im Bundesvorschlag (2014) für die 
Jahre 2011 bis 2013 angegeben: 

Tabelle 39: Summe des künstlich geschaffe-
nen Retentionsraums für Hochwasser 

2011 2012 2013  
107,43 110,5 118,46 Mio m3 

 
Daten: BMLFUW IV/6 Schutzwasserwirtschaft sowie Wild-
bach- und Lawinenverbauung (WLV) In: Bundesvorschlag 2014 
, Anhang I 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
In den letzten Jahren wurde kontinuierlich 
zusätzlicher Retentionsraum für Wasser ge-
schaffen. Im langjährigen Mittel liegt das jähr-
lich zusätzliche Retentionsvolumen bei ca. 
500 000 m3. 

Infolge des letzten großen Hochwasserereig-
nisses 2013 wurden vermehrt Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz umgesetzt und au-
ßergewöhnlich viel zusätzlicher Retentions-
raum hergestellt/ausgewiesen. Die 2013 zu-
sätzlich geschaffenen natürlichen Retentions-
flächen liegen bei rd. 18 550 ha und das Re-
tentionsvolumen bei 7 963 940 m3 (Quelle: 
BMLFUW IV/6 Schutzwasserwirtschaft 2014). 
Damit übersteigt der 2013 zusätzlich geschaf-
fene Retentionsraum für Wasser das langjäh-
rige Mittel um ein Vielfaches (7 463 940 m3 
bzw. rd. 15mal so viel zusätzliches Retentions-
volumen wie das Mittel). 

Stärken / Schwächen d. Kriteriums: Anhand 
der vorliegenden Zahlen (Volumen und Flä-
chen) lässt sich zwar eine Aussage darüber 
machen, ob es sich um künstliche oder natür-
liche Retentionsräum handelt. Welche allfäl-
ligen Auswirkungen auf die Umwelt (Lebens-
räume, Gewässer) der geschaffene Retentions-
raum hat, ist jedoch nicht ersichtlich. 
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ZUSAMMENSCHAU RAUMORDNUNG 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die Anpassung  

Aufnahme von Anpas-
sung an den Klima-
wandel in Raumord-
nungsgesetze 

Generelle rechtliche Grundlagen 
für anpassungsrelevante Aspekte 
(wie Naturgefahrenmanagement, 
Energieplanung, Biotopverbund) 
sind in den österreichischen 
Raumordnungsrechten 
weitgehend verbreitet; 
spezifische, differenzierte 
Regelungen für diese Bereiche 
liegen nur vereinzelt vor (in 
einzelnen Bundesländern); 
Insgesamt zeichnet sich ein sehr 
heterogenes Bild – also keine 
einheitlichen Herangehensweise – 
in den neun 
Raumordnungsrechten ab; 

Die vorhandenen rechtlichen Grundlagen bieten für 
viele anpassungsrelevante Aspekte gute Grundlagen. 
Darauf aufbauend sind differenzierten Regelungen und 
klare Grundlagen für anpassungsrelevante Aspekte 
anzustreben. Dies betriff insbesondere klare 
Regelungen zum Naturgefahrenmanagement (bis hin 
zu Rückwidmungsbestimmungen) und zum Erhalt/der 
Verbesserung des Biotopverbunds (z.B. 
Vorrangflächenkategorien für ökologische 
Funktionen). Ein österreichweit harmonisiertes 
Vorgehen ist anzustreben. 

 

Anteil der versiegelten 
Fläche am Dauersied-
lungsraum 

Jahr 2013: bundesweites Mittel des 
Anteils der versiegelten Fläche am 
Dauersiedlungsraum 6,76 % 
(Berechnungsgrundlage Coperni-
cus) 
Entwicklung 1995 bis 2012: von 
4,06 % auf 6,29 % (Berechnungs-
grundlage Daten der Regionalin-
formation der digitalen Kataster-
mappe) 

Der stetige Anstieg an versiegelter Fläche, widerspricht 
dem nachhaltigen Umgang mit der begrenzten 
Ressource Boden und ist aus Sicht der Anpassung 
negativ zu bewerten. Neben direktem Bodenverbrauch 
bedeutet die steigende Versiegelung auch eine 
Verknappung der für den Wasserrückhalt notwendigen 
Flächen. Dadurch steigt die Gefahr von (insbesondere 
lokalen) Hochwasserereignissen. Zusätzlich fördern 
versiegelte Flächen die Bildung von Hitzeinseln. 
Eine Verringerung der Flächeninanspruchnahme ist 
ein wesentliches Ziel der Raumordnung in Österreich 
und sollte verstärkt – z.B. durch rechtliche Regelungen 
wie Boden- und Flächenschutzrichtlinen/-
programme/-gesetze – umgesetzt werden. 

 

Anteil der Grünflä-
chen im Siedlungs-
raum 

Erstmals in dieser Form darge-
stellt, daher keine Aussage über 
einen Trend möglich. 
 
Grünflächenanteil in den 25 
einwohnerInnenstärksten Sied-
lungsgebieten liegt zwischen 57,6 
(Gmunden) und 22,8 (Wiener 
Neustadt) Prozent;  

Der Grünflächenanteil in urbanen Gebieten gibt einen 
Hinweis darauf, wie klimafit Siedlungsgebiete, 
insbesondere hinsichtlich Verhinderung von 
Hitzeinseln oder erhöhtem Wasserrückhalt sind. 
Weitere Beobachtung, wie sich die Anteile der 
Grünflächen in den nächsten Jahren entwickeln, ist 
anzustreben. Dafür wird eine (zumindest 3-jährliche) 
Darstellung empfohlen.  

 

Exponierte Gebäude in 
naturgefahrenbeding-
ten Risikozonen 

Die Angaben beziehen sich auf 
das Jahr 2013 und wurden erstmals 
erhoben. 
Wildbach/Lawinen: 

4,93 % der Gebäude in Ö liegen in 
Gefahrenzonen; der Anteil der 
exponierten Gebäude in Gemein-
den, die einen Gefahrenzonenplan 
(gem. ForstG 1975) benötigen, 
liegt bei 8,01 % 
Hochwasser: rd. 3,5% der österrei-
chischen Gebäude sind potentiell 
von einem hundertjährigen 
Hochwasser (HQ100) betroffen, 
6,4% von einem HQ300 (Stand 
2013). 

Ein Anstieg der Anzahl der exponierten Gebäude in 
gefährdeten Gebieten sollte vermieden werden, 
darüber hinaus wäre sogar eine Reduktion der 
Gebäudezahlen erstrebenswert. In diesem Sinne wären 
z.B. entsprechend klare Bestimmungen in die 
relevanten rechtlichen Instrumente (Raumordnungs- 
und Baugesetzgebung) aufzunehmen. Darüber hinaus 
sollte deren (konsequente) Umsetzung stärker forciert 
werden. 
Eine Darstellung der exponierten Gebäude liegt bisher 
in dieser Form erstmals für das Jahr 2013 vor. Eine 
weitere Beobachtung ist anzustreben. 

 

Retentionsräume 

Der zusätzlich geschaffene Re-
tentionsraum für Wasser 2013 
liegt bei 18 550 ha (natürlich) und 
das Retentionsvolumen bei 
7 963 940 m3 (künstlich). 

Hochwässer haben in den letzten Jahr(zehnt)en in 
vielen Regionen – teils hohe - Schäden verursacht. Um 
für zukünftige Hochwässer gerüstet zu sein, ist die mit 
diesem Kriterium beobachtete kontinuierliche Schaf-
fung von weiterem Retentionsraum zu begrüßen und 
fortzuführen. 
Wesentlich ist auch der Erhalt von bestehenden (na-
türlichen) Retentionsräumen (passiver Hochwasser-
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schutz), um heutige und zukünftige Gefährdungen 
durch Hochwässer zu reduzieren (z.B. durch konse-
quente Widmung und Bauverbote sowie keine weitere 
Verbauung bzw. Rückbau natürlicher Fließstrecken). 

 

BEFRAGUNGS- UND KRI-
TERIENBASIERTER STA-
TUS 
Insgesamt sind die rechtlichen Grundlagen 
der Raumordnung in Österreich vielfältig und 
komplex mit unterschiedlichen Raumord-
nungsrechten in den Bundesländern und Ver-
flechtungen in der Kompetenzverteilung (z.B. 
Bundes- und Länderebene). Die Rückschlüsse 
aus dem Kriterium „Aufnahme von Anpas-
sung an den Klimawandel in Raumordnungs-
recht“ zeigen daher ein vielfältiges Bild, das 
durch die heterogene Einschätzung der Um-
setzung vieler Handlungsempfehlungen in 
der Befragung bestätigt wird. 

Eine grundsätzliche Thematisierung und Be-
rücksichtigung von Hochwasser und Naturge-
fahrenmanagement findet sich in allen 
Raumordnungsrechten. Auf der Detailebene 
gibt es jedoch zwischen den Ländern große 
Unterschiede, beispielsweise was die Regelun-
gen für den Umgang mit Widmungs- und Be-
bauungsbestand in Gefährdungsbereichen 
(HE 4) betrifft. Dementsprechend divergent 

sind auch die Aussagen zum Umsetzungstand 
der HE 4 (z.B. für den empfohlenen Schritt 
„Klare Regelung von Rückwidmungsbestim-
mungen“.) 

Eine zentrale Herausforderung der Raumord-
nung ist die kontinuierlich ansteigende Bo-
denversiegelung (Abbildung 59). Im unmit-
telbaren Zusammenhang mit dieser Entwick-
lung steht die Sicherung von „Blauer“ (HE 6) 
und „Grüner Infrastruktur“ (HE 6 und 9). In 
der Befragung werden die Bestandserhebung 
von derzeit bereits existierenden Grün-, Was-
ser- und Freiflächen…(HE 6) oder die ver-
stärkte Ausweisung und Freihaltung von „re-
gionalen Grünzonen“ (HE 6) mehrheitlich als 
teilweise umgesetzt angegeben. Eine klare 
Regelung für Widmungs- und Nutzungs-
ver/gebote in diesen Räumen (HE 6) ist je-
doch offensichtlich nicht geplant. 

Das Kriterium „Anteil der Grünflächen im 
Siedlungsraum“ wurde für diesen Fort-
schrittsbericht erstmals berechnet. Für die 
kommenden Jahre kann die Entwicklung die-
ses Anteils in den unterschiedlichen Sied-
lungsräumen beobachtet und möglicher 
Handlungsbedarf identifiziert werden.
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WIRTSCHAFT 
ÜBERGEORDNETES ZIEL: Erhöhung der Resilienz von Produktion und Handel durch Mini-
mierung der klimawandelbedingten Risiken sowie Entwicklung von klimafreundlichen und an-
passungsfördernden Produkten. 

BEFRAGUNG 
Die Auswertung der Selbsteinschätzung zum Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlun-
gen im Aktivitätsfeld Wirtschaft beruht auf zehn Fragebögen. 

ÜBERBLICK 
Die vorherrschende Einstufung des Umsetzungsstatus durch die befragten ExpertInnen war 
„teilweise umgesetzt“ (Tabelle 41; ExpertInnenkollektiv: n=10). 

Tabelle 40: Umsetzungsstatus der Handlungsempfehlungen 

 Status * 

3.13.4… Handlungsempfehlung (Kurzfassung) 1 2 3 4 

1 Sicherung Zulieferung, Transportnetze, Produktion durch … 

 

2 Sicherung Zulieferung und Produktion durch … 

3 Maßnahm. f. Resilienz v. Produkt., Vertrieb, betriebl. Infrastruktur 

4 Erhöhg. energ. Versorg.sicherh. m. Forcierg alternat./ energieeffiz. Techn. 

5 Entwicklg. klimafreundlicher u. anpassungsfördernder Produkte 

6 Adäqu. szenarienbas. Risikoabschätzg., Zus.arbeit mit F&E, … 

7 Bewussts.bildg z. Vermeidg. Schadensfälle, Stärkung Eigenverantwortg.…  

9 Bereitstellen von Dienstleistungen für KundInnen nach Schadensfällen 

* 1…dzt. nicht vorgesehen, 2…geplant, 3…teilweise umgesetzt, 4…vollständig umgesetzt 
 

ERSTE RÜCKSCHLÜSSE / 
MERKBARE TRENDS 
Der Schwerpunkt der Einschätzung durch die 
Fachleute lag auf „teilweise umgesetzt“, aus-
geprägte Verschiebungen zum einen oder 
anderen Rand des Umsetzungsspektrums 
lagen nicht vor und wären angesichts der rela-
tiv geringen Anzahl an Rückmeldungen auch 
mit Vorsicht zu interpretieren. 

Als umsetzungshinderlich wurde v. a. die 
Kluft zwischen öffentlichem und privatem 

AnpassungsakteurInnen und -begünstigten 
genannt. 

Angeregt wurde die Nutzung von Synergien 
mit dem Aktivitätsfeld Tourismus bei der 
Handlungsempfehlung „Sicherung von Zulie-
ferung, Transportnetzen und Produktion 
durch differenzierte Zuliefernetze, regionale 
Cluster und marktnahe Produktion“. 
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KRITERIEN 

KRITERIUM: FÖRDERUNGEN ZUR OPTIMIERUNG BETRIEBLICHER 
INFRASTRUKTUR

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Verschiedene Wirtschaftsbranchen bzw. Un-
ternehmen sind unterschiedlich vom Klima-
wandel betroffen. Einerseits kann betriebliche 
Infrastruktur oder die Produktion durch Ext-
remereignisse gefährdet sein, andererseits 
können neue Chancen, vor allem im Bereich 
der Produktentwicklung, entstehen bzw. 
Standortsvorteile gestärkt werden. 

Das Angebot an Förderungen, bzw. inwieweit 
dieses Angebot genutzt wird, liefert erste An-
haltspunkte, ob Unternehmen Schritte zu 
einer nachhaltigen Anpassung an den Klima-
wandel setzen. 

Ergebnisse 
Eine Recherche des aktuellen Förderwesens 
ergab knapp 70 Förderprogramme mit Klima-
bezug (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). 
Die Anzahl der Programme teilt sich annä-
hernd 57/39/5 auf Länder/ Bund/Kommunen 
als Fördergeber auf. Die meisten dieser Pro-
gramme zielen auf den Klimaschutz (Energie-
effizienz, erneuerbare Energien…) ab. Aller-
dings widmen sich zehn Förderinitiativen 
(auch) der Gebäudeklimatisierung und haben 
damit auch Anpassungscharakter. Vier dieser 
Programme fördern gezielt Anpassung an 
hohe Temperaturen: 

1. „Klimatisierung und Kühlung für Be-
triebe“ (BMLFUW35): 

Gefördert werden bis zu 35% der Kosten für 
Kältemaschinen bis 750 kW, die aus erneuer-
baren Energieträgern, industrieller Abwärme 

35 http://www.umweltfoerderung.at/kpc/de/home/umweltfrderung/fr_betriebe/energiesparen
/klimatisierung_und_khlung_fr_betriebe/ 

oder Fernwärme, Prozesskälte o. ä. gespeist 
werden. Einreichen können Betriebe, sonstige 
unternehmerisch tätige Organisationen, Ver-
eine und konfessionelle Einrichtungen. 

2. „Verbesserungen des Wärmeschutzes 
von betrieblich genutzten Gebäuden“ 
(Land Salzburg36): 

Gefördert werden mit 300 EUR / t CO2-
Reduktion / Jahr: • Dämmung der Außen-
wände, der obersten und untersten Geschoß-
decke bzw. des Daches und des Kellerbodens, 
• Sanierung bzw. Austausch der Fenster und 
Außentüren, • Einbau von Wärmerück-
gewinnungsanlagen bei Lüftungsanlagen im 
Zuge der thermischen Sanierung des Gebäu-
des und • Verschattungssysteme zur Reduzie-
rung des Kühlbedarfs des Gebäudes. Um För-
derung können KMU, Einrichtungen der öf-
fentlichen Hand/ Gebietskörperschaften, kon-
fessionelle Einrichtungen, gemeinnützige 
Vereine und Beherbergungsbetriebe (> 10 
Betten) ansuchen. 

3. „Anschluss an Fernkälte“ (Land Ober-
österreich37): 

Gefördert werden bis zu 20 % der Anschluss-
kosten an eine Gemeinschafts(kälte)anlage 
und bis zu 40 %, wenn die Energie direkt oder 
indirekt aus erneuerbaren Energieträgern 
gewonnen wird. Der Adressatenkreis ent-
spricht dem unter 1. angeführten. 

4. Dachbegrünung (Stadt Wien38) 

Die Förderung beträgt je nach durchwurzel-
barer Aufbaudicke EUR 8–25 / m² bis zu einer 
Höchstsumme von EUR 2 200. 

36 
http://www.publicconsulting.at/kpc/de/home/umweltfrderung/fr_betriebe/weitere_frderung
en/landesfrderungen/salzburg/umfassende_thermische_gebudesanierung/ 
37 http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/ 
135048_DEU_HTML.htm 
38 http://www.wien.gv.at/amtshelfer/umwelt/stadtgaerten/begruenung/dachbegruenung.html  
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Zu anderen Anpassungsmaßnahmen wie z. B. 
verstärktem Schutz von Betriebsanlagen ge-
genüber Extremwetterereignissen oder erhöh-
ter Resilienz gegenüber Störungen der Logis-
tik oder Energieversorgung konnten derzeit 
keine spezifischen Fördermaßnahmen festge-
stellt werden. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Die derzeitige Förderlandschaft für Unter-
nehmen konzentriert sich auf den Klima-
schutz, und Fördermaßnahmen mit Anpas-
sungscharakter beziehen sich hauptsächlich 
auf die Gebäudeklimatisierung 
(z. B. Fernkälte oder Abschattung). Derzeit 
sind wenige Förderansätze zu anderen Anpas-
sungsmaßnahmen – wie etwa der Absiche-
rung gegen Störungen von Energie- oder Gü-

tertransport oder Gebäudeschäden durch 
Extremwetterereignisse – erkennbar. Hierfür 
können mehrere Gründe vorliegen: einerseits 
können derartige Maßnahmen für das Unter-
nehmen ohnehin verpflichtend (im Rahmen 
anderer Regulierungen, z. B. Baunormen) und 
damit nicht „anreizwürdig“ sein; andererseits 
kann die Vorsorgelast regulatorisch und/oder 
organisatorisch außerhalb des Unternehmens 
liegen (z. B. Hochwasserschutz, Infrastruk-
turbetreiber); letztlich können Maßnahmen 
mit Mehrfachnutzen (z. B. die Planung einer 
störungsresilienten Logistik) auch unter an-
derem Titel gefördert und damit nicht als – 
auch – klimawandelspezifisch erkennbar sein. 

Nicht zuletzt sei auf noch bestehenden For-
schungsbedarf zur Risikosituation speziell 
kleiner und mittlerer Unternehmen hingewie-
sen, um gezielte und effiziente Förderinstru-
mente für die Anpassung in diesem Bereich 
entwickeln zu können. 

KRITERIUM: STÖRUNGEN IN DER STROMVERSORGUNG 
Querschnittskriterium: wird auch im Aktivitätsfeld Energie –Fokus Elektrizitätswirtschaft 

auf S. 70 angeführt 

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Die Sicherstellung der Stromversorgung ist 
ein zentrales Ziel im Aktivitätsfeld Energie. 
Im Zusammenhang mit den zu erwarteten 
Folgen des Klimawandels ist die Beobachtung 
und Erfassung der Störungen der Stromnet-
ze/-leitungen durch extreme Wetterereignisse 
(z.B. Stürme, Nassschnee-/Eislasten, Hitze-
wellen, Hochwasser, Massenbewegungen) 
inklusive Naturkatastrophen von Relevanz. 
Beispielsweise kann eine saisonale Kombina-
tion klimatisierungsbedingter Lastspitzen mit 
geringerer Verfügbarkeit von Trieb- und 
Kühlwasser für Kraftwerke die Versorgungssi-
cherheit gefährden. 

Das Kriterium soll Ausfälle und Störungen in 
der Stromversorgung durch Naturkatastro-
phen und/oder in Zusammenhang mit extre-
men Wetterereignissen darstellen. 

Ergebnisse 
Die Netzbetreiber sind gemäß Verordnung 
des BMWFW, der Elektrizitätsstatistikver-
ordnung BGBl. II Nr. 284/2007 i.d.g.F. zur 
Erhebung der Ausfall- und Störungsdaten 
verpflichtet. Darin ist auch festgehalten, in 
welcher Form die erhobenen Daten zu veröf-
fentlichen sind. Die Datenerhebung erfolgt 
für alle Netze und Spannungsebenen. 

In der jährlich veröffentlichten Ausfall- und 
Störungsstatistik für Österreich wird in ge-
plante und ungeplante Versorgungsunterbre-
chungen unterschieden. Ungeplante Versor-
gungsunterbrechungen39 treten in Zusam-
menhang mit äußeren Einflüssen, Anlagen-
ausfällen oder anderen Störungen auf. Dazu 
zählen u.a. atmosphärische Einwirkungen 

39  Zu den ungeplanten Versorgungsunterbrechungen zählen 
atmosphärische Einwirkungen, fremde Einwirkung, Netzbe-
treiber intern und Versorgungsausfall/Rückwirkungsstörungen 
(E-Control 2014) 
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und regional außergewöhnliche Ereignisse 
(Naturkatastrophen). Zu den atmosphäri-
schen Einwirkungen zählen Gewitter, Stürme, 
Eis, Schnee, gefrierender Regen, Lawinen, 
Feuchtigkeit, Kälte, Hitze, Erdrutsch, Fels-
sturz und andere naturbedingte Ursachen. 
Regional außergewöhnliche Ereignissen40 sind 
jene, die für die Region äußerst unwahr-
scheinlich sind und durch außergewöhnlich 
starke Naturkräfte herbeigeführt werden. 

Für die Erhebung der Ausfall- und Störungs-
daten stellt die E-Control Erhebungsblätter 
zur Verfügung, zu regional außergewöhnli-
chen Ereignissen ist ein Ergänzungsblatt aus-
zufüllen. 

Seit dem Jahr 2002 liegt die Verfügbarkeit der 
Stromversorgung in Österreich bei 99,99 % 
(E-Control 2007–2014) Die Nichtverfügbar-
keit41 durch ungeplante lange (> 3 min) Un-
terbrechungen der Stromversorgung liegt 
österreichweit im langjährigen Schnitt bei 
knapp 40 min pro Jahr und Abnehmer, mit 
einer Schwankungsbreite von grob 30 min 
(CEER 2011; vgl. Abbildung 26) Die von CEER 
(Council of European Energy Regulators) ver-
öffentlichten Benchmarking Reports zur Ver-
sorgungsqualität weisen die Verfügbarkeit 
u. a. anhand der jährlichen SAIDI (System 
Average Interruption Duration) aus. Die 
SAIDI gibt die systemweit durchschnittliche 
Unterbrechungsdauer pro Netzbenutzer aus. 
In die Berechnung finden längere als drei-
minütige Unterbrechungen des (für Öster-
reich) Mittel- bis Hochspannungsnetzes Ein-
gang. Der SAIDI wird separat für geplante 
und ungeplante42 Unterbrechungen und für 

40 Regional außergewöhnliche Ereignisse sind jene ausgewiese-
nen, zeitlich bestimmten und eingeschränkten Ereignisse, 
welche durch unvorhersehbare, für die Region äußerst unwahr-
scheinliche und außergewöhnlich starke Naturkräfte ausgelöst 
werden. Siehe: http://www.e-
con-
trol.at/portal/page/portal/medienbibliothek/recht/dokumente
/pdfs/END-VO%202012%20Erl%C3%A4uterungen%20endg.pdf 
41 Die Nichtverfügbarkeit ist ein Maß für die Wahrscheinlich-
keit, mit der ein Kunde zu einem beliebigen Zeitpunkt von 
einer Versorgungsunterbrechung betroffen ist, bzw. für die 
durchschnittliche Dauer ein einem Jahr, in der ein Kunde von 
einer Versorgungsunterbrechung betroffen ist. (E-Control 
2007) 
42 meist im Zusammenhang mit äußeren Einflüsse, Anlagenaus-
fälle oder anderen Störungen, dies inkludiert atmosphärische 
Einwirkungen u.a. durch Gewitter, Stürme, Eis, Schnee, Lawi-
nen, Hitze, etc. 

regionale außergewöhnliche Ereignisse (RAE; 
Extremwetter) berechnet. 

Atmosphärische Ursachen tragen üblicher-
weise 40 % zur ungeplanten Ausfallsdauer 
bei, RAE können 40–50 % beitragen 
(vgl. Jahre 2007 und 2008 in Abbildung 27). 

Abbildung 61: jährliche durchschnittliche Un-
terbrechungsdauer pro Verbraucher 

 

SAIDI [min] durch ungeplante, lange (> 3 min) Unterbrechun-
gen im Hoch- und Mittelspannungsnetz (für die Jahre 2002–05 
liegen keine getrennten Werte für RAE und andere atmosphä-
rische Ursachen vor; Daten: CEER 2014) 

Abbildung 62: Anteil von RAE und atmosphä-
rischen Ursachen an der Ausfallszeit* 

 

*SAIDI 

Die Unterbrechungen verursachen Kosten für 
Betriebe, Unternehmen und Haushalte. Für 
eine österreichweite einstündige Stromunter-
brechung werden folgende Kosten geschätzt 
(Tabelle 42): 
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Tabelle 41: Simulierte Kosten eines blackouts 

NACE-
Code(s) Beschreibung 

Mio. 
EUR 

C ..............  verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren .............................................................................................................................  42,80 
OPQRS ...  Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren; Energieversorgung; 

Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen; Öffentliche Verwal-
tung, Verteidigung; Sozialversicherung; Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen; Kunst, Unterhaltung und 
Erholung; Erbringung von sonstigen Dienstleistungen ......................................................................................................................  15,39 

LMN........  Grundstücks- und Wohnungswesen; Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; 
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen ...........................................................................................................  8,58 

GHI .........  
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Verkehr und Lagerei; Gastgewerbe/Beherbergung und Gastro-
nomie 4,90 

(T) ...........  Haushalte ................................................................................................................................................................................................  4,54 

K ..............  Finanz- und Versicherungsdienstleistungen .......................................................................................................................................  4,37 

A..............  Land- und Forstwirtschaft, Fischerei ....................................................................................................................................................  2,68 

F ..............  Baugewerbe/Bau ....................................................................................................................................................................................  2,63 
BDE .........  Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden; Energieversorgung; Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung 

und Beseitigung von Umweltverschmutzungen ..................................................................................................................................  2,18 

J ...............  Information und Kommunikation ........................................................................................................................................................  1,29 

simulierte Kosten durch einen fiktiven österreichweiten einstündigen Blackout am Freitag, 13. 2. 2015 ab 10:00 h: 
http://www.blackout-simulator.com/ 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
Bereits derzeit wird eine Zunahme der Häu-
figkeit und Heftigkeit von Extremereignissen 
beobachtet, mit fortschreitendem Klimawan-
del wird sich dieser Trend fortsetzen. 

Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung ist 
stark geprägt von atmosphärischen Einwir-
kungen wie Regen, Schnee, Stürme und Ge-
witter. Hochwasser, Überschwemmungen, 
Stürme, Nassschnee oder Blitzeis richten teils 
große Schäden an und führen immer wieder 
zu Versorgungsunterbrechungen. 

Zahlreiche und teils großräumige Unterbre-
chungen durch Schnee- und Eislast sowie 
Windwurf wie z.B. in den Wintern 2013/14 
und 2014/15 verdeutlichen die Vulnerabilität 
des Versorgungsnetzes gegenüber extremen 
Witterungsereignissen. Darüber hinaus verur-
sachten ausgewiesene Naturkatastrophen 
(regional außergewöhnlichen Ereignisse) wie 
die Hochwässer 2002, 2005, 2011 und 2013, die 
europaweite Störung im Höchst-
spannungsnetz am 4. November 2006, die 
Stürme „Kyrill“, „Paula“, „Emma“ und „Andre-

a“ in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2012 
Versorgungsunterbrechungen. Abschätzung, 
Verortung und Prävention dieser Risiken in 
Österreich werden in den letzten Jahren in-
tensiv und in direkter Kooperation mit den 
Netzbetreibern in Projektenerforscht. 

Abbildung 63: Leitungs- und Mastschäden 
durch Eis 

 

Kärnten, 1. 2. 2014; Foto: KELAG 
 
Im relativ kurzen Betrachtungszeitraum 
2006–12 schwankte der Anteil atmosphäri-
scher Einflüsse an den Unterbrechungszeiten 
relativ gering um 40 %. Viel markanteren 
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Schwankungen unterlag der Anteil der RAE 
an den Versorgungsausfällen (Abbildung 61), 

Die in der nationalen Ausfall- und Störungs-
statistik vorliegenden Daten für den Zeitraum 
2006–2013 zu den atmosphärischen Einwir-
kungen ohne Naturkatastrophen zeigen kei-
nen eindeutigen Trend. Daten zur RAE wur-
den erstmalig in der österreichischen Ausfall- 
und Störungsstatistik 2013 veröffentlicht. 

Eine regionalisierte Darstellung, die aus-
schließlich die Versorgungsunterbrechungen 
durch atmosphärische Einwirkungen und 
regional außergewöhnliche Ereignisse dar-
stellt, wird derzeit in Österreich nicht veröf-
fentlicht. Um den eventuellen Handlungsbe-
darf zu eruieren wäre aber eine österreichwei-
te und regionale Darstellung von Schadens- 
und Unterbrechungsdaten zweckmäßig. 

KRITERIUM: INTEGRATION ANPASSUNGSRELEVANTER ASPEKTE 
IN UMWELTMANAGEMENTSYSTEME

Beschreibung und Bezug 
zur Anpassung 
Wenn Anpassung an den Klimawandel syste-
matisch in Unternehmen integriert werden 
soll, dann sind gut funktionierende Instru-
mente und Werkzeuge notwendig. Die In-
tegration von Klimawandelanpassung in be-
stehende und etablierte Umweltmanagemen-
tinstrumente ist eine Möglichkeit, die eine 
systematische, gezielte und effiziente Veran-
kerung anpassungsrelevanter Aspekte in Un-
ternehmen ermöglicht. 

Grundlegendes Ziel der Umweltmanagement-
systeme ist die Integration von Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit in Unternehmen. Es wer-
den betriebliche Umweltaspekte systematisch 
erfasst, beobachtet und evaluiert. Umweltbe-
wusste sowie nachhaltige Betriebe können 
sich über zertifizierte Umweltmanagement-
systeme (wie EMAS) auch am Markt als sol-
che positionieren. 

Ergebnisse 
Dieses Kriterium beschreibt, inwieweit Kli-
mawandelanpassung sowie für die Anpassung 
wesentliche Aspekte und Maßnahmen in fol-
genden ausgewählten etablierten Umweltma-
nagementsystemen bzw. Regelwerken für 
solche derzeit bereits enthalten sind: 

Umweltmanagement: 

• Umweltmanagementnorm EN ISO 14001 (welt-
weit geltende ISO-Norm für Umweltmanage-
ment) 

• Umweltmanagementsystem EMAS (Eco Ma-
nagement and Audit Scheme) und die EMAS-
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 als dessen 
Grundlage 

Nachhaltigkeitsberichterstattung: 

• GRI (Global Reporting Initiative) Leitfaden zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung, 2000-2006, 
Version 3.0 

• Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung 
ISO 26000:2010 

• IÖW – Institut für Ökologische Wirtschaftsfor-
schung (Hg.) (2008): Brom, M.; Frey, B. & Jasch, 
C.: Leitlinie zu wesentlichen nichtfinanziellen 
Leistungsindikatoren, insbesondere zu Umwelt 
und ArbeitnehmerInnenbelangen, im Lagebe-
richt. 

Risikomanagement: 

• Risikomanagement ISO 31000:2009 
• ONR-Serie 49000:2014 „Risikomanagement 

für Organisationen und Systeme 

Umweltmanagement: 

Klimawandelanpassung wird derzeit nicht 
direkt in den Regelwerken des Umweltmana-
gements ISO 14001 und EMAS (bzw. der E-
MAS-Verordnung) erwähnt bzw. dezidiert im 
Umweltmanagement (z.B. als zu prüfender 
Umweltaspekt) verlangt. 
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In Österreich werden die EMAS Registrierun-
gen sowie die jeweiligen Umweltberichte der 
zertifizierten Unternehmen systematisch er-
fasst und sind in der EMAS Datenbank do-
kumentiert. Insgesamt gibt es derzeit 275 ein-
getragene EMAS-Registrierungen (Stand 
24. 2. 2015). Klimawandelanpassung wird 
nicht als eigener Bereich im Rahmen der E-
MAS Umweltprüfung abgedeckt, fließt jedoch 
in unterschiedliche Themenbereiche ein. Dies 
macht eine vollständige Auswertung aller 
EMAS Umweltberichte hinsichtlich Berück-
sichtigung von anpassungsrelevanten Aspek-
ten in der Praxis schwierig bzw. ist mit gro-
ßem Aufwand verbunden. Anhand einer 
überblickshaften Recherche gemeinsam mit 
einer ExpertInneneinschätzung können je-
doch folgende Aussagen getroffen werden: in 
den Umweltberichten finden sich diverse an-
passungsrelevante Themen. Beispielsweise 
sind mögliche Notfälle bezüglich potentieller 
Umweltbelastungen für Mensch und Umwelt 
zu bewerten und ggf. auch Notfallkonzepte zu 
erstellen (Umweltgefährdungspotenzial). 
Witterungsbedingte Naturgefahren kön-
nen je nach Unternehmen eine Rolle spielen. 
So sind z.B. Hochwässer im Bereich Wasser-
straßen/ für die Österreichische Wasserstra-
ßen-Gesellschaft mbH von Bedeutung und 
werden im Umweltbericht behandelt. Das 
Thema Hitze/Hitzebelastung im Bereich 
der Arbeitssicherheit/-gesundheit wird der-
zeit noch direkt nicht thematisiert. Kühlung 
von Gebäuden und Reduktion der sommerli-
chen Überwärmung ist jedoch für Betrie-
be/Betriebsgebäude relevant. Vereinzelt wer-
den auch passive Beschattungsmaßnahmen 
und Dachbegrünungen erwähnt (z.B. Neuer-
richtung der Netzschaltanlage Kronstorf mit 
optimalen Beschattungs-
/Kühlungsmaßnahmen, um die Gefahr der 
Überhitzung zu mindern, Umweltbericht 
Austrian Power Grid APG). Insgesamt stehen 
in den meisten EMAS Umweltberichten hin-
sichtlich Kühlung die Art bzw. der Verbrauch 
von Kühlmittel der Kühlanlagen und damit 
Maßnahmen zur Reduktion von Treibhaus-
gasemissionen im Vordergrund. 

Zusammenfassend sind in EMAS Umweltbe-
richten einige für die Anpassung relevante 
Aspekte zu finden. Vereinzelt werden darüber 

hinaus Anpassung und Klimawandelfolgen 
auch direkt erwähnt, z.B. in Form von Hin-
weisen auf Studien und Projekte (z.B. eine der 
umgesetzten Maßnahmen zur „Steigerung der 
Umweltfreundlichkeit der Binnenschiffahrt“ 
war u.a. die „Formulierung von Anpassungs-
maßnahmen“, Umweltbericht Via Donau, 
2013). Eine direkte Berücksichtigung von Kli-
mawandelfolgen und Anpassung ist gemäß 
der gegenwärtigen EMAS Verordnung nicht 
verpflichtend. Die Umweltmanagementnorm 
ISO 14001 wird derzeit überarbeitet, die Revi-
sion der ISO 14001 wird im Herbst 2015 erwar-
tet. Die bisherigen Entwürfe lassen Schritte 
hin zu einer weiteren Integration von Anpas-
sung und Klimawandelfolgen erwarten. 

Nachhaltigkeitsberichterstattung: 

Im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung bietet die internationale Norm ISO 
26000 einen Standard zur sozialen und gesell-
schaftlichen Verantwortung von Unterneh-
men und Organisationen. Diese ist jedoch 
keine Managementsystem-Norm, sondern 
vielmehr ein Rahmenwerk, an dem sich Un-
ternehmen orientieren können. Sowohl die 
internationale Norm ISO 26000 „Leitfaden 
zur gesellschaftlichen Verantwortung“ als 
auch der IÖW Leitfaden sprechen Klimawan-
delanpassung direkt an. 

Die ISO 26000 enthält ein eigenes Hand-
lungsfeld „Abschwächung des Klimawandels 
und Anpassung“. Dabei werden folgende Ziele 
formuliert: „Um die Störanfälligkeit in Folge 
des Klimawandels zu verringern, sollte eine 
Organisation: 
- zukünftige globale und örtliche Klimapro-

gnosen berücksichtigen, um Risiken zu 
identifizieren und um die Anpassung an 
den Klimawandel in ihre Entscheidungsfin-
dung einzubeziehen; 

- Möglichkeiten identifizieren, um Schäden 
im Zusammenhang mit dem Klimawandel 
zu vermeiden bzw. zu minimieren und um, 
sofern möglich, von den Chancen zu profi-
tieren, die mit der Anpassung an sich än-
dernde Bedingungen verbunden sind; und 

- Gegenmaßnahmen zu bestehenden oder 
erwarteten Auswirkungen einleiten, und in 
ihrem Einflussbereich dazu beizutragen, 
dass Anspruchsgruppen Kompetenzen und 
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Fähigkeiten zur Anpassung aufbauen.“  
(Leitfaden ISO 26000, 2010) 

Im IÖW Leitfaden werden finanzielle Auswir-
kungen, Risiken und Chancen des Klimawan-
dels thematisiert. Auch der GRI Leitfaden 
thematisiert die Folgen des Klimawandels 
unter dem Berichtspunkt „wirtschaftliche 
Leistung“. Eine breitere Betrachtung z.B. hin-
sichtlich sozialer, gesundheitlicher oder um-
weltrelevanter Anpassungsthemen (wie z.B. 
zunehmende Hitzebelastung) wurde bisher 
nicht in die Leitfäden integriert. 

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgt 
je nach Unternehmen unterschiedlich, eine 
Prüfung durch einen validierten Umweltgut-
achter ist nicht verpflichtend. Es liegt keine 
österreichweite Datenbank für Nachhaltig-
keitsberichterstattung vor. Inwieweit Anpas-
sung und Klimawandelfolgen in der österrei-
chischen Praxis bereits in die Nachhaltig-
keitsberichterstattung (z.B. gemäß den Leit-
fäden) einfließen, konnte daher im Rahmen 
dieser Recherche nicht erhoben werden. 

Risikomanagement: 

Aufbau und Betrieb eines Risikomanagement-
systems können durch etablierte Normen 
unterstützt werden. Ziel der internationalen 
Norm ISO 31000:2009 ist, Risikomanagement 
in allen Aktivitäten eines Unternehmens sys-
tematisch zu berücksichtigen. Sie legt 
Grundsätze für ein wirkungsvolles Risikoma-
nagement fest und beschreibt wie dieses in 
Unternehmen ablaufen kann (REGKLAM, 
2013). Die ISO 31000 bietet darüber hinaus als 
allgemeine Leitlinie eine Grundlage für Nor-
men zu spezifischen Risiken oder Bereichen 
des Risikomanagements. Die ONR-Serie 
49000:2014 „Risikomanagement für Organisa-
tionen und Systeme“ stellt ein umfassendes 
Regelwerk zum Risikomanagement dar, das 
die Umsetzung der ISO 31000 in die Praxis 
unterstützt. Neben einem Leitfaden für Me-
thoden zur Risikobeurteilung beinhaltet sie 
auch einen Leitfaden zum Notfall-, Krisen- 
und Kontinuitätsmanagement. 

Diese Normen zum Risikomanagement kön-
nen ein idealer Ansatzpunkt zur Berücksich-
tigung von Klimarisiken sein. Sie geben einen 

Rahmen und methodische Anleitung für die 
Steuerung aller möglichen Risiken vor, ent-
halten jedoch keine Auflistung konkreter Ri-
siken. Eine direkte Erwähnung von Klima-
wandel z.B. als Risiko in den Normen er-
scheint nicht zielführend, da unterschied-
lichste Klimarisiken in zahlreichen Prozessen 
und in allen Risikokategorien relevant sein 
können. Hilfreich wäre jedoch die Entwick-
lung eines Leitfadens und Tools, die bei der 
Ermittlung des eigenen Klimarisikoprofils und 
bei der Integration von Klimarisiken ins un-
ternehmerische Risikomanagement unter-
stützen. 

Inwieweit derzeit schon eine Integration von 
Klimawandel und Anpassung in der Praxis, 
also im Risikomanagement von Unterneh-
men, erfolgt, bräuchte eine weiterführende 
Untersuchung, die im Rahmen dieses Fort-
schrittsberichts nicht möglich war. 

Situationsbeschreibung und 
Trends 
In den aktuellen Umweltmanagementsyste-
men sind sowohl in der Praxis (Beispiele in 
EMAS Umweltberichten) als auch in einigen 
Normen (z.B. ISO 26001) anpassungrelevante 
Aspekte berücksichtigt. Die geplante Integra-
tion in die Revision der ISO 14000 ist zu be-
grüßen. Darüber hinaus ist eine verstärkte 
Berücksichtigung von Klimawandelanpas-
sung, z.B. als eigenständiger Prüfbereich, in 
den relevanten Leitfäden, Normen und Ver-
ordnungen anzustreben. Die systematische 
Erfassung und Dokumentation der Umwelt-
prüfung (Beispiel EMAS), hilft in einem 
nächsten Schritt die Umsetzung in der Praxis 
zu beobachten. Dies betrifft sowohl die Quan-
tität (Anzahl der Unternehmen) als auch die 
Qualität (z.B. geplante und umgesetzte Maß-
nahmen) der Umsetzung des Umweltmana-
gementsystems. 

Insgesamt stellen Umweltmanagementsyste-
me eine gute Grundlage dar, Klimawandelfol-
gen und Anpassung systematisch in Unter-
nehmen zu integrieren. Da jedoch nicht alle 
Unternehmen über ein solches verfügen, 
können darüber hinaus ebenso Risiko-, Quali-
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täts-, Sicherheits-, Nachhaltigkeits-, Innovati-
ons- und Business-Continuity-Management 

geeignete Ansatzpunkte sein, um Klimawan-
delrisiken zu berücksichtigen. 

VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT
Für die Versicherungswirtschaft stellt Klima-
wandel sowohl Herausforderung als auch 
Chance dar. Die Versicherungswirtschaft 
kann Anpassungsoptionen für die österreichi-
sche Wirtschaft und für die Bevölkerung we-

sentlich mitgestalten. Derzeit stehen jedoch 
keine bundesweiten geeigneten Daten zur 
Verfügung, die relevante Entwicklungen in 
der Versicherungswirtschaft beschreiben und 
als Kriterium herangezogen werden können. 
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ZUSAMMENSCHAU WIRTSCHAFT 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die Anpassung 

Förderungen zur Optimierung 
betrieblicher Infrastruktur 

Die derzeitige anpassungsrelevante Förder-
landschaft für Unternehmen besteht haupt-
sächlich im Bereich von thermischen Gebäu-
desanierungen (z. B. Fernkälte oder Abschat-
tung). Zu anderen Anpassungsmaßnahmen 
bestehen wenige Förderansätze.  

Im Bereich Bauen (Neubau und Sanierungen) 
gibt es einige anpassungsrelevante 
Förderangebote für Betriebe. In anderen 
Bereichen, wie z.B. Naturgefahrenmanagement, 
wird auf betrieblicher Ebene kaum über die 
Anreize/Förderungen gearbeitet, vielmehr wird 
dieser Bereich derzeit weitgehend über 
Regelungen (rechtliche Vorgaben) gesteuert.  

Störungen in der Stromver-
sorgung  

Der Anteil an ungeplanten Unterbrechungen, 
die auf atmosphärische Einwirkungen zurück-
zuführen sind, zeigt keinen eindeutigen 
Trend. Naturkatastrophen (regional außerge-
wöhnliche Ereignisse) sind erstmals in der 
Ausfall- und Störungsstatistik 2013 dargestellt. 

Eine Weiterführung der regionalisierten Darstel-
lung der Unterbrechungen für atmosphärische 
Einwirkungen und Naturkatastrophen wird 
empfohlen, um den Handlungsbedarf zu eruie-
ren und die Wirksamkeit von Anpassungsmaß-
nahmen überprüfen zu können. Ein 
gleichbleibend hohes Niveau an 
Versorgungssicherheit (wie derzeit in Ö besteht) 
würde anzeigen, dass Anpassungsmaßnahmen in 
allen drei Teilsystemen (Energienachfrage, 
Übertragung und Energieerzeugung) wirken. 

Integration 
anpassungsrelevanter Aspekte 
in 
Umweltmanagementsysteme 

In der Praxis/ Umsetzung von Umweltmana-
gementsystemen sind anpassungsrelevante 
Aspekte vereinzelt berücksichtigt (EMAS 
Umweltberichte); direkt in den Normen ange-
sprochen wird Anpassung derzeit in den 
Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung, inwieweit hier jedoch eine Umsetzung in 
die Praxis erfolgt ist offen; 

Erste Schritte sind, z.B. bei EMAS schon sichtbar, 
eine systematische Berücksichtigung z.B. als 
Prüfbereich in Leitlinien/Verordnungen sowie in 
der Praxis sollte forciert werden. Eine 
Dokumentation der praktischen Umsetzung in 
Österreich – wie dies bereits mit der EMAS 
Datenbank umgesetzt wird – ist auch für andere 
Managementsysteme (z.B. im Bereich 
Nachhaltikeit) anzudenken. 
 
Hinischtlich Risikomanagement ist eine 
Berücksichtigung in den Normen nicht 
zielführend. Anzustreben ist hingegen die Ent-
wicklung eines Leitfadens und Tools, die bei der 
Ermittlung des eigenen Klimarisikoprofils und 
bei der Integration von Klimarisiken ins unter-
nehmerische. Risikomanagement unterstützen. 

 

BEFRAGUNGS- UND KRI-
TERIENBASIERTER STA-
TUS 
Im Aktivitätsfeld Wirtschaft sind die meisten 
Handlungsempfehlungen der Anpassungs-
strategie nach Ansicht der Fachleute mitten 
in der Umsetzung („teilweise umgesetzt“), 
lediglich die Bewusstseinsbildung zu Scha-
densvermeidung und Eigenverantwortung 
verharrt noch eher in der Anfangsphase. Das 
könnte durch die, ebenfalls von den Exper-
tInnen aufgezeigte, Trennung zwischen oft 
öffentlicher/gemeinschaftlicher Anpassungs-
aktivität und individueller Nutzung der erziel-

ten Schutz- und Kompensationskapazitäten 
begünstigt werden. 

Bei der Einschätzung des Umsetzungsfort-
schritts muss bedacht werden, dass anpas-
sungswirksame Aktivitäten dann schlecht 
sichtbar sind, wenn sie in Erfüllung anderwei-
tiger betrieblicher Auflagen gesetzt werden. 
Betriebsansiedlungen außerhalb von (Natur-
gefahren-)Risikozonen sind bspw. nicht als 
Umsetzungsschritt augenfällig, obwohl sie die 
Anpassung unterstützen. 

Verhältnismäßig weit fortgeschritten ist lt. 
Befragung die Erhöhung der energetischen 
Versorgungssicherheit. Diese Einschätzung 
der ExpertInnen deckt sich mit den im EU-
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Vergleich sehr niedrigen Ausfallszeiten bei 
der heimischen Elektrizitätsversorgung. 

Mehrere Handlungsempfehlungen widmen 
sich zumindest teilweise dem vorsorglichen 
Risikomanagement, inklusive Forschungs- 
und Entwicklungsanstrengungen: genannt 
sind u. a. die Erhöhung der Resilienz von Pro-
duktion, Vertrieb und Infrastruktur oder sze-

narienbasierte Risikoabschätzungen. Diese 
Ziele sind derzeit erst ansatzweise in Um-
weltmanagementsyteme eingebettet oder (wie 
oben schon ausgeführt) anpassungsrelevant, 
aber nicht als solches ausgewiesen: ein Bei-
spiel dafür sind die für die EMAS-
Zertifizierung vorgesehenen Notfallkonzepte 
für den (Natur-)katastrophenfall. 
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STADT / URBANE FREI- & GRÜNRÄUME 
ÜBERGEORDNETES ZIEL: Sicherung der städtischen Lebensqualität bei veränderten klimati-
schen Verhältnissen durch Erhalt und Verbesserung der vielfältigen Funktionen der urbanen 
Frei- und Grünräume 

BEFRAGUNG 
Die Auswertung der Selbsteinschätzung zum Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlun-
gen im Aktivitätsfeld Stadt – urbane Frei- und Grünräume beruht auf sieben Fragebögen. 

ÜBERBLICK 
Wiederum war „teilweise umgesetzt“ die 
vorherrschende Einstufung des Umset-
zungsstatus, jedoch knapp gefolgt vom häu-

figen Befund „dzt. nicht vorgesehen“ (Ta-
belle 43; ExpertInnenkollektiv: n=14). 

Tabelle 42: Umsetzungsstatus der Handlungsempfehlungen 

 Status * 

3.14.4… Handlungsempfehlung (Kurzfassung) 1 2 3 4 

1 Anpassung Strategie Wassermanagement f. F/GR** 

 

2 Anpassung Bodenmanagement urbane F/GR 

3 Erhalt u. Förderung biologische Vielfalt urbaner F/GR 

4 Anpassung der Planungsstrategien für urbane F/GR 

5 Anpassung der Freiraumgestaltung und der Pflege 

6 Forcierg./Klimaanpassg. von F/GR für Naherholg./Freizeitgestaltg. 

7 Bewusstseinsbildg., Vernetzung, Aus- und Weiterbildung AkteurInnen… 

8 …inter- u. transdisziplinäre Forschung zu urbanen F/GR 

* 1…dzt. nicht vorgesehen, 2…geplant, 3…teilweise umgesetzt, 4…vollständig umgesetzt 

** F/GR…Frei- und Grünräume 
 

Auffällig im Vergleich zum Umsetzungsstatus 
anderer Aktivitätsfelder ist der hohe Anteil an 
Schritten, deren Umsetzung lt. ExpertInnen 
derzeit nicht vorgesehen ist. Dies kann u.a. 
darauf zurückzuführen sein, dass die Hand-
lungsempfehlungen im direkten Wirkungsbe-
reich von Stadtverwaltungen und Gemeinden 
liegen. Eine Erhebung in Städten und Ge-
meinden hätte gesondert durchgeführt wer-
den müssen und war im Rahmen des ggstdl. 
Fortschrittberichts nicht vorgesehen (siehe 
weiter unten: Kriterien).  

ERSTE RÜCKSCHLÜSSE / 
MERKBARE TRENDS 
Eine detaillierte Betrachtung auf Ebene der 
einzelnen „empfohlenen weiteren Schritte“ ist 
bei diesem Aktivitätsfeld von begrenzter Aus-
sagekraft: nur einzelne Schritte wurde von 
mehr als vier ExpertInnen beurteilt, sodass 
das Gewicht der einzelnen Einstufung die 
Aussage rasch in die eine oder andere Rich-
tung verzerren kann. 
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Zu Umsetzungshürden trafen keine Rückmel-
dungen ein. Folgende Anregungen wurden 
von den Fachleuten gemacht: 

• Verpflichtung der Gemeinden zum 
Leitfaden „Implementierung Grüner 
und Blauer Infrastruktur in der Örtl. 
Raumplanung“ 

• Ermittlung der erforderlichen Flä-
chenanteile für eine Verbesserung des 
Mikroklimas im städtischen Bereich 

Außerdem wurde auf das in Wien laufende 
Vorhaben STEP 2025 hingewiesen. 

KRITERIEN
Im Aktivitätsfeld urbane Frei- und Grünräu-
me finden sich sehr spezifische Handlungs-
empfehlungen, die sich dezidiert an Akteu-
rInnen der Verwaltung in Städten und Ge-
meinden richten. Als Beispiel seien genannt: 
Wassermanagement für Grünräume, Boden-
management in Frei- und Grünräumen, Pla-
nungsstrategien für urbane Frei- und Grün-
räume, Anpassung der Freiraumgestaltung 
und der Pflege. 

Hierzu gibt es in Österreichs Gemeinden und 
Städten keine einheitliche Methode zur Do-

kumentation. Die Datenquellen liegen teils in 
größeren Städten vor, jedoch sind diese in 
kleineren Gemeinden nicht durchgehend di-
gitalisiert. Der Aufwand, hier eine einheitliche 
Erhebungsmethodik aufzubauen und eine 
Befragung in allen österreichischen Gemein-
den und Städten durchzuführen, übersteigt 
bei weitem das gegenständliche Vorhaben 
und wäre Gegenstand für eine eigene umfas-
sende Studie. Aus diesem Grund wurden vor-
erst auch keine eigenen Kriterien für die Fort-
schrittserhebung erstellt.
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SOZIALE ASPEKTE DES KLIMAWANDELS
Die österreichische Strategie zur Anpassung 
an den Klimawandel widmet den sozialen 
Aspekten des Klimawandels ein eigenes Kapi-
tel im Kontext und zählt damit auf europäi-
scher Ebene als Vorreiter. 

Menschen verursachen einerseits den Klima-
wandel, andererseits bekommen sie die Aus-
wirkungen des Klimawandels immer stärker 
zu spüren und suchen nach Möglichkeiten 
zur Anpassung. Nicht nur global, auch inner-
halb Österreichs sind Menschen unterschied-
lich von den Klimaveränderungen betroffen. 
Chronisch kranke Menschen, Personen mit 
schlechtem Gesundheitszustand, Kinder, älte-
re Menschen und Personen, die weder das 
nötige Wissen noch die finanziellen Mittel 
zur Vorsorge haben, könnten in Zukunft an 
den negativen Folgen des Klimawandels be-
sonders leiden. Die Lebensqualität wird spe-
ziell für Bewohnerinnen und Bewohner jener 
Regionen beeinträchtigt werden, die vermehrt 
Naturgefahren oder Hitzewellen ausgesetzt 
sind. Stark betroffen sind auch Menschen, 
deren Einkommen durch die Auswirkungen 
des Klimawandels gefährdet ist. Derzeit liegen 
jedoch keine umfassenden wissenschaftlichen 
Arbeiten zu den sozialen Auswirkungen des 
Klimawandels bzw. jenen der Anpassungs-
maßnahmen in Österreich vor. 

In die Strategie wurden Empfehlungen aufge-
nommen, auf die bei der Planung und Umset-
zung von Anpassungsmaßnahmen Bedacht zu 
nehmen ist. Grundsätzlich sollen Anpas-
sungsmaßnahmen soziale, wirtschaftliche 
und ökologische Aspekte berücksichtigen. 

Bei der Befragung im Rahmen des Fort-
schrittsberichts widmete sich ein eigener Fra-
gebogen den sozialen Aspekten des Klima-
wandels. 

Die ExpertInnen wurden um ihre Einschät-
zung gebeten, inwieweit soziale Aspekte wie 
z.B. demografische Entwicklung, unterschied-
liche Bedürfnisse der Generationen, Armuts-
gefährdung, Verteilungsgerechtigkeit, 
Genderaspekt, Bildungsgrad, etc. im Rahmen 

des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches bei der 
Planung und Umsetzung von Anpassungs-
maßnahmen berücksichtigt wird. Eine zweite 
Frage richtete sich an den vordringlichen For-
schungsbedarf in diesen Bereichen. 

Von den ExpertInnen wurden insgesamt zehn 
Fragebögen zu sozialen Aspekten retourniert. 

In den Antworten wird generell darauf hin-
gewiesen, dass der Klimawandel gravierende 
soziale Auswirkungen mit sich bringen wird 
und dass diese je nach Bevölkerungsgruppe 
und sozio-ökonomischer Situation in Art und 
Umfang unterschiedlich ausfallen werden. 

Die Rückmeldungen der ExpertInnen zeigen 
weiters, dass soziale Aspekte bereits bei eini-
gen Aktivitäten zur Klimawandelanpassung 
mitbedacht werden. U. a. wurden soziale As-
pekte bei der Erarbeitung der Oö. Klimawan-
del-Anpassungsstrategie grundsätzlich und 
gesamtheitlich mitberücksichtigt. 

Erwähnt werden von einigen ExpertInnen u.a. 
die Energieberatung, die sich in den letzten 
Jahren verstärkt an einkommensschwache 
und armutsgefährdete Haushalte richtet. Um 
Energie leistbar zu machen, wird z.B. gezielt 
über den Kosteneffekt von energiesparenden 
Maßnahmen und Geräten informiert. 

Soziale Faktoren beeinflussen in hohem Maß 
auch die Gesundheit. Als ein zentraler Aspekt 
wird die Verteilungsgerechtigkeit / Chancen-
gleichheit erwähnt. Von der Stadt Wien wer-
den dzt. im Themenbereich Gesundheit u.a. 
zielgruppenspezifische Hitzetipps (z.B. für 
ältere, chronisch kranke, alleinstehende Per-
sonen, Kleinkinder etc.) erarbeitet. Das Rote 
Kreuz hat das Thema Klimawandel und das 
Verhalten bei Hitze sowohl in das Kursange-
bot als auch in seine Dienstleistungen für 
pflegebedürftige und/ oder ältere Personen 
sowie in seine Aktivitäten für MigrantInnen 
integriert. 

In einer einzelnen Rückmeldung wird er-
wähnt, dass im Bereich des Wintertourismus 
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bei der Vergabe von Konzessionen z.B. für 
neu errichtete Seilbahnanlagen das öffentli-
che Interesse, aber auch wirtschaftliche As-
pekte, die mit sozialen Auswirkungen gekop-
pelt sind, berücksichtigt werden. 

Als weiterer wichtiger sozialer Aspekt wird 
auf Gender Mainstreaming und die bestehen-
de interministerielle Arbeitsgruppe für Gen-
der Mainstreaming/Budgeting (IMAG GMB) 
verwiesen. In diesem Zusammenhang wird 
auch empfohlen, die Gender Mainstreaming-
Beauftragten in die Planung, Entwicklung und 
Umsetzung von klimarelevanten Strategien 
und Maßnahmen einzubeziehen. Auf Grund 
der unterschiedlichen sozio-ökonomischen 
Situation der Bevölkerung und der damit ein-
hergehenden unterschiedlichen Betroffenheit 
durch den Klimawandel wird der Sicherung 
der Lebens- und Einkommenssituation, z.B. 
durch die gesetzliche Pensionsversicherung 
ebenso eine besondere Bedeutung zuge-
schrieben. 

Vordringlicher Forschungsbedarf 

Der von den Befragten angegebene vordring-
liche Forschungsbedarf umfasst eine breite 
Palette an Themen: 

• Aspekte der Verteilungsgerechtigkeit 
in Bezug auf Energie/Armut/Leistbarkeit kli-
maschützender Maßnahmen 

• Erreichbarkeit von isolierten Teilen 
der Bevölkerung (alleinstehende Personen, 
Personen ohne festen Wohnsitz, etc.) 

• Migration und Klimawandel (z.B. Er-
reichbarkeit von Personen mit Migrationshin-
tergrund) 

• Entwicklung kostengünstiger umwelt-
verträglicher Anpassungsmaßnahmen für 
einkommensschwache Personen 

• Aspekte des Demographischen Wan-
dels, insbesondere der Bedürfnisse der Gene-
ration 50+ in Hinblick auf den Klimawandel 

• Gender Mainstreaming: Unterschiedli-
che Wahrnehmung und Auswirkungen des 
Klimawandels auf Frauen und Männer, Ent-

wicklung von Maßnahmen und Indikatoren, 
etc. 

Resümee auf Basis der Rückmeldungen 

Grundsätzlich besteht Einigkeit darüber, dass 
der Klimawandel soziale Auswirkungen mit 
sich bringen wird und dass verschiedene Be-
völkerungsgruppen unterschiedlich betroffen 
sein werden. Vor allem im Bereich der Ener-
gieberatung und im Bereich der Gesundheit 
wird die Thematik bereits von einzelnen Ak-
teurInnen aufgegriffen und ist auch Gegen-
stand von deren konkreter Tätigkeit. 

Insgesamt ist jedoch die Verknüpfung des 
Themenfelds Klimawandel mit sozialen An-
forderungen in Österreich noch nicht sehr 
weit gediehen. Es handelt sich um einen Auf-
gabenbereich, der erst langsam ins Bewusst-
sein dringt und dem man in Zukunft noch 
deutlich mehr Aufmerksamkeit wird widmen 
müssen. 
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RESÜMEE
Mit dem vorliegenden Fortschrittsbericht zur 
Anpassung an den Klimawandel nimmt Ös-
terreich eine Pionierrolle in Europa ein. Ein 
derart umfassender und gesamthafter Bericht 
zum Stand der Umsetzung liegt noch für kein 
europäisches Land vor. Dies bedeutet auch, 
dass auf keine internationalen Erfahrungen 
hinsichtlich der methodischen Vorgangsweise 
und der Darstellung des Fortschritts zurück-
gegriffen werden konnte. 

Es mussten eine Reihe von Herausforderun-
gen bewältigt werden. Die Ziele in der Anpas-
sung lassen sich meist nicht quantitativ dar-
stellen, sondern sind – von Natur aus – quali-
tativ ausgerichtet. Da es im Rahmen des Fort-
schrittberichtes zeitlich, methodisch und res-
sourcentechnisch nicht möglich war, neue 
Daten zu erheben, musste auf bestehende 
zurückgegriffen werden. Diese (aus einer an-
deren Motivation heraus erhobenen) Daten, 
lassen oft nur eine begrenzte Aussage hin-
sichtlich der Anpassung zu. Ergänzend bzw. 
generell waren daher oft qualitative Erhebun-
gen und Beschreibungen notwendig, um den 
derzeitigen Status in der Anpassung zeigen zu 
können. 

Die Auswertung aus Befragung (Selbstein-
schätzung) und der Betrachtung von 45 
Schlüsselkriterien ergibt ein differenziertes 
Bild. 

Prinzipiell kann man feststellen, dass in Ös-
terreich insgesamt bereits zahlreiche Maß-
nahmen (im Aktionsprogramm als „empfoh-
lene weitere Schritte“ bezeichnet) in Angriff 
genommen bzw. umgesetzt wurden. 

Beispielhaft zu nennen wären einzelne Berei-
che in der Forstwirtschaft, der Wasserwirt-
schaft, im Bereich Naturgefahren oder auch in 
der Landwirtschaft (ÖPUL) sowie tlw. im 
Tourismus. Exemplarisch wären für diese Ak-
tivitätsfelder folgende positive Beispiele anzu-
führen: 

• Im Bereich Forstwirtschaft sind bereits 
ein Rückgang des Fichten- und ein 

Anstieg des Laubholzanteiles zu be-
obachten. 

• Zur Verbesserung der Gewässerökolo-
gie wurden und werden zahlreiche 
Maßnahmen gesetzt, wie z.B. zur 
Wiederherstellung der Durchgängig-
keit von Fließgewässern.  

• Zusätzlich geschaffene Retentions-
räume tragen wesentlich zum Schutz 
vor Naturgefahren bei. Es ist daher 
erwähnenswert, dass der im Jahr 2013 
zusätzlich geschaffene Retentions-
raum für Wasser sogar das langjähre 
Mittel um ein Vielfaches übersteigt.  

• Die biologische Bewirtschaftung rich-
tet sich nach Zielen, die auch im Sinne 
der Klimawandelanpassung sind. In 
diesem Zusammenhang ist es zu be-
grüßen, dass der Anteil der biologisch 
bewirtschafteten Fläche in Österreich 
bei 19,7 % liegt und die Bio-Fläche seit 
dem Jahr 2000 deutlich angestiegen 
ist.  

• Eine Vielzahl von Fördermaßnahmen 
im Tourismus steht im Einklang mit 
der Klimawandelanpassung, etwa sai-
sonverlängernde Maßnahmen und die 
Forcierung einer nachhaltigen Ent-
wicklung.  

• Auch der Zugang der Bevölkerung zu 
relevanten Informationen wurde er-
heblich verbessert, und diese werden 
speziell in „Krisenzeiten“ auch sehr 
gut angenommen. 

Andererseits hemmen nach wie vor offen-
sichtlich institutionelle Barrieren und man-
gelnder politischer Wille die Umsetzung von 
Anpassungsmaßnahmen in der Praxis. 

Die hier vorgelegten Ergebnisse (insbesonde-
re auch die Details und textlichen Anmerkun-
gen aus der Befragung) bilden wesentliche 
Grundlagen für die Weiterentwicklung der 
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Anpassungsstrategie, die als Auftrag der be-
stehenden Strategie im Anschluss an den ers-
ten Fortschrittsbericht vorzunehmen ist. 

In diesem Zusammenhang ist jedenfalls auch 
anzumerken, dass der Klimawandel mit sei-
nen mannigfaltigen Auswirkungen bisher 
österreichweit nur in wenige relevante strate-
gische Entscheidungen Eingang findet. 

Damit wird ein zentrales Anliegen der öster-
reichischen Anpassungsstrategie und des da-
zugehörigen Ministerratsvortrages vom Ok-
tober 2012 nur unzureichend erfüllt. 

Auch in der Europäischen Anpassungsstrate-
gie wird klar gefordert, in alle relevanten Pro-
gramme oder auch strategischen Dokumente 
den Aspekt der Klimawandelanpassung mit-
einfließen zu lassen („Mainstreaming“). 

Es geht darum, Vorsorge zu treffen, dass die 
teils mit beträchtlichen Kosten verbundenen 
Weichenstellungen von heute (wie z.B. Inves-
titionen in die Infrastruktur) bereits mögliche 
künftige Entwicklungen – wie sie der Klima-
wandel mit sich bringen wird – berücksichti-
gen. 

Die Situation der Gegenwart ist nicht einfach 
linear in die Zukunft zu projizieren, es werden 
neue Herausforderungen zu bewältigen sein. 
Dieses Bewusstsein muss in den kommenden 

Jahren bei EntscheidungsträgerInnen und 
AkteurInnen auf allen Ebenen von Bund, 
Ländern bis zu Gemeinden, Unternehmen 
und jeder/jedem Einzelnen noch deutlich 
geschärft werden. 

Nur mit einer vorausschauende Planung und 
Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen 
können Schäden vermieden und Chancen für 
viele Sektoren und Wirtschaftszweige ge-
winnbringend genutzt werden. 

Wie die Ergebnisse des vom Klima- und Ener-
giefonds geförderten Projekts COIN zu den 
Kosten des Nichthandelns in Österreich zei-
gen, wird die fehlende Umsetzung von Anpas-
sungsmaßnahmen mit beträchtlichen Kosten 
bis 2050 verbunden sein. Dies untermauert 
die Dringlichkeit, Klimawandelanpassung 
verstärkt mitzudenken und ihr auf der politi-
schen Agenda einen höheren Stellenwert bei-
zumessen. 

Während im wichtigen Bereich der Reduktion 
der Treibhausgasemissionen ein durchgrei-
fender Erfolg vom weltweiten ernsthaften 
Bemühen abhängt, haben Entscheidungsträ-
gerInnen in der Klimawandelanpassung die 
Möglichkeit, hier und jetzt und speziell auch 
auf der regionalen Ebene direkt steuernd ein-
zugreifen und neuen Herausforderungen mit 
effizienten Maßnahmen erfolgreich zu begeg-
nen. 
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METHODIK 

KRITERIEN 
Der Fortschrittsbericht enthält 45 qualitative und quantitative Kriterien, wobei einige dieser 
Kriterien in mehreren Aktivitätsfeldern Anwendung finden. Bei der Darstellung dieser soge-
nannten Querschnittskriterien wird jeweils auf die Aktivitätsfelder hingewiesen, in welchen das 
Kriterium ebenso vorkommt. 

 Aktivitätsfeld Schlüsselkriterium 

1 Landwirtschaft Ausgewählte Agrarumweltmaßnahmen: 

Anteil der landwirtschaftlichen Flächen mit Maßnahmen 
zur Sicherung der Bodenfruchtbarkeit, -struktur und -
stabilität 

Biofläche sowie Biobetriebe in Österreich 

Erhaltung und Entwicklung naturschutzfachlich wertvol-
ler Flächen (Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Ökosysteme 
& Biodiversität) 

Einsatz von klimaangepassten Kulturpflanzen 

Bewässerung 

Versicherte landwirtschaftliche Flächen 

2 Forstwirtschaft Baumartenzusammensetzung 

Waldgesundheit und Vitalität – Waldschäden 

Bodenzustand 

3 Wasserhaushalt und Was-
serwirtschaft 

Grundwasserquantität und -qualität 

Gebäude in Hochwasserrisikozonen in signifikanten Bereichen 
(Schnittstelle zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefah-
ren, Raumordnung) 

Retentionsräume  
(Schnittstelle zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefah-
ren, Raumordnung) 

Ökologischer und chemischer Zustand von Oberflächenge-
wässern 

Projekte und Maßnahmen, die zur Verbesserung der Gewäs-
serökologie beitragen  
(Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Ökosysteme & Biodiversität) 

4 Tourismus Aufnahme von Anpassung an Klimawandel in die Tourismus-
konzepte/ -strategien 

Jahreszeitliche Verteilung der Nächtigungen 
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Sanfter Tourismus 

Berücksichtigung von Klimawandelanpassung in Tourismus-
förderungen 

Aufnahme von Anpassung an Klimawandel in die Tourismus-
konzepte/-strategien 

Jahreszeitliche Verteilung der Nächtigungen 

Sanfter Tourismus 

Berücksichtigung von Klimawandelanpassung in Tourismus-
förderungen 

5 Energie - Fokus Elektrizi-
tätswirtschaft  

Dezentrale Energieerzeugung und -einspeisung 

Energieeffiziente Gemeinden/Regionen 

Stromverbrauch bei Hitzewellen 

Störungen in der Stromversorgung 
(Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Wirtschaft) 

6 Bauen und Wohnen Berücksichtigung von Klimawandelanpassung in legislativen 
Rahmenbedingungen  

Berücksichtigung von Klimawandelanpassung in Förderungen 

Neubau und Sanierungen öffentlicher Gebäude (von Bund und 
Ländern) unter Berücksichtigung anpassungsrelevanter As-
pekte 

Anteil der Grünflächen im Siedlungsraum 

(Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Raumordnung) 

7 Schutz vor Naturgefahren Exponierte Gebäude in naturgefahrenbedingten Risikozonen  
(Schnittstellen zu den Aktivitätsfeldern Wasserhaushalt & 
Wasserwirtschaft, Raumordnung) 

Retentionsräume 
(Schnittstelle zu den Aktivitätsfeldern Raumordnung, Wasser-
haushalt & Wasserwirtschaft) 

Informationsangebote zu Naturgefahren 
(Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Katastrophenmanagement) 

„Schutzverbände“ im Bereich der Naturgefahren 

Berücksichtigung von gravitativen Naturgefahren in den 
Raumordnungsgesetzen 
(Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Raumordnung) 

8 Katastrophenmanagement Integration von Klimawandelanpassung in die Katastrophen-
schutzgesetzgebung 

Informationsangeboten zu Naturgefahren 
(Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren) 
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Schulungen & Ausbildungen zur Verbesserung der Kompetenz 
der AkteurInnen des Katastrophenmanagements 

Freiwilligenarbeit in Österreich 

9 Gesundheit Monitoring- und Frühwarnsysteme 

Umgang mit Naturgefahren – negative Gesundheitsfolgen und 
Aktivitäten zu deren Vermeidung 

Allergene und giftige Arten sowie allergene Erkrankungen 

10 Ökosysteme/Biodiversität Status und Trends ausgewählter klimawandelvulnerabler Ar-
ten und Lebensraumtypen 

Zerschneidung / Lebensraumvernetzung 

 

Berücksichtigung von Klimawandelanpassung in Instrumenten 
des Naturschutzes 

Veränderungen der Flora auf Alpengipfeln 

Naturschutzfachlich wertvolle Flächen 
(Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Landwirtschaft) 

Projekte und Maßnahmen, die zur Verbesserung der Gewäs-
serökologie beitragen 
(Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Wasserhaushalt & Wasser-
wirtschaft) 

Ökologischer und chemischer Zustand von Oberflächenge-
wässern 
(Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Wasserhaushalt & Wasser-
wirtschaft) 

11 Verkehrsinfrastruktur 
inkl. Aspekte zur Mobili-
tät 

Aufnahme von Klimawandelanpassung in Instrumente der 
Verkehrsplanung 

Versiegelung durch Verkehrsflächen 

Schäden an der Verkehrsinfrastruktur in Zusammenhang mit 
Extremereignissen 
(Schnittstelle zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefah-
ren, Raumordnung) 

Modal Split 

12 Raumordnung Aufnahme von Anpassung an Klimawandel in das Raumord-
nungsrecht 
(Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren) 

Anteil der versiegelten Fläche am Dauersiedlungsraum 
(Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Verkehrsinfrastruktur inkl. 
Aspekte zur Mobilität) 

Anteil der Grünflächen im Siedlungsraum 
(Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen) 
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Exponierte Gebäude in naturgefahrenbedingten Risikozonen 
(Schnittstelle zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefah-
ren, Wasserhaushalt & Wasserwirtschaft) 

Retentionsräume 
(Schnittstelle zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefah-
ren, Wasserhaushalt & Wasserwirtschaft) 

13 Wirtschaft Förderungen zur Optimierung betrieblicher Infrastruktur 

Störungen in der Stromversorgung 
(Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Energie – Fokus Elektrizi-
tätswirtschaft) 

Integration anpassungsrelevanter Aspekte in Umweltmana-
gementsysteme  

Versicherungswirtschaft 

14 Stadt / urbane Frei- und 
Grünräume 

Im Aktivitätsfeld urbane Frei- und Grünräume finden sich sehr spe-
zifische Handlungsempfehlungen, die sich dezidiert an AkteurInnen 
der Verwaltung in Städten und Gemeinden richten. Als Beispiel seien 
genannt: Wassermanagement für Grünräume, Bodenmanagement in 
Frei- und Grünräumen, Planungsstrategien für urbane Frei- und 
Grünräume, Anpassung der Freiraumgestaltung und der Pflege. 

Hierzu gibt es in Österreichs Gemeinden und Städten keine einheit-
liche Methode zur Dokumentation. Die Datenquellen liegen teils in 
größeren Städten vor, jedoch sind diese in kleineren Gemeinden 
nicht durchgehend digitalisiert. Der Aufwand hier eine einheitliche 
Erhebungsmethodik aufzubauen und eine Befragung in allen öster-
reichischen Gemeinden und Städten durchzuführen, übersteigt bei 
weitem das gegenständliche Vorhaben und wäre Gegenstand für eine 
eigene umfassende Studie. Aus diesem Grund wurden vorerst auch 
keine eigenen Kriterien für die Fortschrittserhebung erstellt. 
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BEFRAGUNG 

FRAGEBOGENDESIGN 
Erfragt wurde die individuelle Einschätzung 
des Umsetzungsstatus für jeden „empfohle-
nen weiteren Schritt“ (=item) der Strategie 
anhand einer verbalen rating-Skala mit den 
Stufen 

• nicht zuständig 
• derzeit nicht vorgesehen 
• geplant 
• teilweise umgesetzt 
• vollständig umgesetzt 
• vollständig und langfristig umgesetzt 

Zu jedem item konnten sich die Befragten 
außerdem als „nicht zuständig“ erklären und 
einen unbeschränkten Kommentar anfügen. 

Die items waren nach Handlungsempfehlung 
seitenweise gruppiert, wobei bei jeder Hand-
lungsempfehlung zusätzlich zu folgenden 
übergreifenden Fragen Stellung genommen 
werden konnte: 

• andere "weitere Schritte" bzw. For-
schungsprojekte in Arbeit, die zur Er-
reichung des Ziels der Handlungsemp-
fehlung beitragen 

• aus diesen Gründen wurden noch kei-
ne Schritte für die Umsetzung der 
Handlungsempfehlung eingeleitet 

• was benötigen Sie, um mit der Pla-
nung und Umsetzung starten zu kön-
nen 

• weitere inhaltliche Anregungen zu 
Handlungsempfehlungen (fehlen in-
haltliche Aspekte, weitere Schritte für 
die Umsetzung etc.) 

Für jedes Aktivitätsfeld wurde ein separater 
Fragebogen bereitgestellt (vgl. folgenden 
Punkt „AdressatInnen“; 

Abbildung 61). 

Die Rückmeldung erfolgte grundsätzlich per-
sonalisiert, wobei jedoch eine fallweise Bear-
beitung durch mehrere ExpertInnen dersel-
ben Adresse anzunehmen ist. 

ADRESSATINNEN 
Die Erhebung richtete sich an Personen, die 
professionell und eingehend mit der Materie 
des jeweiligen Aktivitätsfelds vertraut sind 
und im Regelfall außerdem, zum Teil detail-
liert, bereits mit dem Thema Klimawandelan-
passung und der Anpassungsstrategie befasst 
waren. In größeren Organisationen wurden 
die Fragebögen institutionsintern an die in-
haltlich zuständigen ExpertInnen weitergelei-
tet, sofern die Zuständigkeit nicht offensicht-
lich war. 

DURCHFÜHRUNG 
Der Fragebogen wurde mit Microsoft ExcelTM 
umgesetzt, um dem Wunsch zahlreicher Ad-
ressatInnen nach vertrauter Funktionalität 
zur lokalen Bearbeitung und Ablage zu ent-
sprechen. Dementsprechend erfolgte der Fra-
gebogenlauf per E-Mail. 

 

Abbildung 64: Innerhalb eines Fragebogens 
(~Aktivitätsfeld bzw. Excel-Arbeitsmappe) 
sind die Fragen nach Handlungsempfehlung 
(~Tabellenblatt) gruppiert. 

 

Abbildung 65: Fragebogen (Detail): pro 
Schritt kann genau eine Stufe der Umsetzung 
ausgewählt werden, die getroffene Auswahl 
wird unter „Status“ zur leichteren Kontrolle 
angezeigt. Ergänzende Details können ange-
führt werden. 

Das Auslesen der retournierten Dateien wur-
de mit Microsoft VBATM automatisiert und 
lieferte 10 335 Rohdatensätze (Tabelle 44). 
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Tabelle 43: Rohdatenumfang 

Kategorie Umfang 

item ratings (Einstufungen der Umsetzung „weiterer 
empfohlener Schritte“) 

10 094 

item-spezifische Kommentare  > 1 900 

Textliche Anmerkungen zu Handlungsempfehlun-
gen 

241 

ExpertInnen > 100 

AUSWERTUNG
Für die Erstellung der Umsetzungsprofile 
wurde die Einstufung „nicht zuständig“ nicht 
berücksichtigt, und die Einstufungen „voll-
ständig umgesetzt und „vollständig und lang-
fristig umgesetzt“ zusammengefasst. Das Um-
setzungsprofil für einen „weiteren empfohle-
nen Schritt“ zeigt den Anteil der Umsetzungs-
stufen an allen zu diesem Schritt eingegange-
nen (zuständigen) Rückmeldungen. 

Hinweis: je weniger gültige Rückmeldungen, 
desto stärker fallen einzelne Beurteilungen 
ins Gewicht. Zu manchen Schritten wurde nur 
von einzelnen ExpertInnen Stellung genom-
men. Das kann – selbst auf Ebene der Hand-
lungsempfehlungen – ein uneinheitliches o-
der widersprüchliches Bild vom Umsetzungs-
status hervorrufen. Vor der weitergehenden 
Interpretation auffällig heterogener Umsetz-
ungsprofile sollte zuerst eine etwaige Verzer-
rung durch eine geringe Stimmenanzahl ab-
geklärt werden. Der Umfang der Rückmeld-
ungen ist dem Anhang ab S. 196 zu entneh-
men. 

Einfache Datenaggregate (z.B. Häufigkeiten 
pro Aktivitätsfeld) samt zugehörigen Dia-
grammen wurden mit Microsoft ExcelTM er-
stellt. Umfangreiche Auswertungen und Gra-
fiken (z. B. Umsetzungsprofil einzelner 
Schritte) wurde mit dem Statistikpaket R43 
vorgenommen. 

 

GESAMTHAFTER ÜBERBLICK 
Zusammenfassend zeigen die Rückmeldungen 
aus der Befragung, dass in sämtlichen Aktivi-
tätsfeldern bereits zahlreiche Schritte als zu-
mindest teilweise umgesetzt eingeschätzt 
werden. 

Der Anteil der als „vollständig“ oder „voll-
ständig und langfristig umgesetzten“ Stim-
men an der Gesamtzahl der pro Aktivitätsfeld 
getroffenen Einschätzungen ist in den Aktivi-
tätsfeldern Raumordnung, Wasserwirtschaft 
und Energiewirtschaft besonders hoch 
(Abbildung 64). 

Die meisten Schritte, die derzeit nicht zur 
Umsetzung vorgesehen bzw. die erst im Pla-
nungsstadium sind, finden sich in den Aktivi-
tätsfeldern Tourismus, Stadt /urbane Frei- 
und Grünräume und Katastrophen-
management (Abbildung 65). 

43 http://www.r-project.org/ 
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Hier bedarf es im Zuge der Weiterentwick-
lung der österreichischen Anpassungsstrate-
gie einer vertiefenden Betrachtung, worauf 
dies zurückzuführen ist. Dies kann unter-
schiedlichste Gründe haben und u.a. daran 
liegen, dass der Handlungsbedarf noch nicht 
gesehen wird, die angeführten weiteren 
Schritte nicht konkret genug sind oder andere 
Schritte als zielführender angesehen werden, 
bzw. noch Grundlagenwissen fehlt. 

Abbildung 66: Anteil der Einstufung „voll-
ständig / vollständig und langfristig umge-
setzt“ an der Gesamtzahl der ExpertInnenbe-
funde pro Aktivitätsfeld 

 

 

Abbildung 67: Anteil der Einstufung „dzt. 
nicht vorgesehen / geplant“ an der Gesamt-
zahl der ExpertInnenbefunde pro Aktivitäts-
feld 
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UMSETZUNGSTATUS DER EINZELNEN „WEITEREN 
EMPFOHLENEN SCHRITTE“ 
In den nachfolgenden Tabellen werden die Ergebnisse der Befragung im Detail, hinsichtlich der 
„weiteren empfohlenen Schritte“, dargestellt. Jeder grüne Punkt in den Tabellen steht jeweils für 
eine Einschätzung aus der Befragung. 

3.1.4 LANDWIRTSCHAFT 

3.1.4.1 NACHHALTIGER AUFBAU DES BODENS UND SICHERUNG 
DER BODENFRUCHTBARKEIT, -STRUKTUR UND -STABILITÄT 

 
n.v.  |  plan  |  tw.  |  

voll 
Zusammenführung von bereits vorhandenen Daten hinsichtlich bodenverbessernder und energieeffizienter 
Bewirtschaftungsmethoden;  
Ermittlung des Forschungsbedarfs insbesondere zum Humusaufbau und zur Kohlenstoffbindung, aber auch 
hinsichtlich der Wasseraufnahmefähigkeit und der Bodenstruktur;   

Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) um anpassungsrelevante Aspekte;   
Bewusstseinsbildung und Schulungen innerhalb und außerhalb des Aktivitätsfeldes, um die Bedeutung eines 
umfassenden Bodenschutzes zu verdeutlichen. Dadurch soll ein gesamtgesellschaftlicher Konsens für 
Maßnahmen und Förderungen erreicht werden;   
Bei Bedarf gezielte Evaluierung der bestehenden Maßnahmen und Regelungen sowie deren Umsetzung, um 
Verbesserungen bzw. Ergänzungen um weitere Maßnahmen in Folgeprogrammen unter besonderer 
Berücksichtigung der Bodenfruchtbarkeit, -struktur und -qualität vornehmen zu können;   
Erforderlichenfalls Prüfung der Notwendigkeit einer rechtlichen Verankerung des Bodenschutzes in anderen 
Politikbereichen auf Bundes- und Landesebene;   

Evaluierung und Fortführung von Langzeitversuchen, bei Bedarf Anpassung an neue Fragestellungen;   
Weiterentwicklung bzw. Ergänzung von ÖPUL-Maßnahmen bzw. Berücksichtigung von speziell 
anpassungsrelevanten Bestimmungen in Nachfolgeprogrammen;   

Sicherstellung der Datengrundlagen für eine effiziente Evaluierung der Maßnahmenprogramme;   
Forcierung und verstärkte Berücksichtigung anpassungsrelevanter Inhalte und Informationen im 
bestehenden, umfangreichen und etablierten Beratungs-, Ausbildungs- und Informationsangebot;   

Absicherung existenter Förderungen und Maßnahmen zum Bodenschutz;   
Integration der Bewertung der Bodenfunktion in Raumplanungsverfahren zur Verbesserung des quantitativen 
Bodenschutzes.   

Überprüfung der Auswahl der Kulturen an Standorten mit erhöhtem Erosionsrisiko;   

3.1.4.2 VERSTÄRKTE ETABLIERUNG UND FÖRDERUNG VON WAS-
SERSPARENDEN BEWÄSSERUNGSSYSTEMEN SOWIE VERBESSE-
RUNGEN IN DER BEWÄSSERUNGSPLANUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Erhebung der tatsächlichen Wassernutzungen, da in manchen Gebieten die Summe aller 
wasserrechtlich festgelegten Konsense mitunter das Dargebot übersteigt;   
Schaffung von Anreizen zum Umstieg auf wassereffiziente Bewässerungssysteme (z. B. 
Investitionsförderung);   
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Informations- und Beratungsinitiativen im Rahmen des umfassenden bestehenden 
Bildungsangebotes   
Regelung der Entnahme von Wasser aus öffentlichen Gewässern. Prüfung eines eventuell 
vorhandenen diesbezüglichen Anpassungsbedarfes bei der Erteilung von Genehmigungen;   
Forschung zur langfristigen regionalen Wasserentnahmefähigkeit eines Gebietes und der 
Bedarfsentwicklung unter Berücksichtigung regionaler Klimaszenarien sowie zur Effizienz 
von Bewässerungsanlagen hinsichtlich Energie- und Wasserverbrauch;   

3.1.4.3 ZÜCHTUNG UND GEZIELTER EINSATZ VON WASSERSPA-
RENDEN, HITZETOLERANTEN PFLANZEN (ART/SORTE) IM SINNE 
EINER REGIONAL ANGEPASSTEN BEWIRTSCHAFTUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Verstärktes Angebot gezielter Informations- und Beratungsoffensiven, insbesondere im 
Rahmen der Interessenvertretungen und der bestehenden Bildungsmöglichkeiten. Generell 
ist die Kommunikation über die Bedeutung der Pflanzenzüchtung, die am Beginn der 
Lebensmittel/Futtermittel/Rohstoff-Kette steht und maßgeblich zur Mengensicherung und 
Sicherheit der Produkte des Sektors beiträgt, zu forcieren und keinesfalls einzuschränken.   
Weiterentwicklung neuer praxisnaher Zuchtmethoden (z. B. markergestützte Züchtung) für 
die österreichischen ZüchterInnen zur Beschleunigung des Züchtungserfolges;   
Formulierung von Züchtungsschwerpunkten im Rahmen transnationaler Programme 
(Europäische Territoriale Zusammenarbeit, ETZ), im speziellen im mitteleuropäischen Raum 
bzw. Süd-/Osteuropa;   

Weiterführung von Forschungsprogrammen zur Pflanzenzüchtung;   
Entwicklung und Einsatz unter anderem von trockenheitstoleranten Grünlandmischungen 
zur Neuanlage und zur umbruchlosen, wassersparenden Verbesserung von geschädigten 
Grünlandbeständen;   
Verstärkte Berücksichtigung pflanzengenetischer Ressourcen bei Neuzüchtungen, welche 
aufgrund ihrer Trockenheits- und Schädlingstoleranz eine Verbreiterung des Genpools 
darstellen.   

3.1.4.4 ANPASSUNG DES DÜNGEMANAGEMENTS AN SAISONALE 
WITTERUNGSVERLÄUFE 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Sicherstellung und laufende Anpassung der guten fachlichen Praxis (Richtlinien für die 
sachgerechte Düngung);   
Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft – Beratung – Landwirtschaft sowie 
verstärkte Informationsarbeit und Bewusstseinsbildung unter den LandwirtInnen im Bereich der 
bestehenden Beratungs- sowie Aus- und Weiterbildungsangebote;   
Forcierung von Forschungsprogrammen insbesondere bezüglich des Einsatzes, der Menge, der 
zeitlichen Verteilung etc. von Düngemitteln unter zukünftigen klimatischen Bedingungen;   

Weitere Forschung und regional angepasste Evaluierung der bisherigen Modelle.   

Verlängerung der ÖPUL-Maßnahme über 2013 hinaus;   

Weiterentwicklung der Direktzahlungen;   

Positionierung des Themas im European Topic Centre Programme;   
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3.1.4.5 BEREITSTELLUNGEN WISSENSCHAFTLICHER GRUNDLA-
GEN ZU MÖGLICHEN NEUEN KRANKHEITEN UND SCHADERRE-
GERN IN DER LANDWIRTSCHAFT 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Beratung und Landwirtschaft;   
Berücksichtigung entsprechender Forschungsfragen in bestehenden Forschungsprogrammen 
insbesondere zu potenziellen neuen Krankheiten, Schädlingen und invasiven Arten, zu 
geografischen Verbreitungs- und Ausbreitungsmustern bekannter aber auch neuer Krankheiten, 
tierischer Schaderreger, Beikräuter etc.;   
Auswahl und Festlegung der Parameter, die im Hinblick auf den Klimawandel und die 
Pflanzengesundheit zu untersuchen wären, sowie die Erstellung von Datenbanken für derartige 
Parameter für langfristige Vergleiche;   
Ausbildung von ExpertInnen und Bereitstellung von verbesserten Instrumentarien zur 
Durchführung der Risikoabschätzungen;   
Ausbildung von Fachkräften in der operativen Beratung, die den Wissenstransfer zu den 
LandwirtInnen sicherstellen;   
Entwicklung entsprechender Pflanzenschutzmaßnahmen und Aufbau bzw. Adaptierung der 
Warndienste für Schaderreger;   
Berücksichtigung angemessener Regelungsmodalitäten für Pflanzenschutzmittel im Rahmen des 
ÖPUL, insbesondere für die Planungsperiode nach 2013.   

Bereitstellung geeigneter, ökologisch vertretbarer Pflanzenschutzmittel;   

3.1.4.6 UMWELTGERECHTER UND NACHHALTIGER EINSATZ VON 
PFLANZENSCHUTZMITTELN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Einplanung möglicher national flexibler Anwendungsvorschriften und Ausarbeitung von 
Empfehlungen hierzu;   
Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Beratung, Landwirtschaft und 
Industrie sowie verstärkte Informationsarbeit und Bewusstseinsbildung unter den LandwirtInnen 
im Bereich der bestehenden Beratungs-, Aus- und Weiterbildungsangebote. Dafür sind 
zusätzliche Schulungen und Spezialisierungen der BeraterInnen erforderlich. Die universitäre 
Ausbildung zum Thema Pflanzengesundheit ist zu stärken.   

Weiterentwicklung von Forschungsprogrammen   
Ausbau bisheriger Verfahren für das Monitoring von neuen und potenziell gefährlichen 
Schadorganismen;   
Weiterentwicklung der Applikationstechnik, um durch neue Düsen- und Beiztechnik die 
Wirksamkeit der Pflanzenschutzmittel zu verbessern;   
Förderung eines umweltgerechten Pflanzenschutzes einschließlich der vorbeugenden 
pflanzenbaulichen Maßnahmen (z. B. geeignete Fruchtfolgen, ökologische 
Pflanzenschutzmaßnahmen) durch entsprechende Rahmenbedingungen;   

Forcierung der Nützlings-Forschung   
Einrichtung und Weiterführung von Freilandversuchen, um die Wirksamkeit der vorhandenen 
Pflanzenschutzmittel und Bekämpfungsmöglichkeiten kontinuierlich zu überprüfen.   

Vorbereitung adäquater Maßnahmen im Rahmen der GAP nach 2013;   
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3.1.4.7 ÜBERPRÜFUNG DER STANDORTEIGNUNG AUFGRUND 
SICH ÄNDERNDER KLIMATISCHER BEDINGUNGEN UND ERARBEI-
TUNG VON EMPFEHLUNGEN FÜR DIE WAHL EINER AN DEN 
STANDORT ANGEPASSTEN KULTURPFLANZE 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Verstärkte Berücksichtigung der Standorteignung hinsichtlich Hitze, Trockenheit etc. in der 
Österreichischen Beschreibenden Sortenliste;   
Bewusstseinsbildung und Zusammenführung aller beteiligten Akteurinnen/Akteure und 
Fachmaterien durch die Schaffung eines Netzwerks zwischen Forschung, amtlicher 
Sortenprüfung, Saatgutwirtschaft und landwirtschaftlicher Praxis;   

Forschung zur Veränderung der Standortbedingungen durch geänderte klimatische Bedingungen;   
Empfehlungen für den Anbau landwirtschaftlicher Nutzpflanzen unter geänderten klimatischen 
Bedingungen;   
Integration entsprechender Forschungsergebnisse in das bestehende Aus- und 
Weiterbildungsprogramm sowie in die Beratung.   

3.1.4.8 RISIKOMINIMIERUNG SOWIE ENTWICKLUNG UND AUS-
BAU VON INSTRUMENTEN DER RISIKOSTREUUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Bewusstseinsbildung und Zusammenführung aller beteiligten Akteurinnen/Akteure und 
Fachmaterien durch die Schaffung eines Netzwerks zwischen Versicherungen, Forschung und 
landwirtschaftlicher Praxis;   

Regelmäßige Prüfung und Weiterentwicklung bzw. Erweiterung von Versicherungsprodukten   
Entwicklung von Versicherungsmodellen, welche Risiken abhängig von den nachweislichen 
Anpassungsanstrengungen – streuen;   
Weiterentwicklung bereits bestehender Ansätze (Mehrgefahrenversicherung) insbesondere für 
das Grünland.   

3.1.4.9 INTEGRIERTE LANDSCHAFTSGESTALTUNGEN ZUR BO-
DENSICHERUNG UND VERBESSERUNG DER AGRARÖKOLOGIE IN-
KLUSIVE DER ERHALTUNG UND PFLEGE VON LANDSCHAFTSELE-
MENTEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Verstärkte Beratung und Bewusstseinsbildung hinsichtlich der positiven Wirkungen von 
Landschaftselementen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Aktivitätsfeldes;   
Kooperation mit anderen Bereichen (Naturschutz, Forstwirtschaft, Raumordnung, Tourismus 
etc.) zur Sicherung der öffentlichen Güter Landschaft, Biodiversität, Boden und Wasser;   
Ausweitung der bestehenden Initiativen und Maßnahmen zur Förderung der Neuanlage und 
Erhaltung sowie zur Pflege von Landschaftselementen durch die Weiterentwicklung bzw. 
Ergänzung;   

Prüfung und ggf. Anpassung der Instrumente des Windschutzes.   
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3.1.4.10 ERHALT BESTEHENDER ALMFLÄCHEN UND REVITALISIE-
RUNG AUFGELASSENER ALMEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Erhaltung bestehender Almbewirtschaftung sowie standortgerechte und landschaftsökologisch 
verträgliche Revitalisierung von aufgelassenen Almflächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen, 
ökonomisch, ökologisch und sozial verträglichen Bewirtschaftung der Almen;   
Forschung zu den möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf die Almbewirtschaftung auf 
Grundlage bestehender Daten und Projekte (z. B. Alp-Austria, EVALM);   
Erstellung eines Almrevitalisierungsplans, der anpassungsrelevante, landschaftsökologische und 
touristische Aspekte berücksichtigt;   

Stärkere Einbindung des sanften Erlebnis- und Erholungstourismus in die Almwirtschaft.   

3.1.4.11 OPTIMIERUNG DER GLASHAUSKULTUR HINSICHTLICH 
ENERGIE-, WASSER- UND KÜHLUNGSVERSORGUNGSPLÄNEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Erhebung von Basisdaten über den Ist-Zustand der Glashauskulturen und Ableitung des 
Entwicklungspotenzials;   

Schaffung von Anreizen zur Steigerung der thermischen Effizienz;   

Forcierung des Einsatzes erneuerbarer Energieträger;   
Forcierung der Regenwassernutzung, z. B. durch die Anlage von Wasserspeichern unter dem 
Glashaus;   
Anpassung der Investitionsrichtlinien an die Bedürfnisse moderner ökologisch wirtschaftender 
Betriebe;   
Forschung zur technologischen Entwicklung von Gewächshäusern hin zum 
Niedrigenergieglashaus, zur Optimierung der Glashausklimaregelung sowie der Heizungs- und 
Bewässerungstechniken und der Düngemaßnahmen;   

Entwicklung alternativer Kühltechnologien zur Reduzierung der CO2-Emissionen.   

Bewusstseinsbildung der betroffenen Akteurinnen und Akteure;   

Orientierung neuer Produktionsstätten an dem Vorhandensein alternativer Energiequellen;   

3.1.4.12 FÖRDERUNG DES TIERSCHUTZES UND DER TIER-
GESUNDHEIT UNTER VERÄNDERTEN KLIMATISCHEN VERHÄLT-
NISSEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Weitere Verbesserung des Wissensstandes zu nicht anzeigepflichtigen Krankheiten, die aufgrund 
des Klimawandels an Bedeutung gewinnen könnten;   
Weitere Entwicklung und Optimierung der Diagnostik in Zusammenarbeit mit nationalen und 
internationalen Referenzlabors;   

Nutzung der (regionalen) Klimaszenarien vor allem auch zur epidemiologischen Abklärung;   

Heranziehen regionaler Klimaszenarien zur besseren Abschätzung von Seuchengefahren;   
Bei Bedarf Erweiterung bestehender Monitoring Systeme für neue Vektoren und 
Infektionskrankheiten;   
Prüfung und bei Bedarf Einrichtung eines bundesweiten Tierschutzkompetenzzentrums unter 
Nutzung bestehender Strukturen. Dies kann im Kontext des Aufbaus eines europäischen 
Netzwerks an Referenzzentren erfolgen (siehe KOM(2012)6 endg.)   
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Sensibilisierung aller Beteiligten im Hinblick auf ihre Verantwortung im allgemeinen Kontext von 
Tiergesundheit, Lebensmittelsicherheit und menschlicher Gesundheit;   
Rascher Informationsaustausch und enge Zusammenarbeit mit den Veterinärbehörden der EU-
Mitgliedstaaten, um unverzüglich auf Tiergesundheitskrisen reagieren und diese bewältigen zu 
können;   
Einbeziehung von Wettervorhersagen und -analysen in die Frühwarnsysteme zur Bewertung der 
Risiken des Auftretens vektorübertragbarer Krankheiten.   

Entwicklung eines angepassten Fütterungsmanagements   

3.1.4.13 BERÜCKSICHTIGUNG VON ZUKÜNFTIGEN ANFORDERUN-
GEN AN DIE KLIMATISIERUNG VON STALLUNGEN DURCH STEI-
GENDE THERMISCHE BELASTUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Weiterentwicklung von Handlungsempfehlungen für Stallbau, Fütterung, 
Tierhaltungsmanagement, Güllemanagement;   

Implementierung der im Tierschutzgesetz vorgesehenen Prüfstelle;   

Wissenschaftliche Begleitung und Erprobung bei der Einführung neuer Stallsysteme;   

Einbau von Ausfallsicherungen bei Lüftungs- und Kühlsystemen;   

Anreizförderung für klimaschutzkonforme Anlagen;   
Überprüfung und eventuell Anpassung der Bauordnungen für die Errichtung von Stallungen 
(eventuell 15a Vereinbarungen der Bundesländer);   

Forcierung der Bewusstseinsbildung und der Beratung der Landwirtinnen und Landwirte;   

Absicherung der Investitionskostenförderung;   

Verstärkter Einsatz erneuerbarer Energieträger.   

Grundlagenforschung zu potenziellen Gefährdungen (z. B. schlechtere Zuwachsraten, Stress);   

3.1.4.14 OPTIMIERUNG DER ANPASSUNGS- UND BEKÄMPFUNGS-
STRATEGIE FÜR NEUE KRANKHEITEN UND SCHÄDLINGE 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Erforschung und Entwicklung angepasster Rechtsinstrumente bei Bedarf;   

Förderung und Ausweitung bestehender Warndienste und Monitoringsysteme;   
Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen AkteurInnen der landwirtschaftlichen Beratung, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Landwirtschaft;   

Ausweisung von durch Schadorganismen besonders gefährdeten Gebieten;   
Ausarbeitung angepasster bzw. Adaptierung von Bewirtschaftungsformen (Pflanzenschutz, 
Sortenwahl, Fruchtfolge etc.).   
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3.2.4 FORSTWIRTSCHAFT 

3.2.4.1 ANPASSUNG DER BAUMARTEN- UND HERKUNFTSWAHL 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Intensivierung der forstlichen Beratung hinsichtlich Empfehlungen zur Waldpflege, Verjüngung, 
Reduktion der Wildschadensbelastung etc. für WaldbesitzerInnen;   
Prüfung und bei Bedarf Forcierung der bundesweiten Standortkartierungen zur Unterstützung der 
waldbaulichen Entscheidungen;   
Ggf. Forcierung der Erarbeitung und breiten Verwendung von Waldbauhandbüchern, in denen 
unter Berücksichtigung des Klimawandels auf den Standort abgestimmte Baumarten als 
Grundlage für waldbauliche Entscheidungen empfohlen werden;   
Verstärkte Berücksichtigung der Forstgenetik, z. B. durch gezielte Suche nach trockenresistenten 
Herkunft für die in Österreich vorkommenden Hauptbaumarten;   
Adaptierung der forstlichen Aus- und Weiterbildung und der Beratungsprogramme durch 
Interessenvertretungen und Forstbehörden, Weiterbildung der land- und forstwirtschaftlichen 
Lehrkräfte;   

Bewusstseinsbildung innerhalb und außerhalb des Aktivitätsfeldes;   
Kooperationen insbesondere mit Aktivitätsfeldern, mit denen gemeinsame Potenziale bestehen, 
aber auch Konflikte möglich sind. Beispielsweise zielt die Initiative „Destination Wald“ darauf ab, 
die touristischen Möglichkeiten, die mit nachhaltiger Waldwirtschaft im Einklang stehen, zu 
identifizieren und Forstbetrieben wie auch Tourismusanbietern praxisnahe Hilfestellung bei der 
Entwicklung touristischer Angebote zu bieten.   
Ausweitung der Forschung v. a. hinsichtlich der Herkunft und Anbaufähigkeit von Gastbaumarten 
und der Forstgenetik;   

Vermeidung der Überalterung von Schutzwäldern.   

3.2.4.2 BODENSCHONENDE BEWIRTSCHAFTUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Durchführung eines Waldbodenmonitorings und Weiterentwicklung in Richtung eines 
landnutzungsübergreifenden Bodenmonitorings;   

Weiterentwicklung bodenschonender, kostengünstiger Holzerntesysteme;   

Optimierung der Organisation von Holzernteeinsätzen;   
Vorantreiben der Standortkartierungen als Grundlage für die Optimierung der 
Holzernteverfahren;   

Weitere Forschung zu Bodenverdichtung durch Holzerntemaschinen;   

Bodenverbessernde Baumartenwahl;   
Forcierung der Waldbodensanierung, um den Zustand degradierter Böden soweit herzustellen, 
dass nachhaltige Nutzung ohne Düngung möglich wird (ARGE Waldveredelung und 
Flurholzanbau 2001);   
Bewusstseinsbildung und Optimierung der Aus- und Weiterbildung (insbesondere auch der 
Beschäftigten in den Holzernteunternehmen) sowie der forstlichen Beratung;   

Verbesserung der Feinerschließung.   

3.2.4.3 REDUKTION DER WILDSCHADENSBELASTUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Abstimmung mit der Jagdbewirtschaftung sowie der wildökologischen Raumplanung;   
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Konsequente Umsetzung der Landesjagdgesetze bzw. Erlassung entsprechender 
landesjagdgesetzlicher Bestimmungen sowie Anpassung der Wilddichten an den jeweiligen 
Lebensraum;   

Behandlung des Themenfeldes im Zuge der Ausbildung zur Erlangung des Jagdscheins;   
Bewusstseinsbildung und Aufklärung der WaldbesitzerInnen, der Jägerschaft und insgesamt; 
Schulung der Lehrenden über die Bedeutung angepasster Wildbestände (z. B. kann die 
Förderschiene sparkling science des Bundesministeriums für Wissenschaft für die Vermittlung 
und Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern eingesetzt werden);   

Entwicklung von Instrumenten zur Reduktion der Wildschadensbelastung;   
Wildstandsreduktion im Wintergatter insbesondere dort, wo wichtige Baumarten der potenziell 
natürlichen Waldgesellschaft verbiss bedingt in ihrer Konkurrenzkraft beeinträchtigt werden;   
Verbot von Rehwildfütterung (fallbezogene Betrachtung) und Einschränkung anderer 
Fütterungen unter Beachtung regionaler Gegebenheiten (z. B. keine Fütterungen im 
Objektschutzwald);   

Unterschiedliche Betrachtung der Waldgams und der Gratgams;   

Anwendung alternativer Jagdmethoden unter Beachtung von Tierschutzaspekten;   

Schwerpunktsetzung der Maßnahmen vorrangig im Schutzwald.   

3.2.4.4 ENTWICKLUNG EINES BERATUNGSKONZEPTES FÜR 
WALDBESITZERINNEN BZGL. DER ANPASSUNG DER WÄLDER AN 
DEN KLIMAWANDEL 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Weiterer Ausbau der Entwicklung adaptierter Konzepte und Beratungsinstrumente unter 
Berücksichtigung aktueller validierter Forschungsergebnisse und spezifischer Fragestellungen;   

Forcierung der Weiterbildung des Lehr- und Beratungspersonals;   

Intensivierung der Zusammenarbeit Wissenschaft – Praxis.   

3.2.4.5 ADAPTIERUNG UND VERBESSERUNG DES STÖRUNGS- 
UND KALAMITÄTSMANAGEMENTS 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Prüfung des vorhandenen Nasslagernetzes und bei Bedarf vorausschauende Planung und 
Vorbereitung eines ausreichend dichten Netzwerks temporärer Nasslagerplätze bzw. Verdichtung 
des Nasslagernetzes zur raschen Abfuhrmöglichkeit und qualitätserhaltenden Lagermöglichkeit 
großer Holzmengen im Falle von klimawandelbedingten Kalamitäten;   
Sicherstellung der raschen Erreichbarkeit der Waldörtlichkeiten und der raschen 
Abfuhrmöglichkeit im Falle von Kalamitäten durch ein ausreichend dichtes Erschließungssystem 
zur Abfuhr von Holz aus dem Wald;   
Konsequente Weiterentwicklung des Wissensstandes bezüglich der Holzlagerung (Nasslager, 
Folienlager);   
Entwicklung spezifischer Aktionspläne, insbesondere für den Umgang mit 
Borkenkäferkalamitäten oder nach Sturmschäden.   
Etablierung effizienter Vorwarn- und Informationssysteme und Schadinsekten Monitoring; 
Forstschutzmonitoring – Festlegung bundeseinheitlicher Mindeststandards   
Erstellung von Logistikkonzepten insbesondere für den Transport und die Lagerung von erhöhten 
Schadholzmengen   

Erstellung einheitlicher Richtlinien für die wasserrechtliche Bewilligung von Nasslagern;   
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3.2.4.6 ETABLIERUNG VON VORSORGEMAßNAHMEN IM HIN-
BLICK AUF DIE MÖGLICHE ZUNAHME VON WALDBRÄNDEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Sicherstellung eines ausreichend dichten forstlichen Erschließungssystems zur raschen 
Erreichbarkeit für die Feuerwehr;   
Evaluierung des bestehenden forstlichen Wegenetzes; Abgleichung und Überarbeitung der 
vorhandenen Datengrundlagen;   

Anlegen von Löschteichen;   

Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierungskampagnen für WaldbesucherInnen;   

Information und Bewusstseinsbildung der WaldbesitzerInnen;   

Erstellung von Gebietskarten unterschiedlicher Brandgefährdungskategorien;   

Festlegung differenzierter Vorsorgemaßnahmen und Einsatzpläne;   

Internationale Zusammenarbeit (z. B. Europäisches Forest Fire Information System (EFFIS)).   

3.2.4.7 IMMISSIONSSCHUTZ WALD – INTEGRIERTE WALDIN-
VENTUR UND IMMISSIONSMONITORING 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Konsequenter Vollzug der bestehenden Rechtsmaterien;   
Aufbau eines engmaschigen Wald-Immissions-Informationssystems, das eine möglichst klar 
verständliche Aufbereitung und „benutzerfreundliche“ Abbildung der Immissionssituation/-
gefährdung der österreichischen Wälder zum Ziel hat;   
Anpassung der Verordnung gegen forstschädliche Luftvereinigungen, basierend auf relevanten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen;   

Etablierung einer integrierten Waldinventur inklusive eines Imissions-Informationssystems;   
Evaluierung bestehender Messnetze als Basis für die Einrichtung eines flächendeckenden 
Immissionsmonitorings;   

Gesetzliche Verankerung von Grenzwerten zum Schutz des Ökosystems Wald;   

Legistische Berücksichtigung von synergistischen Wirkungen bzw. subtoxischen Konzentrationen.   

3.2.4.8 ENTWICKLUNG VON ADAPTIERTEN UND INNOVATIVEN 
TECHNIKEN ZUR HOLZVERARBEITUNG UNTER BERÜCKSICHTI-
GUNG MÖGLICHER VERÄNDERUNGEN IN DER HOLZQUALITÄT 
UND DER BAUMARTEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Rückkoppelung zu den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern;   

Erarbeitung neuer Marketingkonzepte.   

Bewusstseinsbildung bei Verantwortlichen in der verarbeitenden Industrie;   
Bearbeitung relevanter Fragestellungen in der Forschung, wobei eine enge Zusammenarbeit mit 
der holzverarbeitenden Industrie nötig ist;   
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Schwerpunktmäßige Berücksichtigung innovativer Technologien in der Holzforschung;   

Entwicklung intelligenter Techniken zur Holzverwendung;   
Berücksichtigung der geänderten Baumartenzusammensetzung bei der Entwicklung innovativer 
Technologien;   

3.3.4 WASSERWIRTSCHAFT 

3.3.4.1 ANALYSE BESTEHENDER DATEN UND FORCIERUNG WEI-
TERER DATENERHEBUNGEN ZUR RESSOURCE WASSER 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Weitere Forschung zu klimawandelbedingten Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft;   

Verstärkte Verschneidung von Klima- und Wasserdaten (hydrologische Modellierung);   
Digitalisierung der derzeit nur auf Papier vorliegenden hydrografischen Daten, um bestehende 
Datenreihen zu verlängern;   
Homogenisierung bestehender langer Datenreihen zur Verbesserung der Aussagen zu Trends 
(insbesondere Niederschlag, Abfluss, Wannenverdunstung, Wassertemperatur);   
Falls erforderlich Verdichtung und Optimierung des Messstellennetzes zur 
Grundwasserstandsmessung und Grundwassertemperaturmessung in intensiv genutzten 
Gebieten;   
Fokus auf langfristige konsistente Datenreihen beim Monitoring des Zustandes von Oberflächen- 
und Grundwasser;   

Datenerhebung zum Wasserverbrauch einzelner Nutzungsgruppen.   
Prüfung der Einrichtung zusätzlicher Messstationen für Niederschlag, Schneemengen und Abfluss 
in alpinen und hochalpinen Regionen, um die Ergebnisse der Klimamodelle in den alpinen 
Regionen Österreichs umfassender zu testen;   
Anpassung der Monitoringstrategie für Seen (regelmäßige Aufnahme von Tiefenprofilen mit 
Temperatur- und Sauerstoffmessung);   
Einrichtung von Messstellen zur Erhebung der aktuellen Verdunstung bei der Bestimmung des 
Wasserdargebots;   

3.3.4.2 VERBESSERTE KOORDINIERUNG/INFORMATION BETREF-
FEND WASSERVERBRAUCH UND WASSERBEDARF 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Bereitstellung aktueller Entnahmedaten durch die Wasserverbände (sollte bis 2011 über WISA 
erfolgen); bezogen auf Anlagen und auf Planungsräume – sowohl auf nationaler als auch auf 
regional/kommunaler Ebene;   
Einpflege dieser Daten in bestehende Informationssysteme, um eine breite Zugänglichkeit zu 
ermöglichen;   
Bei neuen Bewilligungsverfahren Berücksichtigung des möglicherweise geringer werdenden 
Wasserdargebotes in Regionen mit Sommerniederwasserregimen und ggf. Anpassung bestehender 
Bewilligungen.   

3.3.4.3 ZUKÜNFTIGE GEWÄHRLEISTUNG DER WASSERVERSOR-
GUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
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Falls erforderlich Erweiterung der bestehenden Instrumente der Bundesländer zur Sicherung der 
Wasserversorgung um klimawandelrelevante Aspekte;   
Ausarbeitung und Umsetzung regionaler Strategien zur Gewährleistung der Wasserversorgung 
insbesondere in vulnerablen Regionen: Mögliche Strategien sind u. a. die Begrenzung des 
Ausfallrisikos durch Vernetzung bestehender Versorgungsstrukturen oder die Konkretisierung 
von Versorgungsmöglichkeiten für jene Einheiten, deren Anschluss an zentrale Anlagen 
wirtschaftlich nicht realisierbar ist;   
Implementierung eines Risikomanagementinstruments durch Wasserversorger (z. B. water safety 
plan oder ÖVGW 2006 – Richtlinie W 74) unter Berücksichtigung von Störungen der 
Wasserversorgung (z. B. Hochwasser, Hangrutschungen);   
Integration relevanter klimawandelbedingter Veränderungen – bezogen auf die Wasserversorgung 
– in den zweiten und dritten nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan;   
Weitere Sicherung der bestehenden Schutzzonen und vorsorgender Schutz der potenziellen 
Wasserentnahmen (Brunnen, Quellen);   

Vermeidung von „Risikozonen“ bei der Sanierung oder Neuplanung von Anlagen;   
Prüfung der Wasserversorgung auf Schwachstellen und Gefahren. Die Erfahrungen aus dem 
Sommer des Jahres 2003 sollten in Hinblick auf Nutzungs- und Versorgungsengpässe ausgewertet 
werden, um daraus Schlüsse für die Erhöhung der Wasserversorgungssicherheit abzuleiten (wie z. 
B. Maßnahmen zur Schaffung von redundanten Systemen);   
Schaffung geeigneter Vorsorgemaßnahmen für den Fall von Nutzungskonflikten in Zeiten von 
Engpässen;   
Sofern dies wasserwirtschaftlich zweckmäßig erscheint, verstärkte Durchführung von 
Maßnahmen zum Wasserrückhalt in der Fläche, sodass die Anreicherung des Grundwassers 
unterstützt wird;   
Reduzierung bzw. Konstanthalten von Versiegelungsflächen und weitere Errichtung von 
Versickerungsflächen, sofern dies wasserwirtschaftlich zweckmäßig erscheint;   

Nutzung von Tiefengrundwasser primär für die Notwasserversorgung   

3.3.4.4 BEWUSSTER UMGANG MIT DER RESSOURCE WASSER 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Weitere Forcierung der Bewusstseinsbildung und Aufklärung über den Wasserverbrauch;   
Schaffung weiterer finanzieller Anreize für die Umsetzung von wassersparenden Technologien 
unter Berücksichtigung hygienischer Rahmenbedingungen.   

3.3.4.5 FORCIERUNG DER BEWIRTSCHAFTUNG DER WASSERRES-
SOURCEN BEI NIEDERWASSER 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Überprüfung, ob bereits geplanten Maßnahmen betreffend Niederwasser in diesen Gebieten 
höhere Priorität zu geben ist und ob diese zeitlich vorzuziehen sind;   
Wenn notwendig, Setzen wasserwirtschaftlicher Maßnahmen wie z. B. Speicherbewirtschaftung 
zur Aufhöhung des Abflusses bei Niederwassersituation;   
Überprüfung der Auswirkung von Niederwassersituationen und deren wasserwirtschaftlicher 
Konsequenzen bei Klimaänderung auf Basis einer Analyse des Niederwasserjahres 2003;   

Ausarbeitung von Notfallmaßnahmen (Notfallpläne) bei Extremereignissen;   
Forcierung lokaler Versickerung und Reduzierung von Versiegelungsflächen in gefährdeten 
Regionen.   
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3.3.4.6 ERREICHUNG UND SICHERUNG DES GUTEN ÖKOLOGI-
SCHEN UND CHEMISCHEN ZUSTANDS VON GEWÄSSERN (INKL. 
GRUNDWASSER) 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Involvierung von anpassungsrelevanten Aspekten bei der Erstellung der Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungspläne;   
Strategische Planung von Industrie- und Kraftwerksstandorten in Hinblick auf Veränderungen der 
Wasserressourcen 2050;   
Abbildung des Klimawandels (= Anpassung des natürlichen Zustandes) in den Leitbildern der 
Qualitätszielverordnungen. Wegen der Langsamkeit des Anpassungsprozesses stellt dies eine 
mittel- bis langfristige Perspektive dar;   
Berücksichtigung des Einflusses des Klimawandels bei der Nachführung der 
Bewirtschaftungspläne der Wasserrahmenrichtlinie, z. B. Priorisierung von Maßnahmen zur 
Schaffung der Durchgängigkeit bei extremen Niederwassersituationen, um Fischsterben zu 
vermeiden;   
Berücksichtigung hydromorphologischer Bedingungen für Fischarten der unteren Fischregion bei 
der Definition fischökologischer Leitbilder;   

Renaturierung und Wiederherstellung von naturnahen aquatischen Lebensräumen;   
Bei Qualitätsproblemen zufolge Sauerstoffmangels in Uferfiltrat: Verminderung der DOC- 
(gelöster organischer Kohlenstoff) und NH4-N- (Ammonium-Stickstoff)-Frachten aus diffusen und 
aus Punktquellen; Planung und Bau von Aufbereitungsanlagen;   
Ergänzung der Emissionsverordnungen durch erhöhte Anforderungen für Ammonium- und 
Gesamtphosphorentfernung, die keine baulichen Maßnahmen erfordern und nur bei 
Unterschreitung gewisser Verdünnungsverhältnisse bei Niedrigwasserdurchfluss einzuhalten sind;   
Reduktion der chemischen Stoffeinträge bei Punkteinleitern und Flächeneinträgen im Bereich der 
Landwirtschaft;   

Weiterführung des ÖPUL Programms bzw. Einrichtung eines Folgeprogramms.   

3.3.4.7 INTENSIVIERUNG DER WASSERWIRTSCHAFTLICHEN PLA-
NUNG DER GRUNDWASSERVORKOMMEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Berücksichtigung von anpassungsrelevanten Aspekten bei der Erstellung der Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungspläne;   
Fortsetzung bzw. Neuausrichtung/Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Planung der Nutzung 
von Grundwasservorkommen speziell in den niederschlagsarmen Regionen des Ostens und 
Südens Österreichs;   
Überprüfung, ob regionale Strategien hinsichtlich der Deckung eines zu erwartenden vermehrten 
Wasserbedarfes aus dem Grundwasser notwendig sind;   
Überprüfung der Bebauungsvorschriften und Berücksichtigung bei der regionalen Raumplanung 
in Regionen mit steigenden Grundwasserständen und kleinen Flurabständen;   
Laufendes Monitoring der grundwasserabhängigen Ökosysteme, um klimawandelbedingte 
Veränderungen feststellen zu können;   
Forcierung von Maßnahmen, die die Grundwasserneubildung in der Fläche erhöhen, sofern dies 
wasserwirtschaftlich zweckmäßig erscheint.   
Bei Bedarf weitere Sicherung der bestehenden grundwasserabhängigen Ökosysteme, z. B. durch 
Naturschutzprogramme;   

3.3.4.8 ADAPTIVES HOCHWASSERMANAGEMENT MIT ROBUSTEN 
MAßNAHMEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
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Überprüfung der Bemessungswerte unter Berücksichtigung des Klimawandels in Regionen, in 
denen aufgrund steigender Lufttemperaturen eine teilweise Verschiebung der Hochwässer vom 
Sommer in den Winter zu erwarten ist (z. B. Innviertel und Mühlviertel);   
Ermittlung der Bemessungswerte des Hochwassers (im Rahmen der bestehenden Abläufe) auf 
Basis möglichst umfangreicher Informationen (Kombination von Hochwasserstatistik, regionaler 
Information, historischer Information und Niederschlag-Abflussmodellierung) in den anderen 
Regionen Österreichs;   
Verabschiedung bzw. Nutzung bereits bestehender rechtlicher Instrumente, um geeignete 
Flächen für den Hochwasserrückhalt- und abfluss sowie für die Notentlastung freihalten zu 
können;   
Intensivere Kooperation mit der Landwirtschaft, um nachhaltigere Bewirtschaftungsformen zu 
erreichen;   
Internationale Recherche der Hochwassererfahrungen anderer EU-Mitgliedstaaten und 
Überprüfung der Nutzbarkeit für Österreich.   
Weiterführung des hydrologischen Messdienstes und Verdichtung der Messstellen in kleinen 
Einzugsgebieten;   
Überprüfung, ob eine Hochwasserprognose für kleine Einzugsgebiete (Warnung vor der 
Möglichkeit eines Hochwassers) sinnvoll ist. Bei der Erarbeitung von konkreten Maßnahmen sind 
die Empfehlungen aus den Projekten FloodRisk I und FloodRisk II heranzuziehen (Habersack et 
al. 2004, 2009);   
Ausweisung der Unsicherheiten bzw. Bandbreiten im Zuge von Klimaimpactanalysen – getrennt 
nach denjenigen Mechanismen, welche die Änderungen hervorgerufen haben. Dies dient zur 
Unterstützung von robusten Entscheidungen beim Hochwassermanagement;   
Fortführung der abgestimmten Waldbewirtschaftung in Hochlagen und 
Schutzwaldbewirtschaftung und -sicherung;   

3.3.4.9 VERSTÄRKTE BERÜCKSICHTIGUNG DER WASSERTEMPE-
RATUREN BEI WASSERWIRTSCHAFTLICHEN MAßNAHMEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Verstärkte Überprüfung der Auswirkung auf den Wärmehaushalt des Grundwassers bei 
zukünftigen Konsensen;   
Berücksichtigung zukünftig zu erwartender höherer Oberflächenwassertemperaturen bei 
bestehenden und zukünftigen Wärmeeinleitungen;   
Umsetzung des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans in Hinblick auf die Schaffung der 
Durchgängigkeit von Gewässern (Ausweichmöglichkeit für Fische);   
Untersuchungen in Hinblick auf Verschiebungen des Artenspektrums im Gewässerlängsverlauf, 
um unmittelbare Auswirkungen auf die Biozönose festzustellen.   

Einbeziehung von alternativen Verfahren für die Kühlung und von Variantenuntersuchungen;   
In Extremsituationen Schaffung der Möglichkeit von Ausnahmebewilligungen durch die 
Behörden;   
Prüfung, ob im Einzelfall die Erstellung von Wärmelastplänen notwendig ist (Erfassung 
thermischer Belastungen und anderer temperaturrelevanter Parameter entlang des 
Gewässerlaufes);   

3.3.4.10 INSTALLIERUNG VON NUTZWASSERMANAGEMENT-
INSTRUMENTEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Definition der Anforderungen und Regelung der Verwendung von Nutzwasser und 
Versickerungswasser für Landwirtschaft, Energiewirtschaft, Industrie und Gewerbe;   

Forcierung der Bedarfs- und Ressourcenerhebung bei Nutzwasser;   

Einsatz wassersparender Technologien (z. B. Tröpfchen Bewässerung);   
Erfassung und Bekanntmachung geeigneter Fördermaßnahmen für die Nutzung von 
verschiedenen Wasserqualitäten;   
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Kontrolle der hygienisch einwandfreien Umsetzung.   

3.4.4 TOURISMUS 

3.4.4.1 BERÜCKSICHTIGUNG VON KLIMAWANDEL IN DEN TOU-
RISMUSSTRATEGIEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Erhebung des Ist-Stands der Tourismusstrategien;   
Zusammenführung und Analyse bestehender Daten (zu Tourismus, Klima inklusive 
Klimaszenarien, Umwelt usw.) auf Destinationsebene und Durchführung einer sogenannten 
„Lückenanalyse“ hinsichtlich jener Daten, die für die Ausarbeitung von Anpassungsmaßnahmen 
benötigt werden;   
Prüfung sämtlicher Empfehlungen in den Strategien hinsichtlich ihrer Wirkung auf den 
Klimaschutz und ihrer Übereinstimmung mit den Klimaschutzzielen;   

Anpassung der Förderrichtlinien hinsichtlich Aktivitäten, die der Klimawandelanpassung dienen.   
Abstimmung der einzelnen Strategien und klare Kompetenzverteilung zwischen den für die 
Umsetzung Verantwortlichen;   
detaillierte Aufbereitung der Informationen nach den Bedürfnissen relevanter 
Akteurinnen/Akteure (u. a. Wirtschaftstreibende), um Entscheidungen auf einer möglichst 
breiten Informationsbasis zu treffen;   
forcierte Zusammenarbeit sowohl zwischen Bund und Ländern als auch auf Länderebene und 
zwischen den Bundesländern (Errichtung von „Klimaregionen“);   

3.4.4.2 ENTWICKLUNG VON KLIMASCHONENDEN ANPAS-
SUNGSMAßNAHMEN AUF BASIS DER TOURISMUSSTRATEGIEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Verstärkte Integration der Klimawandelaspekte in die bestehenden Tourismusstrategien der 
Bundesländer;   
Evaluierung der Förderinstrumente anhand festgelegter Kriterien, um die entsprechenden 
Adaptionen der Richtlinien fundiert vornehmen und sie so als Lenkungsinstrument für Anpassung 
im Tourismusbereich nutzen zu können;   
Anpassung der Tourismusförderungen auf Basis fundierter Daten sowie im Einklang mit 
Regelungen anderer Fachmaterien. Evaluierungen werden vom BMWFJ in regelmäßigen 
Abständen veranlasst;   
Maßnahmen zur Steigerung des Bewusstseins von Tourismusverantwortlichen hinsichtlich einer 
notwendigen Adaptierung des Angebots bzw. Entwicklung von neuen Angeboten für 
unterschiedliche Zielgruppen. Dabei sollen vor allem neue Chancen beworben werden (z. B. 
Sommer attraktivieren, Ganzjahrestourismus stärken, nachhaltige Mobilitätsmittel anbieten;   
Intensivere Recherche betreffend weiterer Möglichkeiten der Anpassung klimasensibler Regionen 
(z. B. Ersatzangebote für niedrig gelegene Wintertourismusdestinationen);   
Priorität jener klimaschonenden Anpassungsmaßnahmen, die auf die Nutzung bestehender 
Infrastrukturen zurückgreifen.   
Evaluierung des bestehenden Tourismusangebotes in den Regionen hinsichtlich möglicher 
Anpassungen;   
Forschungstätigkeiten zur Analyse potenzieller (neuer) Zielgruppen und Entwicklung 
klimaschonender Angebote;   
Ausarbeitung von klimaschonenden regionalen Anpassungsmaßnahmen unter Einbindung der 
Bevölkerung;   
Verstärkter Einsatz von Beratungseinrichtungen und Netzwerken zur Verbreitung von 
Informationen zur Klimawandelanpassung.   
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Entsprechende Schulung des Personals bei der Umsetzung von neuen Angeboten;   
Ausrichtung der Investitionen im Mobilitätsbereich auf nachhaltige Maßnahmen, zur 
Minimierung des Treibhausgas-Anteils;   

3.4.4.3 AUSARBEITUNG, BEREITSTELLUNG UND VERBESSERUNG 
REGIONALER DATEN ALS ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE FÜR AN-
PASSUNGSMAßNAHMEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Bündelung und Bereitstellung der vorhandenen Information für die EntscheidungsträgerInnen 
insbesondere auf regionaler Ebene;   

Einarbeitung wesentlicher regionaler Informationen in Tourismusstrategien;   
Einbindung von ExpertInnen, um die Informationen für regionale EntscheidungsträgerInnen 
nutzbar machen zu können;   
Berücksichtigung der touristisch relevanten Daten bei Tourismusentscheidungen auf regionaler 
Ebene – insbesondere bei Investitionen, die für einen langen Zeitraum ausgelegt sind (z. B. 
Pistenbau, Schutzhütten) oder die die Beachtung von Sicherheitsaspekten für die BenützerInnen 
umfassen (z. B. Bergwegenetz). Web-basierte Tools können den Entscheidungsprozess 
unterstützen   

Beachtung der praktischen Relevanz dieser Ergebnisse für die EntscheidungsträgerInnen;   
Nutzung von Medien (z. B. Newsletter oder Online-Datenbanken) für eine aktive 
Informationspolitik;   
Einrichtung von Förderprogrammen für relevante Forschungsfragen, die gezielt auf die 
Bedürfnisse der regionalen EntscheidungsträgerInnen abzielen;   

3.5.4 ENERGIE & E-WIRTSCHAFT 

3.5.4.1 OPTIMIERUNG DER NETZINFRASTRUKTUR 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Forschung und Entwicklung im Bereich der Technologien und zu den Auswirkungen dezentraler 
Einspeisung und aktiver Verteilernetze (Kranzl et al. 2010);   

Einbindung der breiten Öffentlichkeit.   
bei Bedarf Implementierung eines legistischen Ordnungsrahmens und entsprechender Anreize 
zur Förderung von „Smart Grids“ (Kranzl et al. 2010);   
Berücksichtigung von Anpassungsaspekten bei der künftigen Erweiterung und Planung von 
Übertragungs- und Verteilernetzen auf Grundlage ein-heitlicher Kriterien;   

3.5.4.2 FORCIERUNG DEZENTRALER ENERGIEERZEUGUNG UND –
EINSPEISUNGEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Schaffung von Anreizen zur Ausstattung von Gebäuden mit eigenen Erzeugungseinheiten (auf 
Basis erneuerbarer Energien): „Haus als Kraftwerk“, mit der Möglichkeit einer Einspeisung von 
Überschüssen ins Stromnetz;   
Forschung zum sinnvollen Ausbau dezentraler Systeme , unter besonderer Beachtung regionaler 
Gegebenheiten und zur Optimierung der Einspeisung/Auskopplung von dezentralen Anlagen 
(Haushalte);   

--- 210 --- 



 

Förderung von FTI- und Demonstrationsprojekten im Bereich von Mikro-Technologien zur 
Stromerzeugung;   
Anpassung des nationalen Rechtsrahmens in Abstimmung mit der Rechtsentwicklung auf EU-
Ebene;   

Verstärkte Nutzung von raumplanerischen Instrumenten zur Verbesserung der Energieeffizienz.   

3.5.4.3 VERSTÄRKTE FORSCHUNG ZU MÖGLICHKEITEN DER 
ENERGIESPEICHERUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Verstärkte Berücksichtigung des Forschungsthemas in bestehenden und zukünftigen 
Forschungsprogrammen. Die Forschungsergebnisse betreffend neue Speichertechnologien sind 
jedenfalls einer objektiven, detaillierten, ökologischen Prüfung und Bewertung zu unterziehen;   
Abstimmung der Forschungsprogramme sowie der Forschungsaktivitäten zwischen Bund und 
Ländern, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden und einen effizienten Mitteleinsatz zu 
unterstützen   

3.5.4.4 STABILISIERUNG DES TRANSPORT- UND VERTEILNETZES 
DURCH ENTSPRECHENDE KLIMAANGEPASSTE SYSTEMPLANUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Vermehrte Umsetzung von Ringschlüssen zur Reduktion der Störungsanfälligkeit des 
Stromnetzes;   

Angepasstes Krisenmanagement im Falle von Netzunterbrechungen   

Erstellung von Richtlinien für (die Errichtung von) Netzinfrastrukturen auf allen Netzebenen;   

3.5.4.5 OPTIMIERUNG DES ZUSAMMENSPIELS VON ERZEUGUNG 
(AUS DIVERSEN QUELLEN) UND VERBRAUCH IM ENERGIE-
VERSORGUNGSSYSTEM BEI WECHSELNDEM ANGEBOT UND 
NACHFRAGE 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Schaffung von Austauschprogrammen (sozial gestaffelt) als Anreiz zum Umstieg auf effiziente 
Elektrogeräte;   

Bewusstseinsbildung und Beratung von KonsumentInnen;   
Aufnahme entsprechender Inhalte in die Aus- und Weiterbildungsprogramme von Lehre, Schule 
und Universitäten.   
Forschungsbedarf insbesondere zur Energieeffizienzsteigerung, zu erneuerbaren Energieträgern, 
zur Energiespeicherung bzw. zu Energiespeichersystemen sowie zur Optimierung von Netzen und 
Systemen („Smart Grids“, „Smart Metering“);   

Schaffung von Rahmenbedingungen zum Lastmanagement;   

Schaffung von Investitionsanreizen: z. B. über Systemnutzungstarife;   
Durchführung einer umfassenden Kosten/Nutzen-Analyse bei „Smart Metering“ sowie Klärung 
von Fragen des Datenschutzes, der Datenkommunikation, -übertragung und -verarbeitung;   
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3.5.4.6 BERÜCKSICHTIGUNG DER AUSWIRKUNGEN DES KLIMA-
WANDELS BEI ENERGIEWIRTSCHAFTLICHEN ENTSCHEIDUNGEN 
UND FORSCHUNGSAKTIVITÄTEN, Z. B. IN HINBLICK AUF EINE 
WEITERE DIVERSIFIZIERUNG IN DER ENERGIEVERSORGUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Abstimmung der bestehenden Instrumente hinsichtlich ihrer Zielsetzungen und Maßnahmen, um 
gegebenenfalls widersprüchliche Maßnahmenvorschläge in den diesbezüglichen Strategien (also 
etwa zwischen Klimawandelanpassungsstrategie und Energiestrategie) zu vermeiden;   
Kontinuierliche Anpassung bestehender Strategien und politischer Instrumente an neue 
Erkenntnisse und Ergebnisse;   
Schaffung von entscheidungsrelevanten Grundlagen für die Entwicklung langfristiger Strategien 
und Festlegung der wirtschaftlich vertretbaren Möglichkeiten und Rahmenbedingungen;   
Wissenstransfer in die verschiedenen Entscheidungsebenen (gezielte Weitergabe von neuen 
Informationen/Erkenntnissen an die einzelnen Akteurinnen und Akteure);   
Bewusstseinsbildung und Information hinsichtlich der Notwendigkeit von Maßnahmen auf allen 
Ebenen.   
Ausarbeitung von Notfallmaßnahmen (Notfallplänen) bei Extremereignissen wie z. B. bei 
Auftreten längerer Sommerniederwasserperioden;   

3.5.4.7 REDUKTION DER NACHFRAGE DURCH ERHÖHUNG DER 
ENDENERGIEEFFIZIENZ UND REDUKTION INNERER LASTEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Unterstützend sind Maßnahmen zu einer weiteren Flexibilisierung von Arbeitszeiten zur 
Vermeidung von Lastspitzen bzw. die verstärkte Einrichtung von Telearbeitsplätzen (weniger 
Arbeitsplätze = weniger innere Lasten) zu prüfen und ggf. zu forcieren.   
Prüfung und ggf. Anpassung der Baustandards und Normen (siehe Kapitel 3.6.4.6 – Anpassung 
von Baustandards und Normen an den Klimawandel);   
Förderung des Einsatzes von energieeffizienten Geräten und Beleuchtung (geringe Verlustleistung 
und geringer Stand-by-Verbrauch) durch Bewusstseinsbildung, Anreize etc.;   

Weiterer Ausbau der Energieberatung und Bewusstseinsbildung;   
Für eine ganzheitliche Planung Optimierung des Energieverbrauchs für Heizung, Warmwasser, 
Hilfsstrom, Beleuchtung, Haushaltsstrom und Lüftungsstrom. Ziel ist es, Gebäude mit niedrigem 
Primärenergiebedarf und CO2-Emissionen – aufbauend auf der Novelle zur Gebäuderichtlinie 2012 
– zu fördern;   

Optimierung der Betriebszeiten von Geräten (z. B. tageslichtabhängige Beleuchtungsregelung);   
Virtualisierung von IT-Anlagen (Green-IT; Server steht nicht im Büro, sondern in einem – 
energieeffizienten – Rechenzentrum);   

3.5.4.8 ENTWICKLUNG EINER ENERGIEVERSORGUNGSSTRATEGIE 
AUF BASIS EINER UMFASSENDEN STROM- UND WÄRME-
BEDARFSPROGNOSE UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON “ANPAS-
SUNGSSZENARIEN“ 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Erarbeitung von Krisenmanagementplänen, die die Folgen des Klimawandels berücksichtigen;   

Erstellung einer umfassenden regionalisierten Strom- und Wärmebedarfs-prognose;   
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Überarbeitung der bestehenden Strategien und Instrumente unter Berücksichtigung der zu 
erwartenden Klimawandelfolgen;   

Anreize zur Erstellung von Abwärmekatastern aus Industriebetrieben   

3.6.4 BAUEN & WOHNEN 

3.6.4.1 UMSETZUNG VON BAULICHEN MAßNAHMEN SOWOHL IM 
NEUBAU ALS AUCH IN DER SANIERUNG ZUR SICHERSTELLUNG 
DES THERMISCHEN KOMFORTS 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Weitere Reduktion des Glasanteils an der Fassade. Das Raumklima wird sehr stark von der Art der 
Fenster, vom Sonnenschutz und vom Fensterflächenanteil beeinflusst. Der größte Wärmeeintrag 
erfolgt über die Fenster, auch wenn sie einen sehr guten U-Wert aufweisen. Insbesondere bei 
ausgebauten Dachgeschossen mit schrägen Dachfenstern ist der Wärmeschutz in erheblichem 
Umfang von den Fensterflächen und der Beschattung abhängig. Neben dem Verglasungsanteil an 
der Gebäu-dehülle sind die Ausrichtung des Gebäudes, die Qualität des Glases, die 
Gebäudenutzung, die Gebäudeform sowie der Standort des Gebäudes maßgebend sowohl für den 
Kühl-, als auch den Heizenergiebedarf. Dreifach-Verglasungen liefern bei entsprechendem Einsatz 
bereits einen wichtigen Beitrag für die Energiebilanz von Gebäuden Dazu zählen auch 
Sonnenschutzgläser; diese sind jedoch durch die Reduktion der solaren Einträge im Winter in ein 
Gesamtenergiekonzept einzubetten (Entwicklung von Sonnenschutzgläsern mit variablen 
Transmissionseigenschaften sollte forciert werden;   
Beschattungseinrichtungen: Die Berücksichtigung von Beschattungseinrichtungen schon bei der 
architektonischen Gestaltung und Planung von Gebäuden stellt ein wirkungsvolles Mittel dar, 
solare Einträge in Gebäude zu verringern. Beschattungseinrichtungen können aber auch in 
Bestandsgebäuden nachgerüstet werden. Beschattungseinrichtungen sind bei Fassaden mit O-, S- 
und W-Ausrichtung konstruktiv und ausreichend widerstandsfähig (z. B. gegen Wind) 
einzurichten;   
Regen- und sturmsichere Anordnung von Fenstern bzw. Lüftungsöffnungen als Voraussetzung der 
Anwendung von passiven Kühlstrategien;   
Komfortlüftungen tragen wesentlich zu einem ausgeglichenen Raumklima bei. Sie sorgen für 
ständige Frischluftzufuhr, für hohe Raumluftqualität, führen Schadstoffe, Gerüche und 
überschüssige Feuchtigkeit ab und helfen, Schimmelschäden zu vermeiden. In Niedrigstenergie- 
und Passivhäusern ist der Einsatz von Komfortlüftungen Standard. Ihr Einsatz im 
Sanierungsbereich ist insbesondere dann zu empfehlen, wenn z. B. die Luftdichtigkeit von 
Gebäuden verbessert wird und Schäden durch erhöhte Luftfeuchtigkeit und Wärmebrücken 
möglich sind. Darüber hinaus ist Forcierung von Komfortlüftungen – insbesondere an Standorten 
mit hohen Belastungen wie z. B. durch Lärm und Luftschadstoffe – eine Möglichkeit, das 
Wohnraumklima zu verbessern. Eine fachgerechte Planung und Umsetzung sind hierbei 
wesentlich für den Erfolg. Im Falle einer unsachgemäßen bzw. nicht regelmäßig durchgeführten 
Wartung können sowohl hygienische als auch technische Probleme nicht ausgeschlossen werden;   
Vermeidung von Überhitzung durch die geeignete Ausrichtung der Gebäude/Räume, wobei ein 
Nachweis der optimalen Gebäudeausrichtung vorgelegt werden soll;   
Wärmedämmung: Eine weit verbreitete und unterstützende Maßnahme zur Vermeidung von 
Wärmeeinträgen in Gebäuden stellt die Wärmedämmung dar. Es ist jedoch zu beachten, dass der 
größte Wärmeeintrag in ein Gebäude nicht über die Wand sondern über die Fenster erfolgen 
kann;   
Eine Bauteilaktivierung kann nur bei Gebäuden, die über ausreichende Beschattungsmaßnahmen 
und Nachtlüftungsmöglichkeiten verfügen, einen positiven Effekt erzielen;   
Information und Bewusstseinsbildung unter anderem über gesundheitliche Aspekte des 
Klimawandels.   
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3.6.4.2 FORCIERTE ANWENDUNG PASSIVER UND AKTIVER KÜH-
LUNG MIT ALTERNATIVEN, ENERGIEEFFIZIENTEN UND RESSOUR-
CENSCHONENDEN TECHNOLOGIEN  
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Die räumliche Anordnung der Lüftungsöffnungen/Fenster muss eine Querlüftung ermöglichen;   
Die Nachttemperaturen im Außenraum dürfen nicht zu hoch sein (vgl. Handlungsempfehlungen 
zur Vermeidung des „Wärmeinseleffekts“, Kapi-tel 3.6.4.3 – Klimatologische Verbesserung urbaner 
Räume, insbesondere Berücksichtigung von mikro-/mesoklimatischen Bedingungen bei der Stadt- 
und Freiraumplanung);   
Die Anordnung der Lüftungsöffnungen/Fenster muss sturm- und regensicher erfolgen, da z. B. in 
Dienstleistungsgebäuden üblicherweise in der Nacht kein Personal anwesend ist. Außerdem ist 
auch die Einbruchsicherheit zu gewährleisten;   
Teilautomatisierung ermöglicht Nachtlüftung in Dienstleistungsgebäuden auch bei 
Nichtanwesenheit von Personal;   

Anwendung von Fernkälte (nur wirtschaftlich bei Großabnehmern);   

Solare Kühlung (Betrieb von Kältemaschinen durch thermische Solaranlagen);   
Lüftungsanlagen können bei entsprechender Gestaltung (Kühlung der Zuluft über Erdreich) zur 
Kühlung verwendet werden;   

Ggf. zusätzlich Einsatz von thermoaktiven Massen;   

Geothermische Kühltechnologien (Boden als Wärmesenke).   
Aufbau einer Good Practice-Datenbank mit Beispielen, die ohne hohen technischen Aufwand eine 
Aufheizung der Gebäude verhindern. Hier können unter anderem Erfahrungen aus jenen Ländern 
herangezogen werden, die bereits heute hohe sommerliche Tagestemperaturen aufweisen und 
entsprechende Bauweisen und Baukonstruktionen entwickelt haben.   

3.6.4.3 KLIMATOLOGISCHE VERBESSERUNG URBANER RÄUME, 
INSBESONDERE BERÜCKSICHTIGUNG VON MIK-
RO/MESOKLIMATISCHEN BEDINGUNGEN BEI DER STADT- UND 
FREIRAUMPLANUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Berücksichtigung der lokalen Wind- und Umweltverhältnisse bei der Ob-jektplanung und 
Nachweis verbesserter Klimabedingungen nach Objekt-errichtung (Mikroklimasimulationen);   
Veränderung der Strahlungsbilanz, z. B. durch die Verwendung von hellen Farben, durch 
entsprechende Oberflächengestaltung;   

Beschattung im Außenraum wie z. B. durch Bäume oder Vordächer, überdachte Passagen etc.;   
Einsatz von Fassaden- und Dachbegrünungen. Diese tragen bei entsprechender Planung und 
Umsetzung zur Verbesserung des Innenklimas und des Stadtklimas bei. Um eventuelle 
Gefährdungen durch Naturgefahren zu vermeiden sind technische Lösungen vorhanden, die bei 
der Planung und Umsetzung entsprechend zu berücksichtigen sind.   
Schaffung und Erhaltung von Grün- und begrünten Freiräumen sowie von Kleinstrukturen zur 
Beschattung, als Schadstofffilter, zur Lärmvermeidung etc.;   
Veränderung des Wasserhaushalts, z. B. durch Schaffung von Verdunstungsflächen zur Kühlung 
und/oder durch Sicherstellung der Wasserversorgung für Grünflächen;   
Freihaltung und Schaffung von Luftleitbahnen und Klimakorridoren zur Nutzung der kühleren 
Temperaturen im Umland;   
Erstellung von Human- und Windkomfort- sowie von Wärmeinsel- und Versiegelungskatastern, 
um bei „Hotspots“ gezielt Begrünungs- und sonstige Maßnahmen umzusetzen;   
Berücksichtigung von mikro- und mesoklimatischen Bedingungen bei der Erstellung von 
strategischen Instrumenten (Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan, Stadtentwicklungsplan etc.) 
durch verstärkten Einsatz von Digital Prototyping mittels Mikrosimulationstools bei der   
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Stadtplanung/-entwicklung; 
Erstellung bzw. Anpassung von Leitfäden und insbesondere verstärkte Nutzung bereits 
bestehender Leitfäden und Instrumente (z. B. die Wiener Hochhausrichtlinie, die wiederum auf 
Human- oder Windkomfortkataster fußen sollte, oder für Windkomfortuntersuchungen);   

Weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf hinsichtlich der Umsetzung;   
Schaffung bzw. Anpassung rechtlicher Grundlage für die Umsetzung sowie von Anreizen (z. B. 
Förderungen);   
Gesamthafte Betrachtung des Mikroklimas (Wärmeinsel, Humankomfort etc.) als Grundlage für 
die adäquate Bewertung unterschiedlicher Auswirkungen.   

Aus- und Weiterbildung in technischen und meteorologischen Fragen;   

3.6.4.4 UMSETZUNG VON BAULICHEN MAßNAHMEN AN GE-
BÄUDEN ZUM SCHUTZ VOR EXTREMWETTEREREIGNISSEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Anpassung der Bauteile und Anbauten (wie Solaranlagen etc.) an erhöhte Wind- und 
Schneelasten;   

Einsatz von weitgehend hagelresistenten Bauteilen;   

Ausbau der Informationstätigkeit zur Prävention;   

Schaffung von Förderungen und Anreizen (z. B. Versicherungen);   
Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung von Normen und Standards sowie der 
Bemessungsgrundlagen und Bauordnungen;   

Risikobewertung von Standorten;   
Forschungsbedarf besteht zu konkreten Anforderungen und zu technischen und konstruktiven 
Lösungen, z. B. insbesondere hinsichtlich Baustoffe, gebäudeintegrierte erneuerbare Energieträger 
etc.   

3.6.4.5 ERHÖHUNG DES WASSERRÜCKHALTS  
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Verstärkte Berücksichtigung möglicher Überflutungen bereits bei der Planung;   

Reduktion und Verzögerung des Wasserabflusses (z. B. Forcierung des Regenrückhalts);   
Datensammlung über den derzeitigen Versiegelungsgrad in den Kommunen (Kataster) und im 
Idealfall Konstanthalten dieses Status (d. h. neue Flächen können nur bewilligt werden, wenn alte 
aufgebrochen werden);   
Verabschiedung bzw. Nutzung bereits bestehender rechtlicher Instrumente, um den 
Hochwasserrückhalt und -abfluss sowie geeignete Flächen zur Notentlastung freihalten zu 
können.   
Prüfung und ggf. Entsiegelung von Flächen (Entlastung der Kanalisation durch lokale 
Versickerung von Wasser);   

Schaffung von Retentionsflächen (Reduktion der Abflussmenge);   

3.6.4.6 ANPASSUNG VON BAUSTANDARDS UND NORMEN AN 
DEN KLIMAWANDEL 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Prüfung und ggf. Anpassung der Förderungen sowie Entwicklung von zusätzlichen 
Förderanreizen.   
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Prüfung und ggf. Anpassung der Berechnungsgrundlagen für klimabedingte Änderungen auf Basis 
der Ergebnisse aus regionalen Klimaszenarien;   
• Berechnung der Sommertauglichkeit auf Basis zukünftiger Temperaturniveaus (Anpassung 
Klimadatensätze);   

• Berechnung von Heizlasten (Vermeidung der Überdimensionierung von Heizungsanlagen);   
• Berechnung von baulichen Anlagen (Regenrinnen, Abwasseranlagen, Überflutungssicherheit von 
Kellern etc.);   
Berücksichtigung der adaptierten Berechnungsgrundlagen und der damit einhergehenden 
Wirkungen in der Planung und Bemessung von Bauwerken;   
Darauf aufbauend Prüfung und ggf. Anpassung der Baustandards und ÖNORMEN, um ein 
ressourcen- und klimaschonendes sowie angepasstes Bauen zu ermöglichen;   
• Anpassung der Bauteile und Anbauten (wie z. B. Solaranlagen) an erhöhte Wind- und 
Schneelasten;   

• Erstellung eines Gebäudeausweises auf Basis der OIB-Richtlinien;   

• Regelmäßige Überprüfung der Gebäude durch unabhängige Institute;   

3.6.4.7 PRÜFUNG UND GGF. WEITERENTWICKLUNG VON FÖR-
DERUNGSINSTRUMENTEN ZUR BERÜCKSICHTIGUNG VON ASPEK-
TEN DES KLIMAWANDELS IM NEUBAU UND DER SANIERUNG  
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Bewusstseins- und Weiterbildung sowie Information der Fachkreise, aber auch der breiten 
Bevölkerung. Unter anderem sind Versicherungen in die Bildungsmaßnahmen einzubinden.   
Nachweis der zukünftigen Sommertauglichkeit als Voraussetzung für die Vergabe von 
Förderungsmitteln (zumindest bei umfassenden Gebäude-sanierungen) u. a. zur Vermeidung des 
Einsatzes von energieintensiver aktiver Kühlung;   
Förderung von Bauweisen und des Einsatzes von Baumaterialien, die bei Extremwetterereignissen 
nicht geschädigt werden (nachhaltige Betrach-tungsweise);   

Förderung von nachhaltigen Baustoffen im Zusammenhang mit Klima-wandelanpassung;   
Anpassung bzw. Einführung von Qualitätsstandards für Sanierungen (An-passung mit Synergien 
zu Klimaschutz; erneuerbare Energieträger, nachhaltige Baumaterialien etc.). Die 
Unterschiedlichkeit der zu sanieren-den Gebäude ist zu beachten und bei der Planung von 
Sanierungsmaß-nahmen zu berücksichtigen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die jeweils 
geeignetsten (ökologisch, technisch, finanziell) Maßnahmen ge-wählt werden.   
Prüfung und ggf. Vereinheitlichung bzw. bessere Abstimmung der Bau-ordnungen und der 
Förderinstrumente sowohl bei Neubau als auch bei der Sanierung;   

Verstärkte Zusammenarbeit und Abstimmung von Versicherungen, Banken, Baubranche;   

3.6.4.8 FORSCHUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE FOLGEN DES KLI-
MAWANDELS IM BEREICH BAUEN UND WOHNEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
• Umsetzungsforschung (z. B. Wirksamkeit von politischen Instrumenten, 
Umsetzungshemmnisse);   
• politische, rechtliche und sozio-ökonomische Rahmenbedingungen und Trends (Analyse von 
wahrscheinlichen politischen, rechtlichen und sozio-ökonomischen Trends und deren 
Auswirkungen als Grundlage für nachhaltige Entscheidungen);   
• regionale Klimafolgen (z. B. Verbesserung der Modelle, Regionalisierung der Ergebnisse, 
Datengrundlagen für Normen);   
• Gebäudeforschung (z. B. klimafolgenangepasste Gebäudekonzepte und Bauweise, 
Materialforschung, Identifikation kritischer Gebäude-bestände, energiewirtschaftliche Analysen, 
Kosten/Nutzen-Analysen, Steigerung der Energieeffizienz);   
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• Forschung betreffend den Einsatz unterschiedlichster Baustoffe (gesundheitliche Aspekte, 
Recycling, Ressourceneffizienz, Entwicklung von Bewertungssystemen, volkswirtschaftliche 
Effekte, Auswirkungen auf unterschiedliche Wirtschaftsbereiche, Lebenszyklusberechnungen, 
globale Betrachtungen etc.);   
Verstärkte Berücksichtigung entsprechender Fragestellungen in For-
schungsförderungsprogrammen und bessere Vernetzung dieser (z. B. EU, FWF, FFG, Klima- und 
Energiefonds, Haus der Zukunft, Fabrik der Zukunft), zusätzlich Auftragsforschung zu konkreten 
Themen;   
• interdisziplinäre Grundlagenforschung zu den Auswirkungen des Klimawandels insbesondere in 
urbanen Räumen auf alle betroffenen Bereiche, wie Gebäude, Grundwasser, Lärm, Lufthygiene 
und soziale Aspekte. Davon abgeleitet Erarbeitung von Empfehlungen für das optimale 
Flächenausmaß, die Art der Gestaltung, evtl. auch die Art der Bepflanzung;   
• Bioklimatologie und Mikroklima (z. B. Komfortbedingungen in Innenräumen, Wärmeinseleffekt, 
Entwicklung von Simulationstools, Konzeptentwicklung zur Verbesserung des Mikroklimas, 
Analyse der Auswirkungen von unterschiedlichen Bepflanzungen auf das Mikroklima), mit 
Schwerpunkt Stadt- und Regionalentwicklung;   
• Bereitstellung von Fördermitteln unter anderem im Rahmen beste-hender 
Forschungsprogrammen; angeregt wird der Ausbau nationaler bedarfsorientierter Programme;   
• Entwicklung von Tools zur Abschätzung der Auswirkungen des Klimawandels auf Gebäude unter 
Berücksichtigung der durchschnittlichen Nutzungsdauer.   

3.6.4.9 PILOTPROJEKTE „KLIMAWANDELANGEPASSTE ARCHI-
TEKTUR“ 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Schaffung eines rechtlichen Rahmens für die Umsetzung von Pilotprojekten.   
Entwicklung von praxistauglichen und multiplizierbaren Lösungen für Anpassungsmaßnahmen 
(z. B. Kühlung, Baumaterialien, Konzepte);   
Demonstrationsprojekte sollten möglichst auch die mikroklimatischen Be-dingungen beachten 
(Berücksichtigung des Umfelds).   
Interdisziplinäre Erarbeitung (Soziologie, Logistik, Berücksichtigung weiterer Umweltfaktoren wie 
z. B. Emissionen aus dem Verkehr etc.) und Evaluierung der Pilotprojekte sowie Begleitforschung 
(Monitoring, Kosten/Nutzen-Analysen, sozialwissenschaftliche Begleitforschung);   
Darstellung der mikroklimatischen Auswirkungen und Ableitung von Maßnahmen aus dem 
Ergebnissen mittels Simulationstools (digital Prototyping auf der Stadtskala) Durchführung von 
Informationskampagnen: Die Ergebnisse der Demonstrationsprojekte müssen 
öffentlichkeitswirksam aufbereitet und verbreitet werden.   

3.6.4.10 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND BEWUSSTSEINSBILDUNG 
ZUM THEMA ANPASSUNG AN DIE FOLGEN DES KLIMAWANDELS 
IM BEREICH BAUEN & WOHNEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Allgemeine Information und Bewusstseinsbildung zum Klimawandel und zur Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels sowie zu deren Unterscheidung bzw. Abgrenzung;   
Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zu Fragen der Anpassung von Gebäuden und 
deren Umfeld an die Folgen des Klimawandels;   
Information über notwendige Anpassungsmaßnahmen an Gebäuden und in deren Umfeld durch 
planerische und bauliche Maßnahmen oder durch Verhaltensänderungen;   

Initiierung interdisziplinärer Wissensplattformen und Vernetzungen;   
Entwicklung zielgruppenorientierter PR-Kampagnen. Diese Maßnahme erfordert auch eine enge 
Zusammenarbeit mit der Forschung, die die notwendigen Informationen und Ergebnisse 
bereitstellt.   
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3.6.4.11 AUS- UND WEITERBILDUNG ZUM THEMA ANPASSUNG 
AN DIE FOLGEN DES KLIMAWANDELS IM BEREICH BAUEN UND 
WOHNEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Anpassung der Lehrpläne für schulischen Unterricht;   
Anpassung der Lehrpläne für ArchitektInnen, Stadt- und RaumplanerInnen, BauingenieurInnen, 
FreiraumplanerInnen, ImmobilientreuhänderInnen, -beraterInnen sowie BauträgerInnen u. ä.;   

Förderung von Weiterbildung für ProfessionistInnen;   

Verstärkte Kooperation und Vernetzung der Forschung mit den ProfessionistInnen.   

3.7.3 SCHUTZ VOR NATURGEFAHREN 

3.7.3.1 FORCIERUNG DES GEFAHREN- UND RISIKOBEWUSSTSEINS 
SOWIE DER EIGENVERSORGUNG IN DER BEVÖLKERUNG UND 
ENTWICKLUNG VON BERATUNGSMODELLEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Vernetzung von Informationen (z. B. Gefahrenzonenpläne, Hochwasser-Zonen etc.) und 
verständliche Weitergabe von wissenschaftlichen Daten für die jeweilige Zielgruppe;   
Zielgruppenorientierte Risiko-Kommunikation/-Information u. a. zur Förderung der 
Eigenverantwortlichkeit; Abstimmung und Koordinierung mit den Tourismusverbänden und 
Gemeinden sowie mit den Landesschulbehörden;   
Aufbau eines „One-stop-Shop“ für Fragen und Anliegen der Bevölkerung im Zusammenhang mit 
Naturgefahren und Klimawandel;   
Forcierung des Gefahrenbewusstseins in touristisch sehr intensiv genutzten Regionen durch 
gezielte Informationskampagnen, wie z. B. die (verpflichtende) Übergabe von Informationsfoldern 
über Naturgefahren in der Urlaubsregion bei der Anmeldung der Gäste am Urlaubsort;   
Sicherstellung des uneingeschränkten und barrierefreien Zugangs zu Information über 
Naturgefahren und Risiken, etwa durch Ausbau der bestehenden, Web-basierten 
Informationsplattformen (z. B. HORA, naturgefahren.at);   
Elektronischer Zugang zu den Gefahrenzonenplänen der Bundeswasserbauverwaltung und des 
Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung;   
Erfassung von instabilen Hängen (Gefahrenhinweis) und potenziell instabilen Bereichen mit 
räumlicher Darstellung in Hinweiskarten;   
Verstärktes Engagement, um das Thema „Naturgefahren und Klimawandel“ in Kindergärten und 
Schulen zu etablieren (z. B. als Informationsmodul im Rahmen von Schullandwochen oder 
Schulschikursen);   
Prüfung und bei Bedarf Einführung eines Zertifikats über die potenzielle Gefährdung eines 
Standorts, das beim Verkauf/Neuerwerb eines Grundstückes vorzulegen ist;   
Erläuterung von Nutzungseinschränkungen gemäß Flächenwidmungsplan und/oder anderen 
relevanten Planungsdokumenten;   
Entwicklung regional angepasster Beratungsmodelle, die auf die naturräumlichen und sozio-
ökonomischen Gegebenheiten vor Ort Rücksicht nehmen.   

--- 218 --- 



 

3.7.3.2 FORCIERUNG NACHHALTIGER RAUMENTWICKLUNGS-
STRATEGIEN UNTER VERSTÄRKTER EINBEZIEHUNG DER GEFAH-
RENZONENPLANUNG UND RISIKODARSTELLUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Konsequente Freihaltung von derzeit bekannten sowie möglichen zukünftigen Gefährdungszonen 
(abgeleitet aus den Gefahrenzonenplänen) für Bauzwecke, sofern nicht durch zusätzliche 
Maßnahmen, die sich an der Nutzungsart und Vulnerabilität des Objektes zu orientieren haben, 
der nachweisliche Schutz des Objektes gewährleistet wird. Zusätzliche Maßnahmen wären z. B. 
technische Objektschutzmaßnahmen und/oder temporär eingeschränkte Nutzungsarten;   
Diskussion eines geordneten Rückzugs und Unterstützung der Absiedlung und 
Nutzungsänderung von gefährdeten Gebieten;   
Orientierung von zukünftigen Siedlungsentwicklungen an vorhandenen, gut erschlossenen 
Standorten (z. B. Siedlungsachsen), um eine weitere Zersiedelung des Lebensraums zu vermeiden;   
Etablierung des Solidargedankens im Lasten/Nutzen-Ausgleich zwischen Ober- und Unterlieger 
in Form von gemeindeübergreifenden Abstimmungs- und Ausgleichsmechanismen;   
Forcierung der rechtsverbindlichen Verankerung von ausgewiesenen Gefahrenzonen und 
Überflutungsräumen im Raumordnungsrecht;   
Durchsetzung des Kumulationsprinzips bei allen Baubewilligungsverfahren, die in Gefahrenzonen 
der Bundeswasserbauverwaltung bzw. des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und 
Lawinenverbauung liegen; flächendeckende Bereitstellung von Gefahrenzonenplänen der 
Bundeswasserbauverwaltung bzw. des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und 
Lawinenverbauung.   

3.7.3.3 FORCIERUNG DES WASSERRÜCKHALTS IN DER FLÄCHE 
SOWIE DER REAKTIVIERUNG VON NATÜRLICHEN ÜBER-
SCHWEMMUNGSFLÄCHEN IM BESONDEREN ALS BEITRAG ZUR 
FLÄCHENVORSORGE 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Raumordnerische Sicherung von natürlichen (ausgewiesenen sowie potenziellen) 
Überschwemmungsflächen im Rahmen eines bundesweiten Überflutungsflächenkatasters 
(Habersack et al. 2010);   
Kooperationen mit Grundbesitzerinnen/-besitzern: anstelle von Grundankauf von natürlichen 
Überschwemmungsflächen durch die öffentliche Hand soll im Falle von Hochwasser die 
öffentliche Hand Entschädigungszahlungen leisten;   
Forcierung der Renaturierung von Fließgewässern (z. B. Altarme wieder aktivieren und anbinden, 
bestehende Moore erhalten).   
Schaffung von Ersatzflächen für die Versickerung von Wasser, wenn Flächen großflächig 
versiegelt werden;   
Lokale Versickerung unbedenklicher Niederschlagswässer auf Eigengrund (Schließen 
kleinräumiger Wasserkreisläufe);   
Mobilisierung von Baulandreserven (z. B. Ortskern) statt neuer Umwidmung von 
landwirtschaftlichen Flächen;   

3.7.3.4 FORCIERUNG DER ERFORSCHUNG DER AUSWIRKUNG DES 
KLIMAWANDELS AUF EXTREMEREIGNISSE SOWIE AUF VERÄNDE-
RUNGEN IM NATURRAUM UND AUF DIE MENSCHLICHE NUT-
ZUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
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Intensivierung der Forschung hinsichtlich Klimaänderung und Hydrologie/Meteorologie zur 
besseren Planung im Naturgefahrenmanagement;   
Berücksichtigung interdisziplinärer und transdisziplinärer Prinzipien in der Forschung; verstärkte 
Berücksichtigung des Themas in nationalen und internationalen Forschungsprogrammen;   
Untersuchung der Häufung kleinerer und mittlerer Wetterereignisse; Vernetzung/Verknüpfung 
von bestehenden Datengrundlagen (z. B. regionale Klimaszenarien, historische Daten), um die 
Nutzung des Datenmaterials zu erleichtern.   
Kontaktaufnahme und Kooperation mit der Wissenschaft zum Aufbau eines „One-stop-Shop“ für 
Fragen und Anliegen der Bevölkerung im Zusammenhang mit Naturgefahren und Klimawandel;   

3.7.3.5 FORCIERUNG DER RISIKOVORSORGE UNTER EINBEZIE-
HUNG GEEIGNETER RISIKOTRANSFERMECHANISMEN (RISIKO-
PARTNERSCHAFTEN) 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Verstärkte Kooperation mit der Versicherungswirtschaft, um risikobewusstes Verhalten von 
Eigentümerinnen und Eigentümern gefährdeter Objekte zu fördern (evtl. in Verbindung mit der 
Entwicklung von Zertifizierungsmodellen über den Schutzzustand von Gebäuden);   
Prüfung und bei Bedarf Anpassung des rechtlichen Rahmens zur Forcierung der 
versicherungsgestützten Eigenvorsorge;   
Erstellung bundesweiter Gefahrenzonierungen zur Bemessung der Versicherungsprämien. Für 
unterschiedliche Naturgefahren wie z. B. Hochwasser, Sturm, Hagel oder Schnee ist mit dem 
Web-basierten Informationssystem „HORA“ ein wichtiger Schritt getan; für die restlichen alpinen 
Naturgefahren ist diese Grundlage noch zu schaffen. Hierbei soll vor allem auf die 
Gefahrenzonenpläne der WLV wie auch der BWV zurückgegriffen werden;   

Prüfung und bei Bedarf Anpassung des Versicherungsvertragsgesetzes in Österreich.   

3.7.3.6 FORCIERUNG TECHNISCHER OBJEKTSCHUTZMAßNAH-
MEN (PERMANENT UND TEMPORÄR) ALS BEITRAG ZUR EIGEN-
VORSORGE 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Verstärkte Information und Bewusstseinsbildung, um die Eigenvorsorge von betroffenen 
Liegenschaftseigentümerinnen/-eigentümern nachdrücklich zu erhöhen;   
Heranziehen von Prozessintensitätsbandbreiten[3] für die Planung von Objektschutzmaßnahmen 
aus den Gefahrenzonenplänen der Bundeswasserbauverwaltung bzw. des Forsttechnischen 
Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung;   
Schaffung von Anreizen zur Durchführung von Objektschutzmaßnahmen in gefährdeten 
Gebieten;   
Prüfung unterschiedlicher Szenarien (z. B. Ausarbeitung von Zertifikaten für Liegenschaften und 
Objekte in Verbindung mit Versicherungslösungen) und Konsequenzen (z. B. Übertragen des 
Risikos auf Liegenschaft bewirkt auch erhöhten Druck auf Gemeinden).   
Anpassung der gesetzlichen Grundlagen in Bezug auf die Berücksichtigung und Normierung 
technischer Objektschutzmaßnahmen in der Abwicklung von Bauverfahren bzw. der 
Kollaudierung[1] von fertig gestellten Neu- und Umbauten. Entsprechende Normierungen 
könnten auch in den OIB[2]-Richtlinien Eingang finden;   
Einrichtung einer übergreifenden Institution in den Bundesländern, die – ähnlich wie z. B. die OÖ 
Brandverhütungsstelle – beratende aber auch fachbegleitende Forschungs- und 
Entwicklungsaufgaben übernehmen kann;   
Analyse der Beispiele aus anderen Ländern und Ableitung möglicher Maßnahmen für Österreich 
(z. B. Frankreichs Liegenschaftsausweis);   
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3.7.3.7 FORCIERUNG VON PROGNOSE-, (FRÜH-)WARN- UND 
MESSSYSTEMEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Flächendeckender Ausbau von Messsystemen und Weiterentwicklung der technologischen 
Voraussetzungen zur Früherkennung von Gefahren (vor allem bei kleinen Einzugsgebieten);   

Entwicklung anpassungsfähiger, dynamischer Prognosemodelle;   

Vernetzung der unterschiedlichen Disziplinen (z. B. Hydrologie, Geologie, Meteorologie);   

Ehestmögliche Einbindung der Bevölkerung in die Konzeption und Ausführung der Warnsysteme;   
Planung von Notfallkonzepten und Einsatzplänen, um ein entsprechendes Verhalten aller 
Beteiligten im Ereignisfall zu erreichen.   
Bündelung und Zusammenführung von vorhandenen Daten- und Frühwarnsystemen und 
Einrichtung einer zentralen Stelle, die dies betreut;   
Weiterführung der Forschung zur Risikokommunikation (wie kann ich kommunizieren, und 
damit auch einen Impuls/eine Handlung auslösen?);   

3.8.3 KATASTROPHENMANAGEMENT 

3.8.3.1 KONTINUIERLICHE ÜBERPRÜFUNG, ANPASSUNG UND 
UMSETZUNG DER SKKM-STRATEGIE 2020 UNTER BERÜCKSICH-
TIGUNG DER AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Politisches Bekenntnis der entsprechenden Gremien zur SKKM-Strategie 2020;   
Überprüfung und Anpassung des in der SKKM-Strategie 2020 definierten Handlungsbedarfs unter 
Berücksichtigung von Erkenntnissen zu Auswirkungen des Klimawandels;   
Implementierung von konkreten Projekten, die sich mit der Umsetzung der SKKM-Strategie 
beschäftigen und die wesentlichen Stakeholder einbinden.   

3.8.3.2 ETABLIERUNG EINER NATIONALEN MULTISEKTORALEN 
KOMMUNIKATIONSPLATTFORM ZUR RISIKOREDUKTION 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Festlegung von Struktur, Definition und Ausformulierung der Ziele;   

Abgrenzung zu anderen Initiativen und Instrumenten;   

Identifizierung der einzubindenden HandlungsträgerInnen;   
Evaluierung möglicher Finanzierungsmechanismen und Auswahl einer Handlungsoption (nach 
Möglichkeit unter langfristiger Basisfinanzierung).   
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3.8.3.3 SCHAFFUNG UND ERHALT GEEIGNETER RAHMENBEDIN-
GUNGEN FÜR EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT IM BEREICH DES 
KATASTROPHENMANAGEMENTS 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Analyse der Bedürfnisse und Probleme im Hinblick auf das freiwillige Engagement im 
Katastrophenmanagement;   

Definition möglicher Maßnahmenpakete zur Förderung des Freiwilligenwesens;   

Umsetzung der bestgeeigneten Maßnahmen und Evaluierung dieser Maßnahmenpakete;   
Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit zur Bedeutung des freiwilligen Engagements in 
Österreich.   

3.8.3.4 FLEXIBILISIERUNG VON FINANZIERUNGS- UND FÖRDER-
INSTRUMENTEN IM BEREICH DES KATASTROPHENMANAGE-
MENTS 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Gegebenenfalls Neuausrichtung von bestehenden bzw. Schaffung von ergänzenden 
Finanzierungs- und Förderinstrumenten im Bereich des Katastrophenmanagements.   
Evaluierung des Katastrophenfonds auf Basis der Überprüfung und Anpassung des 
Handlungsbedarfs der SKKM-Strategie 2020;   

3.8.3.5 VERBESSERUNG DER RISIKOKOMMUNIKATION IM BE-
REICH DER KATASTROPHENVORSORGE 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Forcierung innovativer Zugänge im Bereich der Risikokommunikation, um unterschiedlichste 
Zielgruppen zu erreichen;   
Aktivitätsfeldübergreifende Entwicklung geeigneter Kommunikationspfade und -unterlagen 
(Schutz vor Naturgefahren, Gesundheit, Verkehrsinfrastruktur);   

Ausarbeitung und Vorbereitung von Kommunikationsunterlagen für den Katastrophenfall;   
Ausarbeitung zielgerichteter Kommunikationsstrategien für Zielgruppen mit besonderen 
Bedürfnissen (ältere Menschen, Kinder, Personen mit Migrationshintergrund etc.);   

Forschung zu Risikokommunikation.   

3.8.3.6 ERWEITERUNG DES AUSBILDUNGSANGEBOTES IM BE-
REICH DES KATASTROPHENMANAGEMENTS 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Durchführung einer Ist-Analyse des Bildungsangebotes im Katastrophenmanagement in 
Österreich;   
Erhebung des Bildungsbedarfs und Definition adäquater Ausbildungsangebote (unter Betrachtung 
internationaler Lösungen);   
Implementierung der ergänzenden Ausbildungsangebote in Zusammenarbeit von Behörden, 
Einsatzorganisationen und Bildungseinrichtungen.   
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3.8.3.7 EINHEITLICHE METHODIK ZUR DURCHFÜHRUNG VON 
RISIKOANALYSEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Analyse der Ist-Situation in Österreich unter besonderer Berücksichtigung von österreichischen 
Good Practice-Beispielen;   

Erforschung von Konzepten auf Basis der SKKM-Strategie 2020.   
Einigung auf eine einheitliche Risikoanalyse in Österreich unter Beachtung internationaler 
Entwicklungen und Vorgaben;   

3.8.3.8 ENTWICKLUNG PARTIZIPATIVER METHODEN ZUR IN-
TEGRATION ALLER AKTEURINNEN UND AKTEURE IM BEREICH 
DES KATASTROPHENMANAGEMENTS 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Analyse bestehender Partizipationsverfahren (national und international);   

Entwicklung einer „tool box“ verschiedener Methoden zur Bürgerbeteiligung;   

Ausbildung der Stakeholder zur Anwendung dieser partzipativen Verfahren.   

3.8.3.9 KONZENTRATION VON FORSCHUNGSAKTIVITÄTEN MIT 
BEZUG ZUM KATASTROPHENMANAGEMENT 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Festlegung der thematischen Inhalte von Forschungsprogrammen unter Beteiligung aller 
relevanten Akteurinnen und Akteure (z. B. Einsatzorganisationen, Zivilgesellschaft, 
Privatwirtschaft)   
Durchführung einer anlassbezogenen Quick-Response-Forschung, die unmittelbar nach einem 
Schadensereignis durchgeführten werden muss.   

Integration eines möglichst breiten Spektrums an Fachdisziplinen in den Forschungsaktivitäten;   

3.9.4 GESUNDHEIT 

3.9.4.1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT SOWIE SPEZI-
FISCH ZUR VORBEREITUNG AUF EXTREMEREIGNISSE ODER AUS-
BRÜCHE VON INFEKTIONSKRANKHEITEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
• Sensibilisierung von MultiplikatorInnen im Gesundheitsbereich durch Information über 
adäquate Maßnahmen und Verhaltensweisen;   
Vorbereitung und Durchführung von handlungsorientierter Öffentlichkeitsarbeit über 
Verhaltensweisen bei Extremereignissen (z. B. Verhalten bei Hitze, bei Hochwasseralarm) – 
beispielsweise das Aufzeigen möglicher regionaler, leicht erreichbarer Ausweichräume während 
heißer Sommertage für Freizeit und Urlaub;   
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Bewusstseinsbildung für mögliche neue und bereits heute auftretende Infektionserkrankungen, 
die in Zukunft klimawandelbedingt häufiger zu erwarten sind (z. B. Borreliose), sich hinsichtlich 
ihres Verbreitungs-gebietes verändern (z. B. FSME) oder deren Aktivitätsperiode verlängert ist;   

Forcierung des Wissenstransfers aus der Forschung zu den Ärzten;   
Überprüfung und ggf. Neuregelung der Kompetenzen betreffend Risikokommunikation (BMG, 
ÖGD, Länder, AGES);   

Etablierung einer grenzüberschreitenden Kommunikation;   

Förderung der Forschung.   
Wissensmanagement und Bildung zum Zusammenhang zwischen Gesundheit und Klima als 
Voraussetzung für die Handlungskompetenz des/der Einzelnen (Befähigung, in bestimmten 
Situationen eigenverantwortlich zu agieren);   

• Erwachsene eventuell durch Radio- und Fernsehsendungen;   

• Erweiterung des Internetangebotes zum Thema;   

• besondere Maßnahmen, die auf „schwer erreichbare“ Personengruppen abzielen;   
Förderung der Forschung zu Risikokommunikation (Wie soll kommuniziert werden?). Dabei ist 
insbesondere darauf zu achten, dass die Kommunikation nicht zur Panikmache beiträgt, 
andererseits darf nicht verharmlost werden. Realistische und kompetente Informationen 
befähigen zum Handeln;   

verstärkte Integration von Klimawandelanpassung in die Lehrpläne;   

• Jugendliche via Web, soziale Netzwerke, kreativen Aktionen;   

Optimierung und Evaluierung bestehender Instrumente (z. B. Lehrpläne und Bildungsstandards);   
Schulung der MultiplikatorInnen im schulischen und nicht-schulischen Bereich. Sie sollen dazu 
befähigt werden, Zusammenhänge aufzuzeigen und sich nicht nur auf Einzelaspekte zu 
beschränken. Dies gewährleistet, dass die Angesprochenen ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten 
entdecken (Bildung für nachhaltige Entwicklung).   

3.9.4.2 UMGANG MIT HITZE UND TROCKENHEIT 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Ausarbeitung eines nationalen Hitzeaktionsplans (basierend auf einer Risikoanalyse von sensiblen 
Personengruppen) inklusive Maßnahmen zur Minderung der gesundheitlichen Folgen, u. a.:   
• Verstärkte Bewusstseinsbildung der Bevölkerung über Risiken bei Hitze (z. B. auch über 
Veränderung der Qualität der Badegewässer) und zum richtigen Verhalten während Hitzewellen 
sowohl im Alltag als auch beim Freizeitverhalten (inklusive Informationen zum Hautkrebsrisiko 
und zur Ozonbelastung);   
• Gezielte Präventionsmaßnahmen für besonders vulnerable Gruppen, insbesondere 
Pflegebedürftige.   
Forcierung der Freiwilligenarbeit (z. B. in Form von Anrufdiensten), um alleinstehende ältere 
Personen bei Hitzewellen zu betreuen;   
Förderung der Forschung (z. B. zu veränderten Zeitmustern im Alltag) zu klimafreundlichen 
Maßnahmen.   
Überlegungen zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten und Stärkung von Arbeitsschutzmaßnahmen 
sowie verstärkte Sensibilisierung des Arbeitsschutzes in Hinblick auf hohe Temperaturen in 
Innenräumen und im Außenraumbereich. Dies ist auch in Schulen und Kindergärten zu 
berücksichtigen;   
• Verstärkte Forcierung/Schaffung extramuraler Betreuungseinrichtungen und Evaluierung der 
Vernetzung;   

Organisation bzw. Bereitstellung von kühlen, allgemein zugänglichen Räumen;   
Verstärkte Bereitstellung von Trinkwasserspendern in öffentlichen Gebäuden (Schulen etc.) und 
auf Plätzen (Verkehrsknotenpunkte des öffentlichen Verkehrs);   

• vermehrte Schaffung von horizontaler und vertikaler Gebäudebegrünung.   
Erarbeitung von Beschattungskonzepten für den öffentlichen Raum, für Haltestellen des ÖPNV, 
für Kinderspielplätze etc., Baumpflanzungen;   
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• Ausbau und Erhalt von Frischluftkorridoren und des Grünraumanteiles in urbanen Gebieten;   
• Berücksichtigung von Hitzewellen in der langfristigen Stadtplanung, die bauphysikalische, 
energie- und verkehrspolitische Strategien mit einbezieht (siehe insbesondere Aktivitätsfelder 
Raumordnung, Stadt – urbane Frei- und Grünräume sowie Bauen und Wohnen);   

3.9.4.3 UMGANG MIT HOCHWÄSSERN, MUREN, LAWINEN, RUT-
SCHUNGEN UND STEINSCHLÄGEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Weitere Schaffung von Anreizen zur Gewinnung freiwilliger HelferInnen (z. B. durch den 
Gesetzgeber) und entsprechende Vorbereitung und Schulung der Einsatzkräfte;   
Überprüfung und ggf. Verbesserung bestehender Notfallpläne bzw. Koordination und 
Zusammenführung von Notfallplänen;   
Sicherung der Trinkwasserversorgung und Aufrechterhaltung der hygienisch unbedenklichen 
sanitären Entsorgung von Fäkalien nach Extremereignissen;   
Kontinuierliche Überwachung der Trinkwasserqualität zur Prävention und Verhinderung von 
Kontaminationen insbesondere bei Extremereignissen (Infektionserregern, die zu 
Durchfallerkrankungen führen, chemische Verunreinigungen etc.) und Gewährleistung der 
Zugriffsmöglichkeiten;   
Implementierung des Wassersicherheitsplanes der WHO für Betreiber von 
Wasserversorgungsanlagen;   
Bundesweite Koordination und Kommunikation sowie stärkere Vernetzung der 
Hilfsorganisationen;   
Definition zentraler Versorgungsbereiche in den Kommunen und vorausschauende Planung von 
Kapazitäten (unter Berücksichtigung von übergreifenden Szenarienübungen);   

Bereitstellung von Kriseninterventionsteams vor Ort für die Erstversorgung im Katastrophenfall;   

Erhöhung der Kapazitäten von Einsatzkräften im Ernstfall;   
Berücksichtigung einer möglichst geringen Anfälligkeit der Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung gegenüber Extremereignissen bereits bei der Planung und Ausführung;   
Organisation einer frühzeitigen Intervention sowie einer längerfristigen psychischen Betreuung 
der Betroffenen mit posttraumatischen Belastungsstörungen;   

Forschung zu posttraumatischen Belastungsstörungen.   

3.9.4.4 AUSBAU DES WISSENSSTANDES UND VORBEREITUNG 
ZUM UMGANG MIT ERREGERN/INFEKTIONSKRANKHEITEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Prüfung und bei Bedarf Adaptierung der rechtlichen Rahmenbedingungen (z. B. Epidemiegesetz, 
Zoonosegesetz);   

• Welche Erreger kommen (noch) in Betracht? Welches Risikopotenzial besteht?   

• Ausbreitungsmodelle von Vektoren;   
• Charakterisierung der kritischen Schwellenwerte bei der Etablierung von 
Erregern/Infektionskrankheiten;   

Forcierung der interdisziplinären Forschung (Human/Vet) auf nationaler und auf EU-Ebene;   

Ausbau einer adäquaten Labor-Infrastruktur (mit internat. Vernetzung);   
Integration der Meldepflicht für neu auftretende Krankheiten/Erreger in das elektronische 
Meldesystem bei Bedarf;   
Sensibilisierung von Fachkreisen und Aufnahme entsprechender Inhalte in die Aus- und 
Weiterbildung von Ärztinnen, Pflegepersonal, PflegewissenschafterInnen und anderen 
Multiplikatoren (Handlungsanleitungen).   
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Vorbeugende Bekämpfung von Vektoren, vor allem in Risikogebieten;   

3.9.4.5 RISIKOMANAGEMENT HINSICHTLICH DER AUSBREITUNG 
ALLERGENER UND GIFTIGER ARTEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Forschung zur Ausbreitung von allergenen und giftigen Arten, zu möglichen Wechselwirkungen 
mit anderen Faktoren usw.;   
Aktive Öffentlichkeits- und Informationsarbeit durch das öffentliche Gesundheitswesen zur 
Schaffung von entsprechendem Problembewusstsein;   

Verschärfung phytosanitärer Importkontrollen.   
Forcierung des Monitorings und entsprechende Bekämpfung zur Verhinderung einer weiteren 
Ausbreitung (z. B. von Ambrosie) bzw. der Einschleppung und Verbreitung neuer allergener 
Pflanzen und Tiere;   

Prophylaxe bei den Betroffenen;   

3.9.4.6 UMGANG MIT SCHADSTOFFEN UND ULTRAVIOLETTER 
STRAHLUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Um Regionen mit überdurchschnittlicher UV-Belastung zu identifizieren, sollt die Exposition 
gemessen werden. Auf dieser Basis können gezielte Verhaltensanweisungen zum Schutz 
gefährdeter Bevölkerungsgruppen abgeleitet werden;   

Prüfung und ggf. Anpassung von Rahmenbedingungen zur Verringerung der Schadstoffexposition.   
Förderung der Forschung in Bezug auf indirekte Wirkungen (Temperatur, Feuchtigkeit, 
Trockenheit etc.) auf die Schadstofflast in Luft, Grundwasser, Gewässern, Böden und 
Lebensmitteln;   
Die zu erstellenden Risikokarten für Hochwasser umfassen Schutzgüter und 
Verschmutzungsquellen ab einer bestimmten Größe (Altlasten, Einträge aus dem Europäischen 
Schadstofffreisetzungs- und Verbringungsregister PRTR, kleinere Verschmutzungsquellen (z. B. 
kleinere Kläranlagen, Hausmülldeponien und Betriebe, welche nicht im PRTR-Register 
ausgewiesen sind) werden nicht erfasst und sollten in die Notfallplanung einbezogen werden. 
Diese Fragestellungen sollten bearbeitet werden, um Handlungsanweisungen in die 
Risikomanagementpläne, die bis 2015 erarbeitet werden sollen, einfließen lassen zu können. Im 
Vordergrund sollte die Vermeidung von Kontaminationen mit langlebigen, toxischen und 
bioakkumulierenden Stoffen stehen;   

3.9.4.7 AUFBAU VON MONITORING- UND FRÜHWARNSYSTEMEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Schaffung von Datenmaterial über Ausgangssituation und Darstellung von Trends als wesentlicher 
Bestandteil eines Monitoringsystems und als wichtige Grundlage für zielgruppenspezifische 
Frühwarnsysteme;   
Kartierung, Darstellung und Charakterisierung von Gebieten/Regionen mit erhöhtem Risiko 
gegenüber Hochwasser sowie erhöhter Anfälligkeit (Sensitivity) gegenüber Hitze, 
Infektionskrankheiten etc.;   
Evaluierung des Zusammenwirkens von Hitze und anderen Einflussfaktoren (Luftschadstoffe, UV-
Index, Lärm, Stress, …);   
Überprüfung und ggf. Verknüpfung bzw. Adaptierung bestehender Monitoringsysteme auf ihrer 
Nutzbarkeit unter veränderten klimatischen Bedingungen;   

• hitzebedingte Erkrankungen und Sterblichkeit (Herz-Kreislauf):   
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• Infektionskrankheiten;   

• Allergenbelastung;   
Aufbau einer Disziplinen-übergreifenden Fördereinrichtung als Basis für ein vernetztes 
Monitoring- und Frühwarnsystem;   
Anpassung, Zusammenführung und Ausbau vorhandener Instrumente zur Frühwarnung mit 
zeitlich und räumlich konkretisierten Warnungen und Verhaltensregeln;   
Ausarbeitung von Schulungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Akteurinnen/Akteure (siehe 
Kapitel 3.9.4.8 – Aus- und Weiterbildung von ÄrztInnen und des Personals in medizinisch, 
therapeutisch, diagnostischen Gesundheitsberufen (MTDG) unter Berücksichtigung von 
klimarelevanten Themen).   
Monitoring von Temperatur und zeitlichem Temperaturverlauf (auch Erfassung 
mikroklimatischer Unterschiede);   

Darstellung von Risikogruppen, nach Risiko-Wohngebieten innerhalb von Städten etc.;   

• UV-Strahlung;   
Benennung einer zentralen Koordinierungsstelle, die mit beteiligten Institutionen kooperiert und 
in Notfällen direkt handlungsfähig ist und Schaffung von Kommunikationswegen;   
Regelungen, wer wem in Falle einer Hitzewarnung verbindlich welche Informationen übermitteln 
muss und wer welche Maßnahmen setzen muss;   

3.9.4.8 AUS-UND WEITERBILDUNG VON ÄRZTINNEN UND DES 
PERSONALS IN MEDIZINISCH, THERAPEUTISCH, DIAGNOSTI-
SCHEN GESUNDHEITSBERUFEN (MTDG) UNTER BERÜCKSICHTI-
GUNG VON KLIMARELEVANTEN THEMEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Schaffung eines Problembewusstseins für posttraumatische Belastungsstörungen bei Menschen 
nach Katastrophen im Spitalsbereich, bei ÄrztInnen und beim Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGD);   

Aufklärungsarbeit bei Gesundheitsdiensten über verschiedenste Kommunikationswege.   
• Diagnostik und Therapie tropischer Erkrankungen, die wegen Klimawandel auch in Österreich 
auftreten können (Vermittlung von akuten und chronischen Interventionsmöglichkeiten, z. B. im 
Rahmen von Schulungswochen in entsprechenden Klimadaten);   

• Prävention von Hitzestress;   
• Verbesserung der Vor- und Nachsorge und frühzeitige Erkennung/ Diagnose und Therapie von 
posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS);   

Berücksichtigung der Themen in Ausbildungsordnungen und den Lehrplänen;   

3.10.4 ÖKOSYSTEME & BIODIVERSITÄT 

3.10.4.1 VERBESSERUNGEN DER WISSENSBASIS DURCH FOR-
SCHUNG ZU AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS AUF ÖKO-
SYSTEME/BIODIVERSITÄT 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Für naturschutzfachlich wichtige oder mutmaßlich vom Klimawandel besonders betroffene 
Artengruppen, Lebensräume sollen regionalisierte Vulnerabilitätsabschätzungen und 
Anpassungsmöglichkeiten erarbeitet werden;   
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Konzeptentwicklung, Modellierung, Langzeitstudien und Monitoring (für Datengrundlagen 
und zur Plausibilitätskontrolle);   

Umsetzung von Modellprojekten und Fallstudien;   
Klärung der Bedeutung der genetischen Diversität für die Anpassungsfähigkeit von Arten an 
den Klimawandel.   
Sozio-ökonomische Szenarien (z. B. Änderungen der Landnutzung, Bevölkerungsdichte, 
Transportinfrastruktur) sollen in die Szenarien integriert und abgebildet werden. Die 
Bearbeitung soll unter Anbindung an existierende nationale und übernationale Initiativen 
erfolgen;   
Bedarfsanalyse basierend auf vorhandenem Wissen als Basis für die Integration 
entsprechender Fragestellungen in nationale Forschungsprogramme;   

Verstärkte Vernetzung und Nutzung bestehender Infrastrukturen;   

3.10.4.2 VERSTÄRKTE BERÜCKSICHTIGUNG DES KLIMAWANDELS 
IN BESTEHENDEN MONITORINGSYSTEMEN BZW. AUSBAU VON 
MONITORING- UND FRÜHWARNSYSTEMEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Sicherung der Weiterführung von bestehenden Monitoringsystemen (z. B. MOBI, 
Waldinventur);   
Prüfung bestehender Monitoringsysteme hinsichtlich ihrer Aussagekraft bezüglich 
Anpassung an den Klimawandel und ggf. Zusammenführung und weiterer Ausbau von 
Monitoring- und Frühwarnsystemen zur Nutzung von Synergien und Erhöhung der Effizienz 
unter verstärkter Nutzung von Geoinformationssystemen;   
Verstärkte Berücksichtigung von genetischer Diversität, Aufbau bzw. Ausbau eines 
genetischen Monitoringsystems;   
Aufbau eines Frühwarnsystems für Neobiota unter besonderer Berücksichtigung jener Arten, 
die sowohl hohe gesundheitliche als auch ökomische Folgekosten für die Gesellschaft mit 
sich bringen.   

3.10.4.3 INTEGRATION VON KLIMAWANDEL IN NATURSCHUTZ-
KONZEPTE 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Prüfung und ggf. Weiterentwicklung bestehender Naturschutzkonzepte bzw. Entwicklung neuer 
Konzepte;   

Verstärkte Berücksichtigung des Naturschutzes in der Raumordnung.   

3.10.4.4 STÄRKUNG DER WISSENSVERMITTLUNG ZUR BEDEU-
TUNG DER BIODIVERSITÄT UND VON ÖKOSYSTEMEN FÜR KLI-
MAWANDELANPASSUNG IN AUSBILDUNG UND VERSTÄRKTE ÖF-
FENTLICHKEITSARBEIT 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Integration in Ausbildung von ExpertInnen und Stakeholdern (Schulen, Landwirtschaftsschulen, 
Universitäten etc.), Unterstützung bei der Vernetzung von AkteurInnen;   
Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zur gesamtheitlichen Bedeutung der 
Biodiversität und von Ökosystemen sowohl in der breiten Öffentlichkeit als auch innerhalb der 
Wissenschaft. Beispielhaft kann in diesem Zusammenhang das „Biodiversitätsmonitoring mit   
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LandwirtInnen“, das von Bund, Ländern und EU unterstützt wird, genannt werden. In diesem 
Projekt beobachten und dokumentieren Landwirtinnen und Landwirte die Biodiversität auf ihren 
Wiesen. Derzeit befindet sich ein Projekt „Biodiversitätsmonitoring für ForstwirtInnen“ in 
Ausarbeitung. 

Konzeptentwicklung, Entwicklung von Unterrichtsmaterialien und Informationsmaterial;   
Verstärkte Motivation zur Verhaltensänderung in der Bevölkerung hin zu einer nachhaltigen und 
klimaschonenden Lebensweise.   

3.10.4.5 BEIBEHALTUNG EINER EXTENSIVEN LANDNUTZUNG IN 
MONTANEN BIS ALPINEN GEBIRGSLAGEN UND IN AUSGEWÄHL-
TEN LAGEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Umsetzung von Modellprojekten und Förderung von Projektvorhaben;   

Berücksichtigung in Forschungs-, Förder- und Naturschutzprogrammen;   
Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit, Integration in Ausbildung von ExpertInnen und 
Stakeholdern (Landwirtschaftsschulen, Universitäten etc.).   

3.10.4.6 ANPASSUNG DER ANGEBOTE VON FREIZEIT- UND UR-
LAUBSAKTIVITÄTEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Freizeit- und Urlaubsaktivitäten, die sensible Lebensräume beeinträchtigen, sind so zu gestalten, 
dass die negativen Auswirkungen minimiert werden (z. B. Wintertourismus, siehe auch 
Aktivitätsfeld Tourismus);   

Einbindung in zukünftige kommunale Energie- und Klimaschutzkonzepte.   

Konzeptentwicklung, Umsetzung von Modellprojekten;   
Berücksichtigung bei der Umsetzung und Weiterentwicklung von Tourismus- und 
Freizeitanlagen, Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit, Förderung von Projektvorhaben;   
Freizeit- und Urlaubsaktivitäten, die durch Klimawandel zunehmend erschwert werden (z. B. 
Skifahren in tief gelegenen Wintersportorten), sind an die sich wandelnden Bedingungen 
anzupassen. Dies soll in der Weise erfolgen, dass mit betroffenen Gemeinden zusätzliche und 
unter Klimawandel zukunftsfähige touristische Angebote entwickelt werden;   

3.10.4.7 ANPASSUNG DER GESTALTUNG ÖFFENTLICHER UND 
PRIVATER FREIFLÄCHEN IN SIEDLUNGEN AN NATURSCHUTZZIE-
LE UND KLIMAWANDELEFFEKTE 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Naturschutzgemäße Gestaltung von Grünflächen, ungenutzten Brachen wie z. B. Industriebrachen 
etc. als Rückzugsräume;   

Festschreibung in Wettbewerben und Ausschreibungen;   

Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit;   

Berücksichtigung bei Vorgaben an Gartenämter.   
Entsiegelung von Flächen innerhalb von Siedlungen (Entlastung des Kanalsystems, Erhöhung der 
Versickerung in Böden), Regenwassermanagement;   
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Begrünung von Dächern und Fassaden;   
Ausweitung des Baumbestandes im öffentlichen Bereich (z. B. entlang städtischer Straßen, Plätze 
etc.);   

bevorzugte Auswahl von Hitze- und trockenheitsresistenten Gehölzen für Bepflanzungen;   

Förderung naturnaher Gestaltung von Gärten und des öffentlichen Grüns;   

Zulassung von Spontangrün auf wenig oder ungenutzten Flächen;   

Konzeptentwicklung, Umsetzung von Modellprojekten und Monitoring;   

Integration in Ausbildung von ExpertInnen (Universitäten, Fachhochschulen etc.);   

3.10.4.8 STÄRKUNG GEFÄHRDETER POPULATIONEN UND ARTEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Konzeptentwicklung (inkl. nationaler Priorisierung), Naturschutzforschung, Umsetzung von 
Modellprojekten und Monitoring;   
Berücksichtigung in Forschungs-, Förder- und Naturschutzprogrammen, Förderung von 
Modellprojekten.   

3.10.4.9 ERHALTUNG UND VERBESSERUNG DER EINBETTUNG 
UND VERNETZUNG VON SCHUTZGEBIETEN UND LEBENSRÄUMEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Lebensräume und Schutzgebiete sind durch geeignete Strukturen möglichst so zu verbinden, dass 
ein effektives Netzwerk von Habitatkorridoren entsteht;   
Beim Design von Korridoren und Trittsteinen ist zu beachten, dass sie so gestaltet sind, dass sie 
für die Zielarten gut nutzbar sind (z. B. Abstand von Trittsteinen, geeignete Strukturen) und dass 
sie generell Schutzgebiete, im Besonderen auch gleichartige, mit einander verbinden;   

Korridore entlang von Klima- und Höhengradienten sind besonders zur Vernetzung geeignet;   
Stärkung der Schutzgebietsbetreuung in Österreich und Anpassung des 
Schutzgebietsmanagements an den Klimawandel;   
Andere Beeinträchtigungen von Schutzgebieten durch menschliche Eingriffe sind ergänzend so 
weit wie möglich zu reduzieren;   

Konzeptentwicklung, Umsetzung von Modellprojekten, Langzeitstudien und Monitoring;   

Umfassende Umsetzung der EU-Naturschutzrichtlinien und der WRRL;   

Berücksichtigung in Forschungs-, Förder- und Naturschutzprogrammen.   

3.10.4.10 SCHUTZ VON FEUCHTLEBENSRÄUMEN DURCH SICHE-
RUNG DER QUALITÄT UND QUANTITÄT DES GRUNDWASSERS 
UND DURCH ERHÖHUNG DER WASSERSPEICHER- UND -
RÜCKHALTEFÄHIGKEIT DER LANDSCHAFTEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Forcierung von abflussverzögernden Maßnahmen, wobei die Bandbreite von der Öffnung von 
ehemaligen Überflutungsflächen bis zu einer Anlage neuer Rückhaltebecken/Rückhalteteiche 
gehen kann;   
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Umfassende Umsetzung der WRRL, der Grundwasserrichtlinie und der EU-
Naturschutzrichtlinien;   
Gezielte Wiedervernässung entwässerter Feuchtgebiete und Anpassung der Nutzung an die 
standörtlichen Voraussetzungen – wo möglich Konzeptentwicklung, Umsetzung von 
Modellprojekten, Monitoring und Langzeitstudien;   

Berücksichtigung in Forschungs-, Förder- und Naturschutzprogrammen.   
Förderung von flächiger Bodenbedeckung in der Landwirtschaft (siehe auch Kapitel 3.1.4.1 – 
Nachhaltiger Aufbau des Bodens und Sicherung der Bodenfruchtbarkeit, -struktur und -stabilität);   

Renaturierung von Fließgewässern unter Öffnung versiegelter Gewässersohlen   
Verstärkte Etablierung und Förderung von wassersparenden Bewässerungssystemen sowie 
Verbesserungen in der Bewässerungsplanung (siehe Kapitel 3.1.4.2 – Verstärkte Etablierung und 
Förderung von wassersparenden Bewässerungssystemen sowie Verbesserungen in der 
Bewässerungsplanung);   
Im Bedarfsfall (regionale Prüfung erforderlich) Erhöhung der Grundwasserneubildung in Gebieten 
mit sinkenden Grundwasserspiegeln durch gezielte Rücknahme von Entwässerungen und 
Drainagierungen und Verhinderung weiterer Entwässerungen. Grundwasserneubildung könnte 
man auch bei Bedarf im Umfeld von großen Wasserentnahmestellen durch gezielte 
Grundwasseranreicherung unterstützen;   

3.10.4.11 FORCIERUNG DES GEWÄSSERRÜCKBAUS UND STÄR-
KUNG EINES INTEGRIERTEN EINZUGSGEBIETSMANAGEMENTS BEI 
GEWÄSSERN SOWIE VERMEIDUNG STARKER GEWÄSSERERWÄR-
MUNGEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Fortführung der Aktivitäten zur Ausweitung bzw. Sicherung von Überflutungsbereichen und 
Hochwasserrückhaltebereichen;   

Umfassende Umsetzung der WRRL und der HWRL;   

Anpassung des Gewässermanagements und der Raumplanung;   
Ausbau der energetischen Nutzung der Wasserkraft nur unter Bedachtnahme auf ökologische 
Folgewirkungen und Einbeziehung von Aspekten des Naturschutzes;   

Dämpfung von Abflussspitzen bei Starkniederschlägen;   
Ausweisung von Risikozonen und Nichtbebauungszonen unter Berücksichtigung steigenden 
Hochwasserrisikos;   

Gewährleistung einer nachhaltigen Nutzung und umfassenden Betrachtung von Gewässerkörpern;   

Umsetzung von Modellprojekten, Monitoring und Langzeitstudien;   

Berücksichtigung in der nationalen Energiestrategie;   
Umfassende Prüfung und erforderlichenfalls Einschränkung der Einleitung thermisch 
vorbelasteter Wässer;   
Entwicklung/Einsatz von geeigneten Maßnahmen und Verfahren zur Vermeidung thermischer 
Belastungen durch Wärmeeinleitungen (siehe Kapitel 3.3.4.9 – Verstärkte Berücksichtigung der 
Wassertemperaturen bei wasserwirtschaftlichen Maßnahmen).   

3.10.4.12 ERHALT VON ÖKOSYSTEMDIENSTLEISTUNGEN BEI 
NACHHALTIGER LANDNUTZUNG UND IM NATURSCHUTZ 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Bewusstseinsbildung bei allen relevanten AkteurInnen und in der Bevölkerung (siehe auch Kapitel 
3.10.4.4 – Stärkung der Wissensvermittlung zur Bedeutung der Biodiversität und von   
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Ökosystemen für Klimawandelanpassung in Ausbildung und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit); 

Konzeptentwicklung, Umsetzung von Modellprojekten, Langzeitstudien und Monitoring;   

Berücksichtigung in Forschungs-, Förder-, und Naturschutzprogrammen;   
Forcierung von Ökosystemleistungen im Inland, die einen positiven Beitrag zum Klimaschutz und 
zur Klimawandelanpassung leisten.   

3.10.4.13 BERÜCKSICHTIGUNG DES THEMAS ÖKOSYSTE-
ME/BIODIVERSITÄT IM GLOBALEN KONTEXT 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Forcierung der Verwendung nachhaltig produzierter heimischer nach-wachsender Rohstoffe zur 
Reduzierung von Importen und damit verbun-denen möglichen negativen Effekten auf z. B. die 
Biodiversität in Staaten, aus denen nach Österreich importiert wird;   
Überprüfung der wesentlichen österreichischen Programme im Hinblick auf ihre Effekte auf die 
globale Biodiversität bzw. ggf. Anpassungen;   
Überprüfung der Effekte bei Importen, ggf. Anpassungen (Stärkung positiver Initiativen, 
Abschwächung negativer Vorgangsweisen);   
Berücksichtigung von Klimawandelanpassung und von Biodiversitäts-Standards in der 
Entwicklungszusammenarbeit, Integration in juristische und verfahrenstechnische Materie sowie 
bei Ausgestaltung internationaler Forschungspolitik;   

3.11.4 VERKEHRSINFRASTRUKTUR 

3.11.4.1 WEITERE AUSBAU VON INFORMATIONS- UND FRÜH-
WARNSYSTEMEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Aufbau eines Katalogs über Vulnerabilitätserfahrungen aus der Vergangenheit, die bei 
Entscheidungen über Neuinvestitionen herangezogen werden können (tlw. für Straßenabschnitte 
bei der ASFINAG vorhanden bzw. innerhalb der ÖBB bekannt; Erfahrungen zu Risikokartierungen 
von Straßen gibt es in skandinavischen Ländern);   
Umsetzung der vorhandenen Grundlagen und weitere Forschung entsprechend den 
Erkenntnissen der Entwicklung des Klimageschehens;   
Aufbau eines Monitoringsystems für Extremwetterereignisse (inklusive Informationen über 
Klimaparameter wie Niederschlag usw.) und laufende Evaluierung (Schadenskosten, mittel- und 
unmittelbar);   
Durchführung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Falle von Extremereignissen 
(Einsatzpläne etc.);   

Einführung von Kompetenzregelungen (Zuständigkeitsregelungen und Beistandsverpflichtungen);   

Ausbildung des Personals der Infrastrukturbetreiber, auch auf Landes- und kommunaler Ebene;   

Anlassbezogene Information der Bevölkerung;   

Berücksichtigung von Ausfallsebenen in Extremsituationen;   
Hinsichtlich Hitzeperioden soll ein Erfahrungsaustausch mit unseren südlichen Nachbarländern 
forciert werden.   
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3.11.4.2 SICHERUNG EINES FUNKTIONSFÄHIGEN VERKEHRSSYS-
TEMS 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Integration von Aspekten der Anpassung (und auch des Klimaschutzes) in alle Investitionen der 
Verkehrsinfrastruktur und Überprüfung der Investitionspläne auf Widersprüche zu den 
Anpassungserfordernissen und Klimaschutzzielen;   
Evaluierung bestehender Verkehrsinfrastrukturen und bei Bedarf Aufrechterhaltung bzw. Ausbau 
von Parallelstrukturen (z. B. Schiene, Wasserstraßen, Radverkehr, Fußgängerverkehr, öffentlicher 
Verkehr);   
Ausbau der Infrastruktur für den intermodalen Verkehr (= den Transport von Gütern in ein und 
derselben Ladeeinheit oder demselben Straßenfahrzeug mit zwei oder mehreren Verkehrsträgern, 
wobei ein Wechsel der Ladeeinheit, aber kein Umschlag der transportierten Güter selbst erfolgt);   
Stärkere Vernetzung der Verkehrsträger zur Reduktion der Vulnerabilität (Errichtung von 
multimodalen Verkehrsknotenpunkten);   

Abstimmung des Krisenmanagements auf die Klimawandelveränderungen (Konzeptentwicklung);   

Öffentlichkeitsarbeit zu Klimawandel und Verkehr/Mobilität;   
Nachweis der Wirksamkeit durch Simulation, Umsetzung von Demonstrationsprojekten und 
Monitoring.   
Verstärkte Nutzung der technischen Möglichkeiten z. B. für die Einrichtung von 
Telearbeitsplätzen oder Videokonferenzen (unter Berücksichtigung sozialer Aspekte), um das 
Verkehrsaufkommen zu verringern.   
Integration von Klimawandel und Verkehr/Mobilität in Ausbildung von ExpertInnen und 
Stakeholdern (Universitäten, Fachhochschulen, Behörden etc.);   

Flexibilisierung von Arbeitszeiten zur Vermeidung.   
Anbindung bzw. Neubau öffentlicher Einrichtungen (z. B. Spitäler, Behörden oder Schulen) an das 
öffentliche Verkehrsnetz;   

Förderung des Mobilitätsmanagements von Betrieben und der öffentlichen Verwaltung;   
Initiativen zur schrittweisen Realisierung der Kostenwahrheit im Verkehr (Kilometergeld, 
Abschreibung, kostenloses Abstellen im öffentlichen Raum, Stellplatzkosten, Umlegung der 
Kosten der Infrastrukturen auf die Allgemeinheit etc.) und des Verursacherprinzips bei der 
Kostenberechnung von Neuerschließungen („Verkehrserzeugerabgabe“);   

Anpassung der Infrastruktur zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs;   
Weitere Forcierung von Geh- und Radwegen, im optimalen Fall durch Ausgestaltung mit 
schattenspendenden und vor Starkregenereignissen schützenden Elementen wie z. B. durch 
geeignete Baumpflanzungen, und weiterer Ausbau von Trinkbrunnen im Geh- und Radwegenetz;   

Allokation der Mittel auch nach den Zielen Anpassung und Klimaschutz;   
Veränderung der Verkehrsmittelwahl (Modal Split) zugunsten klimaverträglicher Verkehrsmittel 
durch lokale Verkehrsberuhigungsmaßnahmen;   

3.11.4.3 SICHERSTELLUNG DES THERMISCHEN KOMFORTS DURCH 
REDUKTION DER THERMISCHEN LASTEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Ausbau der Infrastruktur für e-Mobilität, Strom aus Solaranlagen;   

Schaffung weiterer Telearbeitsplätze, verstärkte Nutzung von Videokonferenzen;   

Umsetzung und Anwendung der Eco-Design-Richtlinie (z. B. hinsichtlich Straßenbeleuchtung);   

Anwendung von Energieeffizienzkriterien für die Planung von Verkehrsinfrastrukturen.   
Verwendung einer tageslichtabhängigen Beleuchtung der Betriebsmittel, Flughäfen, Bahnhöfe 
etc.;   

Umstellung auf Infrastrukturen und Verkehrsmittel mit langer Lebensdauer (da diese zu einer   
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höheren Systemeffizienz mit geringer Verlustleistung und geringerem Stand-by-Verbrauch 
führen); 
Entwicklung/Förderung von Technologien, die klimaschutzkonform sind (z. B. geringer 
Ressourcenverbrauch und Reduktion der CO2-Emissionen) und bezüglich Hitzelasten und 
Extremwetterereignissen geringen Anpassungsaufwand erfordern (z. B. Nutzung von 
Fahrtwindkühlung bei Verkehrsmitteln, sickerfähige Beläge bei Nebenanlagen);   
Verkehrsberuhigung im motorisierten Individualverkehr zur Reduktion der „thermischen Lasten“ 
in dichtverbauten Gebieten;   
Konzeptentwicklung; Nachweis der Wirksamkeit durch Simulation, Umsetzung von 
Demonstrationsprojekten und Monitoring;   

3.11.4.4 REDUKTION VON MÖGLICHEN HITZEBELASTUNGEN FÜR 
FAHRGÄSTE UND PERSONAL IN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMIT-
TELN DURCH GEEIGNETE KLIMATISIERUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Weiterentwicklung der Klimatisierung öffentlicher Verkehrsmittel (unter weitgehender 
Ausnutzung von passiven Lüftungsmöglichkeiten);   
Rechtzeitige und bedarfsgerechte Klimatisierung der Fahrzeuge (vor Abfahrt) kann durch eine 
entsprechende Schulung des Personals erreicht werden;   

Simulation von Betriebsbedingungen unter extremen Temperaturen;   
Förderung des Witterungsschutzes für Menschen und Betriebsmittel (z. B. Beschattung, Schaffung 
von Wartehäuschen);   

Erstellen von Verhaltensregeln für Fuhrparkbetreiber bei Ausfall der Klimatisierung;   

Ausreichende Verfügbarkeit von Trinkwasser in Verkehrsmitteln und an Verkehrsknotenpunkten;   
Forcierung der Eigenverantwortung der Bevölkerung durch Bewusstseinsbildung (z. B. 
Kampagnen, dass Menschen Trinkwasser auf ihren Verkehrswegen mitnehmen, die Kleidung dem 
Wetter anpassen);   
Berücksichtigung des Klimawandels bereits bei Neuausschreibungen, sodass auch Hersteller auf 
die neuen Anforderungen reagieren können.   

Weiterentwicklung der technischen Sicherheit von Klimaanlagen;   

Entwicklung von Systemen, die im Notfall greifen;   

Forschung für die Schaffung technischer Voraussetzungen zur Kühlung;   

Ausstattung mit Notklimatisierung im Fernverkehr;   

3.11.4.5 ÜBERPRÜFUNG UND ALLENFALLS ANPASSUNG VON 
RECHTSNORMEN AN DEN KLIMAWANDEL FÜR BAU UND BETRIEB 
VON VERKEHRSINFRASTRUKTUREN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Berechnung der Sommertauglichkeit der Verkehrsinfrastruktur auf Basis zukünftiger 
Temperaturniveaus (Anpassung der Klimadatensätze);   

Berechnung von Heizlasten (Vermeidung der Überdimensionierung von Heizungsanlagen);   
Berechnung höherer physikalischer Belastungen zwecks Anpassung der Bauteile (z. B. häufigere 
Hochwasser, größere Hochwasserspitzen, extreme Hitzeeinwirkungen);   
Anpflanzung eines Bewuchses entlang von Verkehrswegen, der weniger anfällig für Windwurf ist 
(z. B. durch Auswahl der Baumart und der Wuchshöhe); relevant vor allem auch für Bann- bzw. 
Schutzwälder;   
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Weiterer Forschungsbedarf zu konkreten Anforderungen und Lösungen;   
Neubemessung von baulichen Anlagen (Wassereinläufe, Kanäle, Sickerflächen, 
Überflutungssicherheit von Verkehrsanlagen etc.) in konkret definierten Fällen;   
Angepasste Dimensionierung der Befestigungen (Verankerung) von Verkehrseinrichtungen (z. B. 
Lichtsignalanlagen, Wegweiser, Straßenbeleuchtung);   
Anpassung der konstruktiven Vorschriften für kritische Konstruktionen (Stromleitungen, 
Netzkonfiguration, Überkopfwegweiser etc.).   

Entwicklung der Anpassungserfordernisse getrennt für Neubau und die Sanierung.   
Thematisierung des Klimawandels und der Anpassung an dessen Auswirkungen bei der 
Novellierung der Bauordnungen der Bundesländer und in den Normungsgremien;   

3.11.4.6 BERÜCKSICHTIGUNG VON MIKRO-/MESOKLIMATISCHEN 
BEDINGUNGEN BEI DER STADT- UND FREIRAUMPLANUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Einsatz von Simulationsprogrammen über Verkehrsaufkommen, Klimatrends;   
Verkehrsberuhigung im motorisierten Individualverkehr sowie Rückbau von Parkraum zur 
Verbesserung des Mikroklimas und zur Reduktion der Hitzebelastung;   

Grundlagenforschung; Konzeptentwicklung.   
Berücksichtigung des Verhaltens der Menschen bei der Bebauungs- und 
Flächenwidmungsplanung im Hinblick auf die spätere Infrastrukturnutzung und den externen 
Energieaufwand für Mobilität;   

Erstellung von Mikroklima-Katastern (z. B. Wärmeinseln, Frischluftkorridore, Windkomfort, …);   

Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen, v. a. an „Hotspots“ (z. B. Begrünung, Wasserflächen);   
Ausarbeitung eines Maßnahmenkatalogs (z. B. zum Grünanteil, zu Baumaterialien) für betroffene 
Städte;   
Berücksichtigung von mikro- und mesoklimatischen Bedingungen in den Raumordnungsgesetzen 
der Länder und bei der Erstellung von Stadtentwicklungsplänen;   

3.11.4.7 REDUKTION DES ZUWACHSES DAUERHAFT VERSIEGEL-
TER VERKEHRSFLÄCHEN ALS ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Bevorzugung von Versickerungsflächen statt Versiegelung bei Neuerrichtung von Abstellflächen;   
Prüfung bestehender Instrumente und ggf. Anpassung (z. B. Festlegung von maximalen 
Versiegelungsgraden in der Bebauungsvorschrift);   
Entwicklung von Anreizen für das Offenhalten der Fläche (z. B. durch Ausgleichsleistungen für 
versiegelte Verkehrs- und Bauflächen in Siedlungsräumen);   
Entwicklung neuer Förderungsschienen für die Entsiegelung und Anpassung der 
Straßenfinanzierung (bei Bedarf).   

3.11.4.8 FORSCHUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE FOLGEN DES KLI-
MAWANDELS IM BEREICH VERKEHRSINFRASTRUKTUR 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
• Umsetzung und soziale Fragen (z. B. Wirksamkeit von politischen Instrumenten, Vernetzung der 
Infrastrukturträger, Umsetzungshemmnisse, Verhalten der Betroffenen);   
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• technische Anpassung (z. B. notwendige klimawandelbedingte Anpassung der Verkehrsträger);   

Optimierung der Frühwarnsysteme hinsichtlich Akzeptanz und Handlungsumsetzung;   

Forcierung des nationalen und internationalen Erfahrungsaustausches.   
• regionale Klimafolgen (z. B. Verbesserung der Modelle, Regionalisierung der Ergebnisse, 
Datengrundlagen für Normen);   
Einrichtung transnationaler ExpertInnensysteme insbesondere bei Flüssen mit 
länderübergreifenden Überschwemmungsgebieten (z. B. March) bis zur praktischen Erprobung;   

Simulation von Szenarien für Extremwetterereignisse einschließlich Handlungsumsetzung;   
Analyse politischer, rechtlicher und sozio-ökonomischer Rahmenbedingungen und Trends und 
deren Auswirkungen als Grundlage für nachhaltige Entscheidungen;   
• Bioklimatologie und Mikroklima (z. B. Komfortbedingungen in Verkehrsmitteln, 
Wärmeinseleffekt, Entwicklung von Simulationstools, Konzeptentwicklung zur Verbesserung des 
Mikroklimas);   
• klimafolgenangepasste Bauweisen, Materialforschung, Identifikation kritischer Betriebszustände, 
energiewirtschaftliche Analysen, Kosten/Nutzen-Analysen);   
• interdisziplinär und transdisziplinär sollen neben den Risiken auch die Chancen des 
Klimawandels erforscht werden;   

3.11.4.9 PILOTPROJEKTE ZU KLIMAWANDELANGEPASSTEN VER-
KEHRSINFRASTRUKTUREN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Entwicklung von praxistauglichen und multiplizierbaren Lösungen für Anpassungsmaßnahmen 
(z. B. Siedlungs- und Verkehrsinfrastrukturen);   
Beachtung der mikroklimatischen Bedingungen in den Demonstrationsprojekten 
(Berücksichtigung des Umfelds);   
Ergänzung durch Begleitforschung (Monitoring, Kosten/Nutzen-Analysen, sozialwissenschaftliche 
Begleitforschung);   
Durchführung von Informationskampagnen: Die Ergebnisse der Demonstrationsprojekte müssen 
öffentlichkeitswirksam aufbereitet und verbreitet werden.   

3.11.4.10 VERBESSERTE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Information über notwendige Anpassungsmaßnahmen der Verkehrsinfrastrukturen und deren 
Umfeld durch planerische und bauliche Maßnahmen oder durch Verhaltensänderungen;   
Schaffung weiterer Information und Bewusstseinsbildung zum Klimawandel (z. B. Unterscheidung 
zwischen Wetter und Klima), zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels sowie zu deren Unterscheidung bzw. Abgrenzung und auch Synergien;   
Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zu Fragen der Anpassung von 
Gebäuden und deren Umfeld an die Folgen des Klimawandels;   

Erstellung von (Ergebnis-) Datenbanken für viele Anspruchsgruppen;   

Etablierung der Wissenschaft als Informationslieferantin;   
Entwicklung zielgruppenorientierter PR-Kampagnen, die über mehrere Kanäle laufen und auf 
regionale Besonderheiten (bzw. Betroffenheiten) eingehen. Wesentlich ist es, eine individuelle 
Betroffenheit zu erzeugen;   
Erarbeitung von Aufklärungskampagnen zu speziellen Themen noch vor Eintreffen des 
Ereignisses (z. B. Hitzeperiode).   
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3.11.4.11 AUS- UND WEITERBILDUNG ZUM THEMA ANPASSUNG 
AN DIE FOLGEN DES KLIMAWANDELS IM BEREICH VERKEHRSIN-
FRASTRUKTUR 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Anpassung der Lehrpläne für schulischen Unterricht;   

Aktive Integration in internationale Aktivitäten;   

Bereitstellung von Ressourcen personeller und materieller Art.   
Anpassung der Lehrpläne für Architektur, Stadt- und Raumplanung, Bauingenieurwesen, 
Verkehrsplanung, Freiraumplanung u. Ä.;   

Förderung der Weiterbildung für ProfessionistInnen;   

3.12.4 RAUMORDNUNG 

3.12.4.1 ERARBEITUNG UND BEREITSTELLUNG PRAXISRELEVAN-
TER DATEN- UND INFORMATIONSGRUNDLAGEN, BEWUSST-
SEINSBILDUNG SOWIE BESSERE VERNETZUNG DER AKTEURINNEN 
UND AKTEURE 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Verbesserung der Datengrundlagen und Wissensbasis zu möglichen raum- und 
raumplanungsrelevanten Klimawandelfolgen und Verwundbarkeiten (Pütz & Kruse 2011);   
Bereitstellung von raumrelevanten Informationen und Daten zu Klimawandel, Klimafolgen und 
Anpassungsoptionen an Raumordnungsakteurinnen/-akteure, indem z. B. regionale 
Planungsverbände die Funktion als Datendrehscheiben übernehmen (CLISP 2011a, b);   
Einrichtung von Raummonitoringsystemen mit klimawandelrelevanten Indikatoren, um ein 
adaptives Management von raumrelevanten Klimawandelfolgen zu ermöglichen (CLISP 2011b).   
Ausarbeitung und Bereitstellung von Arbeits-, Planungs- und Vollzugshilfen sowie 
entscheidungsunterstützenden Werkzeugen für Planungsträger, Aufsichts- und 
Genehmigungsbehörden, Gemeinden und Planerinnen/Planern (z. B. Leitlinien, Handbücher, 
Checklisten, Standards), die Anleitungen und Hilfestellungen dazu geben, wie das Thema 
Klimawandelanpassung in der Raumordnung zu bearbeiten und darzustellen ist (CLISP 2011a,b,c);   

Bereitstellung von Good Practice-Beispielen;   

Berücksichtigung von klimarelevanten Themen in der fachspezifischen Aus- und Weiterbildung;   
Wissenstransfer: Bessere Vernetzung und Zusammenarbeit der Akteurinnen und Akteure sowie 
Forcierung des Erfahrungsaustausches sowohl innerhalb der Raumordnung als auch mit anderen 
Fachbereichen.   
Bewusstseinsbildende Maßnahmen und gezielte Kommunikation zur Berücksichtigung des 
Themas Anpassung an den Klimawandel auf allen Planungsebenen, insbesondere gegenüber den 
Gemeinden (basierend auf einer langfristigen, systematischen und einheitlichen 
Kommunikationsstrategie zur Anpassung an den Klimawandel auf nationaler Ebene);   
AkteurInnen: Bessere Vernetzung und Zusammenarbeit der Akteurinnen und Akteure sowie 
Forcierung des Erfahrungsaustausches sowohl innerhalb der Raumordnung als auch mit anderen 
Fachbereichen;   
Verbesserung der Nutzbarkeit von Klimafolgeninformationen durch EntscheidungsträgerInnen in 
der Raumordnung; bessere Verschneidung zwischen der Wissensgenerierung von Seiten der 
Klima- und Klimafolgenforschung und den spezifischen Informationsbedürfnissen seitens der 
Raumordnung durch Dialog zwischen Forschung und Praxis;   
Gezielte bewusstseinsbildende Maßnahmen und Informationstätigkeiten gegenüber 
Liegenschaftseigentümerinnen/-eigentümern und Bürgerinnen/Bürgern zur Verbesserung des   
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individuellen Risikobewusstseins und zur Steigerung der eigenverantwortlichen Risikovorsorge 
Entwicklung und Ausbau von Modellen und Strukturen zum Regional Governance von 
Klimawandelanpassung   

3.12.4.2 SCHAFFUNG UND SICHERUNG VON HOCHWASSER-
RÜCKHALTE- UND HOCHWASSERABFLUSSFLÄCHEN UND KLARE 
REGELUNG VON WIDMUNGSVERBOTEN UND -
BESCHRÄNKUNGEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Ermittlung und Ausweisung der wesentlichen Hochwasserabfluss- und 
Hochwasserrückhalteräume nach einheitlichen Kriterien im Rahmen der wasserwirtschaftlichen 
Fachplanungskompetenz des Bundes (auf Basis der Novellierung des WRG 1959 i.d.F. 2011);   
Schaffung und Verbesserung der gesetzlichen Grundlagen für die Freihaltung von 
Hochwasserabfluss- und Hochwasserretentionsflächen durch Verankerung im 
Raumordnungsrecht; klare Regelung von Verboten bzw. Einschränkungen für Baulandwidmungen 
sowie für Nutzungen, welche die Abfluss- und Retentionswirksamkeit beeinträchtigen könnten 
(ÖREK 2011, ÖROK 2005a,b, FloodRisk II Habersack et al. 2009, CLISP 2011a);   
Ausweisung von Hochwasserabfluss- und Hochwasserretentionsflächen als Vorrang- bzw. 
Vorsorgeflächen mit Freihaltewirkung in den regionalen Raumordnungsprogrammen (als 
verbindliche Vorgaben für die örtliche Raumplanung) (u. a. ÖROK 2005a);   
Klare rechtliche Normierung von Ausnahmetatbeständen in Bezug auf Widmungsverbote und -
beschränkungen in Hochwasserabfluss- und Hochwasserrückhalteräumen (FloodRisk II, 
Habersack et al. 2009, ÖROK 2005a, CLISP 2011a);   
Klare Regelungen und Vorgehensweisen für in Hochwasserabfluss- und 
Hochwasserrückhalteflächen gelegenes, bereits gewidmetes, aber unbebautes Bauland (ÖREK 
2011), z. B. durch verstärkten Einsatz von Regelungsansätzen wie Rückwidmungen, Bausperren, 
Festlegung von Aufschließungsgebieten etc. für unbebautes Bauland in abfluss- und 
retentionswirksamen Bereichen (FloodRisk II 2009);   
Ersichtlichmachung von ausgewiesenen Hochwasserabflussgebieten und Gefahrenzonen in den 
örtlichen Raumplänen und sofern möglich in der überörtlichen Raumplanung;   
Verstärkte Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den betroffenen Gebietskörperschaften 
im Flusseinzugsgebiet, insbesondere zwischen Oberlieger- und Unterlieger-Gemeinden, bei der 
Freihaltung von Hochwasserabfluss- und -rückhalteräumen (ÖREK 2011, CLISP 2011a, FloodRisk II 
2009) (siehe Kapitel 3.12.4.5 – Förderung der interkommunalen Kooperation);   
Verstärkte Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Raumordnung, (Schutz-)Wasserwirtschaft 
und Wildbach- und Lawinenverbauung sowie Forcierung fachübergreifender und abgestimmter 
Lösungsansätze (insbesondere bei der Ausweisung und Umsetzung von geeigneten 
Hochwasserabfluss- und -retentionsflächen) (FloodRisk II 2009, CLISP 2011a,e, ÖROK 2005b);   
Erarbeitung von Vertragshochwasserschutzmodellen für die funktionsgemäße Nutzung von 
Hochwasserabfluss- und Hochwasserrückhalteräumen (ÖREK 2011, Prettenthaler et al. 2009).   

3.12.4.3 VERSTÄRKTE RECHTLICHE KOPPELUNG ZWISCHEN FLÄ-
CHENWIDMUNG UND GEFAHRENZONENPLANUNG 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
• Ersichtlichmachung von Gefahrenzonen und ausgewiesenen Hochwasserabflussgebieten in den 
überörtlichen und örtlichen Raumplänen (Kanonier & David 2004);   
Stärkere Koordination und Kooperation zwischen Raumordnung, Wildbach- u. 
Lawinenverbauung und Schutzwasserwirtschaft;   
• Konkretisierung und klare Bestimmung der Rechtsfolgen (Widmungs- und Nutzungsverbote 
bzw. -gebote) von Inhalten der Gefahrenzonenpläne im Raumordnungsrecht und erhöhte 
Bindungswirkung für die Flächenwidmung: Klare Regelung der Umsetzung von Inhalten 
innerhalb der örtlichen Raumplanung (zwingendes Bedachtnahmegebot) (FloodRisk II 2009);   
• Baulandwidmungsverbote für Flächen im HQ100-Bereich (rote und rot-gelbe Zonen in 
Gefahrenzonenplänen der BWV) sowie in roten Zonen und braunen Hinweisbereichen   
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(Gefährdung durch geogene Naturgefahren) in Gefahrenzonenplänen der WLV (ÖROK 2005a, 
2011); 
• Einschränkung und klare rechtliche Normierung von Ausnahmetatbeständen in Bezug auf 
Widmungsverbote und -beschränkungen in Gefahrenzonen (ÖROK 2005b, FloodRisk II 2009);   
• Konsequentere Durchsetzung von Widmungs- und Bebauungsverboten in Gefahrenzonen in der 
Widmungspraxis (ÖROK 2011, Kanonier & David 2004), u. a. durch verstärkte Prüfung der 
Flächenwidmungsplaninhalte seitens der Aufsichtsbehörde;   
Bereitstellung flächendeckender und möglichst aktueller Planungsgrundlagen 
(Gefahrenzonenpläne, Hochwasseranschlaglinien) durch Schutzwasserwirtschaft und Wildbach- 
und Lawinenverbauung sowie inhaltliche Erweiterung der Gefahrenzonenpläne der WLV durch 
verpflichtende Darstellung von durch geogene Prozesse gefährdeten Bereichen (derzeit brauner 
Hinweisbereich) (ÖROK 2005a, b, 2011);   
Darstellung von Restrisikobereichen in schutzwasserbaulich geschützten Zonen zur Förderung 
des Risikobewusstseins sowie Aussagen zum Umgang mit Restrisiken in der Raumordnung 
(FloodRisk II, Habersack et al. 2009).   

3.12.4.4 REGELUNGEN FÜR DEN UMGANG MIT WIDMUNGS- UND 
BEBAUUNGSBESTAND IN GEFÄHRDUNGSBEREICHEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Verpflichtende Aussagen zum Umgang mit gefährdetem Widmungs- und Bebauungsbestand im 
Raumplanungsinstrumentarium und Erstellung von Leitlinien zum Umgang mit gefährdetem 
Widmungs- und Baubestand (FloodRisk II 2009);   

Klare Regelung von Rückwidmungsbestimmungen;   
Prüfung und ggf. Rückwidmung von Baulandreserven in Gefährdungsbereichen im Zuge der 
Neubearbeitung von Flächenwidmungsplänen;   
Verstärkter Einsatz von Regelungsansätzen wie Bausperren und Aufschließungsgebieten, um die 
Sicherstellung von gefährdeten Objekten und Liegenschaften zu gewährleisten;   
verstärkter Einsatz von Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zur Risikominimierung, v. a. durch 
Anwendung des Prinzips der risikodifferenzierten Widmungspraxis bzw. Nutzungszuordnung 
(selektive Zuordnung von Nutzungen bzw. Bebauungsstrukturen nach dem Schadenspotenzial 
und dem Grad der Gefährdung);   
Ermöglichung der nachträglichen Vorschreibung von objekt- bzw. liegenschaftsbezogenen 
Sicherheitsmaßnahmen in den Bauordnungen;   

Konsequentere Kontrolle und Vollzug von baurechtlichen Auflagen zur Sicherstellung.   

3.12.4.5 FÖRDERUNG DER INTERKOMMUNALEN KOOPERATION 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Verstärkter Einsatz der Regionalplanung für die Ermittlung und Ausweisung von Vorsorge- und 
Erwartungsflächen.   
Prüfung und ggf. Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen innerhalb der Raumordnung 
für die Förderung von interkommunalen Kooperationen;   
Verstärkte Kooperation und verbesserte Abstimmung zwischen den Oberlieger- und 
Unterliegergemeinden (ÖROK 2011);   
Unterstützung und Schaffung von Anreizen für Gemeinden oder Körperschaften öffentlichen 
Rechts nach WRG, z. B. Förderungen oder fiskalische Anreize für Kooperationen, Bereitstellung 
von Muster-Kooperationsverträgen, Bekanntmachen von Good Practice-Beispielen (ÖROK 2011);   
Entwicklung und Testung von Modellen für den Lasten/Nutzen-Ausgleich bzw. den Risikotransfer 
zwischen Oberlieger- und Unterliegergemeinden;   
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3.12.4.6 SICHERUNGEN VON FRISCH- UND KALTLUFTENTSTE-
HUNGSGEBIETEN, VENTILATIONSBAHNEN SOWIE GRÜNER“ UND 
„BLAUER INFRASTRUKTUR INNERHALB DES SIEDLUNGSRAUMS 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Bestandserhebung von derzeit bereits existierenden Grün-, Wasser- und Freiflächen als Grundlage 
für die Ableitung von weiterem Handlungsbedarf unter einem sich ändernden Klima;   
Verstärkte Ausweisung und Freihaltung von Frisch- und Kaltluftentstehungsgebieten sowie 
Ventilationsbahnen in den Raumplänen, z. B. durch explizite Erweiterung der Funktionen von 
Freiraumkategorien wie den „regionalen Grünzonen“ in der überörtlichen Raumordnung;   
Klare Regelung der Widmungs- und Nutzungsverbote bzw. -gebote in ausgewiesenen Frisch-bzw. 
Kaltlufträumen und -korridoren und konsequente Umsetzung in der Widmungspraxis;   
Sicherung, Erhaltung und Vernetzung von Grün- und Gewässerflächen in dicht bebauten 
Siedlungen („grüne“ und „blaue Infrastruktur“);   
Konversion bzw. Renaturierung von abgenutzten Brachflächen zu klimatisch wirksamen Grün- 
bzw. Freiräumen;   
Aufwertung und Forcierung von Freiraum- und Landschaftskonzepten als Bestandteil von 
örtlichen Entwicklungskonzepten.   
Berücksichtigung von mikro- und mesoklimatischen Bedingungen bei der Planerstellung 
(Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan, Stadtentwicklungsplan etc.);   

3.12.4.7 PRÜFUNG UND GGF. ANPASSUNG BIOKLIMATISCH WIRK-
SAMER MAßNAHMEN IN DEN BEBAUUNGSPLÄNEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Überprüfung und ggf. Anpassung von Bestimmungen des Bebauungsplans, um bioklimatisch 
wirksame Maßnahmen zu ermöglichen (horizontale und vertikale Durchgrünung, Ausrichtung 
von Gebäudefassaden, Dächern und Fensterflächen, Dachbegrünungen etc.).   

Identifizierung von überhitzungsgefährdeten Siedlungsbereichen;   

3.12.4.8 VERSTÄRKTE SICHERUNG VON WASSERRESSOURCEN 
UND VERBESSERTE INTEGRATION VON RAUMORDNUNG, WAS-
SERWIRTSCHAFTLICHEN PLANUNGEN UND NUTZUNGEN MIT 
WASSERBEDARF 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Forcierung kompakter Siedlungsstrukturen, um den kosteneffizienten Anschluss von Haushalten 
an das öffentliche Wasserversorgungsnetz zu ermöglichen und den Einzelversorgungsgrad zu 
vermindern (CLISP 2011a).   
Verstärkte quantitative und qualitative Sicherung von zusätzlichen bzw. alternativen 
Grundwasserkörpern, Wasserspendern sowie Trinkwasserentstehungs- und -gewinnungsgebieten 
durch Ausweisung von wasserwirtschaftlichen Vorrangflächen, Schutz- und Schongebieten etc. 
mit geeigneten Widmungs- und Nutzungsbeschränkungen in überörtlichen und örtlichen 
Raumplänen (u. a. BMVBS & BBSR 2009, CLISP 2011a, b);   
Intensivierung und Verstärkung der sektorübergreifenden Kooperation und Abstimmung mit der 
Wasserwirtschaft und Erstellung integrierter Regionalentwicklungs- und 
Wasserversorgungskonzepte (CLISP 2011a, b);   
Verstärkte Prüfung der Standortsicherheit von Einrichtungen der Wasserversorgungsinfrastruktur 
gegenüber meteorologischen Extremereignissen und Naturgefahrenereignissen (Prettenthaler et 
al. 2009);   
Verstärkte Berücksichtigung möglicher zukünftiger Änderungen bei Wasserverbrauch und -
entnahme durch stärkere Koordination von Nutzungsansprüchen unterschiedlicher Sektoren auf   
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Wasserressourcen (z. B. Landwirtschaft, Tourismus, Energiewirtschaft, Industrie); 
Verstärkte Prüfung von wasserverbrauchsintensiven Nutzungsvorhaben vor dem Hintergrund des 
Klimawandels (insbesondere in Gebieten mit Neigung zu zeitweiser Wasserknappheit), z. B. im 
Rahmen der SUP und UVP (u. a. BMVBS & BBSR 2009, CLISP 2011a);   

3.12.4.9 VERSTÄRKTE SICHERUNG VON ÖKOLOGISCH BEDEUT-
SAMEN FREI-RÄUMEN (UNZERSCHNITTENE NATURNAHE RÄUME, 
LEBENSRAUMKORRIDORE, BIOTOPVERNETZUNG) UND MINI-
MIERUNG WEITERER LEBENSRAUMZERSCHNEIDUNGEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Verstärkte Berücksichtigung und Integration von relevanten Zielsetzungen und Instrumenten des 
Naturschutzes (z. B. österreichische Biodiversitätsstrategie, kohärentes Natura 2000-
Schutzgebietsnetz, naturschutzrechtlich geschützte Gebiete gemäß den Naturschutzgesetzen der 
Länder etc.) in den Instrumenten der überörtlichen und örtlichen Raumordnung;   
Verstärkte Schaffung der raumordnungsgesetzlichen Grundlagen, welche die Zuweisung von 
ökologischen Funktionen zu den Frei- bzw. Grünraumflächenkategorien in der Regionalplanung 
ermöglichen, sowie Festlegung von Widmungs- bzw. Nutzungsverboten und -geboten; deren 
verstärkte Anwendung zur Sicherung von Lebensräumen und ökologischen Korridoren in den 
regionalen Raumordnungsprogrammen mit Bindungswirkung für die örtliche Raumordnung 
(CLISP 2010a);   

Festlegung von Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebieten für ökologisch bedeutsame Freiräume;   
Absicherung und konsequente Freihaltung von ökologischen Korridoren (z. B. in Form 
multifunktionaler Grünzonen) einschließlich der weiteren Errichtung und Funktionssicherung 
ökologischer Querungshilfen (Grünbrücken etc.) zur Überwindung linearer Infrastrukturtrassen 
in den Raumplänen (CLISP 2010a);   
Forcierte Umsetzung von Leitbildern einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung (kompakte 
Siedlungsstrukturen; Konzentration von Siedlungserweiterungen an vorhandenen, gut 
erschlossenen Standorten etc.) und verstärkte Anwendung der SUP und UVP zur Vermeidung 
weiterer Verschlechterungen der ökologischen Landschaftskonnektivität (CLISP 2010a, BMLFUW 
2011d);   
Etablierung von hochwertigen Freiraumfunktionen (einschließlich ökologischer Funktionen) als 
eigenständige Nutzungskategorie in der Flächenwidmung (ÖROK 2011);   
Prüfung und Entwicklung von Modellen zur vorausschauenden Sicherung von Flächen für 
Ausgleichsmaßnahmen.   

3.12.4.10 VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT VON RAUMORDNUNG 
UND TOURISMUS ZUR FÖRDERUNG EINER KLIMAWANDELANGE-
PASSTEN NACHHALTIGEN TOURISTISCHEN INFRASTRUKTUR 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Bessere Koordination von Raumordnung und Tourismusstrategien durch Erarbeitung integrierter 
Konzepte, die den Klimawandel berücksichtigen;   
Aktive Rolle der Raumordnung bei der Entwicklung raumverträglicher alternativer 
Tourismusangebote, der Standortfindung von alternativen Tourismusstandorten sowie bei der 
Planung von Folgenutzungen für aufgegebene Tourismusangebote (z. B. ehemalige 
Wintersportgebiete in tieferen Lagen);   
Unterstützende Rolle der Raumordnung bei der Entwicklung nachhaltiger, raum- und 
umweltverträglicher sowie klimarobuster alternativer Tourismusangebote; Entwicklung von 
Strategien, wie mit dem zu erwartenden erhöhten touristischen Erschließungsdruck in höheren 
alpinen Lagen umgegangen werden kann;   
Verstärkte Prüfung der Standortsicherheit von touristischen Infrastruktureinrichtungen 
gegenüber Extrem- und Naturgefahrenereignissen.   
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3.12.4.11 FORCIERUNG ENERGIEEFFIZIENTER RAUMSTRUKTUREN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Freihaltung und Sicherung von Versorgungstrassen  

Festlegung von Energieeffizienzkriterien in der Flächenwidmung;   

Erstellung integrierter Raum- und Energiekonzepte;   

Bereitstellung von Leitfäden und Arbeitshilfen für energieeffiziente Raumplanung;   
Überprüfung und ggf. Anpassung von Energieeffizienzkriterien in relevanten 
Förderinstrumenten.   

Etablierung einer Energieleitplanung;   

Förderung dezentraler Netzplanung;   

3.12.4.12 „CLIMATE PROOFING“ VON RAUMPLÄNEN UND IN-
STRUMENTEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Entwicklung von Konzept, operationalen Methoden und Prüfkriterien für das „Climate Proofing“ 
von Raumplänen;   
Integration der Klimawandelanpassung in die Strategische Umweltprüfung (SUP) und 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durch Implementierung des Konzepts zum „Climate 
Proofing“ in beide Instrumente;   

Ausweitung der SUP-Pflichtigkeit für Raumpläne.   
Überprüfung der Raumordnungssysteme (Raumordnungsgesetze, Instrumente, Verfahren) der 
Bundesländer auf ihre Eignung, zur Anpassung an den Klimawandel beizutragen („Climate 
Change Fitness Check“);   
Systematische Integration von Klimawandel und Anpassung als Bearbeitungsgegenstand in die 
Planerstellungs- und Genehmigungsverfahren (Ausschreibungen und Vergaben von 
Grundlagenstudien und Vorarbeiten, Planerstellung, aufsichtsbehördliche Prüfung und 
Genehmigung etc.) (CLISP 2011a, b);   
Ausarbeitung und Bereitstellung von Arbeits-, Planungs- und Vollzugshilfen für Planungsträger, 
Aufsichtsbehörden, Gemeinden usw. (z. B. Informationsmaterialien, Leitlinien, Handbücher, 
Checklisten, Standards), die Anleitungen und Hilfestellungen geben, wie das Thema 
Klimawandelanpassung in der Raumordnung zu bearbeiten und darzustellen ist (CLISP 2001a, b); 
Sammlung und Veröffentlichung von Good Practice-Beispielen für „klimataugliches Planen“.   

3.12.4.13 FORCIERUNG DES QUANTITATIVEN BODENSCHUTZES 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Forcierung der Arbeiten zur Erstellung einer Richtlinie zur Bodenfunktionsbewertung.   
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3.13.4 WIRTSCHAFT 

3.13.4.1 SICHERUNG VON ZULIEFERUNG, TRANSPORTNETZEN 
UND PRODUKTION DURCH DIFFERENZIERTE ZULIEFERNETZE, 
REGIONALE CLUSTER UND MARKTNAHE PRODUKTION 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Verstärkte Vernetzung mit anderen Firmen in der Region;   
Zusammenführen und Verbreiten vorhandenen Wissens und vorhandener Praktiken (Good 
Practice-Beispiele);   

Unterstützung von Pionierprojekten und Pilotversuchen;   
Bewusstseinsschaffung in der Bevölkerung und in den Regionen zur Bedeutung regionaler 
marktnaher Produktion;   
Erleichterung der Kommunikation mit Behörden und Stärkung der Schnittstelle Verwaltung – 
Unternehmen durch Zusammenführen von Kompetenzen zum Thema Klimawandel (z. B. in einer 
lokalen Ansprechperson bzw. einer konkreten Institution);   
Forcierung von Forschung und Entwicklung, um die Resilienz (Widerstandsfähigkeit) der 
Landwirtschaft zu erhöhen (relevant insbesondere für Lebensmittelindustrie);   

3.13.4.2 SICHERUNG VON ZULIEFERUNG UND PRODUKTION 
DURCH LANGFRISTIGE VERTRÄGE UND AUSWEITUNG VON LA-
GERBESTÄNDEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Prüfung und bei Bedarf Ausweitung von Lagerbeständen bzw. Erhöhung der Lagerkapazitäten;   
Sicherung der Rohstoffversorgung durch Überprüfung und bei Bedarf Anpassung bzw. Abschluss 
von langfristigen Lieferverträgen.   

3.13.4.3 MAßNAHMEN ZUR ERHÖHUNG DER RESILIENZ VON 
PRODUKTION, VERTRIEB UND BETRIEBLICHER INFRASTRUKTUR 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Unternehmerische Investition in Forschung und Entwicklung, z. B. zu Kühlung (z. B. 
Flussgebietsbezogene Analysen, innovative Kühlansätze, Änderung der Wasserqualität 
hinsichtlich Biomassewachstum, Ablagerungen und Keimbelastung);   
Durchforsten gewerberechtlicher Bestimmungen und Forcierung bzw. Erleichterung von 
Pionierprojekten;   
Verstärkte Berücksichtigung der Erfahrungen aus Pilotprojekten für die Weiterentwicklung von 
gesetzlichen Rahmenbedingungen;   
Vernetzung von Maßnahmen unterschiedlicher Bereiche (aus etwa Energiewirtschaft, 
Wasserwirtschaft und Produktion);   

Prüfung und bei Bedarf Anpassung von bestehenden Gesetzen für Regenwasserspeicherung.   
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3.13.4.4 ERHÖHUNG DER ENERGETISCHEN VERSORGUNGSSI-
CHERHEIT UNTER FORCIERUNG ALTERNATI-
VER/ENERGIEEFFIZIENTER TECHNOLOGIEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Forcierung regenerativer Energien und der Energierückgewinnung für Betriebe;   
Forcierung von energieeffizienten KWK-Anlagen zur Eigenstromerzeugung sowie in der 
Reststoffverwertung und Einspeisung von Abwärme in die Netze;   

Prüfung und bei Bedarf Schaffung von Anreizen für die Einspeisung in das Fernwärmenetz;   

Ggf. Nutzung regionaler Abwärmepotenziale durch die Einrichtung regionaler Abwärmeverbünde.   

3.13.4.5 ENTWICKLUNG VON KLIMAFREUNDLICHEN UND ANPAS-
SUNGSFÖRDERNDEN PRODUKTEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Weitergehende Forschung und Entwicklung;   

Bedachtnahme auf Produktinnovationen in der Bauordnung;   
Durchführung von Effekt-Analysen entlang der Wertschöpfungskette und Lebenszyklen als Basis 
für eine Berücksichtigung im Ökodesign;   

Beschleunigung von Patentverfahren;   

3.13.4.6 ADÄQUATE ZUKUNFTSSZENARIEN-BASIERTE RISIKOAB-
SCHÄTZUNG, ZUSAMMENARBEIT MIT F&E, MONITORING VON 
WISSENSCHAFTLICHEN ERGEBNISSEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Förderung von Forschung und Entwicklung.   

3.13.4.7 BEWUSSTSEINSBILDUNG IN DER BEVÖLKERUNG ZUR 
VERMEIDUNG VON SCHADENSFÄLLEN UND STÄRKUNG DER EI-
GENVERANTWORTUNG VON VERSICHERTEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Kooperation von Versicherungsunternehmen, Wissenschaft, Politik und Verwaltung   
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3.13.4.8 BESSERE RISIKOSTREUUNG FÜR VERSICHERER UND DA-
MIT ERHÖHUNG DER VERSICHERBARKEIT KLIMA- BZW. WETTER-
INDUZIERTER SCHÄDEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Prüfung und ggf. Anpassung des Versicherungsvertragsgesetzes keine Rückmeldung  

3.13.4.9 BEREITSTELLEN VON DIENSTLEISTUNGEN FÜR KUN-
DINNEN NACH SCHADENSFÄLLEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Ausbau des Kundenservices der Versicherungen   

3.14.4 STADT / URBANE GRÜN- UND FREIRÄUME 

3.14.4.1 ANPASSUNG DER STRATEGIE DES WASSERMANAGE-
MENTS FÜR GRÜN- UND FREIRÄUME 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Bewusstseinsbildung und Information der Bevölkerung (private Grünflächen, Kleingärten, 
Gewerbeflächen) hinsichtlich der Wahl der Bepflanzung, Regenwassernutzung etc.   

Überprüfung und ggf. Anpassung des Bewässerungsmanagements für städtische Grünanlagen;   
Prüfung und Forcierung der Nutzung von Regenwasser und Anlage von Regenwasserteichen 
(Sammelbecken);   
Prüfung und ggf. Anpassung von Freiräumen für eine multifunktionale Nutzung, um 
Abflussspitzen abzufangen;   
Forcierung, Erhöhung und Verbesserung der Retentionsfunktion von Grün- und Freiräumen zur 
Vermeidung lokaler Überflutungen;   

Erhöhung des Flächenanteils von Oberflächen, die Versickerung zulassen;   
Information und Vernetzung der befassten Akteurinnen und Akteure in der Stadtverwaltung, 
insbesondere an der Schnittstelle Wasser- und Flächenmanagement;   

3.14.4.2 ANPASSUNG DES BODENMANAGEMENTS IN URBANEN 
FREI- UND GRÜNRÄUMEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Prüfung bestehender Regelungen und Instrumente (z. B. in der Raumplanung) und ggf. 
Anpassung (z. B. Festlegung von maximalen Versiegelungsgraden in der Bebauungsvorschrift, 
Bildung eines Biotopflächenfaktors;   
Schaffen von Anreizen für das Offenhalten der Fläche z. B. durch Ausgleichsleistungen für 
versiegelte Verkehrs- und Bauflächen;   
Sensibilisierung der Akteurinnen und Akteure (öffentlich und privat) sowie Anpassung der Aus- 
und Weiterbildung.   

Gegebenenfalls Durchführung von Stadtbodenkartierungen zur Bewertung der Bodenfunktionen;   
Vermeidung weiterer Versiegelung. Ist dies nicht möglich, sind Alternativen (z. B. durch die 
Verwendung von durchlässigen Materialien) einzusetzen. Erst wenn diese beiden Optionen nicht   
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durchführbar sind, sind Kompensationsmaßnahmen zu ergreifen; 

3.14.4.3 ERHALT UND FÖRDERUNG DER BIOLOGISCHEN VIEL-
FALT URBANER FREI- UND GRÜNRÄUME 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Vermeidung weiterer Bodenversiegelung;   

Konzeptentwicklung, Umsetzung von Modellprojekten und Monitoring;   
Schaffung von Anreizen zur naturnahen Gestaltung von Gärten, Innenhöfen, Dächern, Fassaden 
etc.;   
Anlage zusätzlicher Grün- und Freiflächen sowie Ausweitung des Baumbestandes im öffentlichen 
Bereich (z. B. entlang städtischer Straßen, Plätzen etc.);   

Zulassung von Spontangrün auf wenig genutzten oder ungenutzten Flächen;   
Entsiegelung von Flächen innerhalb von Siedlungen (Entlastung des Kanalsystems, Erhöhung der 
Versickerung in Böden);   
Festschreibung von Maßnahmen zur Förderung biologischer Vielfalt in Wettbewerben und 
Ausschreibungen;   
Auswahl lokal angepasster Arten bei Neupflanzungen bzw. Ersatzmaßnahmen (Hitze, 
Trockenheit, zunehmende bzw. neue Schädlinge);   

Erhaltung und Ausbau der Wanderungsmöglichkeiten für Arten (Biotopverbund);   

Anpassung der Pflege.   
Monitoring hinsichtlich der Etablierung und Erarbeitung von Konzepten zur Vermeidung der 
Ausbreitung von Neobiota (allergene Pflanzen etc.);   
Prüfung und ggf. Anpassung der Naturschutzkonzepte sowie der Entwicklungsziele in 
Naturschutzgesetzen der Bundesländer;   

3.14.4.4 ANPASSUNG DER PLANUNGSSTRATEGIEN FÜR URBANE 
FREI- UND GRÜNRÄUME 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Prüfung und ggf. Anpassung der Stadt- und Raumentwicklungspläne, 
Bebauungspläne/Flächenwidmungspläne unter Einbindung der NutzerInnen und Forcierung der 
Umsetzung;   

Vermeidung weiterer Bodenversiegelung bereits bei der Flächenwidmung;   

Verflechtung von Biotopmonitoring, Risikoeinschätzung und Baulandwidmung;   
Widmung und Neuerrichtung von Grün- und Freiräumen unter dem Aspekt einer Anpassung der 
städtischen Struktur an den Klimawandel (Verteilung, Vernetzung, Abkühlung, Luftfilterung).   

3.14.4.5 ANPASSUNG DER FREIRAUMGESTALTUNG UND DER 
PFLEGE 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Überprüfung und Anpassung der Planungen;   
Bewusstseinsbildung und Schaffung von Anreizen insbesondere für private 
GrundeigentümerInnen.   

Überprüfung und ggf. Anpassung der Pflegekonzepte;   
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Vermeidung weiterer Bodenversiegelung;   

Prüfung und ggf. Anpassung der Pflanzenauswahl an klimatische Veränderungen;   

Verstärkter Einsatz von Oberflächen, die Versickerung zulassen;   
Verbesserung der Strukturen entsprechend dem steigenden Nutzungsdruck. Vermehrter Einsatz 
von alternativen Bewässerungssystemen und Wassersammelsystemen (z. B. 
Regenwassernutzung);   

3.14.4.6 FORCIERUNG UND ANPASSUNG VON GRÜN- UND FREI-
RÄUMEN FÜR NAHERHOLUNG UND FREIZEITGESTALTUNG UN-
TER SICH ÄNDERNDEN KLIMATISCHEN BEDINGUNGEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Berücksichtigung ausreichender Grün- und Freiflächen bei der Planung bzw. Stadterweiterung.   
Prüfung der bestehenden Grün- und Freiflächen auf ihre Klimaverträglichkeit (steigende 
Temperaturen, weniger Niederschläge im Sommer) bzw. auf den erwarteten steigenden 
Nutzungsdruck und ggf. Umgestaltung;   

Sicherstellen der Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel;   

3.14.4.7 BEWUSSTSEINSBILDUNG, VERBESSERUNG DER VERNET-
ZUNG SOWIE ANPASSUNG DER AUS- UND WEITERBILDUNG DER 
AKTEURINNEN UND AKTEURE (ÖFFENTLICH UND PRIVAT) 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 

Einrichtung von Austauschplattform für Akteurinnen und Akteure (öffentlich und privat);  

Informationsdistribution an Akteurinnen und Akteure (öffentlich und privat);  

Einführung von Good Practice-Börsen.  

3.14.4.8 VERBESSERUNG DER WISSENSBASIS DURCH INTER- UND 
TRANSDISZIPLINÄRE FORSCHUNG ZU URBANEN FREI- UND 
GRÜNRÄUMEN 
 n.v.  |  plan  |  tw.  |  voll 
Entwicklung optimierter Planungssysteme und Planungsinstrumente für eine 
bereichsübergreifende Stadtplanung;   
Ausarbeitung von Umsetzungsstrategien für urbane Freiraumstrukturen unter dem Aspekt der 
Klimawandelanpassung;   
Ausarbeitung von Gestaltungsstrategien und Beurteilungskriterien von bestehenden und neu zu 
planenden urbanen Frei- und Grünräumen.   

Risikoanalysen für urbane Räume;   
Förderung der Erholungsfunktion im Hinblick auf die Bedeutung von Grün- und Freiräumen für 
die menschliche Gesundheit;   

Durchführung meso- und mikroklimatischer Untersuchungen;   
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Forschung zur Eignung von Pflanzenarten bei zunehmender Hitze und Trockenheit;   

Forschung zu belastbaren nicht versiegelten Oberflächen;   
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